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BfN Vilm
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DUH Berlin
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1 Einleitung
1. Spätestens seit dem jüngsten Sachstandsbericht des
Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC 2007)
ist der Klimaschutz mit Abstand zum wichtigsten Thema
der Umweltpolitik und zur zentralen Herausforderung der
Völkergemeinschaft geworden. Als Antwort auf diese
Herausforderung wird neben der massiven Steigerung der
energetischen Effizienz die Substitution von fossilen
durch erneuerbare Energien als entscheidender Beitrag
angesehen. Die Europäische Union (EU) plant in diesem
Sinne, den Anteil erneuerbarer Energien am Primärener-
gieverbrauch bis zum Jahr 2020 auf 20 % zu steigern. Die
Bundesregierung hat dieses Ziel in einer Erklärung vom
April 2007 dahin gehend konkretisiert, dass erneuerbare
Energien bis 2020 einen Anteil von 14 % bei der Erzeu-
gung von Wärme, 17 % bei Kraftstoffen und 27 % bei
Strom erlangen sollen. Mit einem Anteil von 70 % ist die
Biomasse der wichtigste Energieträger unter den erneuer-
baren Energien. Angesichts der außerordentlich ambitio-
nierten Ziele der Bundesregierung wird der Biomasseein-
satz sehr stark wachsen.

Unbestritten bietet die Biomasse unter den erneuerbaren
Energien ein großes Potenzial im Sinne des Klimaschut-
zes. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU)
begrüßt daher, dass die EU-Kommission und die Bundes-
regierung diesen Möglichkeiten im Rahmen einer an-
spruchsvollen Klimastrategie eine wichtige Bedeutung
zumessen.

Die hohe Plausibilität einer verstärkten Biomassenutzung
zur Energieerzeugung schließt jedoch Fehlentwicklungen
nicht aus. Möglicherweise fördert sie sogar einen zu
leichtfertigen Umgang mit dem Thema, der in Vorstellun-
gen der „Unerschöpflichkeit“ und unbegrenzten Verfüg-
barkeit zum Ausdruck kommt. Der vielfach verbreitete
Eindruck, Biomasse könne in absehbarer Zeit einen gro-
ßen Teil der fossilen Rohstoffe – klimafreundlich – er-
setzen, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Die ehrgeizige
Biomasse-Ausbauplanung und die damit verbundenen
möglichen Fehlentwicklungen haben den SRU zu diesem
Sondergutachten veranlasst.

Fehlentwicklungen können sich unter anderem daraus er-
geben, dass der Ausbau von Bioenergie gleich durch drei
zentrale politische Anliegen mit unterschiedlichen Durch-
setzungschancen bestimmt ist: Neben dem Klimaschutz
geht es vor allem um die Förderung des ländlichen Rau-
mes, aber auch um die Versorgungssicherheit bei Energie-
trägern. Diese Grundziele sind legitim und ergeben häu-
fig positive Synergien. 

Dennoch können auch Zielkonflikte zwischen Agrar-,
Energie- und Klimapolitik auftreten, die sich insbeson-
dere in der Vielzahl unkoordinierter Förderungsinstru-
mente widerspiegeln. Diese Instrumente lassen die Aus-

richtung auf ein Hauptziel vermissen, das im Falle von
Zielkonflikten den Ausschlag geben sollte. Ohne ein sol-
ches Hauptziel ist eine integrierte Biomassestrategie mit
einem zielgerechten Einsatz von Fördermitteln und der
optimalen Nutzung der knappen Ressource Biomasse
kaum vorstellbar. Angesichts der existenziellen Bedro-
hungen durch den Klimawandel und der Effizienzvorteile
eines solchen Biomasseeinsatzes sollte dem Klimaschutz
Priorität zukommen (Kap. 5).

Dabei ist zu beachten, dass die Biomassenutzung einer
deutlichen Begrenzung durch das verfügbare Potenzial
unterliegt. Zahlreiche Studien zeigen, dass der Anteil der
national zu gewinnenden Biomasse am deutschen Primär-
energiebedarf bis 2030 von derzeit 5 % auf maximal
10 % gesteigert werden kann. Aus den politischen Ziel-
vorgaben, wie unter anderem zur Beimischung von Bio-
kraftstoffen, ergibt sich somit die klare Notwendigkeit,
Biomasse zu importieren, sowohl aus Staaten der EU als
auch aus Übersee (Kap. 2). Allein das Beimischungsziel
von 6,75 % bis 2010 wird die gesamte bis dahin zur Ver-
fügung stehende Fläche für nachwachsende Rohstoffe
binden. 

Mit dem massiven Ausbau der Bioenergie steigen die Risi-
ken für Boden, Wasser und Biodiversität. Dies kann die
gegebenen und angenommenen ökologischen Vorteile
biogener Energieträger relativieren (Kap. 3). Anbau und
Nutzung der Biomasse müssen daher national wie inter-
national so gestaltet werden, dass der Schutz der natürli-
chen Lebensgrundlagen gewährleistet wird. Sie sollten
den Kriterien einer starken Nachhaltigkeit genügen
(Kap. 4). 

Auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene sind
Leitplanken und konkrete Standards erforderlich, um ne-
gative Auswirkungen von Anbau und Nutzung zu vermei-
den. Grundsätzlich gelten dafür die gleichen Standards
wie bei der Nahrungs- und Futtermittelproduktion. Die
national bestehenden ökologischen Standards, die sich im
Rahmen der guten fachlichen Praxis des nationalen
Rechts und der europäischen Vorgaben des Cross Com-
pliance finden, sollten dafür konsequent umgesetzt und
partiell weiterentwickelt werden. Aber auch für biomas-
sespezifische Auswirkungen sind entsprechende Stan-
dards erforderlich.

Vor allem auf internationaler Ebene sind Standards erfor-
derlich, um die ökologischen Gefährdungen einzugren-
zen. Private Zertifizierungssysteme bieten diesbezüglich
bereits wichtige konzeptionelle Ansätze. Diese müssen
jedoch zu tragfähigen Standards weiterentwickelt und in
völkervertragsrechtlich bindende Abkommen aufgenom-
men werden. Dieser Verhandlungsprozess ist langwierig
und muss daher unverzüglich aufgenommen werden.
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Derartige multinationale Verträge sind klar zu bevorzu-
gen. Darüber hinaus bestehen – im Falle eines Scheiterns
solcher Verträge – unilaterale Möglichkeiten, Standards
zu setzen und WTO-konform umzusetzen (WTO – Welt-
handelsorganisation).

Neben den ökologischen sind auch die sozialen Auswir-
kungen des Biomasseanbaus zu beachten. Auf nationaler
Ebene sind diese nicht gravierend. Dagegen ergeben sich
auf internationaler Ebene vielfältige Anlässe zur Besorg-
nis, insbesondere was die Veränderungen der Lebensbe-
dingungen der ärmeren Bevölkerungsschichten in diesen
Ländern betrifft. Andererseits schafft eine Expansion der
Biomassenachfrage zusätzliche Einkommensquellen.

Weiterhin muss geprüft werden, welcher der verschiede-
nen Nutzungspfade – Strom, Wärme und Kraftstoffe –
den besten und effizientesten Beitrag für den Klimaschutz
zu leisten vermag. Es ist keine optimale Strategie, wenn
der Kraftstoffbereich – und damit der Nutzungsweg mit

der vergleichsweise niedrigsten Effizienz – am stärksten
gefördert wird. Klimawirksamere Anwendungspotenziale
der Biomasse bleiben dadurch ungenutzt. Kriterien der
Klimawirksamkeit, Energieeffizienz und Wirtschaftlich-
keit sollten daher den Ausbau und die Nutzung von Bio-
masse künftig deutlich stärker bestimmen (Kap. 6). 

Der SRU empfiehlt in dem vorgelegten Sondergutachten
ein Konzept, welches sowohl  ökologische Anforderun-
gen für den Biomasseanbau als auch einen Weg für den
klimaschutzoptimierten Ausbau der Bioenergie umfasst.
Die gezielte Förderung der Markteinführung von Techno-
logien der energetischen Biomassenutzung mit dem prio-
ritären Förderziel des Klimaschutzes ist bis zur hinrei-
chenden Marktreife dieser Technologien gerechtfertigt.
Langfristig empfiehlt der SRU den Einsatz einer über-
greifenden Strategie, nach Möglichkeit einen integrieren-
den Emissionshandel auf der ersten Handelsstufe, wel-
cher auch die Bioenergie umfasst.
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2 Nutzung, Bedarf und Angebot von Biomasse
2.1 Biomasse und prinzipielle 
Nutzungsmöglichkeiten

2. Biomasse zur energetischen und stofflichen Nutzung
kann einerseits durch den Anbau von sogenannten nach-
wachsenden Rohstoffen erzeugt werden, andererseits fällt
sie in der Form von biogenen Reststoffen an. Tabelle 2-1
gibt einen Überblick über biogene Roh- und Reststoffe
(s. a. Tab. 2-5). 

Die Nutzungskette von Biomasse umfasst die Produk-
tion bzw. Gewinnung der Rohstoffe, die Bereitstellung,
verschiedene Aufbereitungsschritte und die anschlie-
ßende Nutzung. Abbildung 2-1 zeigt die Bereitstellungs-
kette der Biomasse und die zwei Nutzungswege energeti-
sche und stoffliche Nutzung. Die energetische Nutzung
dient dabei der Bereitstellung von Kraft, Wärme und
Strom, wohingegen mit der stofflichen Nutzung Produkte

für den materiellen Gebrauch erzeugt werden. Da beide
Nutzungspfade auf die im weitesten Sinne gleichen Roh-
stoffe zurückgreifen, besteht zwischen ihnen eine Kon-
kurrenzsituation. Notwendigerweise besteht hinsichtlich
landwirtschaftlicher Rohstoffe ebenfalls eine Konkur-
renz zwischen diesen beiden Nutzungspfaden und der
Nahrungs- und Futtermittelproduktion.

Der Schwerpunkt dieses Gutachtens liegt bei der energe-
tischen Nutzung von Biomasse. Die stoffliche Nutzung
wird im Folgenden nur kurz erläutert. In sehr langfristiger
Perspektive sollte allerdings die stoffliche Nutzung ge-
genüber der energetischen bevorzugt bzw. zumindest
nicht schlechter gestellt werden, da biogene Rohstoffe
den einzigen Ersatz für fossile Rohstoffe zur stofflichen
Nutzung darstellen. Dagegen ist Energie aus fossilen
Energieträgern auch mit anderen erneuerbaren Energien
zu ersetzen.
Ta b e l l e 2-1

Übersicht über die Herkunft von Biomasse 

Nachwachsende Rohstoffe Biogene Reststoffe

– Energiepflanzen (z. B. Mais, Raps, Zuckerrüben, 
Gräser, Getreide, Sonnenblumen, Pappeln, 
Weiden etc.)

– biogene Rohstoffe zur stofflichen Nutzung 
(Ölpflanzen, Faserpflanzen, stärkehaltige 
Pflanzen)

– Aufwuchs von Grünlandflächen

– Waldholz

– Landwirtschaft: Ernterückstände (Stroh), Gülle etc. 

– Forstwirtschaft: Schwachholz, Waldrestholz etc.

– Holz- und Papierwirtschaft: Altholz, Papier-
schlämme etc.

– Landschaftspflege: Grünschnitt, Gehölzschnitt etc.

– Tierkörperverwertung: Schlachtabfälle, Tierfette etc.

– Lebensmittel- und Genussmittelindustrie: Kartoffel-
schlempe, Biertreber, Melasse, Apfeltrester

– Abfallwirtschaft: Biogener Anteil im Restabfall, 
Speiseabfälle, Deponiegas von Abfalldeponien

– Abwasserwirtschaft: Klärschlamm, Klärgas

SRU/SG 2007-2/Tab. 2-1; Datenquelle: KALTSCHMITT und HARTMANN 2002; KNAPPE et al. 2007



Drucksache 16/6340 – 16 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

A b b i l d u n g 2 - 1

Bereitstellungsketten und Nutzungsmöglichkeiten von Biomasse 

SRU/SG 2007-2/Abb. 2-1; Datenquelle: KALTSCHMITT und HARTMANN 2001

   
 

   

 

Nachwachsende Rohstoffe Ernterückstände Organische Nebenprodukte Organische Abfälle

Ernten, Sammeln, Verfügbarmachen

Energetische Nutzung Stoffliche Nutzung

Aufbereitung (Pressen, Trocknen, 
Anfeuchten usw.) 

Transport (LKW, Traktor, Förderband, 
Rohrleitung, Schiff usw.) 

Lagerung (Tank, Flachlager, Silo, 
Feldmiete usw.) 

Getreidepflanzen, 
Holzpflanzen, 

Ölpflanzen usw. 

Stroh, Waldrestholz 
usw. 

Gülle, 
Industrierestholz 

usw.  

Klärschlamm, 
Schlachthofabfälle 

usw.

Energieträger Umwandlungsprozesse Nutzungsmöglichkeiten
2.1.1 Energetische Nutzung

3. Die Möglichkeiten zur Bereitstellung von Energie
aus Biomasse sind vielfältig. Als prinzipielle Wege exis-
tieren physikalisch-chemische Verfahren, wie Pressung
und Extraktion, biochemische Umwandlungsverfahren
(Veredelungsverfahren mithilfe von Mikroorganismen,
zum Beispiel zu Ethanol oder Biogas) und die thermo-
chemischen Verfahren Pyrolyse, Vergasung und Verbren-
nung (KALTSCHMITT und HARTMANN 2001). Ab-
bildung 2-2 zeigt die verschiedenen Konversionspfade.
Abgesehen von der direkten Verbrennung und dem aeroben
Abbau werden bei allen Verfahren gasförmige, flüssige
oder feste Energieträger erzeugt. Diese werden letztlich
ebenfalls verbrannt, je nach Einsatzzweck in Feuerungen,
Motoren, Turbinen oder zukünftig auch in Brennstoffzel-
len. Folglich ist es möglich mit Biomasse alle Energiefor-
men (Wärme, Strom und Kraftstoffe) zu ersetzen. Ein
großer Vorteil der Biomasse gegenüber anderen erneuer-
baren Energien ist außerdem, dass durch die gute Lager-
fähigkeit der Biomasse sowie der daraus erzeugten Bio-
energieträger die benötigte Energie zeitlich und räumlich
flexibel bereitgestellt werden kann (KALTSCHMITT und
HARTMANN 2001; 2002; FNR 2005b).

Physikalisch-Chemische Umwandlungsverfahren dienen
der Herstellung von flüssigen Energieträgern bzw. Kraft-
stoffen. Am einfachsten ist die Gewinnung von Pflanzen-
ölen durch Pressung. Dennoch ist auch hierfür ein ge-
wisser Aufwand für die Reinigung und Aufbereitung der
Ausgangsstoffe und gewonnene Öle erforderlich. Um
Pflanzenöle motorisch nutzen zu können, müssen entwe-
der konventionelle Dieselmotoren umgebaut oder aber
die Öle chemisch zu Pflanzenölmethylester („Bio-
diesel“) umgeestert werden, da sie sich vor allem in der
Viskosität deutlich von konventionellen Kraftstoffen un-
terscheiden.

Biochemische Umwandlungsverfahren wie die Bioetha-
nol- oder Biogasproduktion beruhen auf Gärprozessen.
Diese Produktionsprozesse stellen technisch relativ einfa-
che Verfahren dar, wobei bei Biogas je nach Nutzungsart
eine aufwändige Reinigung des Gases erforderlich ist.
Der gasförmige Energieträger Biogas wird hauptsächlich
in Blockheizkraftwerken (BHKW) mit Verbrennungs-
motoren zur Stromerzeugung, teilweise auch über Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) genutzt. Bioethanol wird der-
zeit vermehrt als biogener Kraftstoff eingesetzt.
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A b b i l d u n g  2-2

Möglichkeiten der Energiebereitstellung aus Biomasse

SRU/SG 2007-2/Abb. 2-2; Datenquelle: KALTSCHMITT und HARTMANN 2001

Thermochemische Umwandlung
Physikalisch-Chemische 

Umwandlung
Biochemische Umwandlung

Ver- 
kohlung

Ver- 
gasung

Pyrolyse

Pressung/Extraktion

Umesterung

Alkohol- 
gärung

Anaerob. 
Abbau

Aerober 
Abbau 

Verbrennung

Thermisch-mechanische Wandlung

Kraft     Strom    Wärme

Elektrische Energie 
(Brennstoffzelle)

KohleProduktgasPyrolyseölPflanzenöl
Pflanzen- 

methylester Ethanol Biogas

Gasförm. BrennstoffFlüssiger Brennstoff Fester Brennstoff

Energieträger Umwandlungsprozesse
Die thermochemische Umsetzung von Biomasse kann
durch Verschwelung (Pyrolyse), Vergasung oder Verbren-
nung erfolgen. Bei der Wärmeerzeugung stellen die Ver-
brennungsverfahren die Standardtechnik dar. Zur Strom-
erzeugung aus Biomasse werden der Verbrennungsanlage
üblicherweise Kessel- und Dampfturbinenanlagen nach-
geschaltet. Als alternative Techniken für die Stromerzeu-
gung, die sich aber noch in der Erprobungs- und Entwick-

lungsphase befinden, sind der ORC-Prozess (Organic-
Ranking-Cycle), der Vergasungsprozess, der Stirling-
Motor oder der offene Gasturbinenzyklus zu nennen
(QUICKER et al. 2004; KALTSCHMITT und HART-
MANN 2001). Einen weiteren Verwendungsweg über die
thermochemische Umsetzung stellt die Herstellung von
auf Biomasse basierenden synthetischen Kraftstoffen dar
(Biomass-to-Liquid (BtL)).
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Bioenergie: Energie aus Biomasse

Biogas: Am Vergärungsprozess, der unter Luftausschluss Biomasse in Biogas umwandelt, sind verschiedene Mikro-
organismen, vorwiegend Bakterien, beteiligt. Der Gesamtprozess lässt sich in mehrere Stufen einteilen, die das Gär-
gut nacheinander durchläuft. Die Organismen der einzelnen Stufen stehen in Wechselbeziehung zueinander und sind
auf die Stoffwechselprodukte der vorherigen Stufen angewiesen. Biogas enthält 55 bis 70 % Methan (CH4), als wei-
teren Hauptbestandteil Kohlendioxid (CO2) und diverse Neben- und Spurenbestandteile, von denen besonders
Schwefelwasserstoff (H2S) bei der energetischen Verwertung des Biogases stark störend wirken kann. Der Heizwert
von Biogas liegt – je nach Methangehalt – zwischen 5,5 bis 6,5 kWh/m3

N Biogas als gasförmiger Energieträger wird
hauptsächlich in Blockheizkraftwerken von 0,1 bis 5 MWel zur Stromerzeugung und teilweise über KWK genutzt.
Dabei steht durch die eingeschränkten Möglichkeiten, die erzeugte Wärme vor Ort zu nutzen, die Stromerzeugung
im Vordergrund. Zur Einspeisung ins Erdgasnetz wie auch zur Verwendung als Kraftstoff muss das Biogas gereinigt
und dadurch der Methangehalt von circa 40 bis 75 % auf über 96 % erhöht werden. Kohlendioxid (CO2), Schwefel-
wasserstoff (H2S), Wasser (H2O), Ammoniak (NH3) und gegebenenfalls weitere Komponenten müssen entfernt wer-
den (FNR 2005a).

Biokraftstoffe der 1. Generation: 

Pflanzenölkraftstoffe: Pflanzenöle zur Nutzung als Kraftstoffe werden durch Extraktion aus den Rohstoffen Sonnen-
blumen, Raps, Leinen etc. gewonnen. In unveränderter Form kann Pflanzenöl in umgerüsteten Dieselmotoren ver-
wendet werden. Der Presskuchen kann als Viehfutter zum Beispiel in der Bullenmast eingesetzt werden. Aufgrund
von technischen Schwierigkeiten ist der Markt für Pflanzenöl als Kraftstoff sehr eingeschränkt. Anforderungen an
Rapsöl als Kraftstoff sind bereits in der Vornorm DIN V 51605 definiert. Pflanzenöle stellen gleichzeitig den Aus-
gangsstoff für Biodiesel (Pflanzenölmethylester) dar (FNR 2005b).

Biodiesel: Biodiesel wird durch die Umesterung von Pflanzenölen mit Methanol hergestellt und ist als Dieselsubsti-
tut im deutschen Markt mittlerweile fest etabliert und nach DIN EN 14214 normiert (FNR 2006a).

Bioethanol: Bioethanol der 1. Generation wird aus der Vergärung von in Pflanzen enthaltenen Zuckern gewonnen.
In Europa und auch in den USA kommen vor allem die Rohstoffe Weizen, Roggen, Mais und Zuckerrüben zum Ein-
satz. In tropischen Regionen wie zum Beispiel in Brasilien wird Bioethanol vor allem aus Zuckerrohr hergestellt.
Nach der Vergärung mit Hefepilzen (Fermentation) muss das gewonnene Bioethanol während drei weiteren Ver-
fahrensschritten auf über 99 Vol % aufkonzentriert werden. Als Nebenprodukt entsteht bei der Herstellung

Erläuterungen wesentlicher Begriffe

Biomasse: biogene Reststoffe und nachwachsende Rohstoffe

Anerkannte und nicht anerkannte Biomasse im Sinne der BiomasseV

Anerkannte Biomasse (§ 2 BiomasseV) Nicht anerkannte Biomasse (§ 3 BiomasseV)

Pflanzen und Pflanzenbestandteile
aus Pflanzen und Pflanzenbestandteilen hergestellte 
Energieträger
Abfälle und Nebenprodukte pflanzlicher und tierischer 
Herkunft aus der Land-, Forst- und Fischerei-
wirtschaft
Bioabfälle
aus Biomasse durch Vergasung oder Pyrolyse 
erzeugtes Gas
aus Biomasse erzeugte Alkohole
Altholz
Pflanzenölmethylester
Treibsel aus Gewässerpflege, Uferpflege und 
-reinhaltung
durch anaerobe Vergärung erzeugtes Biogas

fossile Brennstoffe
Torf
gemischte Siedlungsabfälle
Altholz mit einem 
PCB/PCT Gehalt > 0,005 Gewichtsprozent,
Quecksilbergehalt > 0,0001 Gewichtsprozent
Papier, Pappe, Karton
Klärschlamm
Hafenschlick und sonstige Gewässerschlämme und 
-sedimente
Textilien
Tierische Nebenprodukte, die nicht für den menschlichen 
Verzehr geeignet sind 
Deponiegas
Klärgas
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Schlempe. Wird diese als Futtermittel weiterverarbeitet, werden dafür etwa 30 % der Prozessenergie benötigt. Eine
Verbesserung könnte durch eine energetische Nutzung (z. B. über Biogas) der Reststoffe erfolgen (WAGNER und
IGELSPACHER 2003; SCHMITZ 2005).

Biokraftstoffe der 2. Generation: 

Gegenüber der 1. Generation von Biokraftstoffen bietet die 2. Generation den Vorteil, dass nicht nur Teile der Energiepflan-
zen (wie beispielsweise ölhaltige Früchte), sondern die ganze Pflanze inklusive des Lignocellulosegerüstes nutzbar ist.

BtL-Kraftstoffe (synthetische Kraftstoffe): Für die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen aus fester Biomasse
wird zunächst aus der Biomasse durch thermochemische Umwandlung (Vergasung) mit anschließender Gasreini-
gung und -konditionierung das sogenannte Synthesegas (Mischung aus H2 und CO) erzeugt. Aus dem Synthesegas
werden dann über eine katalytische Hydrierung (Fischer-Tropsch (FT)-Synthese) Kohlenwasserstoffe synthetisiert.
Als Produkte können ein dieselähnlicher Kraftstoff (FT-Diesel) oder Ottokraftstoff sowie FT-Naphta, Methanol oder
Dimethylether hergestellt werden. Signifikante Beiträge des BtL-Kraftstoffs zum gesamten Auto-Kraftstoffbedarf
werden nicht vor 2010 erwartet (KAVALOV und PETEVES 2005; DENA 2006; REINHARDT et al. 2006).

Bioethanol aus Lignocellulose: Zu den Biokraftstoffen der 2. Generation zählt auch aus Lignocellulose gewonnenes
Bioethanol. Die Gewinnung verläuft über einen mikrobiologischen Fermentationsprozess, der im Grundprinzip der
Produktion von Bioethanol der 1. Generation ähnelt. Der Unterschied besteht in einem erhöhten Aufwand, die Roh-
stoffe zur mikrobiologischen Umsetzung verfügbar zu machen. Um eine möglichst umfassende Konversion der in
der Lignocellulose enthaltenden Polysaccharide zu Bioethanol zu gewährleisten, wurden ethanologene Mikroorga-
nismen biotechnologisch modifiziert (WYMAN 2001; INGRAM et al. 1999). Ähnlich der BtL-Technologie wurde
die Bioethanolgewinnung aus Lignocellulose bis in den Pilotmaßstab entwickelt, kann jedoch noch nicht als Stand
der Technik bezeichnet werden (IGELSPACHER et al. 2006).

Nachwachsende Rohstoffe: landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Rohstoffe, die nicht als Nahrungs- bzw.
Futtermittel sondern energetisch oder stofflich genutzt werden.

Kurzumtriebsplantagen (KUP): Anbau von schnellwachsenden Baumarten (wie z. B. Weiden oder Pappeln und
deren Hybriden) auf landwirtschaftlichen Flächen. Die KUP werden in Umtriebszeiten von 1 bis 10 Jahren geerntet
(gerodet). Gegebenenfalls werden die Flächen für den Anbau gedüngt und bewässert und während der Anwuchszeit
mechanisch oder chemisch vor Unkrautbewuchs geschützt. Rotationsperiode für diese Plantagen sind 20 bis
25 Jahre (FNR 2005b).

Theoretisches Potenzial: dieses ergibt sich aus dem physikalisch nutzbaren Angebot der Biomasse und stellt die
theoretische Obergrenze dar (FRITSCHE et al. 2004).

Technisches Potenzial: beschreibt den Anteil am theoretischen Potenzial, der unter Berücksichtigung der derzeiti-
gen technischen Möglichkeiten nutzbar ist. Im Einzelnen werden bei der Berechnung die verfügbaren Nutzungs-
techniken, ihre Wirkungsgrade, die Verfügbarkeit von Standorten auch im Hinblick auf konkurrierende Nutzungen
sowie „unüberwindbare“ strukturelle, ökologische und weitere nicht-technische Beschränkungen berücksichtigt
(FRITSCHE et al. 2004). Wirtschaftlichkeitskriterien werden hierbei nicht betrachtet.

Verbrennung: Oxidation eines Brennstoffs unter Energiefreisetzung. Damit hohe Wirkungsgrade und geringe Schad-
stoffemissionen erzielt werden können, muss die Feuerungstechnik auf die besonderen Eigenschaften der biogenen
Festbrennstoffe zugeschnitten sein. Zu diesen besonderen Eigenschaften gehören vor allem der relativ hohe Gehalt
flüchtiger Substanzen, aber auch der relativ hohe Wassergehalt sowie die niedrigen Ascheschmelzpunkte. Diese müssen
bei der Konstruktion bzw. Auswahl der Feuerungstechniken berücksichtigt werden. Der Schwerpunkt bei den Bioener-
gieträgern liegt dabei auf den biogenen holzartigen Festbrennstoffen. Der Einsatzbereich von Festbrennstofffeuerungen
reicht von Kleinfeuerungen mit 2 bis 30 kW im häuslichen Betrieb zur alleinigen Wärmebereitstellung bis zu 100 MW
bei Biomassekraftwerken und 1 GW bei der Mitverbrennung in Kohlekraftwerken zur alleinigen Strombereitstellung
bzw. gekoppelten Strom-Wärmebereitstellung (Leistungsbereichangaben gelten für den Brennstoff Holz. Feuerungs-
techniken, die speziell für halmgutartige Brennstoffe ausgelegt sind, erreichen Leistungsbereiche bis maximal 20 MW)
(KALTSCHMITT und HARTMANN 2001; 2002; THRÄN et al. 2005; FNR 2005b).

Vergasung: Bei der Vergasung wird Biomasse bei hohen Temperaturen und unter Sauerstoffmangel möglichst voll-
ständig in Produktgas überführt. Dieses besteht aus den brennbaren Gasen CO, H2 und in geringeren Mengen auch
CH4 und höheren Kohlenwasserstoffen sowie CO2, N2 und Wasserdampf. Durch die hohen, nicht brennbaren An-
teile haben die Produktgase recht geringe Heizwerte im Bereich von 3 bis 15 MJ/ m³N. Für die Nutzung ist eine Gas-
reinigung notwendig, vor allem beim Einsatz des Gases in einer Dampfturbine zur Stromerzeugung sowie für den
Einsatz eines Stirlingmotors oder einer indirekt befeuerten Gasturbine. Vorteile der Vergasung sind die im Vergleich
zur Verbrennung höheren elektrischen Wirkungsgrade (30 bis 40 %). Auch die Erzeugung transport- und speicherfä-
higer Energieträger (Kraftstoffproduktion) kann zu einer höheren Wertschöpfung führen als es durch die direkte Ver-
brennung möglich ist (KALTSCHMITT und HARTMANN 2001; 2002).
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2.1.2 Stoffliche Nutzung

4. Im Gegensatz zur energetischen Nutzung gibt es bei
der stofflichen Nutzung eine große Vielfalt an Einsatz-
feldern. Verschiedenste Industriezweige sind an der Ver-
wertung der Biomasse beteiligt. Dazu gehören die holz-
verarbeitende Industrie, Bau- und Dämmstoffindustrie,
Textilindustrie, Papierindustrie und Chemische Industrie.

Biomasse ist komplex zusammengesetzt, sodass die Auf-
trennung in die Grundstoffe vor einer weiteren Verarbei-
tung zweckmäßig ist. Die Grundstoffe der pflanzlichen
Biomasse sind Kohlehydrate (Stärke, Zucker, Cellulose),

Lignin, Proteine und Öle bzw. Fette, daneben diverse
Sekundärpflanzenstoffe wie Vitamine, Farbstoffe, Ge-
schmacks- und Geruchsstoffe der unterschiedlichsten
chemischen Struktur. Über diese Grundstoffe werden che-
mische Grund- und Verfahrensstoffe, Polymere (Kunst-
stoffe), Schmierstoffe, Papier und Pappe, Bau- und
Dämmstoffe sowie Pharmaka gewonnen. Abbildung 2-3
zeigt beispielhaft die Nutzungskette von Biomasse bei der
stofflichen Nutzung. Im Gegensatz zur energetischen
Nutzung ist die Menge an verwendeter Biomasse relativ
gering, ausgenommen bei der holzverarbeitenden Indus-
trie (CARMEN 2004; KAMM et al. 2006; MENRAD
2006; FNR 2006c).
A b b i l d u n g  2 - 3

Nutzungskette der stofflichen Nutzung

SRU/SG 2007-2/Abb. 2-3; Datenquelle: CARMEN 2004; KAMM et al. 2006; MENRAD 2006; FNR 2006c
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2.2 Biomassebedarf

2.2.1 Energetische Nutzung

5. Der Primärenergieverbrauch (PEV) in Deutschland
betrug 14 236 PJ im Jahr 2005 (BMWi 2007). Nach der-
zeitigen Prognosen könnte dieser Bedarf bis zum Jahr
2030 auf 12 000 bis 10 500 PJ/a zurückgehen (NITSCH
2007; EWI und Prognos 2006). Die Primärenergie be-
steht aus noch nicht umgewandelten Rohstoffen wie
Rohöl, Stein- und Braunkohle usw. Abbildung 2-4 zeigt
die Struktur des Primärenergieverbrauchs in Deutsch-
land für das Jahr 2005 nach Energieträgern. Allein 36 %
des Primärenergiebedarfs wurden durch Mineralöle ge-
deckt. Die nach einigen Umwandlungen für den Verbrau-
cher gebrauchsfähige Energieform wird Endenergie ge-

nannt. Endenergieträger sind zum Beispiel Briketts,
Benzin, Heizöl, Strom etc. Die bei der Nutzung entste-
hende Energieform wie zum Beispiel Licht und Wärme
wird Nutzenergie genannt. Der Endenergieverbrauch be-
trägt nur etwa zwei Drittel des Primärenergieverbrau-
ches und betrug in Deutschland 9 173 PJ/a im Jahr 2005.
Bei der Umwandlung der Primärenergieträger zu End-
energieträgern entstehen demnach energetische Verluste
von circa 36 % (BMWi 2007). Abbildung 2-5 zeigt die
Struktur des Endenergieverbrauchs nach den Verbraucher-
gruppen Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, Haus-
halte, Industrie und Verkehr. Bis auf Gewerbe, Handel
und Dienstleistungen sind die Anteile der Verbraucher-
gruppen annähernd gleich hoch und liegen bei 27 bis
29 %.
A b b i l d u n g 2 - 4

Struktur des Primärenergieverbrauchs in Deutschland im Jahr 2005 
(Primärenergieverbrauch (PEV) 14 236 PJ)

Quelle: BMWi 2007

A b b i l d u n g  2 - 5

Struktur des Endenergieverbrauchs nach Verbrauchergruppen für das Jahr 2005 
(Endenergieverbrauch 9 173 PJ) 

Quelle: BMWi 2007
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6. Durch erneuerbare Energien konnten 4,6 % des Pri-
märenergiebedarfs bzw. 6,4 % des Endenergieverbrauchs
in 2005 gedeckt werden (BMU 2007b). Nach aktuellen
Angaben konnten in 2006 schon 5,3 % des Primärener-
gieverbrauchs und 7,4 % des Endenergieverbrauchs
durch erneuerbare Energien gedeckt werden (BMU
2007a). Abbildung 2-6 zeigt die Anteile der verschiede-
nen erneuerbaren Energieträger an der Endenergiebereit-
stellung in Deutschland für das Jahr 2005. Der Anteil an
Biomasse innerhalb der erneuerbaren Energieträger be-
trug dabei 68 %. Bezogen auf die reine Wärmebereit-
stellung lag der Anteil von Biomasse bei den erneuerba-
ren Energien sogar bei 94 % (BMU 2007b). Wie in
Abbildung 2-6 erkennbar ist, machen die Festbrennstoffe
den größten Teil an biogenen Energieträgern aus. Bio-
energie ist demnach der wichtigste Teil im Mix der erneu-
erbaren Energien. Prognosen gehen davon aus, dass der
Anteil von Biomasse am erneuerbaren Energiemix auch
zukünftig (bei einem Betrachtungszeitraum bis 2030) in
etwa gleich bleiben wird (NITSCH 2007). 

Abbildung 2-7 zeigt die Entwicklung des Anteils an er-
neuerbaren Energien bezogen auf den Strom-, Wärme-
und Kraftstoffverbrauch für die Jahre 2000 bis 2006. Es
ist erkennbar, dass vor allem im Bereich Strom und Kraft-
stoffe der Anteil an erneuerbaren Energien in den Jahren
2005 und 2006 deutlich zugenommen hat. Die Einspa-
rung von fossilen Kraftstoffen erfolgte durch den Einsatz
von biogenen Kraftstoffen in Form von Dieselersatz
(93 %) und Ersatz von Ottokraftstoff (7 %) (BMU
2007b). Insgesamt wurden durch Bioenergie 3 % des Pri-
märenergiebedarfs (466 PJ) im Jahr 2005 bereitgestellt,
davon wurden 60 % zur Wärme-, 24 % zur Kraftstoff-
und 14 % zur Strombereitstellung genutzt (BMU 2007b).
Nach Prognosen des EWI (Energiewirtschaftliches Insti-
tut der Universität zu Köln) und Prognos (2006) kann der
Anteil an erneuerbaren Energien am PEV bis 2030 auf
15,4 % steigen. NITSCH (2007) geht davon aus, dass bis
2030 sogar 25,1 % des PEV über erneuerbare Energien
gedeckt werden können. Für Biomasse hieße das, dass ein
Anteil am Primärenergieverbrauch zwischen 8 und 18 %
realisiert werden muss.
A b b i l d u n g  2 - 6

Struktur der Endenergiebereitstellung aus erneuerbaren Energien 
in Deutschland im Jahr 2005

Quelle: BMU 2007b
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A b b i l d u n g  2 - 7

Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energien in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2006 
bzw. bei dem Anteil an PEV und EEV bis 2030

PEV= Primärenergieverbrauch, EEV = Endenergieverbrauch
Für die Jahre 2010 bis 2030 Daten nach Prognosen von EWI und Prognos (2006) und NITSCH (2007)

Quelle: BMU 2007b; EWI und Prognos 2006; Szenario hoher Ölpreis NITSCH 2007; BMU 2007a
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2.2.2 Stoffliche Nutzung

7. Die Menge verwendeter nachwachsender Rohstoffe
aus der Landwirtschaft ist bei der stofflichen Nutzung im
Gegensatz zu deren Einsatz bei der energetischen Nutzung

relativ gering. Nur der Anteil der stofflichen Verwertung
von Holz (forstwirtschaftliche Rohstoffe) liegt mit 69 % im
Vergleich zu landwirtschaftlichen Rohstoffen sehr hoch
(Tab. 2-2). Tabelle 2-3 zeigt die verwendeten Mengen an
nachwachsenden Rohstoffen für die stoffliche Nutzung.
Ta b e l l e  2 - 2

Anteil stofflicher und energetischer Verwertung an forst- bzw. landwirtschaftlichen Rohstoffen

Quelle: MANTAU und SÖRGEL 2006; FNR 2006c; HIRTH 2004

Rohstoff Anteil stoffliche Verwertung 
in %

Anteil energetische Verwertung 
in %

Holz (Forstwirtschaft) 69 31

Biomasse (Landwirtschaft) 8–10 90–92
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Ta b e l l e  2 - 3

Übersicht über die Mengen an nachwachsenden Rohstoffen für die stoffliche Nutzung

Quelle: FNR 2006c; KNAPPE et al. 2007

Landwirtschaftliche 
Rohstoffe Mio. Mg Forstwirtschaftliche

Rohstoffe Mio. Mgatro

Pflanzliche Öle 0,8 Sägeindustrie 15,3

Tierische Fette 0,35 Holzwerkstoffindustrie 0,4

Chemie- und Papierstärke 0,64 Furnier- und Sperrholzherstellung 3,3

Cellulose/Chemiezellstoffe 0,32 Papierindustrie 2,4

Zucker 0,24

Sonstiges 1,5Naturfasern 0,20

Sonstige 0,12

Gesamt 2,7 Gesamt 23,0
Anmerkung: Gesamter Holzeinschlag in Deutschland beträgt 32,6 Mio. Mg, energetisch genutzt werden 9,9 Mio. Mg 
Landwirtschaftliche Rohstoffe werden stofflich haupt-
sächlich in der Chemischen Industrie genutzt. Abbil-
dung 2-8 zeigt die Struktur des Rohstoffeinsatzes in der
Chemischen Industrie im Jahr 2003. Der Anteil von nach-
wachsenden Rohstoffen liegt danach mit 2,3 Mio. Mg bei
12 %. Allerdings liegt der Anteil des in der Chemischen
Industrie genutzten Erdöls von 15 Mio. Mg nur bei 4 %,
bezogen auf den Gesamtverbrauch in Deutschland

(ROTHERMEL 2006). Damit gehört die Chemische
Industrie zwar zu den „Kleinverbrauchern“ von Erdöl,
doch ist der Einsatz dieses Rohstoffes für die Produktion
in diesem Industriezweig essenziell. Ein Ersatz der fossi-
len Rohstoffe ist nur durch biogene Rohstoffe möglich,
wohingegen Energie aus fossilen Energieträgern auch
durch andere erneuerbare Energien bereitgestellt werden
kann. 
A b b i l d u n g  2 - 8

Struktur des Rohstoffeinsatzes in der Chemischen Industrie 
im Jahr 2003

Insgesamt 19,7 Mio. Mg Rohstoffe: 15 Mio. Mg Erdölprodukte, 2 Mio. Mg Gas, 0,4 Mio. Mg Kohle, 2,3 Mio. Mg nachwachsende Rohstoffe

Quelle: ROTHERMEL 2006
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2.3 Angebot an Biomasse zur energetischen 
Nutzung

8. Die verfügbare Biomasse ist einerseits von den nutz-
baren biogenen Reststoffen und andererseits von den zu
gewinnenden nachwachsenden Rohstoffen abhängig. In
mehreren Studien wurde versucht, die unter Berücksichti-
gung der gegebenen technischen und ökologischen Rest-
riktionen nutzbaren Potenziale von Biomasse zur energe-
tischen Nutzung (technische Potenziale) in Deutschland
bis zum Jahr 2030 zu prognostizieren.

Potenziale allgemein sind stark an Rahmenbedingungen
gekoppelt. Biogene Reststoffe sind vor allem mit land-,
forst- und abfallwirtschaftlichen Rahmenbedingungen,
wie zum Beispiel Anbau- und Bewirtschaftungsformen,
Konkurrenznutzungen usw., aber auch mit sozioökonomi-
schen Einflüssen, wie Bevölkerungsentwicklung, Alters-
struktur, Umweltbewusstsein, Konsumverhalten usw.,
verbunden. Potenziale von nachwachsenden Rohstoffen
sind im besonderen Maße von den getroffenen Annahmen
im Bereich Land- und Forstwirtschaft (Produktionsstei-
gerungen), aber auch unter anderem von Annahmen im
Bereich Nahrungsmittelversorgung (Selbstversorgungs-
grad) und Naturschutz abhängig. Diese Rahmenbedingun-
gen können sich im Zeitverlauf ändern. Für die Prognose
von Potenzialen für verschiedene zukünftige Zeitpunkte
müssen unterschiedliche Annahmen über die zukünftigen
Rahmenbedingungen zugrunde gelegt werden, sodass
sich unterschiedliche Prognosen bezüglich der Potenziale
ergeben.

9. Um das zukünftige Potenzial an Biomasse abschät-
zen zu können, sollen in diesem Kapitel die Ergebnisse
der Studien,

– des Öko-Instituts (FRITSCHE et al. 2004): Stoffstrom-
analyse zur nachhaltigen energetischen Nutzung von
Biomasse,

– des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
(DLR) (NITSCH et al. 2004): Ökologisch optimierter
Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien in
Deutschland,

– des Instituts für Energetik und Umwelt gemeinnützige
GmbH (IE-Leipzig) (THRÄN et al. 2005): Nachhal-
tige Biomassenutzungsstrategien im europäischen
Kontext,

– der European Environment Agency (EEA 2006): How
much biomass can Europe produce without harming
the environment

näher diskutiert werden. Die Studien des Öko-Instituts
und des DLR gehen dabei auf die Biomassepotenziale
ausschließlich in Deutschland ein, wohingegen die Stu-
dien des IE-Leipzig und der EEA die Potenziale in
Deutschland, aber auch die Potenziale auf EU-Ebene dar-
stellen. Für die folgende Darstellung wird aber nur auf die
Potenziale für Deutschland eingegangen. Diese wurden in
den drei Studien von dem Basisjahr 2000 ausgehend für
die Jahre 2010, 2020 und bei der Öko- und DLR-Studie
auch für 2030 ermittelt.

Innerhalb der Studien wurden verschiedene Szenarien be-
trachtet. In Tabelle 2-4 sind diese dargestellt. Grundsätz-
lich wird unterschieden in

– ein Referenzszenario, das den bisherigen Trend fort-
schreibt, 

– ein umweltbezogenes Szenario, das Umwelt- und Na-
turschutzvorgaben im besonderen Maße berücksichti-
gen soll, und 

– ein Szenario, das die Maximierung der Biomassever-
fügbarkeit zum Ziel hat. 

Dabei ist die Studie des Öko-Instituts die einzige Studie,
die ein Referenzszenario aufweist. Die Szenarien Basis
(DLR), Current-Policies (CP) (IE-Leipzig) und Biomasse
(Öko-Institut) haben alle drei die Maximierung des Bio-
masseangebots zum Ziel und sollen eine Obergrenze der
Biomassenutzung darstellen. Dabei werden jedoch derzei-
tige rechtliche Regelungen nicht vollständig beachtet, vor
allem bezüglich des Naturschutzes wie zum Beispiel hin-
sichtlich der Verpflichtung der Länder zur Schaffung ei-
nes Biotopverbundes nach § 3 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG), sodass diese Szenarien zu einer Überschät-
zung des Potenzials führen und somit nicht als Obergrenze
aus heutiger Sicht gewertet werden können. Sie sollten
deshalb auch nicht für die Erarbeitung politischer Ziele
hinsichtlich der Biomassenutzung herangezogen werden.

Die umweltbezogenen Szenarien Umwelt (Öko-Institut),
Naturschutz-Plus (DLR) und Environment+ (IE-Leipzig)
haben Umwelt- und Naturschutzbelange im besonderen
Maße berücksichtigt. Die Studie der EEA (2006) betrach-
tet ausschließlich ein umweltbezogenes Szenario. Es sol-
len die gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt werden, was
bei dem Environment+-Szenario allerdings fraglich er-
scheint, da auch hier die rechtlichen Rahmenbedingungen
nicht vollständig eingehalten werden (s. Abschn. 2.3.2).
Weiterführende Forderungen des Naturschutzes, wie sie
der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) formu-
liert (zum Beispiel, dass 5 % der Waldfläche Deutsch-
lands als Totalreservate ausgewiesen werden sollten und
dass mittelfristig bis zu 15 % der Gesamtfläche Deutsch-
lands für Naturschutzziele bereitgestellt werden sollten
(SRU 2002, S. 41)), werden nur teilweise bei der EEA-
Studie miteinbezogen, sodass die Namen Naturschutz-
Plus und Environment+ einen stärkeren Bezug zu natur-
schutzfachlichen Forderungen suggerieren als dieser in
den Studien tatsächlich angenommen wird. 

Alle Studien zeigen bis 2030 ein ungefähr gleich bleiben-
des aber je nach Szenario unterschiedlich hohes Potenzial
der biogenen Reststoffe. Hinsichtlich der nachwachsen-
den Rohstoffe zeigen die verschiedenen Szenarien große
Unterschiede in den Potenzialen. Dabei erscheinen die
sehr ambitionierten, auf eine Biomassemaximierung aus-
gerichteten Potenziale sowohl bezüglich der biogenen
Reststoffe als auch der nachwachsenden Rohstoffe als un-
realistisch, wenn die rechtlichen Anforderungen des Na-
turschutzes respektiert werden sollen. Die Ergebnisse der
Studien werden in den folgenden Abschnitten getrennt
nach biogenen Reststoffen und nachwachsenden Rohstof-
fen detailliert dargestellt. 
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Ta b e l l e  2 - 4

Übersicht über die betrachteten Potenzialstudien

Institution, 
Quelle Szenarien Annahmen

Öko-Institut

(FRITSCHE 
et al. 2004)

Referenz-
Szenario

Umwelt-
Szenario

Biomasse-
Szenario

Trendfortschreibung hinsichtlich politischer Zielsetzungen; derzeitige natur- 
und umweltfachliche Anforderungen werden für 2020 zu 50 % und 2030 voll-
ständig berücksichtigt (z. B. Flächenanforderungen für Naturschutz, nach 
KÖPPEL et al. (2004) müssen 7 % der Ackerfläche für Biotopverbund 
genutzt werden)

Effizienzsteigerung und Ausbau erneuerbarer Energien; derzeitige natur- und 
umweltrechtliche Anforderungen werden ab 2020 vollständig berücksichtigt 
(siehe Referenz-Szenario) 

Maximales Biomasseangebot; derzeitige umwelt- und naturschutzrechtliche 
Grundlagen werden nur zu 50 % im Gegensatz zu den oben genannten Szena-
rien berücksichtigt

DLR

(NITSCH 
et al. 2004)

Basis-
Szenario

Naturschutz-
Plus-Szenario

Maximales Biomasseangebot; naturschutzfachliche Mindestanforderungen wer-
den berücksichtigt;
Ausgangspunkt für Reststoffpotenziale ist das Öko-Biomasse-Szenario, Ergän-
zungen werden hinsichtlich Stroh, ungenutztem Waldholz sowie Landschafts-
pflegegut gemacht;
Ausgangspunkt für das Potenzial nachwachsender Rohstoffe ist das Öko-Refe-
renz-Szenario, es werden aber keine Ausgleichs- und Naturschutzflächen einge-
rechnet; Grünlandumbruch wird nicht ausgeschlossen (wie in anderen Szenarien)

Forderungen des Naturschutzes werden vermehrt Rechnung getragen auf Grund-
lage derzeitiger natur- und umweltrechtlicher Vorgaben (§ 3 und § 5 BNatSchG – 
6 % der land- und forstwirtschaftlichen Fläche soll als Biotopverbund genutzt 
werden; Grünlanderhalt bzw. Erhöhung des Grünlandanteils, aber vermehrt exten-
sive Nutzung; Offenlandbiotope, Erhalt Mittel-Niederwaldnutzung);
Ausgangspunkt auch hier die Datengrundlage der Öko-Studie zur derzeitigen 
Flächennutzung, Abschläge bzw. Zuschläge ergeben sich durch o. g. Forderun-
gen des Naturschutzes

IE-Leipzig*

(THRÄN 
et al. 2005)

Current-Policy-
Szenario (CP)

Environment-
Szenario (E+)

Basierend auf aktuellen politischen Entwicklungen zur Förderung der Landwirt-
schaft und erneuerbarer Energien (es gelten die bis 2020 festgelegten agrar- und 
energiepolitischen Rahmenbedingungen der EU) sowie auf politischen Leitli-
nien für die zukünftige Entwicklung: 
– Brachflächen stehen zu 100 % dem Energiepflanzenanbau zur Verfügung
– Abbau der Überschussproduktion zur Freisetzung der Flächen für den Ener-

giepflanzenanbau
– Umwidmung von Siedlungs-, Verkehrs- und Naturschutzflächen nach derzei-

tigem Stand
– Ertragssteigerung der Pflanzen- und Tierproduktion

Basierend auf einer verstärkt umweltorientierten Landschaftsnutzung (Forde-
rungen des Naturschutzes werden vermehrt Rechnung getragen) und größeren 
Anstrengungen beim Klimaschutz und Förderung der erneuerbaren Energien 
– nur 70 % der Brachflächen werden für den Energiepflanzenanbau genutzt
– Abbau der Überschussproduktion zur Freisetzung der Flächen für den Ener-

giepflanzenanbau
– zusätzliche Umwidmung von 2,5 % (2010) bzw. 5 % (2020) der Ackerflä-

chen für reine Naturschutzzwecke ohne jegliche Erträge
– um 50 % geringere Ertragssteigerungen für Grünlandflächen
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n o c h  Tabelle 2-4
EEA

(EEA 2006)

Keine Unter-
teilung in 
Szenarien

Rahmenbedingungen bezüglich des landwirtschaftlichen Potenzials:

– 30 % Ökolandbau

– 3 % Stilllegung des bisherigen Ackerlandes 

– extensiv bewirtschaftete Kulturen wie Grünland werden erhalten

– Energiepflanzen mit geringen Umweltauswirkungen werden genutzt

Rahmenbedingungen bezüglich biogener Reststoffe:

– Keine Nutzung von Wurzelstöcken und Laub

– Keine intensivierte Nutzung von geschützten Waldgebieten

– Nährstoffkreisläufe der jeweiligen Standorte werden beachtet

– 5 % der Waldfläche wird zusätzlich unter Schutz gestellt

– Abfallminimierung als oberstes Ziel

– Recycling von Abfall wird vor energetischer Nutzung bevorzugt

– Kompostierung von Bioabfall wird zugunsten der energetischen Nutzung
eingestellt

– Erhöhter Anteil an Ökolandbau bindet vermehrt landwirtschaftliche Rest-
stoffe wie Stroh

* Unterscheidung der Szenarien nur bezüglich des landwirtschaftlichen Flächenpotenzials

SRU/SG 2007-2/Tab. 2-4; Datenquelle: FRITSCHE et al. 2004;
NITSCH et al. 2004; THRÄN et al. 2005; EEA 2006

Institution, 
Quelle Szenarien Annahmen

2.3.1 Biogene Reststoffe knapp 110 Mio. Mg Trockensubstanz (TS) pro Jahr (theo-
10. Die Nutzung von Biomasse, die in der Abfallwirt-
schaft (im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
gesetzes (KrW-/AbfG)) und als land- und forstwirtschaft-
liche Reststoffe (außerhalb des KrW-/AbfG) anfällt, stellt
ein bedeutsames Potenzial der Biomassenutzung dar.
KNAPPE et al. (2007) berechneten nach Daten aus den
Jahren 2000 bis 2002 ein jährliches Aufkommen von

retisches Potenzial), von dem das technische Potenzial
aber nur etwa 65 % (ca. 70 Mio. Mg TS pro Jahr) des
theoretischen Potenzials ausmacht (KNAPPE et al.
2007). Aber auch vom technischen Potenzial wird bisher
nur ein geringer Teil energetisch genutzt (LEIBLE et al.
2003). In Abbildung 2-9 und Tabelle 2-5 ist dieses theo-
retische Potenzial von biogenen Reststoffen nach
KNAPPE et al. (2007) dargestellt.
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A b b i l d u n g  2 - 9

Übersicht über die Struktur des Reststoffaufkommens 

Quelle: KNAPPE et al. 2007

Ta b e l l e  2 - 5

Theoretisches und Technisch-ökologisches Potenzial biogener Reststoffe in Deutschland

Theoretisches Potenzial in Technisches 
Potenzial 

in %1 000 Mg TS/a %

Reststoffe aus Forst-, Holz- und Papierwirtschaft

Sägenebenprodukte 5 761 5,2 100

Rinde 647 0,6 94

Altholz 9 680 8,8 100

Altpapier (Endverbraucher) 12 330 11,2 82

Papierschlämme  580 0,5 100

Waldrestholz und sonstiges Schwachholz 16 600 15,1 75

Summe Reststoffe aus Forst-, Holz- und Papierwirtschaft    45 598 41,5 92

Reststoffe aus der Landwirtschaft

Getreidestroh    30 970 28,2 12

Rapsstroh sowie Rüben-/Kartoffelblatt       14 720 13,4 42

andere Erntereste 890 0,8 k. A.

Papierschlämme: 
0,5 %

Altpapier 
(Endverbraucher): 

9,8 %

Waldrestholz und 
sonstiges Schwachholz: 

13,1 %

Rapsstroh sowie Rüben- 
/Kartoffelblatt: 

11,6 %
andere Erntereste: 

0,7 %

Gülle: 
15,9 %

Summe 
Tierkörperverwertung: 

0,7 %

Summe Abfallwirtschaft: 
4,8 %

Summe Rückstände aus 
der Lebensmittel- und 
Genussmittelindustrie: 

1,2 %

Summe Biotop- und 
Landschaftspflege: 

2,6 %

Fettabscheiderinhalte: 
0,1 %

Klärschlamm: 
1,7 %

Sägenebenprodukte: 
4,6 %

Rinde: 
0,5 %

Altholz: 
7,7 %

Getreidestroh: 
24,5 %
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n o c h  Tabelle 2-5
* prozentuale Angaben zum technischen Potenzial bezogen auf absolute Angaben des theoretischen Potenzials

Quelle: KNAPPE et al. 2007 und eigene Schätzungen

Gülle     20 143 18,4 91

Summe Reststoffe aus der Landwirtschaft  66 723 60,8 49

Biotop- und Landschaftspflege

Straßenbegleitgrün (maximal) 778 0,7 56

private & öffentliche Grünflächen (ohne Holz)   638 0,6 73

Biotoppflege (maximal)     1 913 1,7 50

Summe Biotop- und Landschaftspflege 3 329 3,0 60

Tierkörperverwertung

Schlachtabfälle          59 0,1

Knochenmehl     189 0,2

Tierfette     284 0,3

Tiermehl    388 0,4

Summe Tierkörperverwertung  920 0,8 95

Lebensmittel- und Genussmittelindustrie

Kartoffelschlempe       43 0,04

Apfeltrester   63 0,1

Biertreber       700 0,6

Melasse   720 0,7

Summe Rückstände aus der Lebensmittel- und 
Genussmittelindustrie     1 526 1,4 95

Abfallwirtschaft

Alttextilien (Sammelmenge)    716 0,7

Speiseabfälle     43 0,04

Bioabfall aus Haushalten     2 400 2,2

Biogene Anteile im Restabfall     2 844 2,6

Summe Abfallwirtschaft     6 003 5,5 95

Abwasserwirtschaft

Fettabscheiderinhalte    67 0,1

Klärschlamm    2 195 2,0

Summe Abwasserwirtschaft   2 262 2,1 95

Summe 109 761 100 65

Theoretisches Potenzial in Technisches 
Potenzial 

in %1 000 Mg TS/a %
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11. Bei der Ermittlung von energetischen Nutzungspo-
tenzialen von Biomasse aus Abfällen und Reststoffen
muss berücksichtigt werden, wie diese – vorhandene –
Biomasse bereits jetzt genutzt wird. Konkurrierende Nut-
zungen, zum Beispiel stoffliche Nutzung als Holzwerk-
stoff in der Spanplatten- oder Papierindustrie oder zur
Bodenverbesserung (organischer Dünger, Mulchmate-
rial), vermindern das energetisch nutzbare Potenzial, sind
jedoch häufig auch erwünschte und ökologisch sinnvolle
Nutzungen. So ist es beispielsweise aus Gründen des Bo-
denschutzes erforderlich bis zu 80 % des Strohs auf dem
Acker zu belassen (FRITSCHE et al. 2004). 

12. In Abbildung 2-10 sind die Reststoffenergiepoten-
ziale der verschiedenen Studien bzw. Szenarien dar-
gestellt. Im Basis-Szenario der DLR-Studie und im CP-
Szenario der IE-Leipzig-Studie wurden die höchsten
Werte ermittelt. Für das Bezugsjahr 2000 wird das techni-

sche Potenzial der Reststoffe mit 523 bis 908 PJ/a ange-
geben, das entspricht 3,7 % bis 6,4 % des derzeitigen Pri-
märenergieverbrauchs. Ausgehend von dem Jahr 2000 bis
zum Jahr 2030 werden in allen Szenarien nur geringe Än-
derungen der Potenziale beschrieben. Je nach Szenario
kommt es zu einer Zunahme oder sogar zu einer leichten
Abnahme des Potenzials. Eine Zunahme des technischen
Potenzials wird bei fast allen Szenarien im Bereich des
Restholzaufkommens, des getrennt gesammelten organi-
schen Hausmüllanteils, des Landschaftspflegematerials
und des Klärschlammaufkommens angenommen. Die Zu-
nahme hinsichtlich des organischen Hausmülls begründet
sich in der Annahme, dass eine Vergärung aus Klima-
schutzsicht als sinnvoller erachtet wird als eine Kompos-
tierung und dadurch die Vergärung des organischen Haus-
mülls vorgezogen wird (vgl. FRITSCHE et al. 2004;
NITSCH et al. 2004; THRÄN et al. 2005).
A b b i l d u n g  2 - 1 0

Übersicht über Reststoffpotenziale in den Potenzialstudien

* Keine Aufteilung in Szenarien bei der IE-Leipzig- und EEA-Studie.
** Keine Angaben für 2000 bei der EEA-Studie.

Quelle: FRITSCHE et al. 2004; NITSCH et al. 2004; THRÄN et al. 2005; EEA 2006
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13. In Abbildung 2-11 sind die Reststoffpotenziale auf-
geschlüsselt nach den einzelnen Fraktionen für das Jahr
2000 dargestellt (ausgenommen des Potenzials der EEA-
Studie (2006), da keine Aufschlüsselung vorlag). Den
größten Anteil an den Reststoffpotenzialen haben dem-
nach die holzartigen Reststoffe. Diese machen mindes-
tens die Hälfte aus, im Basis- und CP-Szenario sogar über
60 %. Bezogen auf die Masse zeigen die Bilanzierungen
der Reststoffe nach KNAPPE et al. (2007) allerdings ein
größeres Potenzial hinsichtlich der landwirtschaftlichen
Reststoffe. Das höhere energetische Potenzial der holz-
artigen Reststoffe begründet sich dabei auf den im Gegen-
satz zu landwirtschaftlichen Reststoffen höheren Brenn-
wert, sodass die Daten als übereinstimmend zu bewerten
sind.

Die größten Unterschiede zwischen den Studien sind
beim angenommenen Holzpotenzial zu finden. So wird
im CP- (IE-Leipzig) und Basis-Szenario (DLR) im Ge-
gensatz zu den anderen Szenarien ein Mobilisierungsgrad
des Waldrestholzes von 100 % angenommen sowie zu-
sätzlich nutzbares Waldholz, da bei diesen Szenarien die
stoffliche Nutzung nicht ausschließlich bevorzugt be-
trachtet wurde. Die Annahme eines 100 %igen Mobilisie-
rungsgrades erscheint allerdings sehr fraglich, sodass

diese hohen Werte kritisch zu betrachten sind. Ein weite-
rer größerer Unterschied zwischen den Szenarien besteht
hinsichtlich des angenommenen Strohpotenzials. Beim
CP-Szenario der Studie des IE-Leipzig wurde auch hier
angenommen, dass 100 % des Strohs energetisch nutzbar
gemacht werden können, was aus Bodenschutzgründen
sehr fraglich erscheint. Der hohe Anstieg vom Jahr 2000
zum Jahr 2010 des Naturschutz-Plus-Szenarios (DLR)
wird durch Landschaftspflegematerial verursacht, für das
eine energetische Nutzung erst für 2010 angenommen
wird. Wie in Abbildung 2-11 zu erkennen ist, ist der Un-
terschied von den Szenarien Referenz und Umwelt zum
Naturschutz-Plus-Szenario auch in der Nutzung von
Landschaftspflegegut bzw. Offenland begründet. 

Durch eine nicht hinreichende Verdeutlichung der ange-
nommenen Rahmenbedingungen in den Studien ist es
aber kaum möglich die Ergebnisse eingehender zu disku-
tieren. Insgesamt erscheinen die Potenziale der Szenarien
Referenz (Öko-Institut), Umwelt (Öko-Institut) und Natur-
schutz-Plus (DLR) sowie der EEA-Studie am realistischs-
ten, da hier natur- und umweltschutzrechtliche Grundla-
gen berücksichtigt werden und somit das ökologische
Potenzial für biogene Reststoffe aufgezeigt wird.
A b b i l d u n g  2 - 11

Übersicht über Reststoffpotenziale in den Potenzialstudien für das Jahr 2000 
aufgeschlüsselt in die einzelnen Reststofffraktionen*

* Keine Aufschlüsselung für die Daten der EEA-Studie.

Quelle: FRITSCHE et al. 2004; NITSCH et al. 2004; THRÄN et al. 2005; EEA 2006
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2.3.2 Nachwachsende Rohstoffe

14. Die Schlüsselgrößen für die Potenziale der nach-
wachsenden Rohstoffe sind die zur Verfügung stehende
Anbaufläche sowie die Erträge von Energiepflanzen pro
Fläche. Die Gesamtfläche der Bundesrepublik Deutsch-
land umfasst circa 35,7 Mio. ha Landfläche. Davon wur-
den 11,9 Mio. ha (33,3 %) im Jahr 2005 als Ackerland
genutzt. Für den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen
wurden 1,6 Mio. ha im Jahr 2006 (ca. 13 % der Acker-
fläche) genutzt. Die Ölfrucht Raps, die hauptsächlich für
die Herstellung von Biodiesel genutzt wird, hat mit
circa 1,1 Mio. ha die größte Anbaufläche eingenommen.
Weit dahinter liegen mit unter 0,3 Mio. ha Anbaufläche
Energiepflanzen wie Mais, Getreide oder Gräser. Die
weiteren Flächen (ca. 0,2 Mio. ha) wurden für den Anbau
von Pflanzen für die stoffliche Verwertung genutzt (FNR
2006b).

Für die Berechnung eines energetischen Potenzials für
nachwachsende Rohstoffe muss dementsprechend zuerst
das verfügbare Flächenpotenzial ermittelt werden. In ei-

nem weiteren Schritt müssen Annahmen zu den angebau-
ten Pflanzenarten und deren Erträge pro Fläche sowie den
verwendeten Umwandlungstechnologien gemacht wer-
den, um das Energiepotenzial zu ermitteln.

15. Abbildung 2-12 zeigt die Flächenpotenziale für
nachwachsende Rohstoffe, die in den verschiedenen Stu-
dien und deren Szenarien für die Jahre 2010, 2020 und
2030 ermittelt wurden (vgl. Tz. 9). In allen Studien bzw.
Szenarien wird eine Zunahme der möglichen Anbauflä-
che für nachwachsende Rohstoffe prognostiziert, aller-
dings weisen die Studien dabei untereinander, aber auch
innerhalb der Szenarien erhebliche Unterschiede auf. Die
Studie des IE-Leipzig kommt für 2020 auf die höchsten
Flächenpotenziale mit 4,2 Mio. ha Ackerland plus
1 Mio. ha Grünlandfläche für das Environment+-Szenario
und 5,6 Mio. ha Ackerland plus 1,8 Mio. ha Grünland-
fläche für das CP-Szenario. Das Flächenpotenzial des
CP-Szenarios entspricht dabei mit insgesamt 7,3 Mio. ha
43 % der derzeitigen landwirtschaftlichen Fläche und er-
scheint damit sehr hoch.
A b b i l d u n g 2 - 1 2

Übersicht über die Anbauflächenpotenziale in Deutschland für nachwachsende Rohstoffe 
verschiedener Studien von 2010 bis 2030 (ohne Grünland)

* IE-Leipzig-Studie: keine Angaben für 2030

Quelle: FRITSCHE et al. 2004; NITSCH et al. 2004; THRÄN et al. 2005; EEA 2006
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Die großen Differenzen resultieren unter anderem aus den
unterschiedlichen Annahmen zur Produktivitätsentwick-
lung, zum Selbstversorgungsgrad für Nahrungsmittel, zur
Bevölkerungsentwicklung, zur Beachtung von Natur-
schutzbelangen, zum Anteil von Brachflächen und ökolo-
gischer Landwirtschaft sowie des Flächenverbrauchs. Die
nachfolgenden Beispiele verdeutlichen dies. So resultie-
ren die hohen Potenzialabschätzungen des IE-Leipzig
auch daraus, dass keine Schutzflächen berücksichtigt
wurden. Das IE-Leipzig geht von einer landwirtschaftli-
chen Fläche von 17,02 Mio. ha aus, während in den ande-
ren beiden Studien von 15,78 Mio. ha ausgegangen wird.
Des Weiteren legt das IE-Leipzig, aber auch das DLR, im
Basis-Szenario einen Selbstversorgungsgrad bei der
Milch und Fleischproduktion von 100 % fest, während
die anderen Szenarien von einem 102 %igen Selbstver-
sorgungsgrad ausgehen. Beide Studien nehmen eine sub-
stanzielle Verringerung der Selbstversorgungsgrade an,
der beispielsweise zurzeit für Rindfleisch noch bei 124 %
liegt (BMELV 2007). Diese Verringerung soll die Libera-
lisierung des Marktes abbilden. Durch einen dadurch be-
wirkten Preisverfall kommt es zu zusätzlicher Freisetzung
von Ackerland aus der Nahrungsmittelproduktion. Hin-
sichtlich frei werdenden Grünlandes ergibt sich die Pro-
blematik des Grünlandumbruchs, der allerdings nur vom
IE-Leipzig im CP-Szenario aufgegriffen wird. Auch die
EEA (2006) geht von einer Liberalisierung des Marktes
für tierische Produkte bis 2025 aus. In allen anderen Stu-
dien wird eine konstante Produktionssteigerung in der
Pflanzenproduktion entsprechend der Entwicklungen der
letzten Jahre angenommen.

Eine weitere Begründung für die Unterschiede der An-
bauflächenpotenziale sind die in den Szenarien unter-
schiedlich berücksichtigten Naturschutzbelange. Wie oben
schon erwähnt, wurden in den Szenarien Biomasse (Öko-
Institut), Basis (DLR) und CP (IE-Leipzig) die Natur-
schutzbelange nicht so einbezogen wie in den natur-
schutzbezogenen Szenarien Umwelt, Naturschutz-Plus
und Environment+ und der EEA-Studie (s. a. Tab. 2-4).
In den letztgenannten Szenarien wurden die Naturschutz-
belange zudem unterschiedlich eingebracht. Bei den Bio-
masse- (Öko-Institut), Basis- (DLR), und CP-Szenarien
(IE-Leipzig) werden beispielsweise die NATURA 2000-
Schutzgebiete, die derzeit 13,5 % der Landfläche von
Deutschland einnehmen, wobei 21,4 % einer landwirt-
schaftlichen Nutzung und 17,8 % einer Grünlandnutzung
unterliegen (BfN 2006; RATHS et al. 2006), je nach
Studie gar nicht bzw. nicht vollständig einkalkuliert.
Auch die gesetzliche Vorgabe von 10 % Biotopverbund-
fläche bezogen auf die Gesamtfläche von Deutschland
(§ 3 BNatSchG) wird je nach Studie unterschiedlich ein-
bezogen. FRITSCHE et al. (2004, Öko-Institut) gehen da-
von aus, dass zusätzlich zu den schon bestehenden Bio-
topflächen je 7 % der Acker- und Grünlandfläche noch
für Biotopverbundflächen unter Naturschutz gestellt wer-
den müssen, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.
Als Datengrundlage für diese Annahmen beziehen sie
sich auf ein Kurzgutachten von KÖPPEL et al. (2004),
das im Rahmen des Projektes erstellt wurde. Dabei gibt es
zwischen den Szenarien Referenz und Umwelt einen zeit-
lichen Unterschied, ab wann diese 7 % vollständig er-
reicht werden müssen. Im Referenz-Szenario wird diese

Vorgabe erst im Jahr 2020, im Umwelt-Szenario schon im
Jahr 2010 vollständig erfüllt. Im Jahr 2030 unterscheiden
sich das Referenz- und das Umwelt-Szenario nur wenig
gemäß der variierenden Flächenanteile des ökologischen
Landbaus. NITSCH et al. (2004, DLR) reduzieren den
zusätzlichen Anteil von Biotopverbundflächen auf 6 %,
beziehen diesen aber nicht nur auf Ackerland, sondern
auch auf Grünland und Waldflächen. Entsprechende Da-
ten werden ebenfalls aus KÖPPEL et al. (2004) entnom-
men. Diese zusätzlichen Naturschutzflächen werden aber
nur im Naturschutz-Plus-Szenario, nicht im Basis-Sze-
nario berücksichtigt. THRÄN et al. (2005, IE-Leipzig) in-
tegrieren Naturschutzflächen ausschließlich im Environ-
ment+-Szenario. Für den Anteil an der Ackerfläche
werden dabei 2,5 % im Jahr 2010 und 5 % im Jahr 2020
angesetzt. „Dass bis zu 10 % der Ackerfläche bis 2010 für
Naturschutz und Umstellung auf extensivere Bewirt-
schaftung in Anspruch genommen werden“, wird als eine
„über die Realität hinausgehende Annahme“ bezeichnet
(THRÄN et al. 2005, S. 105). Die EEA-Studie geht da-
von aus, dass 3 % des intensiv genutzten Ackerlandes bis
2030 für Naturschutz zur Verfügung stehen werden. Da-
bei ist aber zu beachten, dass diese Studie, wie auch die
IE-Leipzig-Studie, auf die 15 bzw. 22 Staaten der EU be-
zogen ist. Während die Datengrundlage (KÖPPEL et al.
2004) des Umwelt- und Naturschutz-Plus-Szenarios zur
Berücksichtigung der derzeitigen natur- und umweltrecht-
lichen Regelungen als ausreichend betrachtet werden kann,
erscheint dies bei den biomassebezogenen Szenarien,
aber auch bei dem Environment+-Szenario fraglich. Für
die Verhältnisse in Deutschland sind auch die Annahmen
bezüglich Naturschutzflächen der EEA-Studie als gering
anzusehen. Eine individuellere Betrachtung der einzelnen
Mitgliedstaaten der EU wäre bei der EEA- wie auch bei
der IE-Leipzig-Studie wünschenswert gewesen.

Welche Kulturpflanzen zu welchem Anteil mit dem Flä-
chenpotenzial genutzt werden, ist ein weiterer Natur-
schutzaspekt, der zwar nicht das Flächenpotenzial wohl
aber das Ertragspotenzial der Fläche betrifft. Dieser As-
pekt wird allerdings hinsichtlich des Naturschutzes und
der Umweltgüter Wasser und Boden nur in der EEA-Stu-
die betrachtet. 

Generell sind die Randbedingungen, wie oben schon er-
wähnt, in den Studien nicht hinreichend genug verdeut-
licht, sodass die Ergebnisse untereinander schwer zu ver-
gleichen sind und eine ausführliche Diskussion der
Potenzialunterschiede kaum möglich ist. Deutlich wird
aber, dass die Szenarien Biomasse (Öko-Institut), Basis
(DLR) und CP (IE-Leipzig) nach dem heutigen natur-
und umweltrechtlichen Rahmen nicht realistisch erschei-
nen, sodass diese Ergebnisse nicht als Datengrundlage für
politische Entscheidungen dienen sollten. Die anderen
Szenarien berücksichtigen diesen Rahmen zumindest teil-
weise, dennoch werden die Naturschutzbelange in kei-
nem der Szenarien ausreichend berücksichtigt. So werden
weiterführende naturschutzfachliche Forderungen in kei-
nem Szenario abgebildet, wie zum Beispiel die Empfeh-
lung des SRU, 5 % der Waldfläche Deutschlands als
Totalreservate auszuweisen und mittelfristig bis zu 15 %
der Gesamtfläche Deutschlands für Naturschutzziele be-
reitzustellen (SRU 2002, S. 41).
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16. Um aus dem Flächenpotenzial ein Energiepotenzial
abzuleiten, müssen Annahmen zu genutzten Pflanzen-
arten auch hinsichtlich einer einzuhaltenden Fruchtfolge
sowie zur möglichen Produktionssteigerung und den ver-
schiedenen Nutzungsmöglichkeiten mit den unterschied-
lichen Techniken gemacht werden. Da diese Annahmen
innerhalb der verschiedenen Studien stark variieren und
nicht hinreichend erläutert sind, werden hier die in der je-
weiligen Studie beschriebenen energetischen Potenziale
zu nachwachsenden Rohstoffen nicht dargestellt. Viel-
mehr sollen mithilfe der Übersicht in Abbildung 2-13
über mögliche Energieerträge von nachwachsenden Roh-
stoffen pro Hektar die Unterschiede zwischen verschiede-
nen Nutzungsmöglichkeiten sowie eine Abschätzung zu
Energiepotenzialen der verschiedenen Nutzungspfade
dargestellt werden (Abb. 2-14). Die Übersicht in Abbil-
dung 2-13 zeigt deutlich, dass die Nutzung von Fest-
brennstoffen wie Kurzumtriebsplantagenholz zur Wärme-

bzw. Kraft-Wärme-Nutzung sowie auch die Kraft-
Wärme-Nutzung von Biogas und Pflanzenöl wesentlich
höhere Energieerträge pro Hektar ergeben als die Nut-
zung von Energiepflanzen zur Herstellung von Kraftstof-
fen sowie zur alleinigen Stromnutzung. Bezüglich der
Kraftstoffe ergeben sich bei der Nutzung von Biogas
noch höhere Energieerträge als bei der Nutzung von flüs-
sigen Biokraftstoffen wie Ethanol, BtL oder Biodiesel.
Bei einer Ganzpflanzennutzung durch einen enzymati-
schen Aufschluss der Lignocellulose bei der Vergärung
zu Bioethanol können die Energieerträge von Bioethanol
noch gesteigert werden. Doch befindet sich diese Nut-
zungsmöglichkeit noch im Entwicklungsstadium.

Hinsichtlich des hier diskutierten energetischen Potenzials
aus nachwachsenden Rohstoffen wird klar, dass die
Kraft-Wärme-Nutzung generell zu höheren Energie-
potenzialen führt als die Kraftstoffnutzung. Dies wird
A b b i l d u n g  2 - 1 3

Übersicht über derzeitige Energieerträge (netto) von nachwachsenden Rohstoffen 
bei verschiedenen Nutzungspfaden in GJ/ha

Anmerkungen:
– Die Nutzung von Miscanthus (Chinaschilf) erreicht etwa 20 % höhere Erträge als KUP, aber wegen der nicht ausgereiften Technik wird diese

hier nicht betrachtet
– Bei Wärme, KWK und Strom ohne Wärme wurden die Nutzungswirkungsgrade mit einbezogen, bei Kraftstoffen nur die Herstellungsverluste,

aber keine Nutzungsverluste. Die Daten sind demnach nur bedingt vergleichbar, durch die Nutzung der Treibstoffe in Kfz wird sich der Ener-
gieertrag nochmals verringern

KUP = Kurzumtriebsplantage, BtL = Biomass-to-Liquid, KW = Kraftwerk, KWK = Kraft-Wärme-Kopplung, EtOH = Ethanol, ZR = Zuckerrübe

SRU/SG 2007-2/Abb. 2-13; Datenquelle: LfU 2004; ARNOLD et al. 2006; DENA 2006;
FNR 2005b; 2005a; 2006a; KEYMER und REINHOLD 2006;

SCHINDLER und WEINDORF 2006
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auch anhand der Abbildung 2-14 verdeutlicht. In dieser
Abbildung sind die möglichen Energieerträge der ver-
schiedenen Flächenpotenziale der Szenarien Umwelt und
Referenz der Öko-Studie und des Naturschutz-Plus-
Szenarios der DLR-Studie, bei ausschließlicher Kraft-
stoffnutzung, ausschließlicher Feststoffverbrennung und
bei jeweils 50 %iger Kraftstoffnutzung wie Feststoffver-
brennung für das Jahr 2010 gezeigt. Wie zu erwarten, ist
das Energiepotenzial bei ausschließlicher Kraftstoffnut-
zung am Geringsten. Für diese Abschätzung wurden al-
lerdings nur Bioethanol und Biodiesel betrachtet, da nur
diese Kraftstoffe der 1. Generation kurzfristig zur Verfü-
gung stehen werden. Aber selbst mit dem Einsatz von
BtL-Kraftstoffen (Kraftstoffe der 2. Generation) werden
nur 20 bis 25 % höhere Energiehektarerträge erwartet.
Dieser höhere Ertrag resultiert daher, dass im Gegensatz
zu den bisherigen Biokraftstoffen die gesamte Pflanze ge-
nutzt werden kann. Somit werden auch mit der 2. Gene-
ration signifikante Unterschiede der Energiepotenziale
zwischen Kraft-Wärme-Nutzung und Kraftstoffen exis-
tieren (DENA 2006). Doch wird derzeit mit einer groß-
technischen Produktion dieser synthetischen Kraftstoffe
nicht vor 2010 zu rechnen sein (SCHÜTTE 2006). Der
genaue Zeitpunkt eines großtechnischen Einsatzes ist

schwer festzulegen, konservative Prognosen gehen von
einem Einsatz ab 2020 aus (REINHARDT et al. 2006).
Durch die Unsicherheit, ab wann diese Technik einsatzfä-
hig sein wird, sollte sie für einen Betrachtungszeitraum
bis 2010 nicht und bis 2020 nur mit realistisch zu erwar-
tenden Anteilen berücksichtigt werden.

Zusätzlich zum Energiepotenzial ist in Abbildung 2-14
auch dessen prozentualer Anteil am Primärenergiever-
brauch in Deutschland dargestellt. Dieser reicht bis 2010
von 0,05 bis 2,3 %, je nach Szenario und Nutzungspfad.
Bis zum Jahr 2030 kann sich dieses Potenzial bezogen
auf das Szenario Referenz der Öko-Institut-Studie auf
knapp 5 % erhöhen. Zusammen mit dem Reststoffpoten-
zial können in 2030 also maximal 10 % des Primärener-
giebedarfs bereitgestellt werden (bezogen auf einen PEV
von circa 12 000 PJ/a nach EWI und Prognos 2006), so-
dass die Ausbauziele, wie sie in NITSCH (2007) und
BMU (2007c) beschrieben werden (17 % Biokraftstoffan-
teil, 27 % Anteil erneuerbare Energien an der Stromer-
zeugung und 14 % Anteil erneuerbare Energien an der
Wärmebereitstellung bis 2020), doch sehr ambitioniert
erscheinen und nicht mit Biomasse nationaler Herkunft
erreicht werden können.
A b b i l d u n g  2 - 1 4

Energiepotenziale in PJ/a sowie Anteil am Primärenergieverbrauch* der Szenarien Umwelt und Referenz 
der Öko-Institut-Studie sowie des Naturschutz-Plus-Szenarios der DLR-Studie bei einer Nutzung der Fläche 

für 100 % Kraftstoffe**, 100 % Festbrennstoffe*** und für 50 % Kraftstoffe** bzw. Festbrennstoffe*** 
für das Jahr 2010

* PEV (2010) = 14 080 PJ/a 
** 1/3 Bioethanol Anteil mit 50 % Getreide und 50 % Zuckerrübenethanol mit einem Energieertrag ∅ 59 GJ/ha; 2/3 Biodiesel Anteil mit einem

Energieertrag 35 GJ/ha
*** Energieertrag als Durchschnitt von Kurzumtriebsplantagenholz ∅ 166 GJ/ha

SRU/SG 2007-2/Abb. 2-14; Datenquelle: FRITSCHE et al. 2004;
NITSCH et al. 2004; EWI und Prognos 2006
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Betrachtet man nun die politische Zielvorgabe des Kraft-
stoffquotengesetzes, das ab 2010 einen Anteil von alter-
nativen Kraftstoffen von 6,75 % am gesamten Kraftstoff-
verbrauch in Deutschland fordert, wird bei einem Anteil
an der Quote von einem Drittel Bioethanol und zwei Drit-
tel Biodiesel eine Fläche von knapp 3 Mio. ha für den
Anbau entsprechend nutzbarer nachwachsender Roh-
stoffe benötigt. In Abbildung 2-12 ist dieser Flächen-
anspruch markiert. Es wird deutlich, dass nach den Ergeb-
nissen der hier als akzeptabel beschriebenen Szenarien
(Umwelt und Referenz der Öko-Institut-Studie, Natur-
schutz-Plus der DLR-Studie und EEA-Studie) dieses Ziel
mit nationaler Rohstoffproduktion nicht erreichbar ist.
Außerdem ist zu beachten, dass bei dieser Flächenab-
schätzung für Biokraftstoffe keine anderen energetischen
Nutzungen der nachwachsenden Rohstoffe betrachtet
werden.

Auch REINHARDT und GÄRTNER (2005) kommen zu
dem Schluss, dass bei Berücksichtigung anderer flächen-
beanspruchender Nutzungen (wie Nachhaltigkeitskrite-
rien hinsichtlich Erosionsschutz, § 3 BNatSchG und Öko-
landbau, Versiegelung und Kompensationsflächen) bei
einem Selbstversorgungsgrad von 100 % für Nahrungs-
mittel nicht genügend nationale Fläche für die Bereitstel-
lung von Biokraftstoffen zur Verfügung stehen wird – ab-
gesehen von dem benötigten Flächenanspruch anderer
Bioenergieformen.

Diese Ausführungen zeigen, dass das Erreichen der Ziele
bezüglich des Einsatzes von Biomasse nur mit einem
erheblichen Importaufwand von Biomasse bzw. Bioener-
gieträgern möglich ist, es sei denn der Selbstversorgungs-
grad für Nahrungsmittel würde sich verringern, wobei da-
mit höhere Importe von Nahrungsmitteln notwendig
wären. Im Hinblick auf den europäischen Zielhorizont für
2020 von 10 % Biokraftstoffanteil und den nationalen
politisch festgesetzten Zielhorizont von 17 % Biokraft-
stoffanteil bis 2020 (BMU 2007c) wird sich der Import-
aufwand voraussichtlich vergrößern, auch bei einer Er-
tragssteigerung in der Pflanzenproduktion und den bis
dahin vielleicht großtechnisch einsetzbaren Biokraftstoffen
der 2. Generation wie BtL und Ethanol aus Lignocellu-
lose. Durch die ambitionierten politischen Ziele für eine
Biokraftstoffnutzung werden also Importe von Biomasse
bzw. Bioenergieträgern forciert, wobei die damit verbun-
denen Folgen noch nicht berücksichtigt werden (vgl.
Kap. 3 und 4).

Biomasse kann auch aus anderen europäischen Ländern
importiert werden. Vor allem für Osteuropa wird ein ver-
stärkter Anbau von Biomasse erwartet. Nach DAM et al.
(2007) können in 2030 bis zu 10 % des europäischen
Energiebedarfs (ca. 108 EJ) über Biomasse aus mittel-
und osteuropäischen Staaten gedeckt werden. Vorausset-
zung dafür ist eine Anpassung der Landwirtschaft an
westeuropäische Standards und die Nutzung von „High
input“ Anbauverfahren. Werden dagegen 20 bis 30 %
ökologischer Landbau und andere weniger intensive An-
bauverfahren betrachtet, liegt das Potenzial nur noch bei
etwa 5 % des europäischen Energiebedarfs (DAM et al.

2007). Des Weiteren wurde der Trend von abnehmenden
Sommerniederschlägen, der aufgrund des Klimawandels
für Ost-europa prognostiziert wird, nicht mit einbezogen
(IPCC 2007). Wie die weniger intensiven Anbauverfah-
ren kann auch dieser Trend zu einer Abnahme des Poten-
zials führen. Für das Erreichen der europäischen Ausbau-
ziele für Bioenergie bis 2020 werden somit Importe aus
nicht europäischen Staaten notwendig sein.

2.4 Zusammenfassung
17. Biomasse fällt in Form von biogenen Reststoffen an
und wird durch den Anbau von nachwachsenden Rohstof-
fen durch die Land- und Forstwirtschaft produziert. Diese
Biomasse kann in vielfältiger Weise stofflich und energe-
tisch genutzt werden. Die energetische Nutzung erfolgt in
Form von Strom, Wärme und Kraftstoffen. Stofflich lässt
sich mit Biomasse annähernd das fossile Rohstoffspek-
trum ersetzen, da zahlreiche Grundstoffe und chemische
Produkte für verschiedene Industriezweige produziert
werden können (z. B. Kosmetika, Seifen, Farben, Hy-
drauliköle, Wachse, Kunststoffe, Textilien, Bauholz).
Aufgrund der hohen politischen Relevanz wird innerhalb
des Sondergutachtens der Schwerpunkt jedoch auf die
energetische Nutzung von Biomasse gelegt. Es darf aber
nicht vergessen werden, dass die energetischen Nutzung
in Konkurrenz mit der stoffliche Nutzung steht und dass
durch eine starke Förderung der energetischen Nutzung
diese Konkurrenz verschärft wird.

In Deutschland beträgt der jährliche Primärenergiebedarf
rund 14 000 PJ/a. Der Endenergieverbrauch hingegen
liegt bei circa 9 200 PJ/a. Die Umwandlungsverluste lie-
gen damit bei 36 %. Ein geringerer Primärenergiever-
brauch und eine Verringerung der Verluste bei der Um-
wandlung in Endenergie bieten demnach ein großes
Einsparpotenzial. Durch erneuerbare Energien werden
derzeit 5,3 % des Primärenergiebedarfs bzw. 7,4 % des
Endenergieverbrauchs gedeckt. Prognosen gehen davon
aus, dass der Anteil der erneuerbaren Energien am Pri-
märenergiebedarf bis zum Jahr 2030 je nach Szenario auf
11 bis 25 % steigen kann. Innerhalb der erneuerbaren
Energien beträgt der derzeitige Anteil von Biomasse rund
70 %. Auch in Zukunft soll dieser relative Beitrag der
Biomasse beibehalten werden, sodass eine Deckung von
8 bis 18 % des Primärenergiebedarfs durch Biomasse an-
gestrebt wird.

Das verfügbare Biomasseangebot ist an zahlreiche Rah-
menbedingungen gekoppelt. Das technische Potenzial an
Reststoffen aus Forst- und Holzwirtschaft, Landwirt-
schaft, Tierkörperbeseitigung, Lebensmittelindustrie sowie
Abwasser- und Abfallwirtschaft liegt bei rund 70 Mio. Mg
jährlich, wobei ein Großteil davon derzeit noch nicht
energetisch genutzt wird. Unter ökologischen wie auch
wirtschaftlichen Gesichtspunkten wird das Reststoff-
potenzial nicht vollständig nutzbar sein (z. B. bei Stroh
und Waldrestholz). Nach bisherigen Studien scheinen
4 bis 5 % des derzeitigen Primärenergieverbrauchs bis
zum Jahr 2030 aus Reststoffen zur Verfügung zu stehen.
Vor einem Ausbau des Biomasseanbaus sollte dieses Poten-
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zial vollständig genutzt werden, wobei zu beachten ist,
dass der Verwertung von Reststoffen aus Land- und
Forstwirtschaft (Stroh und Waldrestholz) ökologische
Grenzen zu setzen sind.

Das Angebot an nachwachsenden Rohstoffen ist ebenfalls
in zahlreichen Studien untersucht worden. Die dort darge-
stellten Szenarien unterscheiden sich sehr stark. Entschei-
dende Größen für solche Szenarien sind die zur Verfü-
gung stehende Fläche und die Energieerträge pro Fläche.
Realistische Schätzungen gehen davon aus, dass eine
Steigerung von derzeit 1,6 Mio. ha landwirtschaftliche
Fläche auf rund 3 bis 4 Mio. ha bis zum Jahr 2030 mög-
lich ist. Diese Steigerung hängt ganz maßgeblich davon
ab, wie viel Fläche für die Nahrungsmittelproduktion be-
nötigt wird und welche Standards zum Schutz von Boden,
Gewässern und Biodiversität festgelegt werden. Auch die
Struktur der angebauten Kulturen hat durch unterschied-
lich hohe Erträge und potenzielle Ertragssteigerungen
eine große Auswirkung auf das Potenzial von nachwach-
senden Rohstoffen. Verschiedene Anbaupflanzen und
Verwertungspfade führen zu unterschiedlichen Energie-
potenzialen beim Anbau von nachwachsenden Rohstof-
fen. Durch eine Nutzung im stationären Bereich über
Kraft-Wärme-Kopplung können dabei wesentlich höhere
Energiepotenziale erreicht werden als bei Nutzung der
gleichen Fläche zur Herstellung von Biokraftstoffen. So
können bis 2010 je nach Verwendungspfad 0,05 bis 2,3 %
des Primärenergiebedarfs über nachwachsende Rohstoffe

gedeckt werden. Bis 2030 scheint ein Ausbau auf bis zu
5 % des Primärenergiebedarfs denkbar. Mit dem Rest-
stoffpotenzial zusammen ergibt sich damit ein Deckungs-
beitrag zum Primärenergieverbrauch durch Bioenergie
von maximal 10 % bis 2030. Der angestrebte Ausbau auf
bis zu 18 % Anteil am Primärenergiebedarf (s. Tz. 6) so-
wie die aktuelle politische Zielsetzung von 17 % Bio-
kraftstoffanteil bis 2020 erscheint damit nicht mit Bio-
masse nationaler Herkunft möglich. Bereits zur Erfüllung
der derzeitigen Biokraftstoffquote von 6,75 % bis zum
Jahr 2010 ist beim Zugrundelegen einer derzeitigen Nut-
zung von Biokraftstoffen der 1. Generation das gesamte
theoretisch zur Verfügung stehende Flächenpotenzial er-
forderlich.

Aus diesen Darstellungen ergibt sich, dass ambitionierte
Ziele für die Bereitstellung von Strom, Wärme und Kraft-
stoffen aus biogenen Roh- und Reststoffen nicht mit Bio-
masse nationaler Herkunft erreichbar sind. Weitere Aus-
bauziele, wie sie von der EU beispielsweise für den
Kraftstoffsektor geplant werden (10 % Beimischung bis
2020), werden diesen Importdruck weiter erhöhen, auch
bei Ertragsteigerungen in der Pflanzenproduktion oder
durch effizientere Techniken. Die ambitionierten Bio-
energieausbauziele forcieren demnach den Import von
Biomasse bzw. Bioenergieträgern ohne aber gleichzeitig
mögliche negative Folgen dieser Importe zu berücksich-
tigen.
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3 Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft
18. Die folgenden Ausführungen geben einen kurzen
Überblick über den Stand des derzeitigen Wissens zu den
Auswirkungen des Anbaus und der Nutzung nachwach-
sender Rohstoffe auf Umwelt und Gesellschaft. Dabei
werden der Anbau, die Gewinnung und die energetische
Nutzung der Biomasse sowohl in einem nationalen als
auch einem internationalen Bezugsrahmen berücksich-
tigt.

3.1 Ökologische Auswirkungen

3.1.1 Zur Ökobilanzierung von Bioenergie 

19. Die für fundierte Prognosen der Umweltauswirkun-
gen notwendige umfassende Betrachtung der Ökobilanz
(Lebenszyklusanalyse, engl. Life-Cycle-Assessment (LCA))
der Biomasse ist bisher noch nicht zufrieden stellend ge-
leistet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Ökobilan-
zierungen zum Teil sehr komplex sind (REINHARDT
et al. 2006) und die Forschung mit den Entwicklungen in
der Praxis nicht mehr Schritt hält (vgl. HERRMANN und
TAUBE 2006; RODE et al. 2005).

Eine Ökobilanz ist das Protokoll von Umweltauswirkun-
gen eines Produktes, eines Herstellungs- oder anderer
Verfahrensprozesse, einer Dienstleitung oder eines Produk-
tionsstandortes. Meistens werden vergleichende Ökobilan-
zen erstellt, um Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen
mit demselben Zweck oder derselben Funktion hinsicht-
lich ihrer Umweltwirkungen zu vergleichen. Das metho-
dische Vorgehen bei einer Ökobilanz (LCA) erfolgt gemäß
der international gültigen Normen DIN EN ISO 14040
und DIN EN ISO 14044 (vgl. auch UBA 2000).

Im Hinblick auf die Nutzung von Biomasse steht vor al-
lem der dadurch zu erzielende Klimaschutzeffekt im Vor-
dergrund. Um die verschiedenen Nutzungspfade Wärme,
Strom und Mobilität sowie die unterschiedlichen Anwen-
dungsmöglichkeiten innerhalb der Pfade hinsichtlich des
jeweiligen Klimaschutzeffekts vergleichen zu können,
müssen vergleichbare Ökobilanzen vorliegen. Eine Vor-
aussetzung für diese Ökobilanzen ist, dass der gesamte
Lebensweg vom Anbau der nachwachsenden Rohstoffe
bis zur energetischen Nutzung betrachtet wird. Auch
Koppelprodukte spielen eine entscheidende Rolle.

Bei den bisher durchgeführten Ökobilanzen ist die Ver-
gleichbarkeit aufgrund der Wahl unterschiedlicher Bi-
lanzrahmen (Systemgrenzen) nicht gegeben. In vielen
Untersuchungen werden in Bezug auf den Treibhausef-
fekt vor allem Emissionen vernachlässigt, die durch den
Anbau von Biomasse verursacht werden. Dabei ist die
Landwirtschaft in Bezug auf Europa der größte Emittent
von Lachgas (N2O) und Methan (CH4). In Deutschland
war sie mit rund 13 % der gesamten Treibhausgas-Emis-

sionen (Treibhausgas – THG) beteiligt (BMELV 2006b).
Tabelle 3-1 zeigt die betrachteten Parameter von drei bei-
spielhaft ausgewählten Studien. Eine abschließende Beur-
teilung des Klimaschutzpotenzials ist aber nur möglich,
wenn auch die Produktionsprozesse in die LCA mit ein-
bezogen werden (vgl. Tz. 20, 35).

Die Darstellung der drei beispielhaft ausgewählten und in
Tabelle 3-1 dargestellten Studien verdeutlicht die unter-
schiedlich gesetzten Bilanzrahmen, das heißt die Grenz-
ziehung, welche Prozesse dem erzeugten Produkt (hier
Biomasse) jeweils zugerechnet werden. Aufgrund dieser
unterschiedlichen Rahmensetzungen und der unterschied-
lichen Datenbasis bei verschiedenen Untersuchungen zu
den ökologischen Auswirkungen von Biomassenutzun-
gen ist es schwierig, eine eindeutige Bewertung vorzu-
nehmen, sodass zum Beispiel eine abschließende THG-
Bilanz und die Beurteilung des Klimaschutzpotenzials
durch den Einsatz von Biomasse derzeit nicht möglich
sind. Aus diesem Grund ist es zwingend notwendig, dass
in den Lebenszyklusanalysen sämtliche Produktionspro-
zesse und die dabei entstehenden Emissionen mit ein-
bezogen werden („from well to wheel“ bzw. „from the
cradle to the grave“).

Ein Beispiel für bestehende, wesentliche Unsicherheiten
bei der Erfassung aller klimawirksamen Prozesse ist die
Erzeugung von Biodiesel aus Raps. Aktuelle Forschungs-
ergebnisse deuten darauf hin, dass die von Raps verur-
sachten N2O-Emissionen den THG-Einspareffekt gegen-
über fossilen Brennstoffen in großen Teilen kompensieren
(FEEHAN und PETERSEN 2004) oder sogar zu zusätzli-
chen THG-Emissionen führen können. Solange die Bilan-
zierung nicht mit größerer Sicherheit erfolgen kann, ist der
tatsächliche Klimaschutzbeitrag einiger Biomassepfade
infrage gestellt.

3.1.2 Gewinnung von Biomasse
Einschätzung der Gesamtwirkung

20. Die Gewinnung biogener Roh- und Reststoffe ist
nicht per se nachhaltig. Bei der Entnahme von biogenen
Reststoffen wie Stroh und Waldrestholz müssen für eine
nachhaltige Bewirtschaftung Nährstoffkreisläufe berück-
sichtigt werden. Die Verwertung anderer Reststoffe, die
aus der Abfallwirtschaft kommen, ist unproblematisch
hinsichtlich der Gewinnung. Eine Veränderung der Land-
nutzung im Zuge einer Ausweitung des Anbaus von nach-
wachsenden Rohstoffen hat dagegen komplexe Auswir-
kungen auf Natur und Umwelt. Der Anbauanteil für
nachwachsende Rohstoffe hat sich in Deutschland seit
Anfang der 1990er-Jahre mehr als verfünffacht und be-
trägt derzeit bereits 13 % an der Ackerfläche (Pressemit-
teilung der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.
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Ta b e l l e  3 - 1

In Lebenszyklusanalysen zur Biomasseproduktion 
und -verwendung betrachtete Faktoren

Lebenszyklusfaktoren
Beispiele verschiedener ökologischer Untersuchungen

KLOBASA und 
RAGWITZ 2005

CONCAWE 
et al. 2006

REINHARDT 
et al. 2006

Landnutzungsänderungen

Versauerung (SO2-Äquivalente) X

Nährstoffeintrag (PO4-Äquivalente) X

Fotosmog (C2H4-Äquivalente) X

Ozonabbau X

Humantoxizität (PM10-Äquivalente) X

THG-Emissionen durch die Herstellung von Dünger und 
Pflanzenschutzmitteln

X

Kohlenstoffverlust durch Bodenbearbeitung (durch 
Erosion, Düngung, Versauerung, Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln, Änderung des Wasserregimes)

N2O-Emissionen durch Düngung X X

THG-Emissionen durch Energieverbrauch für 
Bewässerung

Krafftstoffverbrauch der landwirtschaftlichen 
Nutzfahrzeuge

THG-Emissionen durch Energieverbrauch für Weiter-
verarbeitung

X

THG-Emissionen durch Energieverbrauch für Transport X

CO2-Äquivalent-Emissionen durch Kraftstoffverbren-
nung (CO2, CH4, N2O)

X

CO2-Emissionen durch Kraftstoffverbrennung X X X

X = in Berechnungsverfahren berücksichtigt

SRU/SG 2007-2/Tab. 3-1/ Datenquelle: KLOBASA und RAGWITZ 2005; CONCAWE et al. 2006;
REINHARDT et al. 2006
(FNR) Nr. 449 vom 17. Januar 2006). Eine fundierte Ge-
samtprognose der Umweltfolgen im Hinblick auf die
Ausbauziele für Biomasse existiert derzeit noch nicht. Sie
wäre aber als Informationsgrundlage für die Entwicklung
flankierender umweltpolitischer Maßnahmen unerläss-
lich. Die Landwirtschaft ist in Deutschland grundsätzlich
eine der wichtigsten Verursacher der Beeinträchtigungen
von Boden, Wasser, Arten und Biotopen, sodass ohnehin
dringender Handlungsbedarf zur Reduktion der landwirt-
schaftlichen Umweltbelastungen besteht (SRU 2004,
Tz. 225). Derzeit deuten sich durch die rasante Zunahme
des Energiepflanzenanbaus jedoch gegenteilige Effekte
an: Die Gefahren für den Naturhaushalt liegen dabei nur

zum Teil in besonders umweltschädigenden Qualitäten
neuartiger Anbauformen. Viel stärker ins Gewicht fällt
derzeit die flächenhafte Zunahme von risikoreichen, das
heißt umweltgefährdenden Kulturen wie zum Beispiel
Raps oder Mais (die auch als Nahrungs-/Futterpflanzen
angebaut werden) auf Kosten umweltfreundlicherer An-
bauformen sowie die Um- oder Übernutzung von CO2-
speichernden Vegetationsformen wie Wald oder Grün-
land. Das Grünland ist der akuten Gefahr ausgesetzt, für
die Biomassenutzung in Ackerland umgewandelt zu wer-
den. Die Auswirkungen des Anbaus von nachwachsenden
Rohstoffen werden im Folgenden schwerpunktmäßig dar-
gestellt.
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Vermeidung von Treibhausgas-Emissionen

21. Die CO2-Bindung während des Pflanzenwachstums
kann einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz darstel-
len. Voraussetzung zur Vermeidung von THG-Emissio-
nen ist aber, dass durch die Gewinnung und Nutzung von
Biomasse weniger CO2 erzeugt wird als durch den Ein-
satz fossiler Brennstoffe. Insbesondere können die Art
des Biomasseanbaus und der energetischen Verwertung
der Biomasse zu deutlichen Unterschieden hinsichtlich
der Energieeffizienz und des THG-Einsparpotenzials der
einzelnen gekoppelten Anbau- und Nutzungssysteme füh-
ren. Eine abschließende Betrachtung erfordert die Einbe-
ziehung der Herstellung und Aufbringung von Dünge-
und Pflanzenschutzmitteln sowie der Umweltauswirkun-
gen der notwendigen Feldbestellungs- und Bearbeitungs-
gänge, die wiederum mit Energieverbrauch und THG-
Emissionen verbunden sind. Beispielsweise werden
durch die Aufbringung von Dünger 1,25 % des enthalte-
nen Stickstoffs direkt über Lachgas (N2O) freigesetzt, bei
weiterer Umsetzung des Düngers werden in etwa 10 %
des enthaltenen Stickstoffs über Lachgas, Ammoniak und
andere Stickoxide freigesetzt (FEEHAN und PETERSEN
2004). Auch die Transportwege und gewählten Trans-
portmittel (landwirtschaftliche Fahrzeuge oder LKW)
zwischen Anbaufläche und Nutzungsstätte sind in einer
THG-Bilanzierung zu berücksichtigen (vgl. RODE et al.
2005, S. 33; RAMESOHL et al. 2006; K.E.R.N. e.V.
2006, S. 33). Des Weiteren sollte ein zusätzlicher Ener-
gieaufwand für Lagerung oder Trocknung berücksichtigt
werden. Um den Energieinput zu minimieren und ein Ma-
ximum bei der Energieeffizienz zu erreichen, sollte dieser
jedoch möglichst minimiert werden (SPLECHTNA und
GLATZEL 2005, S. 31; WOLTERS 1999, S. 11).

Im Falle von Landnutzungsänderungen ist die Kohlen-
stoffbilanz ebenfalls von Bedeutung und kann potenziell
zusätzliche THG freisetzen. So fungiert nach JANSSENS
et al. (2005) Grünland in Mitteleuropa als Kohlenstoff-
senke mit einer mittleren Fixierung von 60 g C pro m2 und
Jahr. Von Ackerland hingegen wird im Mittel 70 g C pro
m2 und Jahr freigesetzt, sodass sich beim Grünland-
umbruch zur Neugewinnung von Ackerland eine Netto-
zunahme von 130 g C pro m2 und Jahr ergibt. Bei gleich-
zeitiger Neueinsaat von Grünland kann allerdings
Kohlenstoff wieder gebunden werden, sodass sich bei ei-
ner in Summe gleich bleibenden Grünlandfläche keine
negative Kohlenstoffbilanz ergeben muss (IBS und ILB
o. J.).

Werden für den Anbau von Energiepflanzen zum Beispiel
Moorböden entwässert oder Grünland umgebrochen, so
ergeben sich erhebliche negative Folgen für die CO2-
Bilanz. Nach einer überschlägigen Berechnung der Netto-
Kohlenstoffbilanz der Ackerflächen, Waldflächen, Moore
und Grünlandflächen für 34 europäische Staaten steht
Deutschland zurzeit mit einer Netto-Kohlenstofffixierung
von + 43,3 g C pro m2 Landesfläche und Jahr an fünfter
Stelle in Europa (JANSSENS et al. 2005). Eine Reduk-
tion der bestehenden Speicher um nur 5 % würde genauso
viel Kohlenstoff freisetzen, wie derzeit jährlich bei der
Verbrennung fossiler Energieträger auf dem gesamten eu-

ropäischen Kontinent emittiert wird (JANSSENS et al.
2005).

22. Im Falle der Wälder sind bereits Funktionsverluste
eingetreten. Die Vegetation und hier insbesondere die na-
türlichen Wälder dienen weltweit als Speicher für 75 %
des derzeit in biotischen Systemen fixierten Kohlenstoffs
(UNFCCC, Secretariat 2006). In Deutschland kommt den
Wäldern bisher eine akkumulierende Senkenfunktion zu,
die in erster Linie aus den geringen Entnahmeraten in der
Vergangenheit und der damit einhergehenden Vergröße-
rung des Holzvorrates resultiert. Sowohl die Speicher- als
auch die Senkenfunktion wird allerdings aufs Spiel ge-
setzt, wenn der Holzvorrat nicht mehr gleich bleibt bzw.
nicht mehr zunimmt. Die zunehmenden Nutzungen der
letzten Jahre, unter anderem durch die Entnahme von
Holz für Biomasse, spiegeln sich bereits in einem abneh-
menden Trend der Senkenwirkung wider. Von 1993 bis
2004 nahm die zusätzliche Kohlenstoffeinlagerung um
gut ein Drittel ab (Statistisches Bundesamt 2006). Eine
Erhöhung der Einschlagmenge wirkt sich auf die Alters-
struktur des Waldes aus und hat direkte Konsequenzen
auf das Potenzial als Kohlenstoffsenke. Im Jahr 2004 lag
die Einschlagmenge zum Beispiel mit circa 54,5 Mio. m3

um ein Viertel deutlich über der Durchschnittsmenge der
vorangegangenen zehn Jahre (BMELV 2006a). Die der-
zeitige Entwicklung der Rohöl- und Energiepreise lässt
keine Umkehr dieses Trends erwarten.

Auswirkungen der Gewinnung von Biomasse auf 
Boden und Wasser

23. In den bislang vorliegenden Ökobilanzansätzen
wurden bei verschiedenen Anbauverfahren für Energie-
pflanzen zum Teil erhebliche negative Umweltbelastun-
gen festgestellt. Dies betraf zum Beispiel Nährstoffaus-
träge oder die Versauerung von Böden (REINHARDT
et al. 2006). Die insgesamt circa 60 infrage kommenden
Energiepflanzenarten unterscheiden sich unter anderem
hinsichtlich Ein- bzw. Mehrjährigkeit, Ertrag, Schaderre-
geranfälligkeit, Dünge- und Pflanzenschutzmittelbedarf
(BASSAM 1998). Generell kann festgehalten werden,
dass mehrjährige, ausdauernde Anbauverfahren (z. B.
Kurzumtriebsplantagen (KUP) für die Gewinnung von
Holz und Grünschnitt) weniger negative Umweltauswir-
kungen verursachen als einjährige, da die aus der Bear-
beitung resultierende Bodenerosion durch Bearbeitung
sowie der Nährstoff- und Pestizidbedarf geringer sind
(EEA 2006; WINKELMANN 2006; SPLECHTNA und
GLATZEL 2005, S. 8).

Durch den Anbau von einjährigen Früchten treten Um-
weltbelastungen in unterschiedlichem Maße auf. Die
Auswirkungen auf den Naturhaushalt sind dabei auch von
den jeweils vorherrschenden Klima- und Bodenbedingun-
gen abhängig. Insofern ist es notwendig, beim Vergleich
der Ökobilanzen von Biomasse- und Nahrungspflanzen-
anbau oder verschiedener Biomasseanbaukulturen unter-
einander immer ein klar definiertes (standörtliches) Refe-
renzsystem zugrunde zu legen, um eine Vergleichbarkeit
der Ergebnisse zu gewährleisten. An trockenen Standor-
ten sind beispielsweise die Umweltauswirkungen von
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wasserverbrauchsintensiven Kulturen anders zu gewich-
ten als in niederschlagreichen Regionen. Die Umweltbe-
lastungen durch verschiedene Anbauarten bzw. -gruppen
für ausgewählte Parameter im europäischen Raum, sor-
tiert nach ihrer Wirkung hinsichtlich Nährstoffauswa-
schung und Pestizideinträgen, zeigt Tabelle 3-2.

24. Zu beachten ist, dass die Einschätzung der Auswir-
kungen der einzelnen Fruchtarten selbst bei derzeit als
Nahrungs- oder Futterpflanzen angebauten Kulturen noch
mit Unsicherheiten behaftet ist. Bestimmte bei der Erzeu-
gung von Nahrungspflanzen zu beachtende, auf die Qua-
lität des Endproduktes gerichtete Anbaurestriktionen kön-
nen bei der Erzeugung von Energiepflanzen entfallen, so
zum Beispiel die Qualitätsdüngung bei Brotgetreide oder
die Düngungsrestriktionen bei Zuckerrüben. Im ersten
Fall kann mit einer leichten Umweltentlastung gerechnet
werden; im zweiten Fall besteht möglicherweise das
Risiko einer Düngungssteigerung zur Ertragssteigerung
mit den daraus resultierenden negativen Auswirkungen
auf Wasser und Boden.

Grundsätzlich treten geringere Beeinflussungen von Bo-
den und Wasser immer dann auf, wenn bei der Auswahl
der Pflanzen für den Anbau die unterschiedlichen Emp-
findlichkeiten der Standorte gegenüber Erosion, Boden-
verdichtung und anderen Bodenbeeinträchtigungen be-
rücksichtigt werden. Speziell für den Bodenschutz kann
eine veränderte Fruchtfolge zur Produktion von Biomasse
durch eine längere Bodenbedeckung einen positiven Bei-
trag zur Reduktion von Erosion leisten, wenn kurz boden-
bedeckende Kulturen wie Zuckerrüben oder Mais durch
Fruchtfolgen mit langdeckenden Kulturen wie Winterge-
treide, Klee, Gras und insbesondere durch Gehölzplanta-
gen ersetzt werden.

Der hohe Wasserbedarf einiger Kulturen – so zum Bei-
spiel von intensiv betriebenen KUP mit Pappeln oder
Weiden – kann, wenn diese großflächig angebaut werden,
zu erheblichen Problemen für den Gebietswasserhaushalt
und die daran gebundenen Funktionen wie Trinkwasser-
gewinnung, Gefährdung der Bodenfauna oder Biotop-
schutz führen (vgl. EEA 2006; WINKELMANN 2006).
Ta b e l l e  3 - 2

Umweltbelastungen ausgewählter Anbaupflanzen in Europa

Kulturpflanze
Nährstoff-

auswa-
schung

Pestizid- 
einträge Erosion

Boden-
verdich-

tung

Wasser-
verbrauch

Auswirk. 
auf Bio-

diversität

Auswirk. 
auf Agro-
diversität

Dauergrünland A A A A A A A

Wintergetreide A A A A A B B

Kurzumtriebsgehölze
(Pappel, Weide) A A A A B A/B A

Hanf A A A/B A B B A

Öllein A B A/B A A A/B A

Graseinsaat B A A A/B A B/C A

Alfalfa B A A A/B A/B A/B A

Weizen A B A A B B/C C

Rutenhirse ? ? A A A B A

Hirse A B/C A A A/C B B

Senf A/B B A/B A B B A

Sonnenblume A/B B B/C A B A/B B

Zuckerrübe B/C B C C A/C B B

Kartoffeln B/C B C C C B/C B

Raps B/C C B A – B/C A/B

Mais C C C B A/B C B/C

A = geringes Risiko, B = mittleres Risiko, C = hohes Risiko, – = Kriterium nicht anwendbar, ? = nicht ausreichende Datenlage

SRU/SG 2007-2/Tab. 3-2; Datenquelle: EEA 2006, Annex 4
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Für einige Gebiete Deutschlands – wie beispielsweise das
Einzugsgebiet der Spree – werden ohnehin aufgrund des
Klimawandels akute Wassermangelsituationen prognosti-
ziert (GRÜNEWALD 2005; BECKER 2005). Insofern ist
in diesen Gebieten mit einer Veränderung der Rahmenbe-
dingungen für die landwirtschaftliche Nutzung zu rech-
nen.

25. Die aus einem Biomasseanbau in Mischkulturen re-
sultierenden Effekte (z. B. durch andere Erntezeiten) auf
den Naturhaushalt können derzeit noch nicht abschlie-
ßend eingeschätzt werden (GRAß und SCHEFFER
2003). Neben dem Anbau von Energiepflanzen kann auch
die intensive Nutzung von land- und forstwirtschaftlichen
Reststoffen (Waldrestholz, Stroh) zu ernst zu nehmenden
Umweltgefährdungen führen. Die Verwertung von Ganz-
pflanzen und die Verwertung von landwirtschaftlichen
Reststoffen wie Stroh sind mit der Gefahr negativer Hu-
musbilanzen verbunden, da Stroh eine wichtige Rolle für
die Humusbildung einnimmt (VETTER 2001). Die zu-
sätzliche Entnahme von Holz aus den Wäldern kann ei-
nen negativen Effekt auf die Waldböden haben. Durch die
fehlende Nährstofflieferung über die Verwitterung von

Altholz, Rinde und Reisig kommt es zu einer Versaue-
rung der Böden (RODE et al. 2005).

Umweltauswirkungen intensiv angebauter 
nachwachsender Rohstoffe

26. Obwohl eine Vielzahl von Energieträgern für die Bio-
masseproduktion verwendet werden kann, werden gegen-
wärtig vorwiegend großflächige Monokulturen von Raps
zur Erzeugung von Biokraftstoffen und Mais zur Gewin-
nung von Biogas bevorzugt: Die Rapsanbaufläche in
Deutschland beträgt im Jahr 2007 circa 1,7 Mio. ha,
nachdem sie noch im Jahr 2000 bei 1,08 Mio. ha lag
(UFOP 2006). Die Anbaufläche von Mais zur Biogasnut-
zung hat sich von 2005 (ca. 70 000 ha) bis 2006 (ca.
162 000 ha) mehr als verdoppelt; hier allerdings zulasten
des Anbaus von Silomais, da die Gesamtfläche von der-
zeit ebenfalls circa 1,7 Mio. ha für den Maisanbau seit ei-
nigen Jahren relativ konstant geblieben ist (Deutsches
Maiskomitee 2007). Mais ist derzeit mit circa 90 % An-
teil das mengenmäßig am häufigsten eingesetzte Ko-Sub-
strat in Biogasanlagen (ebd.).
A b b i l d u n g  3 - 1

Entwicklung der Anbauflächen von Raps und Mais für Energie und Biomasse

SRU/SG 2007-2/Abb.3-1; Datenquelle: Deutsches Maiskomitee 2007; UFOP 2006
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27. Großflächige Monokulturen, insbesondere solche
ohne weitere pflanzenbauliche Maßnahmen wie Unter-
saaten oder Zwischenfruchtanbau, verursachen häufig
Bodenabträge, Bodenverdichtungen durch das Befahren
mit schweren Maschinen sowie einen höheren Einsatz
von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln mit entsprechen-
den Folgen für Boden und Wasser. Beim Anbau auf
durchlässigen Böden ist das Risiko von Umweltauswir-
kungen entsprechend höher (RODE et al. 2005; KAINZ
2006; LVLF 2004).

Der verstärkte Anbau von Raps und Mais kann erhebliche
Auswirkungen auf die Stickstoffbilanzen haben. Zur Er-
zielung optimaler Ernteerträge kann die maximal aufge-
nommene N-Menge 280 bis 300 kg N/ha betragen. Da bei
der Ernte jedoch maximal 140 kg N/ha abgefahren wer-
den, können bis zu 160 kg N/ha als Ernterückstände in
den Boden gelangen und Gefahr laufen, ausgewaschen zu
werden (Landwirtschaftskammer Niedersachsen 2007).
Eine weitere Zunahme der Stickstoffeinträge in Grund-
und Oberflächengewässer würde die Umweltbelastung in
einem Bereich erhöhen, in dem weitere Belastungen nicht
tolerabel sind: Immer noch liegen die Stickstoffüber-
schüsse in vielen Bereichen Deutschlands auf einem rela-
tiv hohen Niveau (vgl. Abb. 3-2) und die Landwirtschaft
zählt zu den Hauptverursachern der Stickstoff- und Phos-
phorbelastungen der Oberflächengewässer (SRU 2004).

Der Basis-Indikator für die Wasserqualität, gemessen als
Stickstoffüberschuss, liegt für Deutschland mit 105 kg/ha
fast doppelt so hoch wie der Durchschnittswert für die
EU 15-Staaten, der bei 55 kg/ha liegt (BMELV 2006b).
An ungefähr einem Sechstel aller bundesweit beobachte-
ten Messstellen wird die nach der EU-Nitratrichtlinie zu-
lässige Maximalkonzentration von 50 mg/l im Grundwas-
ser nach wie vor überschritten (BMU 2004).

28. Kaum berücksichtigt wird derzeit, dass die Rück-
führung der Gärrückstände aus den Biogasanlagen auf die
Anbauflächen dort zu erheblichen Nährstoffanreicherun-
gen sowie Konflikten mit der Düngeverordnung führen
könnte. Die Düngeverordnung limitiert die Ausbringung
von Wirtschaftsdünger und Sekundärrohstoffdünger auf
maximal 170 kg N pro Hektar und Jahr. Diese Stickstoff-
menge würde bereits mit den Gärresten aus einem Mais-
ertrag (Trockenmasse) von 16,2 Mg/ha erreicht (HERR-
MANN und TAUBE 2006). Für den Anbau ertragreicher
Energiemaissorten werden aber Erträge von 30 Mg/ha in
Aussicht gestellt. Die Folge wäre, dass einerseits Mine-
raldünger für die Erzielung der erwarteten Erträge einge-
setzt werden müsste und gleichzeitig ein erheblicher
N-Überschuss produziert würde, der bei hohen Energie-
maisanteilen in der Fruchtfolge auf den Betriebsflächen
nicht mehr untergebracht werden kann (ebd.).
A b b i l d u n g  3 - 2

Stickstoffbilanzüberschüsse in der Landwirtschaft 1999

Quelle: BMELV 2006b, S. 16
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Daneben besteht in großflächigen Monokulturen eine
erhöhte Gefahr des Schädlingsbefalls und daraus resultie-
render Ernteausfälle, wie die Rapsglanzkäferplage in
Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und
Brandenburg im Sommer 2006 beispielhaft zeigt. Ob-
wohl das Landwirtschaftsministerium Mecklenburg-Vor-
pommerns bereits 2004 auf das Erreichen der Grenzen
beim Ausbau von Rapskulturen hingewiesen hatte
(MELFF 2004), nahm die Anbaufläche bis 2006 noch-
mals um weitere 18 000 ha auf 250 000 ha zu (Union zur
Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V., Pressemit-
teilung vom 14. November 2006).

Der intensive Anbau von Kulturen erfordert zudem den
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) wie Herbizi-
den, Insektiziden oder Fungiziden. Die Datenlage zu den
genauen Anwendungsmengen von PSM in Deutschland
ist derzeit auf einem nicht befriedigenden Niveau. Hier
besteht weiterer Forschungsbedarf. Das Risikopotenzial
einzelner Kulturen ist daher schwierig abzuschätzen. Jede
Frucht weist zudem spezifische Anfälligkeiten für Schäd-
linge auf, die entsprechend behandelt werden müssen.
Daher liegt zum Beispiel der im Rahmen des „Neptun
2000“-Projektes ermittelte Behandlungsindex für Raps
mit Insektiziden gegenüber dem anderer Kulturen relativ
hoch (ROßBERG et al. 2002), was in Kombination mit
der großen, weiter zunehmenden Anbaufläche durchaus
ein Risiko für die Belastung von Böden und Gewässern
darstellen kann.

Auch wenn der Anbau der Energiepflanzen im Rahmen
der derzeitigen Bestimmungen der guten fachlichen Pra-
xis bzw. der Cross-Compliance-Auflagen der EU erfolgt,
besteht bei einem weiteren Ausbau von intensiv bewirt-
schafteten Raps- und Maismonokulturen ein erhebliches
Belastungspotenzial für den Naturhaushalt, das einer vor-
herigen Risikobewertung bedarf, um eine weitere Zu-
nahme von Düngemittel- und PSM-Einträgen in Wasser
und Boden zu vermeiden.

Auswirkungen auf die Biodiversität und das 
Landschaftsbild

29. Eine Zunahme des intensiven Anbaus von Energie-
pflanzen hat erhebliche Auswirkungen auf die Biodiversi-
tät und das Landschaftsbild. Letzteres wird insbesondere
durch die Folgen intensiv betriebener konventioneller
Landwirtschaft beeinflusst, was zu einer Minderung des
wahrgenommenen Erholungswertes führt. In einer Studie
zur Entwicklung der Agrarlandschaften in Südbayern
wurden zum Beispiel die Ausbringung von Pestiziden
und Dünger, Monokulturen, ausgeräumte Landschaften
usw. von den Befragten als bedeutsamste Störungen ge-
nannt (LINDENAU 2002). Die zukünftige Verwendung
neuer Sorten für die Biomasseproduktion (z. B. bis zu
sechs Meter hoher Mais) wird die ästhetischen Qualitäten
und damit die Erholungseignung der Landschaft weiter
negativ beeinflussen (RODE et al. 2005).

Auch ohne den Anbau neuer Sorten ist insbesondere dort,
wo zusätzliche Monokulturen eine vormalige vielfältige
Anbauweise ablösen, mit einer weiteren Verringerung der
Vielfalt sowohl der natürlichen Arten als auch der stand-

orttypischen Agrobiodiversität zu rechnen. Die durch die
Landwirtschaft gegenwärtig bereits verursachten Auswir-
kungen (vgl. SRU 2004, Tz. 225) können bei einer weite-
ren Zunahme der großflächigen Anbauweise noch ver-
stärkt werden. Naturschutz und Biomasseproduktion
treten in diesen Bereichen in eine Konkurrenz, gerade
wenn der Biomasseanbau zu Grünlandumbruch, Entwäs-
serung von Moorböden, der Wiederbewirtschaftung von
Stilllegungsflächen oder der Aufgabe von im Rahmen
von Agrarumweltmaßnahmen geförderten extensiven
Wirtschaftweisen führt. Nach einer Dokumentation des
NABU (2007) kommt es bereits zu Grünlandumbruch. So
wurde in Rheinland-Pfalz an zwei in FFH-Gebieten (FFH –
Fauna-Flora-Habitat) befindlichen Standorten Grünland
umgebrochen, um Mais zur Biogasproduktion bzw. zur
Futterproduktion anzubauen. Selbst in geschützten Ge-
bieten droht diese Gefahr: In den vergangenen Jahren
wurde in vielen Naturschutzgebieten lediglich ein Grund-
schutz in den Schutzverordnungen festgelegt. Alle wei-
tergehenden Extensivierungs- oder Pflegemaßnahmen
wurden bevorzugt über zeitlich befristete Agrar-Umwelt-
maßnahmen bzw. Vertragsnaturschutz umgesetzt. Bei ei-
nem Wettbewerb zwischen Vertragsnaturschutz und Bio-
masseerzeugung besteht nun das Risiko, dass auch
innerhalb von Schutzgebieten die Entscheidung zuguns-
ten des einträglicheren Biomasseanbaus und einer Nut-
zungsintensivierung ausfallen wird oder aber der Ver-
tragsnaturschutz erheblich höhere finanzielle Anreize
bieten muss. Da in den meisten Bundesländern jedoch die
Haushaltsansätze für Agrarumweltprogramme mit der
2007 beginnenden Förderperiode rückläufig waren (DVL
und NABU 2007), ist eine vermehrte Bereitstellung von
Mitteln nicht zu erwarten.

Bei der Verwendung von Resthölzern aus Wäldern be-
steht durch die Biomassenutzung der Anreiz, in Zukunft
verstärkt liegendes oder auch stehendes Totholz der Ver-
wertung zuzuführen. Aufgrund der wichtigen Rolle des
Totholzes für viele gefährdete Arten unter anderem als
Nist- und Höhlenbäume im Ökosystem Wald wäre eine
derartige Entwicklung nicht erwünscht (RODE et al.
2005). Blattwerk sollte generell nicht gesammelt werden,
da das Blattwerk circa 20 % der Nährstoffe enthält, die so
vor Ort verbleiben und die Wurzeln gegen Bodenerosion
schützen (EEA 2006).

Agrobiodiversität

30. Unter Agrobiodiversität wird der Teil der biologi-
schen Vielfalt verstanden, der durch das Handeln des
Menschen genutzt wird, zum Beispiel Kulturpflanzen und
Nutztiere (BMELV 2005). Die energetische Verwertung
stellt teilweise geringere qualitative Ansprüche an die
Ernteprodukte, als dies bei Nahrungspflanzen der Fall ist.
Daher können bei der Sortenwahl phytosanitäre Aspekte
stärker in den Vordergrund rücken oder durch Sorten-
mischungen realisiert werden. Weiterhin können auch
„alte“ Sorten angebaut und bewahrt werden.

Großflächige Monokulturen wirken sich dagegen negativ
auf die Agrobiodiversität aus. Stattdessen sollte eine Viel-
falt im Sortenmix herbeigeführt werden. Dies kann zum
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Beispiel durch die Berücksichtigung unterschiedlicher
Energieträger, die Auflockerung der Ackerbauflächen
durch angrenzende KUP usw. geschehen. Da sich die
Kreditvergabepraxis der Banken für Biogasanlagen an
der höchsten Energieausbeute orientiert (gegenwärtig
Mais) und darüber hinaus Anreizsysteme fehlen, die ein
Experimentieren mit einem Sortenmix ermöglichen wür-
den, wird eine Sortenvielfalt zurzeit verhindert. 

Bislang werden in Deutschland keine gentechnisch verän-
derten Pflanzen im Biomasseanbau verwendet. Bei ihrer
Einführung entstünden Gefahren vor allem durch die
langfristigen und nicht vorhersehbaren Folgen möglicher
Auskreuzungen oder Verwilderungen dieser Pflanzen.
Auch zum Beispiel durch den Klimawandel veränderte
Umweltverhältnisse können über epigenetische Effekte
(Beeinflussung der Expression des Genotyps in den Phä-
notyp durch die Umweltbedingungen) unerwartete Wir-
kungen hervorbringen.

Nachhaltige Anbauformen

31. Bei entsprechender Ausgestaltung des Anbaus kön-
nen sich aber auch Synergieeffekte zwischen Biomas-
seerzeugung und dem Schutz der Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes und der Biodiversität ergeben. Dies trifft
insbesondere dort zu, wo eine vielfältige Anbauweise
eine intensiv genutzte Ackerlandschaft (Referenzsystem)
ablöst. In bestimmten Räumen und Situationen ist Bio-
masseerzeugung dadurch als besonders erwünscht zu be-
trachten (z. B. Erhaltung der Grünlandnutzung in Gebie-
ten mit zurückgehender Milcherzeugung und Schaf- bzw.
Rindfleischproduktion, Nutzung von bei der Landschafts-
pflege anfallendem Material, Extensivierung der Nutzung
in umweltempfindlichen Gebieten durch geeignete, in der
Nahrungsmittelerzeugung nicht rentable Anbauverfah-
ren).

Durch alternative Anbauverfahren wie räumliche und
zeitliche Mischkulturen (Fruchtfolge) (GRAß und
SCHEFFER 2005), Mulchverfahren und Low-Input-
Low-Output-Kulturen bestehen zum Beispiel Möglich-
keiten der Entwicklung einer typischen Ackerbegleitflora
bei gleichzeitig extensivem Anbau. Die Anlage von Ex-

tensiv-KUP mit schnellwachsenden Gehölzen kann in
ausgeräumten Landschaften einen Beitrag zur Verbesse-
rung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes ein-
schließlich der Erhöhung der Biodiversität, der Hochwas-
serrückhaltung oder des Bodenschutzes leisten (DLG und
Umweltstiftung WWF Deutschland 2006; SPLECHTNA
und GLATZEL 2005; RODE et al. 2005). Des Weiteren
bietet sich die Möglichkeit, die sogenannten Grenzlinien-
biotope am Übergang von Wald zu offener Fläche durch
extensive Nutzung aus der Sicht des Arten- und Biotop-
schutzes aufzuwerten. Wenn schließlich die Attraktivität
der Verwertung des anfallenden Landschaftspflege-
schnittgutes durch die Biomassennutzung spürbar verbes-
sert würde, entstünde ein verstärkter ökonomischer An-
reiz für die Offenlandpflege, Waldsaumentwicklung,
Mittel- und Niederwaldpflege, die Entwicklung der Ge-
wässerrand- oder Erosionsschutzstreifen (RODE et al.
2005).

32. Entsprechende Veränderungen bei den Anbauver-
fahren haben sich bisher noch nicht in relevanten Dimen-
sionen etabliert, während sich gleichzeitig der Anbau von
Raps und Energiemais stark ausweitet. Teils mag dies auf
die noch fehlende Infrastruktur zur Verwertung (insbe-
sondere Verbrennung) des Schnittguts zurückzuführen
sein, teils auf die Tatsache, dass Biogasanlagenbetreiber
aufgrund der hohen Methanausbeuten und der damit bes-
seren Wirtschaftlichkeit ausschließlich Mais nutzen. Die
flächenspezifischen Biogas- und Methanerträge von
Landschaftspflegeschnittgut sind im Vergleich zu anderen
pflanzlichen Substraten vergleichsweise niedrig
(PROCHNOW et al. 2007, S. 22), während Verbrennung
eine rentable Nutzung sein könnte. Ohne Zweifel spielt
die höhere ökonomische Attraktivität, insbesondere von
Raps durch die am 1. Januar 2007 wirksam gewordene
Beimischungspflicht für Kraftstoffe, eine wichtige Rolle.

Auswirkungen der Biomassegewinnung auf 
Schutzgüter des Naturhaushaltes

33. Die möglichen Auswirkungen der Biomassegewin-
nung auf Schutzgüter des Naturhaushaltes werden in
Tabelle 3-3 zusammengefasst und mit den Hauptursachen
bzw. -verursachern beschrieben.
Ta b e l l e  3 - 3

Mit bestimmten Formen der Biomassegewinnung einhergehende Belastungen (vgl. Tab. 3-2) 
und Auswirkungen auf Schutzgüter des Naturhaushaltes

Belastungen
(insbes. bei Ausweitung der 
Anbaufläche von Raps, Mais, 
Zuckerrübe, Kartoffeln)

Betroffene Schutzgüter des Naturhaushaltes

Erhöhte Verwendung von 
Düngemitteln

Eintrag von Nährstoffen in Böden, Grund- und Oberflächengewässer, die Luft mit 
der Folge einer Eutrophierung von Biotopen, Versauerung der Böden; erhöhte Emis-
sionen von Lachgas und Methan.

Erhöhte Verwendung von 
Pestiziden bzw. Ausweitung 
des Anbaus PSM intensiver 
Kulturen

Einträge von Wirkstoffen und Metaboliten in Boden, Gewässer und Luft mit der 
Folge einer verstärkten Beeinträchtigung sensibler Lebensgemeinschaften und der 
Nutzbarkeit von Grund- und Oberflächengewässern.
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n o c h  Tabelle 3-3
Landnutzungsänderungen 
bzw. Umwandlung von Flä-
chen (z. B. Grünlandum-
bruch durch erhöhte Nach-
frage nach Ackerland

Verlust und Zerstörung von THG-Senken, z. B. durch den Umbruch von Grünland 
oder den Anbau auf sensiblen Böden; Verlust von Funktionen des Naturhaushaltes 
durch erhöhte Erosion und schnellen Wasserabfluss; Verlust von Lebensräumen und 
dadurch Gefährdung von Arten und Lebensgemeinschaften; Veränderung des Land-
schaftsbildes mit Einschränkung der Erholungsfunktion; Anbau in sensiblen Gebie-
ten (NATURA 2000, Naturschutz-/Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete); Ver-
lust von Saumbiotopen und Strukturelementen, Schlagvergrößerung.

Verengte bzw. vereinheit-
lichte Fruchtfolgen

Abnahme der Sortenvielfalt und traditioneller Sorten; Trend zur Monokultur; Verän-
derung des Landschaftsbildes; Verlust von Lebensräumen.

Anbau wasserzehrender 
Kulturen an trockenen 
Standorten (z. B. durch inten-
siv betriebene Kurzumtriebs-
plantagen)

Senkung der Wasserverfügbarkeit; Veränderung des Grundwasserspiegels; Verringe-
rung der Grundwasserneubildungsrate; Notwendigkeit der Bewässerung (insbeson-
dere auf durchlässigen Böden).

Entnahme organischen Ma-
terials inklusive Reststoffe 
(Stroh, Laub, Totholz)

Humuszehrung und negative Humusbilanz; Versauerung; schneller Wasserabfluss; 
Habitatverlust (insbesondere bei Tot- und Restholzentnahme im Wald); Beeinträchti-
gung von THG-Senken.

Verwendung gentechnisch 
veränderter Organismen

Derzeit nur auf Versuchsflächen; Gefahr der Ausbreitung gentechnisch veränderten 
Materials in Böden, Organismen und Pflanzenpopulationen.

SRU/SG 2007-2/Tab. 3-3

Belastungen
(insbes. bei Ausweitung der 
Anbaufläche von Raps, Mais, 
Zuckerrübe, Kartoffeln)

Betroffene Schutzgüter des Naturhaushaltes
3.1.3 Nutzung von Biomasse

3.1.3.1 Ökologische Auswirkungen der Nutzung

34. Durch die energetische Nutzung von Biomasse
kommt es auf der einen Seite zu ökologischen Entlastun-
gen hinsichtlich der Schonung fossiler Energieressourcen
und gegebenenfalls der Verringerung von THG-Emissio-
nen. Auf der anderen Seite kommt es aber wie bei jeder
technischen Nutzung, vor allem aber bei der thermo-che-
mischen Umwandlung, zu Umweltbelastungen wie Emis-
sionen mit versauernden und eutrophierenden Wirkungen
(Schwefeldioxide und Stickoxide) sowie Emissionen von
Stäuben (vor allem Feinstaub) und anderen Schadstoffen.

Treibhausgas-Emissionen

35. Die energetische Nutzung von Biomasse gilt bezo-
gen auf eine Erhöhung des CO2-Gehaltes der Luft allge-
mein als klimaneutral, da nur das CO2 an die Umgebung
wieder abgegeben wird, welches zuvor durch das Pflan-
zenwachstum aufgenommen wurde. Durch die Nutzung
fossiler Energie bei der Herstellung von Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln sowie beim Anbau und der Bereit-
stellung der Biomasse und beim Betrieb von Bioenergie-
anlagen treten jedoch klimaschädigende Emissionen auf.
Weiterhin ist die THG-Bilanz abhängig von dem Wir-

kungsgrad der gesamten Nutzungskette sowie der jewei-
lig ersetzten fossilen Referenztechnologie und demnach
je nach Nutzungspfad (Technologie) unterschiedlich, so-
dass die Aussage über die THG-Neutralität nur bedingt
stimmt (vgl. u. a. KALTSCHMITT und HARTMANN
2002; NITSCH et al. 2004; ARNOLD et al. 2006;
RAMESOHL et al. 2006).

Wie in Abbildung 2-13 gezeigt, liefern die Verbrennung
von biogenen Festbrennstoffen zur Wärmenutzung sowie
die gekoppelte Kraft-Wärme-Nutzung vor allem von
Festbrennstoffen und Biogas die höchsten Energiehektar-
erträge. Dementsprechend wurde von NUSSBAUMER
(2006) dargestellt, dass der Einsatz von Holz als Kraft-
stoff lediglich 50 bis 75 % der Substitutionswirkung einer
Holzheizung liefert. Auch durch einen Vergleich der
THG-Bilanzen verschiedener Nutzungspfade für Bio-
masse ist nachgewiesen, dass die Nutzung von Biomasse
zur Wärme und Strombereitstellung die höchsten THG-
Vermeidungspotenziale hat (ARNOLD et al. 2006;
RAMESOHL et al. 2006; CONCAWE et al. 2006;
NITSCH 2007). Es ist allerdings zu beachten, dass die
Korrelation zwischen THG-Einsparung und Energieinhalt
nicht immer gegeben ist. Bei der Betrachtung der THG-
Einsparungspotenziale kommt es vor allem auch auf das
betrachtete Referenzsystem an. Bei einer Substitution von
CO2-intensiven Techniken wie zum Beispiel die Kohle-
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nutzung (FRITSCHE 2003), ist die Einsparung am effek-
tivsten. Dementsprechend zeigen Berechnungen von
CONCAWE et al. (2004; 2006), dass die THG-Einsparun-
gen der derzeitig zur Verfügung stehenden Biokraftstoffe
höchstens ein Drittel der Reduktionspotenziale eines Ersat-
zes von Kohle durch Biomasse in der Stromerzeugung
betragen (s. Abb. 3-3). Auch die Europäische Kommis-
sion kommt zu dem Schluss, dass mit Biokraftstoffen we-
sentlich weniger THG eingespart werden können als
durch eine stationäre Nutzung der Biomasse für Strom
und/oder Wärme (Europäische Kommission 2005, S. 32).

Berechnungen von RAMESOHL et al. (2006) und
ARNOLD et al. (2006) zeigen, dass die Verstromung von
Biogas aus Gülle und auch aus nachwachsenden Rohstof-
fen hinsichtlich der THG-Einsparungen immer vorteilhaft
ist. Vor allem aber die Vergärung von Gülle wirkt sich auf
die Emissionen von THG positiv aus. So werden durch
die Vergärung Methanemissionen (CH4) um circa 90 %
verringert, die Lachgasemissionen (N2O) deutlich redu-
ziert und für Ammoniak (NH3) sind ebenso Reduktionen
möglich (FAL 2004). Dazu ist aber auch eine Optimie-
rung der Lagerung und Ausbringung der Gärreste not-
wendig (WILFERT et al. 2004). Die Nutzung von Biogas
als Kraftstoff für die Mobilität zeigt nur ein etwas gerin-
geres THG-Einsparungspotenzial als der Einsatz des Bio-
gases im stationären Bereich. Vor allem die hohe energe-
tische Ausbeute pro Hektar wird hier als Vorteil der
Biogasnutzung hervorgehoben (s. a. Tz. 16 und Abb. 2-13).
Aber auch die Nutzbarkeit von Grassilage über die Bio-
gastechnologie birgt große Vorteile bezüglich der THG-
Vermeidung, da dadurch ein Umbruch dieser Flächen ver-

mieden werden kann, der zu zusätzlichen THG-Emissio-
nen durch diese Landnutzungsänderung führen würde
(vgl. Tz. 21). Bei der Verstromung von Holz mit Wärme-
nutzung in Heizkraftwerken (20 MWel) lassen sich laut
RAMESOHL et al. (2006) und ARNOLD et al. (2006)
die höchsten THG-Einsparungen erzielen. Grundsätzlich
wirkt sich die Wärmenutzung immer positiv auf die di-
rekten THG-Einsparungspotenziale aus. Allerdings sind
der Abwärmenutzung strukturell Grenzen gesetzt
(RAMESOHL et al. 2006).

Hinsichtlich der THG-Einsparungspotenziale bei Kraft-
stoffen gibt es hohe Schwankungsbreiten. Nach QUIRIN
et al. (2004) sind die auf den Hektar Anbaufläche bezoge-
nen THG-Einsparungen bei Ethanol aus Zuckerrohr und
Zuckerrüben bezogen gefolgt von Biogas am höchsten.
Mit Biodiesel werden dagegen die geringsten Einsparun-
gen erzielt. Nach CONCAWE et al. (2006) ergeben sich
je Hektar bei der Nutzung von Bioethanol aus Weizen
(bei Nutzung der Nebenprodukte zur Wärme- und Strom-
erzeugung) sowie bei der Nutzung von BtL-Kraftstoffen
(BtL – Biomass-to-Liquid) die höchsten THG-Einsparun-
gen (s. Abb. 3-3). ARNOLD et al. (2006) kommen zu
dem Schluss, dass die höchsten THG-Einsparungen bezo-
gen auf die Energieausbeute in kWh durch BtL-Kraft-
stoffe und Biodiesel erzielt werden. Biogas und Ethanol
aus Weizen aber auch aus Zuckerrüben weisen dagegen
geringere THG-Minderungen auf. Bei diesen Betrachtun-
gen kommt es vor allem auch auf die Nutzung von Rest-
stoffen bzw. Sekundärprodukten an. Wird zum Beispiel
bei Ethanol aus den Reststoffen zusätzlich Energie ge-
wonnen, wie über die Vergärung zu Biogas, anstatt diese
A b b i l d u n g  3 - 3

Potenziale zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen bei verschiedenen Biokraftstoffen 
im Vergleich zur Stromerzeugung aus Biomasse

Quelle: CONCAWE et al. 2004; 2006
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zu Tierfutter zu verarbeiten, liegt das THG-Einsparungs-
potenzial wesentlich höher. Weiterhin birgt die Nutzung
der Ganzpflanze durch den Celluloseaufschluss bei Etha-
nol Vorteile hinsichtlich der THG-Bilanz, sodass die Nut-
zung von Bioethanol ähnlich hohe THG-Einsparungs-
potenziale aufweist wie die Ganzpflanzennutzung über
BtL. Diese Ganzpflanzennutzung ist aber weder hinsicht-
lich der Bioethanolproduktion noch hinsichtlich der Her-
stellung von BtL Stand der Technik (s. Kasten unter
Tz. 3, Kapitel 2). Wie auch von CONCAWE et al. (2006)
gezeigt, kann sich das geringe THG-Einsparungspoten-
zial bei einer Nutzung der Nebenprodukte bzw. Reststoffe
zur Strom- und Wärmeerzeugung positiv ändern.

Die verschiedenen Ergebnisse der THG-Bilanzen machen
eine eindeutige Einschätzung hinsichtlich der verschiede-
nen Nutzungspfade schwierig. Es kann jedoch klar fest-
gestellt werden, dass die Nutzung von Kraftstoffen ge-
genüber stationärer Strom- und Wärmenutzung in Bezug
auf den Klimaschutz deutliche Nachteile aufzeigt. Die Bio-
gasnutzung, vor allem bei der Nutzung von Gülle und
Grassilage, ist dagegen aus Klimaschutzsicht immer posi-
tiv zu bewerten, genauso wie der Ersatz von Kohle. Da
die Kraftstoffnutzung von Biogas nur geringfügig
schlechtere THG-Einsparungen aufweist als die Verstro-
mung und Wärmenutzung von Biogas, ist eine Nutzung
von Biogas als Kraftstoff eine durchaus sinnvolle und zu
empfehlende Möglichkeit, um fossile Kraftstoffe zu er-
setzen (NITSCH et al. 2004; RAMESOHL et al. 2006;
ARNOLD et al. 2006; FVS 2007).

Versauernde und eutrophierende Emissionen

36. Neben den Einsparungen bei THG-Emissionen
kommt es bei der Nutzung von Biomasse als Brennstoff
gegenüber fossilen Vergleichstechnologien zum Teil zu
höheren Emissionen an versauerungs- und eutrophie-
rungsrelevanten Gasen (SO2, NOx usw.) (NITSCH et al.
2004). Die eutrophierenden Auswirkungen sind nach
NITSCH et al. (2004) bei Biogas, Kurzumtriebspflanzen
(KUP) und Raps am höchsten. Hinsichtlich der Biogas-
technologie kommt es außerdem zu Stickoxid- und Am-
moniak-Emissionen während der Ausbringung des Gä-
rungsrestes auf den Äckern (WILFERT et al. 2004).
Durch neue Ausbringungstechniken können diese bereits
verringert werden.

Staubemissionen

37. Bei der Verbrennung von fester Biomasse kommt es
vor allem zu erhöhten Feinstaubemissionen durch den ge-
genüber fossilen Brennstoffen hohen Aschegehalt in bio-
genen Brennstoffen. So sind durch die Zunahme von
Kleinfeuerungsanlagen die Feinstaubemissionen aus klei-
nen Holzfeuerungen in Haushalten und im Kleingewerbe
von 2002 bis 2003 von 22,7 kt auf 24,0 kt gestiegen. Sie
überschreiten inzwischen sogar die Feinstaubemissionen
aus dem Straßenverkehr (s. Tab. 3-4; entlang stark befah-
render Verkehrsachsen kann die Belastung aber lokal hö-
her sein). Bei kleinen Holzfeuerungen beträgt der Anteil
der Feinpartikel (PM10) am gesamten Staubausstoß mehr
als 90 %. Wieviel Feinstaub tatsächlich ausgestoßen wird,

hängt aber von der Art und dem Alter der Anlage, von der
Art der Befeuerung, dem Wartungszustand der Anlage so-
wie dem eingesetzten Brennholz ab (s. Tab. 3-5). Vorteil-
haft sind zum Beispiel Holzpelletfeuerungen. Einige die-
ser Feuerungen sind so emissionsarm, dass sie ein
Umweltzeichen („blauer Engel“) tragen. Durch bessere
Rauchgasreinigung sind die Emissionen in großen Anla-
gen wesentlich geringer als bei Kleinfeuerungsanlagen
(NUSSBAUMER 2006). Das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)
plant, die in der 1. Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (1. BImSchV) vorge-
gebenen Anforderungen für kleine Feuerungsanlagen zu
novellieren (UBA 2006). Im Gegensatz zu der Verbren-
nung entstehen bei der Vergasung keine Staubemissionen.

Ta b e l l e  3 - 4

Jahresemissionen PM10 in Kilotonnen 
(1 kt = 1 000 t)

Quelle: UBA 2006

Ta b e l l e  3 - 5

Spezifische PM10-Emissionen einiger kleiner Holz-
feuerungsanlagen (Durchschnittswerte aus dem 

Anlagenbestand in Haushalten)

Quelle: UBA 2006

In Stroh und anderen Halmgütern sind insbesondere die
Gehalte an Schwefel, Stickstoff, Chlor und Asche deut-
lich höher als im naturbelassenen Holz. Entsprechend hö-
here Emissionen an SO2, NOx, HCl (PCDD/F) und (Fein-)
Staub können bei ihrer Verfeuerung freigesetzt werden.
Aufgrund des hohen Chlorgehaltes und niedrigen Asche-
schmelzpunktes von Halmgütern kann ihre Verfeuerung
zudem zu Korrosions- und Verschlackungsproblemen
führen (WEISS 2001). Daten von HERING (2006) zeigen
große Unterschiede in den Emissionen verschiedener An-
lagentypen und Herstellern. Es bestehen weiterhin Unter-

PM10-Emissionen in kt 2002 2003

Kleine Holzfeuerungen in Haushalten 
und im Kleingewerbe 22,7 24,0

Straßenverkehr (nur Verbrennung) 25,4 22,7

Feuerung Nennwärme-
leistung [kW]

PM10 [kg/TJ 
Brennstoff-

energie]

Dauerbrandöfen < 15 71

Kachelöfen < 15 111

Kamine < 15 158

Kaminöfen < 15 113

Heizkessel 4–25 22
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schiede in der Aufbereitung des Materials. Bei einer allei-
nigen Verbrennung von Getreidekorn entstehen
überwiegend mehr Emissionen als bei der Verbrennung
von Stroh bzw. einer Mischung aus beiden. Ferner treten
Unterschiede bei den verschiedenen Getreidesorten auf.
Mit modernen Kesseln können allerdings Staub- und
CO2-Emissionen erreicht werden, die ähnlich wie die
Emissionen von Holz sind (Pressemitteilung der FNR
Nr. 449 vom 17. Januar 2006). Probleme bereitet jedoch
die Verwertung des Mähgutes von extensivem Grünland
oder Landschaftspflegeflächen (Heide, Moorflächen
usw.). Eine weitere Optimierung der Techniken kann
schon jetzt bei der Betrachtung der bisherigen Verbesse-
rungen der Emissionsverhältnisse erwartet werden.

3.1.3.2 Thermodynamisch-technische 
Optimierung der Nutzung 

38. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf eine
Optimierung der Nutzung nach energietechnischen und
thermodynamischen Effizienzgesichtspunkten. Das Er-
gebnis einer solchen Optimierung muss nicht immer mit
der aus ökonomischer Sicht effizientesten Lösung über-
einstimmen. Das Ergebnis einer solchen Optimierung
stimmt wegen der Existenz externer Umwelteffekte nicht
immer mit der aus betriebswirtschaftlicher Sicht effizien-
testen Lösung überein. Unter Klimaschutzgesichtspunk-
ten sollte eine Förderung bestimmter Verwertungswege
diese Ineffizienzen nicht noch verstärken. 

Prinzipiell sollten die Energieverluste der gesamten Pro-
zess- bzw. Nutzungskette bei der Energieumwandlung
minimiert werden. Dabei kann es sich als effizient erwei-
sen, Energieträger in dem Aggregatzustand (fest, flüssig,
gasförmig) zu nutzen, in dem sie anfallen oder gewonnen
werden. Dadurch werden Umwandlungsverluste vermie-
den und die Energieeffizienz der Nutzung verbessert. 

Es ist daher effizient, Holz vorwiegend in der Wärmeer-
zeugung einzusetzen, wobei der Abwärmenutzung struk-
turell Grenzen gesetzt sind (RAMESOHL et al. 2006).
Erdöl und Produkte daraus (Mineralöl) sowie Erdgas hin-
gegen sollten überwiegend in der Mobilität verwendet
werden. Bevor also Holz in Kraftstoffe umgewandelt
wird, ist es aus Effizienzgesichtspunkten sinnvoller, die-
ses für den Ersatz von Öl und Gas in der Wärmeerzeu-
gung zu nutzen. Generell sollte die Förderung der energe-
tischen Biomassenutzung diesen Effizienzkriterien nicht
zuwiderlaufen.

Die Wirkungsgrade der dezentralen und zentralen Wär-
meerzeugung sind annähernd gleich. Der Wirkungsgrad
der dezentralen Stromerzeugung mit Leistungen von eini-
gen hundert kW ist hingegen signifikant geringer (max.
25 %) als bei der zentralen Stromerzeugung (bis zu
50 %). Dezentrale Verfahren eignen sich daher eher für
die Wärme- als für die Stromerzeugung. Die Biomasse-
nutzung in dezentralen Anlagen mit vergleichsweise ge-
ringen Verstromungswirkungsgraden sollte daher sinn-
vollerweise in der Kraft-Wärme-Kopplung durchgeführt
werden.

Da Rohstoffe nur aus Rohstoffen hergestellt werden kön-
nen, Strom (auch für Mobilität) dagegen auch aus ande-
ren regenerativen Energieträgern (Sonne, Wind, Wasser),
werden langfristig die fossilen und biogenen Ressourcen
vorzugsweise stofflich genutzt werden. 

Auch aus Sicht des Klimaschutzes wäre es sinnvoll für
die energetische Nutzung von nachwachsenden Rohstof-
fen, die nur begrenzt zur Verfügung stehen (vgl.
Kap. 2.3.2), nur einen mäßigen Einsatz dieser im Kraft-
stoffsektor anzustreben. Stattdessen sollte eine gekop-
pelte Kraft-Wärme-Nutzung bevorzugt werden. Biogas,
welches auch aus Reststoffen produziert wird, birgt dage-
gen mit geringeren energetischen Verlusten eine auch aus
Klimaschutzsicht zu fördernde Möglichkeit zur Nutzung
als Kraftstoff.

3.1.4 Ökologische Auswirkungen von 
Biomasseanbau und -nutzung 
auf internationaler Ebene

39. Da zur Deckung des Bedarfs an Biomasse in
Deutschland bzw. in Europa der Import notwendig ist
(vgl. Tz. 16), ist es wichtig, die Auswirkungen des Bio-
masseanbaus an den jeweiligen Anbaustandorten mit in
die Betrachtung aufzunehmen. Für diesen internationalen
Bezugsrahmen sind vertiefende Untersuchungen erfor-
derlich, die aber nicht im Kompetenzbereich des Sachver-
ständigenrates für Umweltfragen (SRU) liegen. Im Rah-
men des Sondergutachtens kann der SRU nur beispielhaft
einige der ökologischen Aspekte aufgreifen, die bei der
Biomasseerzeugung in Drittländern von Bedeutung sind.
Weiterführende Betrachtungen sollten von Seiten des
Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung Glo-
bale Umweltveränderungen (WBGU) geleistet werden.

Als besonders problematisch erweist sich der Anbau von
Biomasse unter nicht naturschutzverträglichen Rahmen-
bedingungen. Bislang sind die Anbaubedingungen in vie-
len Fällen für die Nutzer in Europa nur schwer nachzu-
vollziehen. Die Prozesse in den Erzeugerländern sind
häufig nicht so weit erfasst, dass sie in eine ökobilanzielle
Betrachtung mit einfließen könnten. Ein Beispiel hierfür
ist Palmöl, das als Grundstoff zur Erzeugung von Bio-
kraftstoffen verstärkt im südostasiatischen Raum gewon-
nen wird. Insbesondere die Rodung von Primärregenwäl-
dern zur Anlage von Palmölplantagen ist grundsätzlich
als problematisch einzustufen und kann den erzielten
THG-Einspareffekt des Biokraftstoffes kompensieren
oder sogar ins Negative umkehren. Ähnliches gilt für die
durch Weiterverarbeitung verursachten Schadstoffemis-
sionen, die Luft und Wasser beeinträchtigen können. Da-
rüber hinaus bedeutet die zusätzliche Rodung von Primär-
wäldern einen weiteren Rückgang der biologischen
Vielfalt. Selbst positive THG- oder Energiebilanzen
rechtfertigen die Zerstörung wertvoller Ökosysteme
nicht. Obwohl zu den Umweltauswirkungen der Palmöl-
produktion erste Studien und Erkenntnisse vorhanden
sind (vgl. REINHARDT et al. 2007; GLASTRA et al.
2002; FRITSCHE et al. 2006), ist eine weitere Entwick-
lung der ökobilanziellen Betrachtung in diesen Fällen er-
forderlich, um das THG-Einsparpotenzial sowie die Um-
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weltauswirkungen bewerten zu können. Dabei sollte auch
vorhandenes ökologisches Optimierungspotenzial bei der
Produktion genutzt werden, zumal Prognosen davon aus-
gehen, dass sich die globale Nachfrage nach Palmöl bis
2030 verdoppeln wird (REINHARDT et al. 2007).

3.2 Gesellschaftliche Auswirkungen
3.2.1 Nationaler Bezugsrahmen
Sozio-ökonomische Effekte in der Landwirtschaft

40. Auf nationaler Ebene könnte der Ausbau von Bio-
masseanbau und -nutzung Effekte auf den Arbeitsmarkt
haben. Nettoarbeitsplatzeffekte werden insbesondere in
der Anlagentechnik, vor allem aufgrund der Technologie-
führerschaft und der damit verbundenen Exportentwick-
lung erwartet (BMU 2006). Für die Landwirtschaft ist die
Nettoarbeitsplatzbilanz als eher gering einzuschätzen.
ISERMEYER und ZIMMER (2006) vermuten positive
Effekte in erster Linie bei Bioenergielinien, die auf die
Erschließung bisher nicht genutzter Energieträger abzie-
len und nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelerzeu-
gungen stehen (ISERMEYER und ZIMMER 2006,
S. 13). Grundsätzlich kann der verstärkte Anbau von Bio-
masse positive Effekte auf das landwirtschaftliche Ein-
kommen zumindest einiger Betriebstypen haben; es be-
stehen unter Umständen bessere Chancen, die
Wertschöpfung in der Region zu halten (Pressemitteilung
der FNR Nr. 449 vom 17. Januar 2006). Dies kann in Re-
gionen, wie den Mittelgebirgsgebieten, in denen die Auf-
gabe der landwirtschaftlichen Nutzung unerwünschte
Folgen für die Biotop- und Erholungsqualitäten hätten,
indirekt auch positive Effekte für die Umwelt haben. Al-
lerdings begründet dies nicht den Ausbau von Biomasse
als strukturpolitische Maßnahme zur Stärkung des ländli-
chen Raumes. Eine Biomassenutzung aus dieser Zielset-
zung heraus müsste sich dem Wettbewerb mit anderen
förderpolitischen Maßnahmen stellen, die das gleiche
Ziel verfolgen. 

Fraglich ist, inwiefern eventuelle Vorteile durch gegen-
läufige Effekte kompensiert werden. Die Nachfrage nach
Produktionsflächen für die Biomasse erzeugt Konkur-
renzdruck auf andere Anbauarten. Dies führt zu einem
Ansteigen der Flächenpreise, der Pachten und der Preise
in der Nahrungs- und Futtermittelerzeugung. In einigen
Hochburgen des Biomasseanbaus – in Niedersachsen
zum Beispiel in den Bereichen Rotenburg, Grafschaft
Bentheim oder Soltau-Fallingbostel – ist bei den Pachten
derzeit ein starker Trend nach oben festzustellen. Das Ni-
veau 2006 lag teilweise um fast das Dreifache über dem
des Jahres 2003 (von 250 €/ha auf über 700 €/ha), in Ein-
zelfällen sogar darüber. Während langfristig mit einer
Angleichung der Pachten an das Marktniveau zu rechnen
ist, können kurz- und mittelfristig Verzerrungen zuun-
gunsten der landwirtschaftlichen Betriebe oder Verdrän-
gungseffekte zulasten der Nahrungsmittelproduktion auf-
treten (BAHRS und HELD 2007). Der Getreidepreis ist
– auch bedingt durch weltweite Missernten – im Jahr
2006 zum Beispiel bei Weizen um mehr als 30 % gestie-
gen (LfL 2007). Während Marktfruchtbetriebe davon er-
heblich profitieren konnten, sind Veredelungs- und Fut-

terbaubetriebe mit Nachteilen konfrontiert, wenn sie auf
Futtermittelzukäufe angewiesen und mit einem hohen
Pachtflächenanteil belastet sind.

3.2.2 Internationaler Bezugsrahmen: Import 
von Biomasse

Flächenverfügbarkeit und Landnutzungskonflikte

41. Es ist unstreitig, dass anspruchsvolle nationale und
EU-weite Mengenziele nur durch Importe von Biomasse
zu erreichen sind. Daher dürfen die Auswirkungen der
Biomasseproduktion in den jeweiligen Erzeugerländern
nicht ignoriert werden. Die ökonomischen und sozialen
Effekte, die ein internationaler Bioenergieboom auslösen
kann, sind derzeit nur grob abschätzbar (BERGSMA
et al. 2007; Project Group Sustainable Production of Bio-
mass 2006). Der Anbau von Energiepflanzen konkurriert
weltweit aufgrund alternativer Nutzungsmöglichkeiten
bzw. weitgehend identischer Produktionsfaktoren direkt
mit der Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln. Der
gegenwärtige Nachfrageboom nach landwirtschaftlich er-
zeugten Energieträgern geht aufgrund des zunehmenden
Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums mit einer hö-
heren Nachfrage nach Lebensmitteln und einem Trend
zur landnutzungsintensiven Futtermittelproduktion für
eine steigende Fleischproduktion einher (OECD und FAO
2006). Es besteht ein klarer Zusammenhang zwischen der
Preisentwicklung bei Energiepflanzen sowie bei Nah-
rungs- und Futtermittelpflanzen. Steigt die Nachfrage
nach Energiepflanzen, so erhöht sich bei unveränderter
Nachfrage nach Nahrungsmitteln die Rentabilität des An-
baus von Energiepflanzen im Vergleich zu alternativen
Agrarprodukten. Zunehmend werden Agraranbauflächen
und andere Produktionsfaktoren zur Produktion von
Energiepflanzen nachgefragt. Preiserhöhungen für Böden
und andere Produktionsfaktoren sind die Folge. Dabei
trifft die übliche Erwartung, dass zum Energiepflanzenan-
bau stets auf bislang ungenutzte minderwertige Flächen
ausgewichen wird, nicht generell zu. Vielmehr ist die
Nutzungskonkurrenz von der relativen Rentabilität der al-
ternativen Landnutzungsmöglichkeiten abhängig. Kom-
pensieren hohe Erträge für Energiepflanzen die Produ-
zenten für die höheren Kosten des Erwerbs hochwertiger
Anbauflächen, so erfolgt eine Verdrängung des Nah-
rungsmittelanbaus auf minderwertige Böden (AZAR und
LARSON 2000). Daraus können sich für bestimmte sozi-
ale Schichten negative Veränderungen in der Ernährungs-
sicherheit oder hinsichtlich ihrer Landrechte ergeben (vgl.
Kap. 4).

42. Zudem kann eine stärkere Eigenversorgung
Deutschlands oder Europas mit Energiepflanzen zulasten
der Eigenproduktion von Nahrungs- und Futtermitteln in
südlichen Ländern führen. Gegenwärtig ist die EU Netto-
exporteur landwirtschaftlicher Produkte. Die verstärkte
Nutzung von Agrarflächen innerhalb der EU zum Ener-
giepflanzenanbau könnte diese Situation verändern und
die Nahrungsmittelversorgung Europas verstärkt von Im-
porten abhängig machen. Dies erhöht zwangsläufig die
Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten auf dem
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Weltmarkt, mit der Folge eines Exportes von Nahrungs-
mitteln in Länder mit vergleichsweise hoher Kaufkraft. 

43. Die aus der Notwendigkeit von Importen resultie-
rende steigende Nachfrage nach einer zusätzlichen Land-
nutzung für den Biomasseanbau in anderen Ländern kann
zu Landnutzungskonflikten zwischen den Anforderungen
einer industrialisierten und an globalen Agrarmärkten
ausgerichteten Landnutzung einerseits und einer kleinflä-
chigen Landwirtschaft andererseits führen, die überwie-
gend für den Eigenbedarf (Subsistenz) und für lokale
Märkte produziert. Dieses Konfliktpotenzial besteht ins-
besondere in vielen Entwicklungsländern. Dort sind
ebenfalls Auswirkungen auf die Preise für Kauf oder
Pacht von Flächen denkbar (FRITSCHE et al. 2006,
S. 13). Eine diesbezügliche Preissteigerung käme vor al-
lem den Personengruppen zugute, die große Flächen
Land besitzen und in der Lage sind, dessen Teile zu ver-
kaufen oder zu verpachten, während sie sich für die weni-
ger zahlungskräftigen Bevölkerungsteile, die selbst wenig
oder kein Land besitzen, negativ auswirkt. Ein besonde-
res Augenmerk muss auch der langfristigen Versorgung
ärmerer Schichten in den Metropolen der betreffenden
Entwicklungsländer gewidmet werden. 

Nahrungsversorgung und Nahrungsmittelsicherheit

44. Derzeit werden global insgesamt genügend Lebens-
mittel produziert, um die Gesamtbevölkerung ernähren zu
können. Dass Menschen mangel- oder fehlernährt sind,
liegt daher überwiegend daran, dass sie aufgrund fehlen-
der Kaufkraft keinen gesicherten Zugang zu vorhandenen
Lebensmitteln haben. „Ernährungssicherheit ist derzeit
ein Verteilungs- und kein Produktionsproblem“ (WBGU
2005, S. 49). Obwohl der Biomasseanbau nicht die Kern-
ursache für Unsicherheiten in der Nahrungsmittelversor-
gung darstellt (FRITSCHE et al. 2006, S. 13; vgl. FAO
2006), kann er zur Verschärfung bestehender Ernährungs-
probleme beitragen, indem eine durch rentable Biomasse-
verwertungsverfahren induzierte Verstärkung der Nach-
frage zu Preissteigerungen bei Agrarprodukten führt (vgl.
ISERMEYER und ZIMMER 2006, S. 3). Auf der ande-
ren Seite kann der Biomasseanbau aber auch dazu beitra-
gen, Einkommen zu generieren und so die Nahrungsmit-
telversorgung zu verbessern (FRITSCHE et al. 2006,
S. 13).

Weitere Auswirkungen

45. Die Expansion des Biomasseanbaus kann sich je
nach Rahmenbedingungen unterschiedlich auf Arbeitsbe-
dingungen (Sicherheitsvorkehrungen, Löhne, illegale
Überstunden, Kinderarbeit, Quasi-Sklaverei usw.) aus-
wirken. Insbesondere sind durch die Verwendung von
Pestiziden oder durch Luftverschmutzungen beim Ab-
brennen von Feldern negative Auswirkungen auf die Ge-
sundheit der in der Produktion Beschäftigten möglich
(FRITSCHE et al. 2006, S. 21).

Auswirkungen des Biomasseanbaus auf die natürliche
Umwelt können indirekte Wirkungen auf die Lebensbe-
dingungen der ansässigen Bevölkerung haben. So kann

sich Wasserverschmutzung in Belastungen des Trinkwas-
sers manifestieren. Bodenerosion kann dazu führen, dass
Landflächen zukünftig nicht mehr zur Bewirtschaftung
zur Verfügung stehen. Da diese Effekte jedoch an direkte
Umweltauswirkungen des Biomasseanbaus gebunden
sind, liegt der Ansatzpunkt für eine Vermeidung in der
Entwicklung von umweltbezogenen Standards in den Ex-
portländern (Kap. 4).

3.3 Zusammenfassung

Ökobilanzierung

46. Eine Gesamtbetrachtung aller Vor- und Nachteile des
verstärkten Ausbaus der Biomasseproduktion und -nut-
zung in Deutschland erfordert eine umfassende Analyse
verschiedener Anbau- und Nutzungspfade. Insbesondere
aus der Perspektive des Klimaschutzes ist es erforderlich,
das THG-Vermeidungspotenzial unter Einbeziehung der
Produktionswege und -prozesse von Anfang bis zum
Ende fundiert zu analysieren. Vor allem Auswirkungen
der Landnutzung wie Düngemitteleinsatz und Landnut-
zungsänderungen hinsichtlich Kohlenstoffverluste wer-
den in Bezug auf ihre THG-Emissionen oft vernachläs-
sigt. Als Instrument für die Abschätzung der THG-
Vermeidungspotenziale ist die Ökobilanz bzw. die Le-
benszyklusanalyse prinzipiell geeignet. Bei der Festset-
zung des Bilanzrahmens ist allerdings darauf zu achten,
dass alle relevanten Prozesse miteinbezogen werden und
als Resultat miteinander vergleichbare Ergebnisse gelie-
fert werden. 

Gewinnung von Biomasse

47. Die Gewinnung von Biomasse ist nicht per se nach-
haltig. Eine zu starke Nutzung von landwirtschaftlichen
und forstwirtschaftlichen Reststoffen kann zu Problemen
hinsichtlich der Nährstoffkreisläufe führen. Aber vor al-
lem ist der derzeit vorangetriebene zügige Ausbau von
nachwachsenden Rohstoffen sowohl auf nationaler als
auch auf der internationalen Ebene mit Auswirkungen auf
die Umwelt verbunden. Besonders der intensive Anbau
steht dabei oft mit Zielen des Naturschutzes im Konflikt,
zumal die konventionelle Landwirtschaft bereits jetzt in
hohem Niveau negative Auswirkungen auf den Natur-
haushalt – insbesondere auf Böden und Gewässer – verur-
sacht. Wird der intensive Anbau von nachwachsenden
Rohstoffen jedoch auf weniger produktive, bisher exten-
siv genutzte Flächen ausgeweitet, verstärken sich die
Konflikte mit Naturschutzzielen. Nachhaltige Anbauver-
fahren und die Verwendung einer Vielfalt möglicher
Energiepflanzen in einer erweiterten Fruchtfolge können
hingegen Synergieeffekte mit dem Naturschutz nach sich
ziehen.

Der hohe Flächenbedarf des Biomasseanbaus trifft auf
eine begrenzte Verfügbarkeit geeigneter Flächen, die
schon heute von konkurrierenden Nutzungen (hauptsäch-
lich Nahrungs- und Futtermittelproduktion) beansprucht
werden. Die Gefahren für den Naturhaushalt liegen weni-
ger in besonders umweltschädigenden Qualitäten neuarti-
ger Anbauformen. Viel stärker ins Gewicht fällt derzeit
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die flächenhafte Zunahme von Anbaukulturen, die mit
starken Auswirkungen auf die Umwelt verbundenen sind.
Hierzu zählen zum Beispiel der Anbau von Raps und
Mais auf Kosten weniger umweltgefährdender Anbaufor-
men sowie die Um- oder Übernutzung von CO2-spei-
chernden Vegetationsformen wie Wald oder Grünland.
Auch die intensive Nutzung bisher extensiv genutzter
Flächen ist mit negativen Folgen für die Umwelt verbun-
den. Insgesamt erhöht sich damit auch der Druck auf sen-
sible Regionen und Biotope. 

Grundsätzlich können nachwachsende Rohstoffe auch in
nachhaltiger Anbauweise erzeugt werden. Neben der Er-
probung und Anwendung alternativer Anbauverfahren
und traditionell verwendeter Sorten gehört dazu auch die
Entwicklung von Sorten, die sich durch einen minimalen
Pestizid- und Düngemittelbedarf auszeichnen. Neben
dem Schutz der Böden und Gewässer führen nachhaltige
Anbaupflanzen und -verfahren – insbesondere dort, wo
Intensivkulturen ersetzt werden – zu positiven Begleitef-
fekten für die Artenvielfalt. Diese haben sich aber bisher
nicht etabliert. Auch die Vielfalt der energetisch nutzba-
ren Pflanzen wird derzeit nicht ausgeschöpft. Somit be-
steht der Bedarf diese Verfahren und Pflanzen verstärkt
zu fördern, um eine Integration in die Landnutzung zu er-
möglichen.

In räumlicher Hinsicht zeichnet sich deshalb ein erhöhter
Koordinierungsbedarf ab, um weitere Umweltbeeinträch-
tigungen zu verhindern sowie „Vorranggebiete“ für die
Biomassenutzung zu definieren. Damit lassen sich die ge-
nannten Synergieeffekte in höherem Maße ausnutzen.

Nutzung von Biomasse

48. Wegen nicht hinreichender ökobilanzieller Betrach-
tungen, so insbesondere hinsichtlich der Klimafolgen von
Landnutzungsänderungen, wird die Minderung von THG
bei der energetischen Nutzung von Biomasse tendenziell
überschätzt. Vor allem wegen der Vernachlässigung der
THG-Emissionen, die durch den Anbau von Biomasse
entstehen, kann zurzeit keine abschließende Bewertung
vorgenommen werden. Eine fundierte Bewertung der
Techniken ist hinsichtlich der THG-Einsparungspoten-
ziale derzeit nur eingeschränkt möglich, da in den bisher
vorhandenen Ökobilanzen unterschiedliche Bilanzrah-
men festgelegt sind. Dennoch lassen die bisherigen Er-
gebnisse den Schluss zu, dass die stationäre Nutzung von
Biomasse zur Strom- und Wärmeerzeugung vorteilhaft
gegenüber der Nutzung von Biomasse als Kraftstoff ist.
Weiterhin erweist sich Biogas, unabhängig davon ob es

stationär oder für die Mobilität genutzt wird, als vorteil-
haft. BtL-Kraftstoffe erweisen sich zwar als vorteilhafter
gegenüber den Biokraftstoffen der sogenannten
1. Generation. Jedoch erscheint nach derzeitigem Stand
auch diese Technologie, die erst mittelfristig für eine
großtechnische Produktion zur Verfügung steht, gegen-
über der stationären ungünstiger zu sein. Es sollte deswe-
gen nur ein mäßiger Ausbau der Biokraftstoffe angestrebt
werden. Die stationäre Nutzung zeigt vor allem bei der
Wärmenutzung bzw. bei kombinierter Wärme- und
Stromnutzung gute THG-Einsparungspotenziale. Ein
Ausbau dieser kombinierten Nutzung sollte deswegen auf
jeden Fall angestrebt werden. Generell sollte der Aggre-
gatzustand der jeweiligen Energieträger möglichst nicht
mehrfach geändert werden (z. B. Biogas als Erdgassubsti-
tut, Holz zu Wärme statt zu BtL), um möglichst geringe
Umwandlungsverluste zu ermöglichen. Auch wenn diese
generellen energetischen Grundsätze nicht immer den
Marktpraktiken entsprechen, sollten diese auf jeden Fall
von der Förderpolitik berücksichtigt werden.

Die Verbrennung von Biomasse zeigt weiterhin Umwelt-
probleme bezüglich der Staubemission vor allem bei
Kleinanlagen. Um eine Minderung zu erreichen, müssen
anspruchsvolle Emissionsgrenzwerte festgelegt werden.
Die Nutzung von Festbrennstoffen mittels Vergasung und
anschließender Gasverbrennung kann einen Beitrag zur
Lösung des Problems leisten.

Gesellschaftliche Auswirkungen

49. National sind die sozi-ökonomischen Wirkungen
eher als gering einzustufen. Dadurch, dass zur Erreichung
der deutschland- und EU-weiten energiepolitischen Ziele
ein Import von Biomasse notwendig ist, ist aber auch die
internationale Ebene betroffen. Hierfür müssen hohe so-
ziale und ökologische Standards eingehalten werden.
Grundsätzlich sollte als Kriterium gelten, dass importierte
Biomasse unter gleichen ökologischen und sozialen Be-
dingungen wie in Deutschland angebaut wird. Die Nut-
zung von Biomasse ist weder nachhaltig noch dient sie
dem Klimaschutz, wenn Anbaubedingungen im Ausland
nicht bestimmten Mindestanforderungen entsprechen.
Die Produktion von importierter Biomasse kann zur Ver-
knappung von Nahrungsmitteln, Konflikten über die Flä-
chennutzung oder sogar zur Vernichtung von Primärre-
genwäldern zugunsten von Anbaufläche in den
Erzeugerländern führen. Im Sinne der Nachhaltigkeit
sollte die Berücksichtigung globaler Auswirkungen Be-
standteil einer nationalen Biomassestrategie sein, um
diese negativen Aspekte zu verhindern.
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4 Leitplanken und Handlungsfelder für flankierende Standards des nachhaltigen Anbaus und 
der Nutzung von Biomasse
4.1 Einleitung
50. Die Einführung neuer Technologien verlangt gene-
rell nach einer politischen Gestaltung, die die absehbaren,
unerwünschten Folgen und Nebenwirkungen entweder
verringert oder ausschließt. Hierzu wurden im Rahmen
einer Theorie der Technikfolgenabschätzung inhaltliche
Grundsätze, analytische Schemata und Verfahrens-
vorschläge ausgearbeitet (OTT 2005; ROPOHL 1996;
HASTEDT 1991). In den vorherigen Kapiteln wurde
deutlich, dass die Nutzung von Biomasse ein komplexes
Handlungsfeld darstellt, welches aufgrund seiner Bezüge
zur Landwirtschaft und zur Energiepolitik einer politi-
schen und rechtlichen Gestaltung in besonders hohem
Maße bedarf (so auch DRL 2006). Insbesondere dann,
wenn neue Technologien von staatlicher Seite substan-
ziell gefördert werden, muss darauf geachtet werden, dass
nicht infolge ihres Einsatzes – und somit infolge der För-
derung – erhebliche negative Nebenwirkungen entstehen. 

51. Die Biomassenutzung wird vom Sachverständigen-
rat für Umweltfragen (SRU) als Chance für die Förderung
einer dauerhaft umwelt- und sozialverträglichen Entwick-
lung gesehen. Allerdings hat sich mittlerweile die Er-
kenntnis durchgesetzt, dass ein dauerhaft umwelt- und so-
zialverträglicher Anbau von Biomasse anhand von
Leitplanken und Standards reguliert werden muss. So
stellt die Europäische Kommission in ihrem Biomasse-
Aktionsplan folgende Bedingungen für die Biomassepro-
duktion auf (Europäische Kommission 2005):

– keine Auswirkungen auf die innerstaatliche Nahrungs-
produktion für die innerstaatliche Versorgung („no ef-
fect on domestic food production for domestic use“);

– keine Belastungszunahme der Biodiversität in der
Landwirtschaft und im Wald („no increase in pressure
on farmland and forest biodiversity“);

– keine Zunahme ökologischer Belastungen für Wasser-
und Bodenressourcen („no increase in environmental
pressure on soil and water resources“);

– kein Umbruch zuvor nicht umgebrochenen Grünlan-
des („no ploughing of previously unploughed perma-
nent grassland”).

Diese Bedingungen sollen laut Aktionsplan erfüllt wer-
den, indem eine

– Verlagerung zu einer umweltfreundlicheren Landbe-
wirtschaftung, einschließlich der Etablierung ökologi-
scher Trittsteine („a shift towards more environmen-
tally friendly farming, with some areas set aside as
ecological stepping stones“) und

– Anpassung des Anteils der Biomasseentnahme aus
Waldökosystemen an die lokalen Nährstoffbilanzen

und die Erosionsrisiken („the rate of biomass extrac-
tion from forests adapted to local soil nutrient balance
and erosion risks“)

stattfindet.

Die Europäische Kommission geht also davon aus, dass
der Anbau von nachwachsenden Rohstoffen nur inner-
halb bestimmter Leitplanken erfolgen sollte. Indem der
EU-Aktionsplan eine besonders umweltfreundliche Land-
bewirtschaftung für den Anbau nachwachsender Roh-
stoffe vorschlägt, empfiehlt er für die Biomasse über die
derzeitigen Landnutzungspraktiken hinausgehende An-
strengungen. Allerdings stellen die von der Kommission
genannten Bedingungen nur erste Anhaltspunkte dar, die
es zu erweitern, zu systematisieren und zu spezifizieren
gilt. Im April 2007 hat die Europäische Kommission da-
her ein öffentliches Konsultationsverfahren initiiert, in
dessen Rahmen insbesondere die notwendigen Elemente
eines Biomasseregimes diskutiert werden sollen, das auf
eine Verringerung der Treibhausgas-Emissionen (Treib-
hausgas – THG) und eine Minimierung der Umweltrisi-
ken gerichtet ist (Europäische Kommission 2007b). Auf
nationaler Ebene ist die Festlegung ökologischer Förder-
bedingungen für den Anbau nachwachsender Rohstoffe
insbesondere auf Grundlage von § 37 d Abs. 3 und Abs. 4
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) möglich.
Danach kann die Bundesregierung durch Rechtsverord-
nung vorschreiben, dass Biokraftstoffe nur dann auf die
zu erfüllende Biokraftstoffquote angerechnet werden,
wenn bei der Erzeugung der eingesetzten Biomasse nach-
weislich bestimmte Anforderungen an eine nachhaltige
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen oder be-
stimmte Anforderungen zum Schutze natürlicher Lebens-
räume erfüllt werden oder wenn Biokraftstoffe ein be-
stimmtes CO2-Verminderungspotenzial aufweisen. Die
Bundesregierung kann auch Anforderungen zur Konkreti-
sierung dieser Kriterien festlegen.

52. Dieses Kapitel soll zur allgemeinen Orientierung bei
der notwendigen Gestaltung, der Festlegung von Leit-
planken und Standards sowie der damit verbundenen Prü-
fung von Regulierungsoptionen dienen. Inhaltlich legt der
SRU das von ihm vertretene Konzept „starker“ Nachhal-
tigkeit zugrunde (vgl. SRU 2002b, Kap. 1; OTT und
DÖRING 2004). Die in dieser Konzeption enthaltenen
Managementregeln (SRU 2002b, Tz. 29) fordern den Er-
satz nicht-erneuerbarer durch erneuerbare Energieträger,
sodass die Nutzung von Biomasse von daher grundsätz-
lich zu begrüßen ist. Andererseits ergeben sich aus dem
gleichen Nachhaltigkeitsverständnis auch ökologische
Ziele für Landnutzungssysteme, die mit bestimmten An-
bauvarianten von Biomasse konfligieren können. Die
durch die Biomassenutzung mit ausgelösten, unverkenn-
baren Tendenzen hin zu einem Intensivierungsdruck der
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Landnutzung, einschließlich der Forstwirtschaft, sieht der
SRU daher äußerst kritisch. 

53. In früheren Gutachten hat der SRU eine Reihe von
Leitplanken und Standards für die Landwirtschaft opera-
tionalisiert (SRU 2002b; 2004, m. w. N.). Diese gelten
nicht exklusiv für die Biomassenutzung, sondern sind auf
die gesamte landwirtschaftliche Erzeugung gerichtet. Im
Folgenden werden diese allgemeinen Leitplanken und
Standards speziell im Hinblick auf den Anbau nachwach-
sender Rohstoffe dargestellt und, wenn nötig, spezifiziert.
Da die zunehmende Nachfrage nach nachwachsenden
Rohstoffen nur über Importe gedeckt werden kann (vgl.
Kap. 2.3), müssen auch in den möglichen Exportländern
Leitplanken und Standards festgelegt werden. Dies erfor-
dert Kooperationen und vertragliche Vereinbarungen zwi-
schen Import- und Exportländern (vgl. Tz. 91 ff.). Auch
Zertifizierungssysteme beruhen letztlich auf solchen
Standards.

54. Von den Kriterien der Technikfolgenabschätzung
werden im Folgenden nur die Kriterien der Sozialverträg-
lichkeit und der Umweltverträglichkeit, insbesondere die
Belange des Naturschutzes, behandelt. In Verbindung mit
der Unterscheidung zwischen der nationalen und der glo-
balen Ebene ergeben sich vier Handlungsfelder.

Für diese Handlungsfelder werden im Folgenden norma-
tive Leitplanken aufgestellt, die soweit wie möglich zu
Standards konkretisiert und hinsichtlich der rechtlichen
Regulierungsoptionen für die Umsetzung dieser Stan-
dards untersucht werden sollen. Die Standards sollen
dazu dienen, bezüglich bestimmter Schutzgüter jeweils
konkrete Schutzniveaus festzulegen. Der SRU geht im
Grundsatz davon aus, dass an den Anbau nachwachsen-
der Rohstoffe die gleichen Standards angelegt werden
sollten, wie an die Erzeugung anderer landwirtschaftli-
cher Produkte, insbesondere Nahrungsmittel. Dies
schließt nicht aus, dass es in Einzelfällen Gründe geben
kann, aufgrund derer sich biomassespezifische Regelun-
gen als sinnvoll oder unerlässlich erweisen könnten
(Tz. 55, 58).

4.2 Nationale Herausforderungen

4.2.1 Ökologische Aspekte

55. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf
den landwirtschaftlichen Anbau nachwachsender Roh-
stoffe. Den verschiedenen Auswirkungen der Ausdeh-
nung dieses Anbaus liegen komplexe Ursachen- und Wir-
kungszusammenhänge zugrunde (vgl. Tab. 3-3). Dabei
lassen sich Auswirkungen, die generell auftreten, wenn
intensiv Landwirtschaft betrieben wird, von den Auswir-
kungen unterscheiden, die spezifisch für den Anbau nach-
wachsender Rohstoffe sind. Bezüglich solcher Auswir-
kungen, die bei jeglicher Art intensiver Landwirtschaft
auftreten, ist von Bedeutung, dass der Anbau nachwach-
sender Rohstoffe sich zunehmend räumlich ausbreitet,
was einen Intensivierungsdruck nach sich zieht. Dies be-
trifft sowohl die individuellen Betriebsflächen als auch
die Ausdehnung der Fläche im Gesamtmaßstab. Die
durch die Nutzung von Biomasse ausgelöste Steigerung

der Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen
kann entweder über die Ertragssteigerung des Anbaus
oder aber die Nutzung zusätzlicher Flächen, die bislang
entweder gar nicht oder nur extensiv bewirtschaftet wur-
den, gedeckt werden. Dieser Intensivierungsdruck be-
gründet die Notwendigkeit neuer Standards, Anbaupraxis
und Rahmensteuerung im Raum.

4.2.1.1 Naturschutzfachliche Standards zur 
Minimierung der ökologischen 
Auswirkungen des Anbaus 
nachwachsender Rohstoffe

Standards für nicht-biomassespezifische 
Auswirkungen

56. Ansätze für die Regelung der negativen Auswirkun-
gen der Landwirtschaft zum Anbau von Nahrungs- und
Futtermitteln sowie von nachwachsenden Rohstoffen bie-
ten die gute fachliche Praxis und die Regelungen zur
Cross Compliance (vgl. Tab. 4-1). Der SRU sieht sowohl
bezüglich der Konkretisierung und Verbindlichkeit der
Anforderungen der guten fachlichen Praxis als auch der
Überprüfung ihrer Einhaltung erheblichen Verbesse-
rungsbedarf (vgl. SRU 2002a, Tz. 359). Der Anbau von
nachwachsenden Rohstoffen sollte nicht zu einer Aufwei-
chung von Standards, sondern zu einer konsequenten
Auslegung und Umsetzung der Kriterien guter fachlicher
Praxis führen. Insbesondere sollte der Anbau nachwach-
sender Rohstoffe die Multifunktionalität landwirtschaftli-
cher Flächen nicht gefährden.

57. Da der Anbau von nachwachsenden Rohstoffen zu
einem erhöhten Produktionsdruck auf landwirtschaftlich
schon intensiv bewirtschafteten Flächen und zu einer er-
höhten Tendenz führt, heute noch nicht oder zumindest
noch nicht intensiv bewirtschaftete Flächen intensiv zu
bewirtschaften, ist eine konsequente Durchsetzung der
Standards der guten fachlichen Praxis geboten. Zusätzlich
spricht sich der SRU für eine partielle Verschärfung der
Standards in den folgenden Punkten aus:

– Einsatz von Düngemitteln: Die Eutrophierung der
Landschaft stellt eine der Hauptursachen für den Ver-
lust der biologischen Vielfalt dar (REID et al. 2005;
EEA 2006; HÄRDTLEIN 2000). Durch die Austräge
von Stickstoff werden die Umweltmedien Boden und
Wasser stark belastet. Der SRU hat zuletzt im Um-
weltgutachten 2004 die Einführung einer Stickstoff-
überschussabgabe mit der Verankerung einer Frei-
grenze von 40 kg N/ha vorgeschlagen (SRU 2004,
Tz. 324 ff.). In Anbetracht der weiterhin hohen Stick-
stoffüberschüsse erscheint die Einführung einer derar-
tigen Abgabe, die die rechtlichen Regelungen flankiert
und deren Vollzug unterstützt, geboten.

– Einsatz von Pestiziden: Der integrierte Pflanzenschutz
orientiert sich an einer Minimierung des Einsatzes von
Pflanzenschutzmitteln, insbesondere durch den Anbau
widerstandsfähiger und standortgerechter Sorten, den
Vorrang des Einsatzes von Nützlingen und Pflanzen-
stärkungsmitteln und die Bindung des Einsatzes von
Pflanzenschutzmitteln an Schadschwellen. Um die ne-
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gativen Auswirkungen des Einsatzes von Pestiziden
zu reduzieren, schlägt der SRU eine verbindliche Be-
wirtschaftung gemäß integriertem Pflanzenschutz vor
(BMVEL 2005).

– Verengung der Fruchtfolge: Die Einhaltung einer min-
destens dreigliedrigen Fruchtfolge ohne Ausnahmere-
gelungen als Mindestanforderung scheint angemessen,
um einem weiteren Ausbau bestimmter Kulturen, die
bereits jetzt an Grenzen stoßen (z. B. Raps), entgegen-
zuwirken.

– Verbot des Umbruchs von Dauergrünland: Weder die
Regelungen der Cross Compliance noch die nur auf
bestimmte Standorte bezogenen Regelungen der guten
fachlichen Praxis im Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) bieten einen ausreichenden Schutz gegen
Grünlandumbruch. Daher ist ein generelles Verbot des
Grünlandumbruchs erforderlich.

– Schutz von Saum- und Strukturelementen: Zur Ergän-
zung des im BNatSchG und in der Cross Compliance
verankerten Schutzes von Saum- und Strukturelemen-
ten könnte eine Kompensationsregelung (ähnlich der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung) erwogen
werden, welche die Veränderungen der landwirtschaft-
lichen Schlagzuschnitte nicht völlig verhindert, die
Werte- und Flächenbilanz für Landschaftselemente
aber nicht verändert.

Bei den gesetzlich geschützten Flächen wird die Notwen-
digkeit gesehen, bestehende Schutzgebietsverordnungen
im Hinblick auf den Anbau von nachwachsenden Roh-
stoffen zu spezifizieren. Der mögliche Anbau von gen-
technisch veränderten Pflanzen zur Biomassegewinnung
darf die Aussichten auf eine dauerhafte Gewährleistung
der Koexistenz unterschiedlicher Anbauformen nicht ver-
schlechtern. 

Spezifische Standards für den Anbau 
nachwachsender Rohstoffe

58. Spezifische Standards für den Anbau nachwachsen-
der Rohstoffe sind nur dort erforderlich, wo Auswirkun-
gen auftreten, die beim Anbau von Nahrungs- und Futter-
mitteln nicht vorkommen. Der SRU ist der Ansicht, dass
aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse gegebenenfalls fol-
gende Auswirkungen einer Ausweitung des Biomassean-
baus einen spezifischen Regelungsbedarf nach sich zie-
hen:

– Entnahme organischen Materials, insbesondere von
Reststoffen (Stroh, Laub, Totholz): Die Biomassenut-
zung eröffnet vorher nicht vorhandene Verwendungs-
möglichkeiten für derartige Reststoffe. Deren Ent-
nahme sollte bereits aus Gründen der THG-
Optimierung von Biomasseanbau- und -nutzungsver-
fahren nicht dazu führen, dass der organische Gehalt
des Bodens sinkt. In Bezug auf die Entnahme organi-
schen Materials erscheint der jeweilige Nachweis ei-
ner ausgeglichenen Humusbilanz erforderlich.

– Anbau neuer Arten bzw. Sorten nachwachsender Roh-
stoffe: Der Anbau neuer oder gentechnisch veränder-

ter Arten und Sorten nachwachsender Rohstoffe kann
aus naturschutzfachlichen Gründen spezielle, artspezi-
fische Regelungen erfordern.

Vor dem Hintergrund der durch die Steigerung des An-
baus nachwachsender Rohstoffe bewirkten verstärkten
Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten ist die
Notwendigkeit einer auf die Reduktion landwirtschaftli-
cher Überschüsse gerichteten Stilllegungsprämie zu über-
prüfen. Die dadurch gegebenenfalls frei werdenden Mit-
tel könnten über Agrarumweltschutzprogramme den
Zielen des Naturschutzes dienen. Da zum gegenwärtigen
Zeitpunkt die gesamten Auswirkungen eines verstärkten
Anbaus und einer verstärkten Nutzung von Biomasse
noch nicht hinreichend erforscht sind, sind die vom SRU
genannten Standards nur als erste Schritte hin zu einer
dauerhaft umweltgerechten Reglementierung des Anbaus
nachwachsender Rohstoffe zu verstehen. Ein zusätzlicher
Erkenntnisgewinn in Hinsicht auf die Umweltauswirkun-
gen kann es in Zukunft erforderlich machen, weitere
Standards zu definieren.

Ziele für standort- und flächenspezifische 
Auswirkungen der Biomassenutzung

59. Für eine umfassende Regulierung der flächen- und
standortspezifischen Auswirkungen des Anbaus nach-
wachsender Rohstoffe ist ein raumbezogenes Instrumen-
tarium erforderlich, denn viele Ziele bzw. Grenzen des
Anbaus nachwachsender Rohstoffe können ausschließ-
lich in Bezug auf bestimmte Standorttypen oder Regionen
formuliert werden, da nur dann deren charakteristische
Empfindlichkeiten berücksichtigt werden können (vgl.
Tz. 69 ff.). Dieses Vorgehen ist effizient, da weniger emp-
findliche Flächen nicht mit unnötig hohen Einschränkun-
gen belegt werden sollten. Eine Zusammenfassung der
genannten naturschutzfachlichen Standards findet sich in
Tabelle 4-1.

4.2.1.2 Synergien mit dem Naturschutz

60. Angesichts einiger ausgeprägter Umweltprobleme
der deutschen Landwirtschaft im Vergleich zum EU-
Durchschnitt, beispielsweise der derzeit noch verhältnis-
mäßig hohen Stickstoffbilanzüberschüsse von 105 kg N
pro Hektar und Jahr (BMELV 2006b; s. u. a. REID et al.
2005; EEA 2006; HÄRDTLEIN 2000 zu den Umweltwir-
kungen) erscheint es besonders wünschenswert, nicht nur
den Status quo der Umweltqualität zu erhalten, sondern
die Umstellung eines Teils der landwirtschaftlichen Pro-
duktion auf den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen
als Chance zur Verminderung von Belastungen zu nutzen.
Da der Anbau nachwachsender Rohstoffe und die Bio-
massenutzung gerade unter Berufung auf Umweltziele
speziell gefördert werden, ist in diesem Bereich eine Vor-
reiterrolle besonders anzustreben und erforderlich.

61. Besonders förderungswürdig sind daher Bioenergie-
potenziale, die Synergieeffekte mit den Anforderungen
des Natur-, Boden- und Gewässerschutzes erwarten las-
sen (REINHARDT et al. 2005, vgl. Kapitel 3). Andere
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Synergien lassen sich realisieren (s. a. CHOUDHURY
et al. 2004, S. 53), wenn der Biomasseanbau

– heimische Arten gegenüber gebietsfremden bevor-
zugt;

– den Einsatz von Pestiziden minimiert;

– den Einsatz von Düngemitteln minimiert;

– Boden- bzw. Erosionsschutz gewährleistet;

– Anforderungen des Gewässerschutzes beachtet;

– die Wiederherstellung oder Restaurierung von heimi-
schen Ökosystemen sowie die Biotopvernetzung för-
dert. 

62. Nach heutigem Erkenntnisstand scheinen folgende
Anbauverfahren besonders naturschutzverträglich zu sein
(ähnlich auch DRL 2006, S. 40):

– Niederwälder und Mittelwälder (Hasel, Birke, Hain-
buche, Espe u. a.),

– Kurzumtriebsgehölze,

– die energetische Nutzung von Grünland- und Gehölz-
schnitt, insbesondere aus der Landschaftspflege,

– Low-Input-Low-Output-Kulturen,

– Mischkulturen und Zwei-Kulturen-Systeme, letztere
allerdings nur in Gebieten mit hohen Niederschlags-
mengen.

Derartige Anbauverfahren sollten über Agrarumweltmaß-
nahmen gefördert werden. Die Ergebnisse für den Schutz
des Naturhaushaltes wären dann ein „Kuppelprodukt“ des
Anbaus nachwachsender Rohstoffe. Die Nutzung von
Schnittgut aus der Landschaftspflege als Biomasse ist in
diesem Zusammenhang ebenfalls denkbar und sollte an-
gestrebt werden. Der klimaoptimierte Einsatz solcher
„Kuppelprodukte“ ist besonders förderungswürdig.

4.2.2 Sozioökonomische Effekte
63. Die in Tz. 41 aufgeführten Konsequenzen legen das
Urteil nahe, dass Preissteigerungen für Agrarprodukte
wahrscheinlich sind. Geht man für die Zukunft von
durchschnittlichen Hektarerträgen aus, so würden sich die
Preissteigerungen für Primärprodukte über die gesamte
Verarbeitungs- und Allokationskette verteilen, sodass die
Endprodukte sich nicht erheblich verteuern dürften. Die
Ernährungssituation der deutschen Bevölkerung dürfte
sich durch den Anbau von Biomasse daher nur unwesent-
lich ändern (so auch DRL 2006).

64. Wie ein moderater Anstieg der Nahrungsmittel-
preise zu bewerten ist, ist fraglich. Eine geringfügige Er-
höhung des Anteils am Haushaltseinkommen erscheint
vertretbar. Eine aufgrund der Konkurrenz zwischen Bio-
massenutzung und Futtermittelerzeugung mögliche Ver-
teuerung von Fleischprodukten ist angesichts der Gesamt-
problematik der industriellen Fleischerzeugung
(STEINFELD et al. 2006) eher positiv zu bewerten. Die
Einsichten in die Begrenztheit von Ackerflächen ange-
sichts einer Vielzahl von direkt miteinander konkurrieren-

den Nutzungsoptionen (Nahrung, alkoholische Getränke,
Futtermittel, Biomasse für die diversen Nutzungspfade)
könnte durchaus zu einer neuen und wünschenswerten
agrarpolitischen Sensibilität in der breiten Bevölkerung
führen und gegebenenfalls auch zu einer aus Umweltsicht
wünschenswerten Änderung von Konsummustern beitra-
gen.

65. Insgesamt sind die sozialen Auswirkungen des Bio-
masseanbaus auf nationaler Ebene kurzfristig weder auf
der Verbraucher- noch auf der Erzeugerseite gravierend.
Übergroßen Hoffnungen hinsichtlich einer Entwicklung
ländlicher Räume ist allerdings ebenfalls mit Skepsis zu
begegnen. Im Gegensatz zu den sozioökonomischen Aus-
wirkungen des Imports nachwachsender Rohstoffe in den
Erzeugerländern sieht der SRU in Bezug auf die sozio-
ökonomischen Auswirkungen im Inland keinen besonde-
ren Regelungsbedarf. Der SRU geht dabei allerdings von
der Voraussetzung aus, dass die durchschnittlichen Hek-
tarerträge in der Nahrungsmittelerzeugung in den zentra-
len europäischen Anbaugebieten mindestens konstant
bleiben (IPCC 2007). Sollte sich aufgrund des Klimawan-
dels diese Voraussetzung als revisionsbedürftig erweisen,
so wäre evidentermaßen der Anbau von Nahrungsmitteln
prioritär gegenüber dem von Biomasse. Diese Priorität
gilt erst recht auch im internationalen Maßstab. 

4.3 Instrumente zur umweltgerechten 
Flankierung der Erzeugung nach-
wachsender Rohstoffe auf 
nationaler Ebene

66. Aus den bisherigen Forschungsarbeiten zur Erzeu-
gung nachwachsender Rohstoffe lässt sich noch kein um-
fassendes „Raster“ von Standards ableiten, die infolge ih-
res Anwendungsbereiches und Anspruchsniveaus eine
hinreichende Gewähr für den Ausschluss von Umweltge-
fahren bieten könnten. Vielmehr ist zu konstatieren, dass
die Forschung auf diesem Gebiet mit der rasanten Aus-
weitung der Erzeugung nachwachsender Rohstoffe kaum
noch Schritt zu halten vermag. Diese Ausweitung stellt
sich als Folge der äußerst dynamisch angelegten staatli-
chen Anbau- und Abnahmeförderung dar (Abschn. 5.1.2
und Kap. 5.2). Aus Gründen der Schadensprävention und
Umweltvorsorge ist es zwingend notwendig, die Förde-
rung nachwachsender Rohstoffe zu „entschleunigen“.
Andernfalls bestünde die Gefahr, dass umweltbezogene
Vorgaben mit Blick auf die Erfüllung der (dynamischen)
Ausbauziele formuliert werden und keinen hinreichenden
Schutz der Umweltgüter gewährleisten können.

Mindestanforderungen an eine Anpassung des 
Naturschutz- und Landwirtschaftsrechts 

67. Auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse
(Tz. 57 ff.) erweisen sich zumindest die nachfolgend ge-
nannten Anpassungen des Naturschutz- und Landwirt-
schaftsrechts für eine umweltgerechte Flankierung des
Anbaus von nachwachsenden Rohstoffen als erforderlich:

– Eine Novellierung des Düngemittelgesetzes zum Zwe-
cke der Einführung einer regionalspezifisch ausdiffe-
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renzierten Stickstoffüberschussabgabe (SRU 2004,
Tz. 324 ff.; zur rechtlichen Zulässigkeit von Dünge-
mittelabgaben: MÖCKEL 2007).

Die partiellen Verschärfungen der düngemittelrechtli-
chen Anforderungen an die gute fachliche Praxis
durch die Novelle der Düngeverordnung (DüngeV)
aus dem Jahre 2006 (unter anderem mit einer weiteren
Begrenzung des Einsatzes von Wirtschaftsdüngern tie-
rischer Herkunft, konkreten Mindestabstandsregelun-
gen, dem Verbot bestimmter Aufbringungstechniken
und Vorgaben für die Düngung von stark zu Gewäs-
sern geneigten Ackerflächen) reichen nicht aus, um ei-
nen umweltschonenden Düngemitteleinsatz sicherzu-
stellen.

– Eine weitere Präzisierung des integrierten Pflanzen-
schutzes unter gleichzeitiger Aufwertung seines recht-
lichen Stellenwertes.

Der integrierte Pflanzenschutz als Bestandteil der
guten fachlichen Praxis nach § 2 a Abs. 1 S. 3 Pflan-
zenschutzgesetz (PflSchG) weist dem Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln eine prinzipiell nachrangige
Bedeutung gegenüber anderen Maßnahmen zur
Schädlingsbekämpfung zu (vgl. § 2 Nr. 2 PflSchG).
Mit seinem Leitbildcharakter ist er allerdings zu unbe-
stimmt, um eine Steuerungswirkung entfalten zu kön-
nen (vgl. § 2 a Abs. 1 S. 3 PflSchG: „die Grundsätze
des integrierten Pflanzenschutzes [...] zu berücksichti-
gen“; SRU 2004, Tz. 359). Auch die auf Grundlage
des § 2 Abs. 2 PflSchG vom Bundesministerium für
Ernährung, Verbraucherschutz und Landwirtschaft
veröffentlichten Grundsätze für die Durchführung der
guten fachlichen Praxis enthalten insoweit nur wenig
präzise Handlungsanforderungen (BMVEL 2005).
Nähere Mindestanforderungen sollten insbesondere
unter Hinzuziehung des Leitfadens der Biologischen
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft für einen
integrierten Pflanzenschutz im Ackerbau (BBA 2004)
und die Anforderungen einiger Bundesländer im Rah-
men ihrer Agrarumweltprogramme entwickelt wer-
den. Ebenso erscheint ein Blick auf entsprechende
Konkretisierungsmaßnahmen im europäischen Aus-
land hilfreich (Überblick bei OPPERMANN et al.
2005). Zugleich wäre eine rechtliche Aufwertung des
integrierten Pflanzenschutzes im Sinne einer Beach-
tenspflicht im Rahmen der guten fachlichen Praxis ge-
boten (bisher: Pflicht zur Berücksichtigung, § 2 a
Abs. 1 S. 2 PflSchG). Darüber hinaus sollten die zu-
ständigen Behörden verpflichtet werden, Beratungsan-
gebote für die Landwirte zum Zwecke der sachgerech-
ten Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes
bereitzustellen.

– Eine Verschärfung der Fruchtfolgeregelungen

In Konkretisierung der Verpflichtung zur Erhaltung al-
ler landwirtschaftlichen Flächen in gutem landwirt-
schaftlichen und ökologischen Zustand nach Artikel 5
Abs. 1 und Artikel 3 Abs. 1 der VO 1782/2003 des
Rates vom 29. September 2003 mit gemeinsamen Re-
geln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsa-

men Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsrege-
lungen für Inhaber Landwirtschaftlicher Betriebe
verlangt das nationale Recht (Direktzahlungen-Ver-
pflichtungenverordnung, im folgenden: DirektZahl-
VerpflV) von allen Direktzahlungsempfängern alter-
nativ 

– den Anbau von jährlich mindestens drei Kulturen
mit einem Mindestflächenumfang von 15 % je
Kultur (§ 3 Abs. 1 DirektZahlVerpflV),

– den Anbau von einer oder zwei Kulturen pro Jahr,
sofern in drei aufeinander folgenden Jahren auf der
Ackerfläche jeweils eine andere Kultur angebaut
wird (§ 3 Abs. 3); ergänzende Regelungen existie-
ren für Fälle des Flächentausches; oder

– die Erstellung einer jährlichen Humusbilanz unter
näher festgelegten Voraussetzungen (§ 3 Abs. 4
und 5).

Mit ihrem spezifisch bodenorientierten Schutzzweck
ist die Regelung nicht geeignet, Biodiversitätsschutz-
aspekte sachgerecht zu berücksichtigen. Sie sollte
daher unter Verzicht auf die bisherigen Wahlmöglich-
keiten in eine Verpflichtung zur Einhaltung einer drei-
gliedrigen Fruchtfolge umgewandelt werden. Diese
Pflicht sollte mit einer Vorgabe kombiniert werden,
die es ermöglicht festzuschreiben, dass pro Jahr eine
bestimmte Mindestzahl von Kulturen auf bestimmten
Betriebsflächenanteilen anzubauen ist.

Über die DirektZahlVerpflV hinaus, die nur für Be-
triebe gilt, die in den Genuss einer Direktzahlung im
Rahmen der EU-Agrarförderung kommen, sollte eine
derartige Verpflichtung im Rahmen der guten fachli-
chen Praxis des Naturschutzrechts verankert werden.
Eine vom Fördertatbestand losgelöste Verortung be-
deutet nicht nur eine rechtliche Aufwertung der Ver-
pflichtung. Sie hätte auch zur Folge, dass die Kon-
trolle ihrer Einhaltung an sich in den
Zuständigkeitsbereich der Naturschutzbehörden fällt.
Die im Rahmen der Cross Compliance durchzuführen-
den Vor-Ort-Kontrollen, die ohnehin nur in einer ge-
ringen Zahl der Fälle stattfinden (4,92 % der Empfän-
ger von Direktzahlungen in 2006 (Europäische
Kommission 2007a)), fallen demgegenüber in den
Kompetenzbereich der jedenfalls nicht vordringlich
dem Naturschutzgedanken verpflichteten Landwirt-
schaftsbehörden. Allerdings sind die Ressourcen der
Naturschutzbehörden vielerorts derart begrenzt, dass
zumindest für die nahe Zukunft keine verstärkten
Kontrolltätigkeiten zu erwarten sind (SRU 2007,
Tz. 102 ff.; BENZ et al. 2007). Es bedarf daher zu-
sätzlicher Instrumente, um eine Umsetzung der
Fruchtfolgeregelungen zu gewährleisten. Dazu ließe
sich auch das zurzeit diskutierte Zertifizierungssystem
für nachwachsende Rohstoffe nutzen (Tz. 51, 68).

– Ein verstärkter rechtlicher Schutz des Dauergrünlands 

Dem geltenden Recht ist kein umfassendes Verbot des
Umbruchs von Dauergrünland zu entnehmen. § 5
Abs. 4 5. Spiegelstrich BNatSchG verbietet den Um-
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bruch von Grünland nur auf bestimmten, ökologisch
besonders sensiblen Flächen. Diese Regelung sollte
durch ein generelles Verbot des Dauergrünlandum-
bruchs erweitert werden, wie es in Spanien, Italien
und Griechenland bereits besteht und in Österreich
standortspezifisch gilt. An einem stringenten Schutz
des Dauergrünlandes fehlt es auch im europäischen
Recht. Die Cross-Compliance-Regelungen sehen für
Dauergrünland nur einen mengenbezogenen Schutz in
Form eines „Grünlandsaldoerhaltungsgebots“ vor.
Zwar verpflichtet Artikel 5 Abs. 2 UAbs. 1 der
VO 1782/2003 allgemein zur Erhaltung des Dauer-
grünlandes. Von dieser Verpflichtung kann nach
Abs. 2 UAbs. 2 aber in „ausreichend begründeten Fäl-
len“ abgewichen werden, sofern eine erhebliche Ab-
nahme der gesamten Dauergrünlandfläche verhindert
wird. Wann ein ausreichend begründeter Fall gegeben
ist, bestimmt weder die VO 1782/2003 noch die auf
sie bezogene Durchführungsverordnung 795/2004.
Letztere legt lediglich fest, dass der Umbruch von
Dauergrünland bei einer Abnahme der Gesamtfläche
von einer behördlichen Genehmigung abhängig zu
machen ist. Ein Verlust von Dauergrünlandflächen um
mehr als 10 % bezogen auf das Basisjahr 2003 ist zu-
dem durch behördliche Anordnungen zur Neuaussaat
von Grünland zu verhindern (Artikel 4 Abs. 1 und 2
der Durchführungsverordnung). Durch eine enge In-
terpretation des unbestimmten Rechtsbegriffs der
„ausreichend begründeten Fälle“ im Rahmen einer
Novelle der Durchführungsverordnung ließe sich rela-
tiv kurzfristig der Schutz des Dauergründlands erhö-
hen. Ein umfassendes Umbruchverbot auf europäi-
scher Ebene erfordert allerdings eine Anpassung der
Cross-Compliance-Verordnung selbst. Auf nationaler
Ebene bedürfte es zur Formulierung eines Verbotes
des Umbruchs von Dauergrünland einer Novelle des
BNatSchG. Für die Empfänger von Direktzahlungen
könnte ein entsprechender Standard kurzfristig durch
stringent formulierte Landesverordnungen auf Grund-
lage des § 5 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes zur Regelung
der Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen durch
Landwirte im Rahmen gemeinschaftsrechtlicher Vor-
schriften über Direktzahlungen (Direktzahlungen-Ver-
pflichtungengesetz – DirektZahlVerpflG) zur Anwen-
dung kommen.

Ein Verbot des Umbruchs von Dauergrünland vermag
in der Praxis aber nur dann eine steuernde Wirkung zu
entfalten, wenn es nicht durch ökonomische Anreize
konterkariert wird. Die Förderung der nachwachsen-
den Rohstoffe (Abschn. 5.1.2 und Kap. 5.2) verstärkt
in Kombination mit anderen Elementen der Agrarför-
derpolitik die Anreize für einen erhöhten Grün-
landumbruch (dazu: BMELV 2006a, Anlage 15; SRU
2004, Tz. 262). Allein von 2005 bis 2006 gingen bun-
desweit 47 000 ha Grünland verloren (Pressemittei-
lung von Cornelia Behm, MdB, vom 9. Juli 2007).
Dies geschieht durch

– die Rücknahme der Agrarstützung für die Vieh-
wirtschaft mit naturschutzfachlich förderungswür-
digen Beweidungssystemen und 

– die Kürzung der Finanzmittel für Agrarumwelt-
maßnahmen nach der 2. Säule zur Honorierung des
Schutzes von Dauergrünland bzw. seiner angemes-
senen Nutzung. 

Vor diesem Hintergrund ist dringend eine kritische
Gesamtschau der Einzelbestandteile der existierenden
Agrarförderpolitik mit dem Ziel ihrer kohärenten Aus-
richtung an ökologischen Kriterien erforderlich.

– Sicherung von Naturschutz und Landschaftspflege in
Schutzgebieten

Als unverzichtbar erweist sich auch eine Überprüfung
der bestehenden Schutzgebietsverordnungen und
anderer Schutzkonzepte insbesondere von
NATURA 2000-Gebieten, die mit Blick auf die Ko-
Finanzierung vielfach nur rudimentäre Anforderungen
beinhalten. Schutzgebiete werden gegenwärtig teil-
weise nur noch flächendeckend gesichert (BENZ et al.
2007). Der festgesetzte Grundschutz ist gegebenen-
falls zu ergänzen, um die Abhängigkeit des Schutz-
erfolges von den zunehmend in die Defensive geraten-
den freiwilligen Agrarumweltprogrammen zu vermindern.

68. Eine Überwachung der vorstehend aufgeführten
Vorgaben wird sich über die Kontrollmechanismen der
Cross Compliance oder die Überwachungsbefugnisse der
Umweltbehörden angesichts stark eingeschränkter be-
hördlicher Kapazitäten nur begrenzt sicherstellen lassen.
Eine Kontrolle der Einhaltung der Regelungen sollte da-
her im Interesse eines wirksamen Umweltschutzes in das
im Aufbau befindliche Zertifizierungssystem für Bio-
kraftstoffe aus umweltgerechter Erzeugung gemäß § 37 d
BImSchG inkorporiert werden. Nach dieser Regelung
kann die Anrechnung der Kraftstoffe auf die Biokraft-
stoffquote (Tz. 51, 128) vom Nachweis der Einhaltung
näher zu bestimmender Nachhaltigkeitsstandards abhän-
gig gemacht werden. Auch für die Förderung der Strom-
erzeugung nach dem Gesetz für den Vorrang Erneuerba-
rer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) wird
erwogen, diese von der Zertifizierung des eingesetzten
Materials abhängig zu machen (KOTYNEK 2007). Zerti-
fizierungssysteme bieten die Möglichkeit, die Beweislast
für die Einhaltung der Standards auf den Erzeuger der
nachwachsenden Rohstoffe zu verlagern und die Kon-
trollkosten insofern verursachergerecht anzulasten. Nicht
verzichtet werden sollte allerdings auf eine Anpassung
des einschlägigen Umwelt- und Landwirtschaftsrechts.
Es wäre unzureichend, umweltfachliche Standards allein
als Kriterien für die Förderung von nachwachsenden
Rohstoffen zu verorten. Eine derartige Vorgehensweise
würde bereits der Tatsache nicht gerecht werden, dass die
Umweltprobleme ganz überwiegend nicht allein durch
den Ausbau von nachwachsenden Rohstoffen verursacht
werden (Kap. 3.1). Darüber hinaus würde eine Formulie-
rung von spezifischen Standards für die Förderung von
nachwachsenden Rohstoffen in der Praxis zu erheblichen
Abgrenzungsschwierigkeiten führen und Umgehungs-
möglichkeiten zulasten eines wirksamen Umweltschutzes
eröffnen.
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Insbesondere: Planerische Lenkung des Anbaus von 
nachwachsenden Rohstoffen im Raum

69. Infolge des verstärkten Anbaus von nachwachsen-
den Rohstoffen ist eine Verschärfung von Landnutzungs-
konkurrenzen innerhalb des Landwirtschaftsektors, aber
auch zwischen der Landwirtschaft und anderen Formen
der Bodennutzung, absehbar. Zur Lösung derartiger
raumbezogener Konkurrenzen bedarf es einer erhöhten
Abstimmung der verschiedenen Nutzungsinteressen und
gegebenenfalls der Abwägung konfligierender Belange
im Rahmen einer planerischen Konfliktbewältigung. Von
der Warte des Umweltschutzes aus muss es das primäre
Ziel einer derartigen Planung sein, eine auf ökologischen
Kriterien aufbauende differenzierte Raumnutzung mit
Leitplanken für die Nutzung bestimmter Räume sicherzu-
stellen (SRU 2002a, Tz. 417). Dies bedeutet allerdings
auch, dass eine nach den unterschiedlichen Sektoren der
landwirtschaftlichen Erzeugung in Form der Produktion
von Lebensmitteln, Futtermitteln oder nachwachsenden
Rohstoffen segmentierte planerische Steuerung prinzi-
piell nur insoweit in Betracht kommen kann, wie mit
diesen Sektoren ein unterschiedliches Umweltgefähr-
dungspotenzial verbunden ist. Über räumliche Standort-
zuweisungen („wo“) hinaus wäre es im Prinzip auch
möglich, den Gesamtumfang bestimmter Nutzungen
(„wie viel“) planerisch vorzugeben (zur Zulässigkeit der-
art mengenbezogener Ausweisungen s. KOCH und
HENDLER 2004, S. 49). Derzeit bietet eine Anpassung
der Förderung von nachwachsenden Rohstoffen jedoch
einen direkteren, wenngleich weniger differenzierbaren
Weg zur Steuerung der Anbauflächen.

70. Ausweitungen landwirtschaftlich genutzter Flächen
in ökologisch besonders sensible Gebiete sollten bereits
im Rahmen der Raumordnung, insbesondere auf Ebene
der Regionalplanung, Grenzen gesetzt werden. Dort soll-
ten auch ökologisch notwendige Einschränkungen der
landwirtschaftlichen Nutzungsform erfolgen. Die spätere
Ausweisung von Schutzgebieten nach Naturschutz-, Was-
serhaushalts- oder Bodenschutzrecht ist weitest möglich
durch raumbezogene Darstellungen in Form von Vorrang-
oder auch Vorbehaltsgebieten zu gewährleisten (so insbe-
sondere für Gebiete zum Schutz von Natur und Land-
schaft s. SRU 2002a, Tz. 262, m. w. N.). Insbesondere als
verbindliche Ziele der Raumordnung lassen sich einschlä-
gige Aussagen umweltbezogener Fachplanungen plane-
risch gegen spätere Konflikte absichern. Die unteren Pla-
nungsträger wären infolge derartiger Festsetzungen
gehindert, in den betreffenden Gebieten konfligierende
Nutzungen zuzulassen (vgl. § 4 Abs. 1 Raumordnungsge-
setz (ROG)). Soweit bereits bestehende Schutzgebiets-
verordnungen Schutzlücken enthalten (Tz. 29, 67), lässt
sich hier zwar nicht mit Mitteln der Raumplanung gegen-
steuern (BVerwG, Urteil vom 30. Januar 2003,
Az. 4 CN 14.01, NuR 2003, S. 489 ff.). Es dürfte aber je-
denfalls zulässig sein, durch raumplanerische Ausweisun-
gen auf die Schutzziele und den Mindestschutz zukünfti-
ger Schutzgebiete Einfluss zu nehmen. Allerdings werden
die Möglichkeiten, die Raumplanung zum Schutz natürli-
cher Ressourcen zu nutzen, zunehmend unmittelbar oder

mittelbar konterkariert, so zum Beispiel durch die Ab-
schaffung der Regelung zur Ausweisung von Vorrangflä-
chen für den Naturschutz im Rahmen der Novelle des
schleswig-holsteinischen Naturschutzrechts (Schleswig-
Holsteinischer Landtag 2007) oder durch allgemeine
Tendenzen zur Relativierung der Landschaftsplanung als
naturschutzbezogene Fachplanung (SRU 2007, Tz. 234 ff.).

71. Die Steuerungswirkungen der Raumplanung im Be-
reich der Landwirtschaft sind indes dadurch begrenzt,
dass relevante Festsetzungen auch als verbindliche Ziele
der Raumordnung gegenüber dem Bürger grundsätzlich
keine unmittelbare Bindung entfalten. Sie richten sich
grundsätzlich nur an öffentliche Stellen und bedürfen zu
ihrer Außenrechtsverbindlichkeit einer Umsetzung im
Rahmen eines weiteren, regelmäßig administrativen Ho-
heitsaktes (§ 4 Abs. 1 ROG). Allein die Neuerrichtung
oder wesentliche bauliche Änderung landwirtschaftlicher
Betriebe, nicht aber die Veränderung der Nutzung existie-
render Landwirtschaftsflächen unterliegt einem behördli-
chen Genehmigungsvorbehalt. Das Bauplanungsrecht als
Form der örtlichen Gesamtplanung, die an die Ziele der
Raumordnung anzupassen ist (§ 1 Abs. 4 Baugesetzbuch
(BauGB)), stellt kein Instrument mit einem umfassenden
Entwicklungs- und Ordnungsauftrag dar (so grundlegend
bereits: BVerfG, Urteil vom 16. Juni 1965, Az. 1 PBvB 2/52,
BVerfGE 3, S. 407 ff.). Nur soweit eine Bodeninan-
spruchnahme mit der Bebauung in einem Sachzusam-
menhang steht, unterliegt sie als sonstiger Nutzung der
gemeindlichen Bauleitplanung. Ein solcher zunehmend
weiter ausgelegter Sachzusammenhang (SÖFKER, in:
ERNST et al. 2007, § 1 Rn. 12) besteht im Grundsatz
auch zwischen der landwirtschaftlichen Bebauung und
der agrarbezogenen Bodennutzung. Gleichwohl wird eine
baurechtliche Beeinflussung der im Übrigen nicht zwin-
gend auf Dauer angelegten landwirtschaftlichen Produk-
tionsweise nur sehr begrenzt möglich sein. Das BauGB
beruht nämlich auf dem Kompetenztitel des Bodenrechts
(Artikel 74 Nr. 18 GG). Andere Regelungsbereiche, wie
insbesondere das Recht der Landschaftspflege, werden
nur punktuell als Annex mitgeregelt (HENDRISCHKE
2002, S. 153 ff.). Zulässig wäre es aber jedenfalls, bei der
Ausweisung landwirtschaftlicher Flächen nach § 9 Abs. 1
Nr. 18 a BauGB zwischen den in § 201 BauGB aufge-
führten Landwirtschaftszweigen zu differenzieren. Damit
wäre beispielsweise auch eine Differenzierung zwischen
dem Ackerbau oder der Wiesen- bzw. Weidewirtschaft
möglich (so VGH Baden-Württemberg, Urteil vom
7. Dezember 1995, Az.: 5 S 3168/94 – juris für die Be-
schränkung einer Fläche für die Landwirtschaft als Wie-
senfläche). Das Instrument der Bauleitplanung ließe sich
damit auch zur Erhaltung von Grünlandflächen nutzen, da
mit entsprechenden Festsetzungen andere Formen der
landwirtschaftlichen Nutzung bauplanungsrechtlich un-
zulässig würden. Als Angebotsplanung vermag die Bau-
leitplanung prinzipiell aber nur über die Zulässigkeit be-
stimmter Bodennutzungen zu entscheiden. Eine aktive
Pflicht, die ausgewiesene Nutzung etwa durch eine Be-
wirtschaftung von Dauergrünlandflächen oder gar durch
eine Neuaussaat von Grünland auch tatsächlich zu reali-
sieren, vermag sie nicht zu begründen. Bei dem hier vor-
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geschlagenen Weg eines gesetzlichen Umbruchsverbotes
für Dauergrünland wären umfängliche Ausweisungen
aufgrund des fehlenden Bedürfnisses nach einer planeri-
schen Konfliktbewältigung städtebaulich hingegen nicht
erforderlich (§ 1 Abs. 3 BauGB). 

Aber auch darüber hinaus bietet das Bauplanungsrecht
gewisse, wenngleich nicht umfängliche Einflussmöglich-
keiten auf die landwirtschaftliche Bodennutzung. Diese
sollten in Zukunft verstärkt in Betracht gezogen werden.
So sind auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB Be-
schränkungen der landwirtschaftlichen Bodennutzung,
insbesondere zum Zwecke des Naturschutzes, selbst dann
möglich, wenn die Landwirtschaft der guten fachlichen
Praxis entspricht. Aus Gründen des Gewässerschutzes
kann sogar die Extensivierung der Landwirtschaft in ei-
nem bestimmten Gebiet den Gegenstand der gemeindli-
chen Bauleitplanung bilden (HENDRISCHKE 2002,
S. 186 f. unter Verweis auf BVerwG, Beschluss vom
3. Dezember 1998, NVwZ-RR 1999, S. 423 und VGH
München, Urteil vom 3. März 1998, NuR 1998,

S. 375 f.). Ferner dürften auch Veränderungen der Anbau-
formen, die den landwirtschaftlichen Betrieb in seiner
herkömmlichen Funktion ändern, bauplanungsrechtlich
relevant sein (z. B. großflächige Anwendung von neuen
Pflanzenkulturen wie etwa Miscanthus oder andere deut-
liche Veränderungen der betrieblichen Funktionen von
der „Landwirtschaft zur Energiewirtschaft“).

72. Gefördert werden sollte der Anbau von nachwach-
senden Rohstoffen letztlich nur dann, wenn er den ver-
bindlichen Zielen der Raumordnung und gegebenenfalls
den Festsetzungen der Bauleitplanung nicht zuwiderläuft.
Dies sollte durch die Formulierung einer entsprechenden
Förderbedingung sichergestellt werden.

73. Tabelle 4-1 enthält zusammenfassend die zur Ver-
meidung von Umweltgefährdungen einzuhaltenden natur-
schutzfachlichen Mindeststandards, die einschlägigen
rechtlichen Anknüpfungspunkte sowie den auf Grundlage
der bisherigen Erkenntnisse absehbaren Regulierungsbe-
darf: 
Ta b e l l e  4-1

Anbau von Biomasse: Naturschutzfachliche Anforderungen und 
Regulierungsbedarf

Prozesse Naturschutzfachliche 
Standards

Wesentliche rechtliche 
Regelungen Regulierungsbedarf

Erhöhte Verwendung von 
Düngemitteln

Konsequente Anwendung 
der guten fachlichen Praxis; 
Reduzierung der Stickstoff-
überschüsse durch Einfüh-
rung einer Stickstoffüber-
schussabgabe ab einem 
Überschuss von 
> 40 kg N/ha/a

DüngMG (insb. § 1 a), 
DüngeV

– Novelle DüngMG und 
DüngeV zum Zwecke 
der Einführung einer 
Abgabepflicht

Erhöhte Verwendung von 
Pestiziden

Konsequente Anwendung 
der guten fachlichen Praxis; 
Aufwertung des integrierten 
Pflanzenschutzes

§ 2a PflSchG – Konkretisierung des 
integrierten Pflanzen-
schutzes nach § 2 a 
Abs. 1 S. 3 PflSchG

– Pflicht zur Beratung der 
Landwirte

Landnutzungsänderun-
gen bzw. Umwandlung 
von Flächen 

– Verbot des Umbruchs 
von Dauergrünland auf 
allen Standorten 

– Überprüfung und ggf. 
Anpassung der Schutz-
gebietsverordnungen mit 
(falls notwendig) An-
baubeschränkungen in 
NATURA 2000-, Natur-
schutz- und Land-
schaftsschutzgebieten; 
ggf. Beschränkungen in 
Wasserschutzgebieten;

– Prüfungsbedarf hinsicht-
lich weiterer Standards 
zum Schutz von Saum- 
und Strukturelementen

Bzgl. Grünland:
§ 5 Abs. 4 5. Spiegelstrich 
BNatSchG, Artikel 5 Abs. 2 
VO 1782/2003 i. V. m. 
Artikel 3 VO 794/2004, 

§ 3 DirektZahlVerpflG 
i. V. m. Landesrecht 

Bzgl. der Schutzgebiete:

§§ 22 ff., 8 BNatSchG 
i. V. m. Landesrecht 
(Schutzgebietsverordnun-
gen, Vertragsnaturschutz)

Bzgl. Grünland:

– Aufnahme eines grund-
sätzlichen Umbruchver-
bots

– kurzfristig: Verschär-
fung der VO 794/2004, 
mittelfristig: Aufnahme 
eines grundsätzlichen 
Umbruchverbots in 
VO 1782/2003

– kurzfristig: Umbruch-
verbot durch landes-
rechtliche Regelungen

Bzgl. der Schutzgebiete: 
ggf. Novelle der Verordnun-
gen, Vertragsanpassungen
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n o c h  Tabelle 4-1
Verengte bzw. vereinheit-
lichte Fruchtfolgen 

Konsequente Anwendung 
der guten fachlichen Praxis; 
Einhaltung einer mindes-
tens dreigliedrigen Frucht-
folge; Entwicklung von 
Parametern zur Vermeidung 
der Dominanz einzelner 
Sorten

Förderung besonders natur-
schutzverträglicher Anbau-
formen

§ 5 Abs. 4 1. Spiegelstrich 
BNatSchG,

§ 17 Abs. 2 Nr. 6 
BBodSchG,

Artikel 5 Abs. 1 VO 1782/
2004 i. V. m. § 5 Abs. 1 
Nr. 2 DirektZahlVerpflG 
und § 3 DirektZahlVerpflV

– (rechtlich unverbindli-
che) Agrarumweltpro-
gramme

– Aufnahme einer eigen-
ständigen Verpflichtung 
zur Einhaltung einer 
dreigliedrigen Frucht-
folge mit Möglichkeit 
der Reduktion der Be-
triebsflächenanteile für 
Kulturen in § 5 Abs. 4 
BNatSchG

– verbindliche Festlegung 
einer dreigliedrigen 
Fruchtfolge mit Vorga-
ben zum jährlichen 
Anbauverhältnis durch 
Novelle der 
DirektZahlVerpflV

– Anpassung/Aufwertung 
der Agrarumweltpro-
gramme zur Förderung 
besonders naturschutz-
verträglicher Anbaufor-
men

Anbau wasserzehrender 
Kulturen an trockenen 
Standorten

Konsequente Anwendung 
der guten fachlichen Stan-
dards; standortgeeignete 
Sorten und Anbauformen

§ 5 Abs. 4 5. Spiegelstrich 
BNatSchG; (rechtlich un-
verbindliche) Agrarumwelt-
programme
ggf. Maßnahmenpro-
gramme nach § 36 WHG 
i. V. m. Landesrecht

– Anpassung/Aufwertung 
der Agrarumweltpro-
gramme zur Förderung 
besonders geeigneter 
Anbauformen

Entnahme organischen 
Materials inklusive 
Reststoffe 

Beibehaltung einer ausge-
glichenen Humusbilanz

§ 17 Abs. 2 Nr. 7 
BBodSchG

zurzeit kein Regulierungs-
bedarf

Verwendung gentech-
nisch veränderter 
Organismen

dauerhafte Gewährleistung 
der Koexistenz unterschied-
licher Anbauformen

Gesetz zur Regelung der 
Gentechnik

zurzeit kein Regulierungs-
bedarf

SRU/SG 2007-2/Tab. 4-1

Prozesse Naturschutzfachliche 
Standards

Wesentliche rechtliche 
Regelungen Regulierungsbedarf

4.4 Internationale Herausforderungen und 4.4.1 Gesellschaftliche Konfliktpotenziale

Perspektiven der Standardsetzung

74. Im Folgenden werden die gesellschaftlichen und
ökologischen Konfliktpotenziale, die sich aus dem ver-
stärkten Import von Biomasse in den Erzeugerländern er-
geben könnten, dargestellt. Die daran anschließenden
Ausführungen zu Perspektiven der Standardentwicklung
und rechtlichen Rahmenbedingungen konzentrieren sich
auf die Fragestellung eines umweltgerechten Anbaus
nachwachsender Rohstoffe.

75. In Kapitel 3 wurde beschrieben, welche negativen
gesellschaftlichen Auswirkungen ein unregulierter Aus-
bau der Biomassenutzung, insbesondere in Entwicklungs-
ländern, haben kann (Tz. 41 ff.). Die durch den Ausbau
der Biomassenutzung bewirkten sozioökonomischen Ver-
änderungen sollten nicht zu einer Verschlechterung der
sozialen Situation von heute schon benachteiligten Bevöl-
kerungsgruppen in den Erzeugerländern führen. Aus die-
sem Mindestkriterium kann allerdings nicht gefolgert
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werden, dass die bestehenden sozioökonomischen Ver-
hältnisse in Entwicklungsländern ethischen Maßstäben
von Verteilungsgerechtigkeit entsprechen. Es ist daher
wünschenswert, wenn der Ausbau der Biomassenutzung
sozioökonomische Veränderungen mit sich brächte, von
denen die besonders schlecht gestellten Schichten profi-
tieren. Folgende Aspekte sind für beide genannten Krite-
rien besonders einschlägig:

– Ernährungssicherheit,

– Arbeitsbedingungen,

– Landrechte.

76. Veränderungen relativer Preise stellen für ärmere
Bevölkerungsschichten ein erhebliches Risiko dar. Falls
der Biomasseanbau zu Preissteigerungen bei Agrarpro-
dukten führt, kann er zur Verschärfung bestehender
Ernährungsprobleme beitragen (ISERMEYER und ZIM-
MER 2006, S. 3). Während solche Preissteigerungen für
die Produzenten von Agrarprodukten zusätzliche Ein-
künfte generieren können, können sie sich für ärmere Be-
völkerungsteile sowohl auf dem Land als auch in Städten
negativ auswirken (UN-ENERGY 2007, S. 31). Die soge-
nannte Tortilla-Krise im Januar 2007 in Mexiko (vgl.
z. B. Süddeutsche Zeitung vom 15. Januar 2007) könnte
ein Indiz dafür sein, dass solche Konflikte sich bereits ge-
genwärtig manifestieren.

77. Das Konzept der Ernährungssicherheit bietet hier ei-
nen generellen normativen Maßstab. Es orientiert sich
weniger an dem Quantum vorhandener Nahrungsange-
bote, sondern vielmehr an den kontinuierlichen Zugangs-
möglichkeiten unterschiedlicher Schichten zu ausreichen-
den und hinreichend vielfältigen Nahrungsmitteln. Dieser
Maßstab wird gegenwärtig für viele Bevölkerungsgrup-
pen nicht erfüllt. Daher müssen sowohl die Biomassepro-
duktion als auch die Produktion von Futtermitteln für den
europäischen bzw. US-amerikanischen Markt in Regio-
nen, in denen die Ernährungssicherheit der Bevölkerung
schon jetzt eher gering ist, kritisch betrachtet werden.
Weitere Verschlechterungen aufgrund eines exportorien-
tierten Biomasseanbaus sind ethisch nicht zu rechtferti-
gen. Näher spezifizieren lassen sich das Konzept der Er-
nährungssicherheit und das Verschlechterungsverbot
anhand folgender Parameter (vgl. z. B. FAO 2001;
WBGU 2005):

– Kontinuität der Versorgung,

– ausreichende Menge,

– ernährungsphysiologische Ausgewogenheit,

– gesundheitliche Unbedenklichkeit und

– Anteil des Einkommens, das für Ernährung aufgewen-
det wird.

78. Die Ausweitung des Biomasseanbaus kann sich so-
wohl positiv als auch negativ auf Arbeitsbedingungen
(Sicherheitsvorkehrungen, Löhne, Lohnabzüge, unbe-
zahlte Überstunden, Kinderarbeit etc., vgl. FRITSCHE
et al. 2006, S. 20) auswirken. Die Biomasseproduktion
sollte so ausgestaltet werden, dass die Arbeitsbedingun-

gen in dieser Sparte als menschenwürdig gelten können.
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) formuliert
entsprechende Arbeits- und Sozialnormen. Rechtlich ver-
bindlich sind die ILO-Normen allerdings nur in den Staa-
ten, die die betreffenden Übereinkommen der ILO ratifi-
ziert haben. Beispiele sind das Übereinkommen über die
Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungs-
rechts von 1948 (Übereinkommen 87) oder das Überein-
kommen über das Mindestalter für die Zulassung zur Be-
schäftigung von 1973 (Übereinkommen 138).
Deutschland sollte an die Biomasseproduktion und deren
Import in die EU die Anforderung stellen, dass dort die
von Deutschland ratifizierten ILO-Standards eingehalten
werden. Die nähere Spezifikation dieses Maßstabs fällt
nicht mehr in das Aufgabengebiet des SRU.

79. Ferner sind Auswirkungen auf die Gesundheit der
Beschäftigten zu berücksichtigen, zum Beispiel durch
Verwendung von Pestiziden oder durch Luftverschmut-
zungen beim Abbrennen von Feldern. Wasserverschmut-
zung kann sich auch in der Belastung des Trinkwassers
ausdrücken und aufgrund von Bodenerosion können
Landflächen nicht mehr zur Bewirtschaftung zur Verfü-
gung stehen. Derartige Auswirkungen werden in die fol-
gende Erörterung von Standards nicht mit einbezogen, da
sie im Wesentlichen durch die Standards für die ökologi-
schen Auswirkungen des Imports von Biomasse  (vgl.
Tz. 81 ff.) abgedeckt werden können.

80. In vielen Ländern sind Eigentumsrechte („property
rights“) an Land vergleichsweise schlecht abgesichert.
Die Gewohnheitsrechte der indigenen Bevölkerung in
Bezug auf Besitz, Nutzung und Verwaltung von Land
sind häufig nicht rechtlich fixiert. Dies führt dazu, dass
international agierende Konsortien Landrechte von staat-
lichen Autoritäten erwerben und nutzen können. Vorhan-
dene Nutzungsformen gelten dann als „illegal“. Gemäß
der Indonesian Legal Aid Foundation (YLBH) fanden in
Indonesien allein im Jahr 1998 553 Fälle statt, in denen
214 365 Haushalte 827 351 ha kommunales Land an pri-
vate Firmen verloren. Zum Teil wird die Bevölkerung da-
bei von Polizei oder Militär unter Waffengewalt gezwun-
gen, das Land zu verlassen (WAKKER 2005, S. 29,
m. w. N.). Dies führt häufig dazu, dass die vertriebenen
Farmer in Gebiete abgedrängt werden, die für den Acker-
bau eher schlecht geeignet, aber für den Naturschutz von
großer Bedeutung sind. Derartige Verdrängungen sind
aus sozialer und ökologischer Perspektive unakzeptabel.
Daher sollte die Einführung eines großflächigen Biomas-
seanbaus an die Bedingung geknüpft werden, dass Besitz-
verhältnisse klar definiert sind und Nutzungsrechte ge-
setzlich festgelegt werden. Insbesondere sollten
traditionelle Landnutzungsrechte respektiert werden
(FRITSCHE et al. 2006, S. 13). Bestehende Landnut-
zungskonflikte dürfen durch den Ausbau der Biomasse-
produktion nicht weiter verschärft werden. Die Einhal-
tung von elementaren rechtlichen Standards bei der
Vergabe von Landrechten ist eine Legitimitätsbedingung
des Imports von Biomasse. Ein Beispiel für die mögliche
Operationalisierung dieser Forderung stellt das zweite
Prinzip des Forest Stewardship Council (FSC) mit dem
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Titel „tenure and use rights and responsibilities“ dar, wel-
ches folgende Nachweise fordert (FSC 2004):

– langfristige Nutzungsrechte,

– Verbleiben der Aufsicht über Waldarbeiten bei den lo-
kalen Gemeinschaften in einem Ausmaß, durch das
deren Rechte und Ressourcen geschützt werden und

– funktionierende Mechanismen zum Umgang mit
Landnutzungskonflikten.

4.4.2 Ökologische Konfliktfelder und Perspek-
tiven der Standardentwicklung 

81. Die ambitionierten Ausbauziele für Bioenergien der
EU und Deutschlands werden in Zukunft zu einem erheb-
lichen Wachstum der Importe von Biomasseprodukten
führen. Insbesondere Brasilien, Malaysia, Indonesien und
Thailand, aber auch einige afrikanische Staaten streben
vor dem Hintergrund der zu erwartenden Nachfragestei-
gerung eine deutliche Ausweitung ihrer Biomasseerzeu-
gung an (Europäische Kommission 2006, S. 7; Die Zeit,
28. Dezember 2006, Der Boom der Biokraftstoffe kommt
den Agrarländern zugute – vielleicht). Eine verstärkte
Öffnung der europäischen Märkte für landwirtschaftliche
Erzeugnisse aus den Drittwelt- und Schwellenländern
durch eine Beseitigung tarifärer, technischer und sonsti-
ger Handelshemmnisse wird insgesamt angestrebt. Diese
Öffnung muss vom Prinzip her die Erzeugung von Bio-
masse umfassen, da die südlichen Länder hier große kom-
parative Kostenvorteile haben (z. B. Brasilien). Es sind
damit aber erhebliche direkte und indirekte Veränderun-
gen der Landnutzung in den Erzeugerstaaten zu erwarten,
mit denen auch die Gefahr eines Raubbaus wertvoller Na-
turgüter einher geht (vgl. Tz. 39, 80). 

82. Der Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) nennt als Hauptursachen für den Klimawandel
„fossil fuel use, land use change and agriculture“ (IPCC
2007). Wenn die Biomassenutzung zu dem Ziel beitragen
soll, den Klimawandel zu begrenzen und zu beherrschen,
muss sie sich nicht nur positiv auf die Senkung des Ver-
brauchs fossiler Energieträger auswirken, sondern darf
gleichzeitig keine negativen Auswirkungen auf Landnut-
zungssysteme und Naturschutzgebiete nach sich ziehen.
Landnutzungsänderungen können unter Klima- und unter
Naturschutzaspekten negativ zu bewerten sein. Dies be-
trifft insbesondere die Konversion von Wäldern, Mooren
und Feuchtgebieten in den Tropen und Subtropen, die
eine große Quelle für THG-Emissionen darstellen kann
(vgl. z. B. für Palmöl HOOIJER et al. 2006, S. 30; REIN-
HARDT et al. 2007, S. 27 f.; allgemein UN-ENERGY
2007, S. 43).

Es ist nicht zu erwarten, dass der Anbau von zum Export
bestimmter Biomasse sich auf die derzeit agrarisch ge-
nutzten Gebiete beschränken wird. Der Ausbau der Bio-
masseproduktion kann erhebliche negative Auswirkun-
gen auf Biodiversität, Boden und Wasser haben, wenn
bisher nicht genutzte Flächen in die Nutzung genommen
werden (FRITSCHE et al. 2006, S. 11). Die Konversion
der noch verbliebenen tropischen Regenwälder zu Sekun-
där- und Plantagenwäldern wird sich mit großer Wahr-

scheinlichkeit erhöhen. Insbesondere Südostasien stellt
eine in dieser Hinsicht besonders problematische Region
dar. Häufig ist es aus Sicht der Beteiligten ökonomisch
rational, Primärwälder zu roden, Erlöse aus dem Verkauf
des Holzes zu erzielen und die Flächen hernach mit
Palmöl-Plantagen aufzuforsten (etwa in Indonesien). Es
wäre klima- und naturschutzpolitisch aberwitzig, derartig
erzeugte Biomasse in den Kraftstoffsektor der Industrie-
staaten zu lenken. Die Ausbaupläne der südostasiatischen
Staaten (vgl. z. B. MAIER 2006) sieht der SRU mit größ-
ter Sorge.

83. Die Biomasseproduktion sollte zudem nicht auf Flä-
chen stattfinden, die nach internationalen Standards ge-
setzlich geschützt sind (etwa als Nationalparke), oder die
als national oder international bedeutsam eingeschätzt
werden (etwa als „biodiversity hot spots“). Auch die ge-
schilderten sozialen Auswirkungen (vgl. Tz. 75, 80, 103)
können zu einem steigenden Nutzungsdruck auf bisher
nicht genutzte Böden mit der möglichen Folge einer Flä-
chenkonvertierung zulasten der Ökosysteme und Biotope
führen. Bisher für die Landwirtschaft eher ungeeignete
Böden würden für die landwirtschaftliche Nutzung umge-
staltet und könnten nur unter erhöhtem Einsatz von Dün-
gemitteln sowie künstlicher Bewässerung den Ertragser-
wartungen gerecht werden. Diese Kopplungen von
sozioökonomischen Faktoren mit Konversionen von öko-
logisch unbeeinflussten Gebieten zählen zu den treiben-
den Faktoren des Verlustes von Biodiversität (ausführlich
hierzu HENRICH 2003). Der Ausdruck „armutsbedingte
Umweltzerstörung“ ist für die Beschreibung dieser Pro-
zesse nur bedingt geeignet, da er nur die Ebene der nähe-
ren, nicht aber die der tiefer liegenden Ursachen erfasst.

Wie Abschnitt 3.1.2 am Beispiel der nationalen Auswir-
kungen des Anbaus nachwachsender Rohstoffe zeigt, un-
terscheiden Umweltauswirkungen sich insbesondere in
Abhängigkeit von klimatischen und Bodenbedingungen,
angebauter Fruchtart und Art und Weise des Anbaus. Die
Standardsetzung ist daher ein sehr komplexes Unterfan-
gen. In den Prozess der Setzung von Standards sollten
auch die lokalen Akteure eingebunden werden, zum ei-
nen, da sie diejenigen sind, die sich später an die Stan-
dards halten sollen, und zum anderen, um lokales Wissen
zu Umweltauswirkungen und zu alternativen Anbau-
optionen zu nutzen. 

Folgende konzeptionelle Ansätze, in deren Rahmen kon-
krete Standards entwickelt und etabliert werden könnten,
sind derzeit in der Diskussion und sollen im Folgenden
detaillierter bewertet werden: 

– Standardsetzung im Rahmen freiwilliger Zertifizie-
rungssysteme,

– Multilaterale Abkommen und

– Unilaterale Beschränkungen.

4.4.2.1 Möglichkeiten und Grenzen von 
Zertifizierungssystemen 

84. Eine Zertifizierung ist ein Verfahren, in dessen Rah-
men die Einhaltung von festgelegten Standards von Pri-
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vaten geprüft und im Falle eines positiven Ergebnisses
durch ein Zertifikat bestätigt wird. Sie soll eine einzelfall-
bezogene Kontrolle der Einhaltung von Standards sicher-
stellen. Im Bereich privater Zertifizierungssysteme ist die
Formulierung von Standards Teil des Zertifizierungssys-
tems und erfolgt durch die Akteure, die an dem System
teilnehmen. Es gibt bereits zahlreiche private Zertifizie-
rungssysteme, die Standards entwickelt haben, die auch
für den Anbau nachwachsender Rohstoffe relevant sind
(DAM et al. 2006; FRITSCHE et al. 2006). Ein Beispiel
für eine solche private Initiative ist der Roundtable on
Sustainable Palm Oil (RSPO) zur Erarbeitung von Nach-
haltigkeitsstandards für die Palmölproduktion (vgl. auch
Tab. 4-2). Bekannt sind auch die Standards für den ökolo-
gischen Landbau und für eine nachhaltige Forstwirt-
schaft. Insbesondere das durch den FSC betriebene Zerti-
fizierungssystem ist international verbreitet und
anerkannt.

Von der Zertifizierung privat gesetzter, freiwillig einzu-
haltender Standards zu unterscheiden ist eine Zertifizie-
rung der Einhaltung rechtsverbindlich formulierter Stan-
dards im Rahmen internationaler Übereinkommen und
insbesondere einseitig formulierter Ausschlusskriterien
für förderungswürdige Biomasse. Die Zertifizierung ist
dann eine Vollzugshilfe zur Umsetzung rechtsverbindli-
cher Standards und Kriterien. Entsprechende Aktivitäten
zur Erarbeitung rechtsverbindlicher Standards erfolgen

zurzeit im Rahmen der Ausarbeitungen zu § 37 d
BImSchG in Deutschland und durch die EU (Rat der
Europäischen Union 2007, Annex I, IV. 7; ähnlich bereits
Europäisches Parlament 2006, Nrn. 44, 46) sowie ein-
zelne EU-Mitgliedstaaten, insbesondere durch Großbri-
tannien und die Niederlande. Auf der internationalen
Ebene gibt es Arbeiten der Internationalen Energieagen-
tur („International Energy Agency Bioenergy – Task 40“),
der FAO („International Bioenergy Platform – Task
Sustainability“), der UNCTAD sowie der G8 (G8-Global
Bioenergy Partnership). 

85. Diese vielfältigen Initiativen unterscheiden sich
nach Qualität und Umfang der Standards, nach dem Um-
fang der zertifizierten landwirtschaftlichen Produktpalette
(Tab. 4-2), dem Anspruchsniveau und Konkretisierungs-
grad der Kriterien und der verwendeten Indikatoren. Wei-
terhin bestehen große organisatorische Unterschiede in
Bezug auf a) die Akteursbeteiligung bei der Entwicklung
der Systeme, b) die Möglichkeiten zur Beteiligung der
Öffentlichkeit bei der Benennung und Konkretisierung
der Umweltkriterien und c) die Evaluation und das Moni-
toring (dazu vgl. FRITSCHE et al. 2006). Unterschiedlich
sind auch die Mechanismen der Qualitätssicherung oder
die Dichte und Qualität der Inspektionen. Im Detail bie-
ten die Zertifizierungssysteme somit ein heterogenes Bild
(Tab. 4-2). 
Tabelle 4 - 2

In internationalen freiwilligen Zertifizierungssystemen 
berücksichtigte Umweltkriterien

Biodi-
versität Boden Agro-

chemie Wasser Gen-
technik

Luft-
ver-

schmut-
zung

Treib-
haus-
gase

Roundtable Sustainable Palmoil (RSPO)
(www.rspo.org): 
Palmöl

X X X X Geplant Geplant

Basel Criteria for Responsible Soy 
Production
(http://assets.panda.org/downloads/
05_02_16_basel_criteria_engl.pdf): 
Soja

X X X X X

Green Gold Label 
(http://www.controlunion.com/certification/
program/Program.aspx?Program_ID=19): 
Nachhaltige Biomasse

X X X X

Forest Stewardship Council (FSC)
(www.fsc.org): Holz X X X X X

Pan-European Forest Council (PEFC) 
(www.pefc.org ):
Holz

X X X X
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n o c h  Tabelle 4-2
Protocol for Fresh Fruit and Vegetables 
(EUREPGAP)
(www.eurepgap.org): 
Nachhaltige Landwirtschaft

X X X X

Sustainable Agricultural Network
(http://www.rainforest-alliance.org/
programs/agriculture/certified-crops/
documents/standards_indicators_2005.pdf): 
Nachhaltige Landwirtschaft 

X X X X X

International Federation of Organic Agricul-
ture Movement (IFOAM)
(www.ifoam.org): 
Ökolandbau

X X X X X

Fairtrade Labelling Organisations Interna-
tional (FLO) 
(www.fairtrade.net): Bananen, Kakao, 
Kaffe getrocknete Früchte, frische Früchte 
und Gemüse, Kräuter, Gewürze, Honig, 
Nüsse, Ölsamen, Qinoa, Reis, Tee, 
Zuckerrohrzucker, Weintrauben, nicht 
essbare Blumen und Pflanzen, 
Baumwollsamen

X X X X X

Flower Label Programm (FLP)
(www.fairflowers.de): 
Schnittblumen

X X X X X

Utz Kapeh – Codes of Conduct
(www.utzkapeh.org): 
Kaffee

X X X X X

Nur USA:

Sustainable Forestry Initiative Standard 
(SFIS)
(http://www.sfiprogram.org/): 
Holz wie PEFC

X X X X

American Tree Farm System
(www.treefarmsystem.org): 
Holz

X X X X

SRU/SG 2007-2/Tab. 4-2; Datenquelle: FRITSCHE et al. 2006

Biodi-
versität Boden Agro-

chemie Wasser Gen-
technik

Luft-
ver-

schmut-
zung

Treib-
haus-
gase

86. Wie aus Tabelle 4-2 ersichtlich, lassen sich die rele- enthalten zudem keine Vorgaben für die Gewichtung im

vanten Umweltaspekte der energetischen Nutzung von
Biomasse über keines der vorhandenen Zertifizierungs-
systeme abbilden. Die für den Energieeinsatz bedeutsa-
men Klimaschutzaspekte sind in den Zertifizierungssyste-
men nur unzureichend ausgearbeitet. Die Systeme

Falle von Zielkonflikten zwischen verschiedenen Um-
weltgütern. Eine zusammenfassende Analyse und Bewer-
tung der vorliegenden Standards fehlt bislang, wird je-
doch gegenwärtig erarbeitet. Zu nennen sind die
Vorbereitungen zur Formulierung von Nachhaltigkeitskri-
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terien für Biokraftstoffe oder für die Biomasseverwen-
dung insgesamt durch das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) bzw. das
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (BMELV) (UBA und IFEU 2007;
Meó Consulting 2007).

87. Zertifizierungssysteme bedürfen einer verlässlichen
Verifizierung der Einhaltung vorgegebener Standards. Ef-
fektive Inspektions- und Verifizierungsmechanismen, wie
sie hinsichtlich des ökologischen Landbaus oder des Fo-
rest Stewardship Council erforderlich sind, sind bislang
eher die Ausnahme (dazu vgl. FRITSCHE et al. 2006,
S. 40 f.). Vielfach wird die Einhaltung der Kriterien, die
zum Teil nur Deklarationscharakter haben, lediglich über
unterschriebene Selbstverpflichtungen bestätigt. 

88. Dieser kurze Überblick macht deutlich, dass die
Zertifizierung nachwachsender Rohstoffe noch in ihren
Anfängen steckt. Es ist weder kurzfristig ein einheitliches
privates System zu erwarten, das die internationale Um-
weltpolitik einfach anerkennen könnte, noch existiert ein
zuverlässiges System, das rechtsverbindliche Standards
angemessen verifizieren könnte. Die vielen Gestaltungs-
fragen lassen schnelle Lösungen unrealistisch erscheinen.
Für den Aufbau eines wirksamen Zertifizierungssystems
sind Zeiträume von einer Dekade zu erwarten.

89. Zu beachten sind schließlich die Wirkungsgrenzen,
die der Zertifizierung immanent sind. Zertifizierbare
Standards müssen an der betriebswirtschaftlichen Ebene
ansetzen und können so indirekte Effekte, die anderenorts
infolge eines verstärkten Biomasseanbaus entstehen,
nicht abbilden. Zertifikate können sich grundsätzlich
nicht auf die gesamten ökonomischen, ökologischen und
sozialen Systemzusammenhänge erstrecken, die ein inter-
nationaler Bioenergieboom auslösen kann (BERGSMA
et al. 2007; Project Group Sustainable Production of Bio-
mass 2006). 

90. Freiwillige Systeme werden daher eine umfassende
Regulierung des zurzeit massiv geförderten Biomassean-
baus nicht leisten können. Ohne Rechtsverbindlichkeit
sind hohe Anbaustandards angesichts der Wettbewerbs-
nachteile der Anbauformen, die den Zertifizierungsstan-
dards entsprechen, nicht allgemein durchsetzbar. Insofern
sind die Hoffnungen, dass eine private Zertifizierung ge-
gebenenfalls staatlich unilateral gesetzte oder internatio-
nal vereinbarte Standards überflüssig machen könnte, un-
realistisch. Die diesbezügliche Verantwortung der Staaten
kann nicht an Private delegiert werden. Dessen ungeach-
tet sollten die bisherigen Erfahrungen bei der Formulie-
rung, der Praktikabilität und der Verifizierung nutzbar
gemacht werden und vorbildliche Standards und Über-
prüfungsverfahren („best practice“) identifiziert werden. 

4.4.2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen für 
einen umweltgerechten Biomasseanbau

91. Durch ihre ambitionierten Mengenziele hinsichtlich
des Anteils von Biomasseenergie setzen sowohl die EU
als auch die Bundesrepublik Deutschland Anreize zu ver-

stärkten Einfuhren von Biomasse und Biomasseerzeug-
nissen aus nicht der EU zugehörigen Ländern. Für die
Volkswirtschaften dieser Länder, überwiegend soge-
nannte Drittwelt- und Schwellenländer, schafft diese
Expansion der Biomassenachfrage einerseits dringend be-
nötigte Einkommensquellen, birgt aber andererseits auch
die Gefahr von erheblichen Umweltschäden (s. Tz. 81 f.).
Ein zentrales Element einer Biomassepolitik, die ohne
Importe nicht umgesetzt werden kann, muss es daher
sein, Anreize zu einer Einkommensgenerierung durch
den Raubbau an natürlichen Ressourcen zu vermeiden,
indem auch außerhalb der EU eine nachhaltige Biomasse-
produktion angestrebt wird. Nur wenn die Erweiterung
der Biomasseproduktion in den Erzeugerländern im Ein-
klang mit bestimmten umweltfachlichen Standards er-
folgt, können die entsprechenden Staaten die Wettbe-
werbsvorteile, die sie aufgrund günstiger klimatischer
Bedingungen für den Anbau gegenüber europäischen
Staaten haben, in angemessener Weise nachhaltig nutzen.
Die Öffnung der EU-Märkte für außerhalb der EU produ-
zierte Biomasse muss daher unter dem Vorbehalt erfol-
gen, dass die importierten Erzeugnisse im Einklang mit
solchen Standards produziert werden. Im Ergebnis
kommt es damit darauf an, durch bestimmte ökologische
Standards charakterisierte Biomasseanbaumethoden hin-
sichtlich der Einfuhren in die EU gegenüber nicht nach-
haltigen Produktionstechniken zu privilegieren. 

Diese Privilegierung kann in unterschiedlicher Form er-
folgen: So können einerseits die in die EU zugelassenen
Biomasseeinfuhren unter den Vorbehalt der nachhaltigen
Produktion gestellt und Einfuhrverbote für nicht den An-
forderungen entsprechend erzeugte Biomasse und Bio-
masseprodukte begründet werden. Es ist aber auch mög-
lich, die Förderpolitik der Verwendung von Biomasse zur
Energieerzeugung an den ökologischen Anforderungen
zu orientieren und ausschließlich den Einsatz solcher Bio-
masseerzeugnisse auf die Förderquote anzurechnen, die
entsprechend den dargelegten Anbaustandards herge-
stellt werden. Unabhängig von der Herangehensweise im
Einzelnen würden die durch einen erleichterten Marktzu-
tritt für die Erzeugerstaaten begründeten Privilegien an
die Bedingung der Berücksichtigung bestimmter ökologi-
scher Standards geknüpft. Dieser Ansatz einer Konditio-
nierung des Marktzuganges stellt für die EU kein neues
Instrument dar. So werden insbesondere im Rahmen der
Gemeinsamen Handelspolitik vielfältige Erleichterungen
des Marktzuganges für eine Anzahl von Entwicklungs-
und Schwellenländern von der Einhaltung bestimmter So-
zial- aber auch Umweltstandards abhängig gemacht
(KOCH 2004). 

Die Verbindlichkeit der in Rede stehenden Nachhaltig-
keitsstandards für den Biomasseanbau kann auf zwei un-
terschiedliche Weisen hergestellt werden: So könnte zum
einen im Rahmen eines internationalen Übereinkommens
eine völkerrechtliche Einigung über die erforderlichen
Herstellungsanforderungen getroffen werden. Vertrags-
partner eines derartigen Übereinkommens müssten so-
wohl Importeure, wie insbesondere die EU, als auch die
relevanten Herstellerstaaten sein. Als Alternative zu ei-
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nem derartigen multilateralen Ansatz kommt aber auch
ein unilaterales Vorgehen in Betracht. Die EU würde die
Einfuhren dann ohne einen völkervertragsrechtlichen
Konsens über ökologische Biomasseanbaumethoden von
der Einhaltung der spezifizierten Nachhaltigkeitskriterien
abhängig machen. Beide Herangehensweisen sind auf
eine Einschränkung des internationalen Handels mit nicht
nachhaltig angebauter Biomasse gerichtet, sodass jeweils
Fragen der Vereinbarkeit mit dem auf eine weitgehende
Liberalisierung des Welthandels gerichteten Recht der
Welthandelsorganisation (World Trade Organisation –
WTO) aufgeworfen werden. Das WTO-Recht steht aller-
dings weder einem multilateralen Übereinkommen noch
einer – allerdings nachrangig, sozusagen als ultima ratio
anzustrebenden – unilateralen Durchsetzung der Stan-
dards grundsätzlich entgegen.

Multilaterale Standards für einen umwelt-
verträglichen Biomasseanbau

92. Internationale Übereinkommen sind der zentrale
Bestandteil des Umweltvölkerrechts und wurden von ei-
ner Vielzahl von Staaten zum Schutze der unterschied-
lichsten Umweltschutzgüter vereinbart. Häufig sind auch
Beschränkungen des internationalen Handels als Instru-
mente zur Durchsetzung bestimmter Umweltschutzziele
vorgesehen, so etwa in dem CITES-Übereinkommen zum
Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten oder in dem
Basler Übereinkommen über grenzüberschreitende Ab-
fallverbringungen. Viele dieser Übereinkommen sind seit
langer Zeit etabliert und international anerkannt. Trotz ih-
rer handelsbeschränkenden Ausrichtung sind nach diesen
Übereinkommen ergriffene Maßnahmen noch niemals
zum Gegenstand WTO-rechtlicher Auseinandersetzungen
geworden (SAMPSON 2005, S. 128). In der für das Ver-
hältnis von Umweltschutz und WTO-Recht maßstabset-
zenden Entscheidung des Apellate Body in dem Shrimps-
Fall stellte dieser als Argument für die Rechtfertigung der
von den USA unilateral erlassenen Importverbote unter
anderem entscheidend auf die Inhalte multilateraler Um-
weltschutzübereinkommen ab (United States – Import
Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, Re-
port of the Appellate Body, 12. Oktober 1998, WT/DS58/
AB/R, Tz. 130, 132; im Folgenden: Shrimps). Vor diesem
Hintergrund ist grundsätzlich von einer Akzeptanz multi-
lateral vereinbarter Maßnahmen zum grenzüberschreiten-
den Umweltschutz auch und gerade im Hinblick auf die
Freihandelsregeln der WTO auszugehen (KLUTTIG
2003, S. 32 ff.). Angesichts der zu erwartenden Steige-
rung des internationalen Handels mit Biomasse bzw. Bio-
masseprodukten ist es vordringlich, auf den Abschluss ei-
nes völkerrechtlichen Übereinkommens hinzuwirken, in
dem Standards für einen umweltgerechten Anbau von Bio-
massepflanzen statuiert sind. 

93. Die folgenden Elemente bilden den notwendigen In-
halt eines derartigen Übereinkommens: 

– Der Anwendungsbereich des Übereinkommens muss
hinreichend weit sein, um alle für den Biomasseanbau

und die Biomassenutzung relevanten Pflanzenarten
und Anbaumethoden zu erfassen. 

– Kern des Biomasseabkommens sollten die bereits dar-
gelegten Umweltstandards sein (s. insbesondere
Tz. 39, 80, 82, 83), die in rechtsverbindliche Standards
umzusetzen sind. Die Kriterien, denen ein nachhalti-
ger Biomasseanbau entsprechen muss, können auf
globaler Ebene allerdings nur mit einem gewissen
Maß an Abstraktheit festgelegt werden. Die Konkreti-
sierung, die erforderlich ist, um den jeweiligen lokalen
natürlichen Bedingungen gerecht zu werden, kann in
einem globalen Übereinkommen nicht vorgenommen
werden. In dem Übereinkommen müssen daher Me-
chanismen statuiert werden, die gewährleisten, dass
die Standards auf der lokalen Anbauebene auch tat-
sächlich sachgerecht konkretisiert und berücksichtigt
werden (Tz. 83). 

– Flankierend sollte in dem Übereinkommen zudem ge-
regelt werden, dass Biomasse und Biomasseerzeug-
nisse im internationalen Handel nur dann marktfähig
sind, wenn sie im Einklang mit verbindlichen Nach-
haltigkeitsstandards angebaut bzw. produziert wurden.
Zum Nachweis der ökologischen Erzeugung kann in
dem Übereinkommen gegebenenfalls ein Zertifizie-
rungssystem eingeführt oder auf bestehende Zertifizie-
rungssysteme bzw. bestimmte Elemente derartiger
Systeme Bezug genommen werden. 

– In institutioneller Hinsicht sind Vorkehrungen zur
Durchführung des Biomasseübereinkommens erfor-
derlich, etwa die Einrichtung eines selbstständigen Se-
kretariates oder die Ankoppelung an eine bereits be-
stehende Institution, wie etwa an das United Nations
Environment Programme (UNEP) oder die United Na-
tions Conference on Trade and Development
(UNCTAD). Zu den zentralen Aufgaben dieses Sekre-
tariates muss auch die Korrespondenz mit der WTO
über die Handelswirkungen des Biomasseübereinkom-
mens gehören.

– Schließlich bedarf es noch der Einrichtung eines
Streitschlichtungsmechanismus, in dessen Rahmen
Dispute über die Durchführung des Biomasseüberein-
kommens geschlichtet werden können. Dieses Instru-
ment ist nicht nur für eine effektive Durchsetzung des
Übereinkommens erforderlich, sondern greift zugleich
der Übertragung eines potenziellen Umsetzungsstreits
auf die WTO-Gremien vor (vgl. insofern zu der Be-
deutung von Streitschlichtungsmechanismen in inter-
nationalen Umweltschutzübereinkommen SAMP-
SON 2005, S. 129). 

– Entwicklungsländer können aufgrund mangelnder in-
stitutioneller und finanzieller Kapazitäten den Vollzug
bestimmter Standards nur sehr unzureichend sicher-
stellen. In dem Biomasseübereinkommen sind daher
Mechanismen festzulegen, die die Erzeugerstaaten bei
der Umsetzung der geforderten Nachhaltigkeitsstan-
dards unterstützen. Diese Mechanismen können von
der Ausbildung der beteiligten Akteure in den Erzeu-
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gerstaaten bis hin zu Anfangsfinanzierungen von
Anbauprojekten reichen, die mit den geforderten
Standards im Einklang stehen. Sind derartige Unter-
stützungsmaßnahmen als grundlegende Voraussetzung
für die Einhaltung der geforderten Standards multila-
teral sichergestellt, kann wiederum durch ein Zertifi-
zierungssystem Umsetzungsdefiziten entgegengewirkt
werden.

– Gegenstand des Übereinkommens sollten auch Maß-
nahmen sein, die auf die Vermeidung der indirekten
Effekte des verstärkten Biomasseanbaus abstellen. So
ist insbesondere Schäden entgegenzuwirken, die in-
folge einer Verdrängung anderer landwirtschaftlicher
Sektoren durch den Anbau von Energiepflanzen auf-
treten. Dafür kommen Mindeststandards einer Land-
nutzungsplanung in Betracht.

94. Im Zuge der Verhandlung eines Biomasseüberein-
kommens mit dem skizzierten Inhalt sind Herausforde-
rungen zu bewältigen, die zwar anspruchsvoll sind, aber
durchaus überwindbar erscheinen. Wegen der erheblichen
sozioökonomischen Unterschiede zwischen den poten-
ziellen Vertragsstaaten – Industrienationen als Impor-
teure, vornehmlich Entwicklungs- und Schwellenländer
als Exporteure – muss es insbesondere darauf ankommen,
einen sachgerechten Interessenausgleich zu erreichen.

Unilaterale Standards für einen umweltverträglichen 
Biomasseanbau

95. Scheitern die Verhandlungen über ein internationa-
les Biomasseübereinkommen, besteht die Möglichkeit,
die erforderlichen Nachhaltigkeitsstandards auch auf uni-
lateralem Wege gegenüber den Erzeugerstaaten durchzu-
setzen. Vorrangig sind indessen engagierte Bemühungen
um einen multilateralen Ansatz. Dieser gewährleistet zum
einen eine größere Akzeptanz und bessere Durchsetzung
der Standards. Zum anderen ist eine internationale Ko-
operation in Bezug auf die Umsetzung nachhaltiger Bio-
masseanbaustandards als Voraussetzung eines einseitigen
Vorgehens auch mit Blick auf die welthandelsrechtlichen
Anforderungen geboten.

Im Rahmen einer einseitigen Durchsetzung der Umwelt-
standards könnten die EU und die Bundesrepublik
Deutschland die Marktfähigkeit für nicht den geforderten
Standards entsprechend hergestellte ausländische Bio-
masse oder Biomasseerzeugnisse ohne einen internatio-
nalen Konsens beschränken. Dies könnte entweder im
Wege eines Importverbotes für nicht im Einklang mit den
spezifizierten Anforderungen erzeugter Biomasse bzw.
Biomasseprodukte oder durch die Verweigerung der An-
rechung des Einsatzes solcher Biomasseerzeugnisse auf
die Förderquote geschehen (Tz. 91). Anknüpfungspunkt
sowohl für mögliche Importbeschränkungen als auch für
eine an Nachhaltigkeitskriterien orientierte Förderpolitik
sind die in den Erzeugerstaaten angewendeten Anbaume-
thoden für Biomassepflanzen. Für die welthandelsrechtli-
che Zulässigkeit solcher produktionsspezifischer Markt-
zugangsschranken sind in der WTO-Spruchpraxis
inzwischen weitgehend etablierte Rechtmäßigkeitskrite-

rien entwickelt worden. Insbesondere die viel beachtete
Shrimps-Entscheidung des Appellate Body (SRU 2000,
Tz. 90; 2004, Tz. 1045 ff.) hat ein grundlegendes Umden-
ken hinsichtlich der Akzeptanz umweltschutzbezogener
Anforderungen – und insbesondere extraterritorialer An-
forderungen an ökologische Herstellungsmethoden – im
Rahmen des Welthandelsrechts befördert.

Das Recht der Welthandelsorganisation ist maßgeblich
auf eine Wohlfahrtssteigerung seiner Mitgliedsländer
durch die Einrichtung eines Freihandelsregimes gerichtet
(KLUTTIG 2003, S. 5; KOCH 2004). Jeder Vorstoß eines
WTO-Staates, den Zugang ausländischer Erzeugnisse zu
seinem nationalen Markt zu beschränken, oder ausländi-
sche Produkte auf dem Markt im Verhältnis zu nationalen
Produkten zu benachteiligen, steht damit prinzipiell im
Konflikt mit den welthandelsrechtlichen Freihandelsre-
geln. Gesetzlicher Kern dieser Regeln sind die als Ver-
bote direkter und faktischer Diskriminierungen ausgestal-
teten Prinzipien der Inländergleichbehandlung (Artikel III
Abs. 4 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)),
der Meistbegünstigung (Artikel I GATT) und der allge-
meinen Beseitigung mengenmäßiger Ein- und Ausfuhrbe-
schränkungen (Artikel XI GATT). Ausgangspunkt für die
Anwendbarkeit dieser Bestimmungen ist die unterschied-
liche Behandlung eines ausländischen Erzeugnisses im
Verhältnis zu einem gleichartigen Erzeugnis („like pro-
duct“) inländischer Herkunft auf dem Markt eines WTO-
Mitglieds. Nach ganz überwiegender Auffassung in der
GATT/WTO-Spruchpraxis sowie in der Literatur darf die
Abgrenzung zwischen gleichartigen Erzeugnissen, das
heißt die Beurteilung, ob ein ausländisches Produkt hin-
sichtlich des Marktzuganges oder der Behandlung auf
dem Markt, anders als ein inländisches Produkt behandelt
werden darf, nicht anhand von Kriterien erfolgen, die sich
auf die Herstellung des Produktes im Erzeugerland bezie-
hen und keinen Einfluss auf die Eigenschaften des Pro-
duktes haben (SCHMIDT und KAHL 2003, Tz. 95;
KLUTTIG 2003, S. 13 f. m. zahlreichen Nachweisen zu
Spruchpraxis und Literatur). So werden insbesondere um-
weltschutzbezogene Importbeschränkungen, die sich
nicht in den Eigenschaften der produzierten Güter nieder-
schlagen, als Verstoß gegen das in Artikel III Abs. 4
GATT normierte Gebot der Inländergleichbehandlung an-
gesehen. Nach diesem Prinzip dürfen Waren, die aus dem
Gebiet einer Vertragspartei in das Gebiet einer anderen
Vertragspartei eingeführt werden, hinsichtlich aller Ge-
setze, Verordnungen und sonstigen Vorschriften über den
Verkauf, das Angebot, den Einkauf, die Beförderung,
Verteilung oder Verwendung im Inland keine weniger
günstige Behandlung erfahren als gleichartige Waren in-
ländischen Ursprungs. 

Bei einer genaueren Analyse der Debatte um „like pro-
ducts“ wird jedoch ersichtlich, dass bei der Beurteilung
von Produkten die Abstraktion von Produktionsverfahren
kritisch gesehen werden muss. Die Haltung der WTO zu
dieser Problematik lässt sich folgendermaßen charakteri-
sieren: Einerseits möchte die WTO es ausschließen, dass
unterschiedliche Produktionsprozesse als Vorwand für
Importschranken herangezogen werden. Andererseits
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wird eine Reihe von Gründen und Beispielen genannt, die
eine Ausweitung der Betrachtung eines Produktes auf die
mit seiner Erzeugung verbundenen Produktionsbedingun-
gen als sachgerecht nahe legen. Es wird teilweise argu-
mentiert, dass die WTO für die mit dieser Ausweitung der
Betrachtung verbundenen vielfältigen Wertungsentschei-
dungen weder kompetent noch zuständig sei und dass
Wertungsfragen hinsichtlich der Gleichheit oder Un-
gleichheit von Produkten den Präferenzen der Konsumen-
ten bzw. dem „Markt“ überantwortet werden müssten.
Die Beurteilung der Gleichartigkeit hängt nach dieser Ar-
gumentation daher entscheidend von der Wahrnehmung
durch die Verbraucher ab. Auch in der jüngeren WTO-
Spruchpraxis wird für die Differenzierung zwischen
gleich- und ungleichartigen Produkten – wenngleich ne-
ben anderen Kriterien – zum Teil neuerdings wieder auf
den Aspekt der Verbraucherwahrnehmung abgestellt (EC-
Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing
Products, Appellate Body Report v. 12. März 2001, WT/
DS135/AB/R, Tz. 101). In anderen Entscheidungen jün-
geren Datums wurde das durch die Verbraucherwahrneh-
mung geprägte Wettbewerbsverhältnis von Produkten auf
dem Markt jedoch nicht als Abgrenzungskriterium zwi-
schen gleich- und ungleichartigen Erzeugnissen zugrunde
gelegt, sodass insoweit keine gefestigte Spruchpraxis
existiert (SCHMIDT und KAHL 2003, Tz. 93 ff. m. um-
fangreichen Nachweisen zu Spruchpraxis und Literatur).

Letztlich ist diese Methode der Abgrenzung zwischen
gleich- und ungleichartigen Produkten auch unbefriedi-
gend, da sie auf der Fiktion vollständig informierter Kon-
sumenten beruht, die sämtliche Produktionsverhältnisse
des globalen Gütermarktes vollständig überblicken und
anhand ihrer Präferenzen souverän beurteilen können.
Die Differenzierung auf der Grundlage der Verbraucher-
wahrnehmung sollte daher nicht maßgeblich sein. Sofern
man gleichwohl die Konsumentenperspektive für maß-
geblich hält, fehlt es gegenwärtig an der Möglichkeit der
Konsumenten, Biomasseerzeugnisse nach Produktionsei-
genschaften zu unterscheiden, da es an einer entsprechen-
den Standardisierung und Zertifizierung fehlt. Auch das
spricht dagegen, auf diesem Markt die Vergleichbarkeit
von Produkten nach der Wahrnehmung der Konsumenten
zu beurteilen. Unterstellt man dennoch die Maßgeblich-
keit der Konsumentenperspektive, so müsste angenom-
men werden, dass eine einseitige Durchsetzung der An-
baustandards für die Biomasseerzeugung – sei es in Form
eines Importverbotes oder in Form einer entsprechenden
Förderpolitik – insbesondere gegen das in Artikel III
Abs. 4 GATT normierte Gebot der Inländergleichbehand-
lung verstößt. 

96. Verstöße gegen die dem welthandelsrechtlichen
Freihandelsregime zugrunde liegenden Prinzipien sind im
Rahmen des GATT allerdings nicht ohne weiteres unzu-
lässig. Vielmehr räumt Artikel XX GATT den WTO-
Staaten, die bestimmte Güter durch handelsbeschrän-
kende Maßnahmen schützen wollen, unter besonderen
Voraussetzungen Abweichungsrechte von den Diskrimi-
nierungsverboten ein. Für den Schutz der Umwelt kommt
grundsätzlich eine Rechtfertigung derartiger Maßnahmen

nach Artikel XX lit. b) und lit. g) GATT in Betracht, nach
denen Maßnahmen zum Schutz des Lebens und der Ge-
sundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie zum
Schutze erschöpflicher Naturschätze gestattet sein kön-
nen. In der Spruchpraxis des Appellate Body wird inso-
fern eine zweistufige Prüfung durchgeführt, in deren
Rahmen zunächst untersucht wird, ob eine handelsbe-
schränkende Maßnahme den in einem der Absätze a) bis j)
des Artikel XX GATT niedergelegten Anforderungen ent-
spricht. Sodann wird analysiert, ob die konkrete Anwen-
dung der Maßnahme mit dem Einleitungssatz des Arti-
kel XX GATT, dem sogenannten Chapeau, in Einklang
steht (s. zu diesem Prüfungsaufbau m. Nachweisen zur
Spruchpraxis u. a. KLUTTIG 2003, S. 17 f.). Insbeson-
dere im Rahmen der viel beachteten Shrimps-Entschei-
dung des WTO Appellate Body sind grundlegende inhalt-
liche Maßstäbe für die Rechtfertigung umweltpolitisch
motivierter unilateraler Handelsbeschränkungen entwi-
ckelt worden (s. dazu bereits SRU 2004, Tz. 1045 ff.,
m. w. N.). Diese Maßstäbe sind auch für die Rechtferti-
gung von produktionsspezifischen Import- und anderen
Vermarktungsbeschränkungen relevant.

In thematischer Hinsicht sind derartige Handelsbeschrän-
kungen, die auf die Durchsetzung angemessener Umwelt-
standards in den Erzeugerländern gerichtet sind, von
Artikel XX lit. b) und g) GATT mit dem oben genannten
Gehalt erfasst. Die Handelsbeschränkungen sollen näm-
lich einen nachhaltigen Anbau von Biomasseerzeugnis-
sen sicherstellen, der insbesondere auf den Erhalt von tro-
pischen Primärwäldern sowie Mooren und anderen
Feuchtgebieten gerichtet ist (vgl. Abschn. 4.4.2). Diese
Gebiete sind unverzichtbare Habitate der in den Erzeu-
gerländern zu bewahrenden Flora und Fauna, sodass die
Schutzmaßnahmen unmittelbar auf den Schutz von Tie-
ren und Pflanzen abstellen und damit dem Anwendungs-
bereich des Artikel XX lit. b) GATT unterfallen. Hin-
sichtlich der inhaltlichen Anwendbarkeit des Artikel XX
lit. g) GATT geht aus der Spruchpraxis hervor, dass er-
schöpfliche Naturschätze jedenfalls solche Umweltgüter
sind, die im Rahmen internationaler Umweltschutzüber-
einkommen oder -erklärungen als stark gefährdet aner-
kannt sind (Shrimps, Tz. 130 ff.). Zwar konnte ein inter-
national verbindliches Instrument, das spezifisch auf den
Erhalt von Waldökosystemen gerichtet ist, bislang nicht
vereinbart werden. Dass aber ungeachtet dessen ein Kon-
sens der internationalen Staatengemeinschaft über die Be-
drohung der durch die Handelsbeschränkungen zu schüt-
zenden Umweltgüter besteht, wird durch zahlreiche
internationale Erklärungen und Initiativen unterschiedli-
cher Akteure belegt (s. dazu und zum folgenden detail-
liert KROHN 2002). Die Notwendigkeit eines verstärkten
Schutzes von Waldökosystemen kommt darüber hinaus
im Rahmen verschiedener multilateraler Übereinkommen
zum Ausdruck, so vor allem in dem rechtlich allerdings
ohne Bindungswirkung ausgestatteten Waldarbeitspro-
gramm unter der Biodiversitätskonvention. Einige der in
tropischen Wäldern heimischen Arten sind in den Anhän-
gen des CITES-Übereinkommens gelistet. Internationale
Aktivitäten zum Schutz von Mooren und anderen Feucht-
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gebieten sowie den dort heimischen Arten werden im
Rahmen des Ramsar-Übereinkommens über Feuchtge-
biete durchgeführt.

Neben dem Bezug zu dem Schutzgut erschöpflicher Na-
turschätze müssen unilaterale Schutzmaßnahmen nach
Artikel XX lit. g) GATT im Zusammenhang mit ver-
gleichbaren Beschränkungen der inländischen Produktion
oder des inländischen Verbrauchs angewendet werden.
Das setzt voraus, dass die von den Exportstaaten gefor-
derten Nachhaltigkeitsstandards in vergleichbarer Weise
ebenfalls für die Importstaaten verbindlich sind. Da aber
die landwirtschaftliche Produktion in der EU und in
Deutschland bereits einem umfangreichen Katalog um-
weltschutzrelevanter Vorschriften unterliegt, die im Hin-
blick auf die biomassespezifischen Gefahren noch weiter
angepasst werden müssen (Tz. 67 ff.), kann keinesfalls
von einer nur einseitigen Verpflichtung der Exportstaaten
ausgegangen werden. Die unilateral durchzusetzenden
Schutzstandards sehen sich demnach nicht dem Vorwurf
des „grünen Protektionismus“ ausgesetzt. Sie stellen viel-
mehr das von den Erzeugerstaaten zugunsten eines effek-
tiven globalen Klimaschutzes zu fordernde Pendant der
eigenen – in wesentlichen Teilen noch deutlich strikteren –
Bemühungen um einen nachhaltigen Biomasseanbau dar.

Nach dem Einleitungssatz des Artikel XX GATT dürfen
handelsbeschränkende Maßnahmen nicht zu einer will-
kürlichen und ungerechtfertigten Diskriminierung zwi-
schen Ländern, in denen gleiche Verhältnisse bestehen
oder zu einer verschleierten Beschränkung des internatio-
nalen Handels führen. In der Chapeau-Klausel sind damit
Maßstäbe für die konkrete Anwendung der Schutzmaß-
nahmen normiert, deren genereller Zweck in der Verhin-
derung des Missbrauchs der Ausnahmebestimmung gese-
hen wird (United States – Standards for Reformulated and
Conventional Gasoline, Appellate Body Report v.
29. April 1996, WT/DS2/AB/R, S. 23; Shrimps, Tz. 151);
es soll ein Ausgleich zwischen dem Recht eines WTO-
Mitgliedes, das sich auf die Ausnahmebestimmung be-
ruft, und anderen WTO-Mitgliedern, die dadurch in ihren
in der WTO-Rechtsordnung gewährleisteten substanziel-
len Rechten beeinträchtigt sind, geschaffen werden. Die-
sen Ausgleich sah der Appellate Body in der Shrimps-
Entscheidung insbesondere im Hinblick darauf als ver-
letzt an, dass sich die USA vor dem Ergreifen unilateraler
Standards nicht auf dem Wege internationaler Verhand-
lungen für ein multilaterales Schutzregime der Meeres-
schildkröten engagiert haben und das schließlich ge-
wählte System in rigider und unflexibler Form auf die
Durchsetzung der eigenen Schutzstandards abzielte. Es
wurde als gravierender Verstoß gegen die Chapeau-Klau-
sel des Artikel XX GATT angesehen, dass keine Maßnah-
men vorgesehen waren, die die Akzeptanz solcher auslän-
dischen Schutzmaßnahmen gewährleisteten, die einen
dem von den USA angestrebten Schutzniveau vergleich-
baren Schutz sicherstellen, dies aber mit anderen Mitteln
als die von den USA zwingend vorgeschriebenen Schutz-
vorkehrungen (Shrimps, Tz. 161 ff.).

Die Bedeutung des ersten der vorbenannten Kriterien
– Vorrang multilateraler Verhandlungen vor unilateralen
Handelsbeschränkungen – für die GATT-Konformität ei-
nes künftigen Einfuhrverbotes von Biomasse wurde be-
reits betont. Derartige Maßnahmen dürfen also nur ergrif-
fen werden, wenn zuvor der „ernsthafte Versuch“ einer
Einigung unternommen wurde (Shrimps, Tz. 166 ff.). Als
Forum für die internationale Verhandlung von Anbau-
standards für nachwachsende Rohstoffe könnten die be-
reits jetzt anhängigen internationalen Bemühungen (vgl.
dazu z. B. die Global BioEnergy Iniative von UNEP
http://www.uneptie.org/energy/act/bio/GBEP.htm, bzw.
die unter Tz. 84 ff. dargestellten Initiativen zur Entwick-
lung von Zertifizierungssystemen) genutzt werden. Insbe-
sondere in Bezug auf den Schutz tropischer Regenwälder
könnte aber bereits jetzt der Zeitpunkt zum Ergreifen uni-
lateraler Handelsbeschränkungen erreicht sein. Diese sind
infolge der Ausweitung landwirtschaftlicher Flächen zu-
nehmend der Zerstörung preisgegeben. Ungeachtet der
Arbeiten des Intergovernmental Panel on Forests, des In-
tergovernmental Forum on Forests und des United Na-
tions Forum on Forests sowie zahlreicher anderer Institu-
tionen schreitet die Entwaldung in tropischen Ländern
weiter voran (FAO 2007). Insoweit wäre durchaus argu-
mentierbar, dass die multilateralen Bestrebungen der letz-
ten Dekade nur ein unzureichendes Schutzniveau sicher-
zustellen vermochten und das Ergreifen einseitiger
Maßnahmen zum Schutz der Waldökosysteme nunmehr
prinzipiell angemessen ist. 

Die in der Spruchpraxis geforderte flexible Handhabung
des Schutzsystems untersagt es insbesondere, ausschließ-
lich die in Deutschland oder in der EU etablierten Mecha-
nismen zum Schutz der Umweltgüter anzuerkennen.
Diese Anforderung schließt es aus, die nach dem EU-
Recht oder dem deutschen Recht verbindlichen Anbau-
standards pauschal auf außereuropäische Erzeugerstaaten
zu übertragen. Die flexible Anerkennung ausländischer
Schutzmaßnahmen ist aber gewährleistet, wenn die erfor-
derlichen Produktionsbedingungen hinreichend offen de-
finiert werden, damit eine situationsadäquate Konkreti-
sierung der Standards in den Produktionsstaaten
ermöglicht wird. Die EU muss die Länder bei der Umset-
zung der geforderten Produktionsstandards in technischer
Hinsicht unterstützen. Dazu zählt auch der Aufbau von
einschlägigem Know-how in den Erzeugerländern. Sollte
zur Einhaltung der Standards auf ein Zertifizierungssys-
tem abgestellt werden, muss sämtlichen WTO-Staaten ein
gleichberechtigter Zugang zu dem System eingeräumt
werden. Außerdem ist eine intensive Kooperation zwi-
schen der EU und den Exportländern bei der Einrichtung
und Durchführung des Zertifizierungssystems erforder-
lich, in deren Rahmen die spezifischen Bedürfnisse der
betroffenen Länder und die dort vorherrschenden Bedin-
gungen zu berücksichtigen sind. Schließlich ist das Zerti-
fizierungssystem fair und transparent auszugestalten.
Dazu müssen Kommunikationsmechanismen zwischen
der EU und den Erzeugerländern eingerichtet werden, in
deren Rahmen die Antragsteller Stellungnahmen zu ihren
Zertifizierungsanträgen abgeben können, Ablehnungen



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 73 – Drucksache 16/6340
von Zertifizierungsanträgen begründet werden und
Rechtsschutz gegenüber Antragszurückweisungen ge-
währt wird.

4.5 Zusammenfassung

97. Die Biomassenutzung wird vom SRU als Chance
für die Förderung einer dauerhaft umwelt- und sozial-
verträglichen Entwicklung gesehen. Allerdings hat sich
mittlerweile die Erkenntnis durchgesetzt, dass ein dauer-
haft umwelt- und sozialverträglicher Anbau von nach-
wachsenden Rohstoffen anhand von Leitplanken und
Standards reguliert werden muss. Da sowohl der Anbau
nachwachsender Rohstoffe als auch die Biomassenutzung
von staatlicher Seite substanziell gefördert werden, muss
darauf geachtet werden, dass nicht durch den Einsatz von
Biomasse – und somit infolge der Förderung – erhebliche
negative Nebenwirkungen entstehen. Daher sind Leit-
planken und konkrete Standards auf nationaler und inter-
nationaler Ebene erforderlich.

98. Einige Auswirkungen des Anbaus nachwachsender
Rohstoffe auf nationaler Ebene sind sehr ähnlich denen
der konventionellen Nahrungs- und Futtermittelproduk-
tion. Daneben hat der Anbau nachwachsender Rohstoffe
aber auch ökologische Auswirkungen, die in der Nah-
rungs- und Futtermittelproduktion so nicht auftreten. Für
erstgenannte Auswirkungen sollten die gleichen Stan-
dards wie für die Nahrungs- und Futtermittelproduktion
gelten. Für die letzteren sind dagegen biomassespezifi-
sche Standards erforderlich.

99. Den zu erwartenden negativen Auswirkungen des
verstärkten Anbaus von nachwachsenden Rohstoffen
lässt sich prinzipiell über die Vorgaben der guten fachli-
chen Praxis und der Cross Compliance entgegenwirken.
Diese sollten konsequent umgesetzt und partiell weiter-
entwickelt werden. Der SRU spricht sich auf Grundlage
der derzeitigen Erkenntnisse für eine Verschärfung der
Standards in folgender Hinsicht aus: 

– bezüglich des Einsatzes von Düngemitteln: die Ein-
führung einer Stickstoffüberschussabgabe;

– bezüglich der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln:
eine weitere Konkretisierung, rechtliche Aufwertung
und konsequente Umsetzung der Erfordernisse des in-
tegrierten Pflanzenschutzes;

– bezüglich der Einhaltung einer mindestens dreigliedri-
gen Fruchtfolge: ohne Ausnahmeregelungen unter
gleichzeitiger Eröffnung der Möglichkeit, die Zahl der
jährlich anzubauenden Kulturen und ihre maximalen
Betriebsflächenanteile zu regulieren;

– das generelle Verbot des Umbruchs von Dauergrün-
land.

Darüber hinaus sollte der aktuelle Schutzstandard von
Schutzgebietsverordnungen im Hinblick auf seine Ange-
messenheit überprüft und gegebenenfalls erhöht werden.
Zudem sieht der SRU im Hinblick auf die Frage eines
weitergehenden Schutzes von Saum- und Strukturele-

menten durch eine zusätzliche Kompensationsregelung
weiteren Prüfungsbedarf. 

100. Spezifische Standards für den Anbau nachwachsen-
der Rohstoffe sind dort erforderlich, wo Auswirkungen
auftreten, die beim Anbau von Nahrungs- und Futtermit-
teln nicht vorkommen. Dies betrifft insbesondere die Ent-
nahme von organischem Material, für die der Nachweis
einer ausgeglichenen Humusbilanz erforderlich ist, sowie
spezifische Regelungen für den Anbau neuer oder gen-
technisch veränderter Arten und Sorten nachwachsender
Rohstoffe.

101. Da viele Ziele bzw. Grenzen des Anbaus nachwach-
sender Rohstoffe ausschließlich in Bezug auf bestimmte
Standorttypen oder Regionen formuliert werden können,
ist für eine umfassende Regulierung ihrer flächen- und
standortspezifischen Auswirkungen auch ein raumbezo-
genes Instrumentarium erforderlich. Nur so können die
charakteristischen Empfindlichkeiten unterschiedlicher
Standorte berücksichtigt werden.

102. Die sozialen Auswirkungen des Biomasseanbaus
auf nationaler Ebene erscheinen absehbar weder auf der
Verbraucher- noch auf der Erzeugerseite gravierend.
Übergroßen Hoffnungen hinsichtlich einer Entwicklung
ländlicher Räume ist allerdings ebenfalls mit Skepsis zu
begegnen. Im Gegensatz zu den sozioökonomischen Aus-
wirkungen des Imports nachwachsender Rohstoffe in den
Erzeugerländern sieht der SRU in Bezug auf die sozio-
ökonomischen Auswirkungen im Inland keinen besonde-
ren Regelungsbedarf. 

103. Auf internationaler Ebene bestehen durch den
expandierenden Biomasseanbau hingegen vielfältige An-
lässe zur Besorgnis, was die Veränderungen in den Le-
bensbedingungen der ärmeren Bevölkerungsschichten in
Exportländern hinsichtlich Ernährungssicherheit, Ar-
beitsbedingungen und Landrechten anbetrifft. Es wäre
kaum zu rechtfertigen, wenn durch Biomasseimporte für
den Kraftstoffsektor die Konsequenzen einer verfehlten
Verkehrspolitik (SRU 2005) in den Industriestaaten zulas-
ten der Ernährungssicherheit ärmerer Bevölkerungs-
schichten gingen. 

104. Mit der Ausweitung der Biomasseproduktion in
den Erzeugerländern gehen erhebliche Gefahren eines
Raubbaus an den noch verbliebenen Naturgütern, insbe-
sondere tropischen Regenwäldern, Mooren und anderen
Feuchtgebieten, einher. Daher sind international verbind-
liche Standards vordringlich, die auf einen umweltscho-
nenden Biomasseanbau gerichtet sind. Private Zertifizie-
rungssysteme sind dabei kein funktionales Äquivalent für
verbindliche Standards des Biomasseanbaus. Zum einen
bildet keines der derzeit existierenden Zertifizierungssys-
teme alle umweltschutzrelevanten Aspekte ab. Zum ande-
ren stellt das Instrument der freiwilligen Zertifizierung
aufgrund seiner immanenten Wirkungsgrenzen keine ef-
fektive Durchsetzung der erforderlichen Umweltstan-
dards sicher. Erforderlich sind daher rechtsverbindliche
Standards, von deren Einhaltung die Marktfähigkeit im-
portierter Biomasse und Biomasseerzeugnisse in der EU
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und in Deutschland abhängig gemacht wird. Prioritär
sollten dazu die Verhandlungen eines internationalen Bio-
masseübereinkommens vorangetrieben werden, in dem
Umweltstandards verbindlich festgelegt und auch Mecha-
nismen zur Durchsetzung der Standards festgeschrieben
werden. Im Verhältnis dazu nachrangig, aber als ultima

ratio durchaus möglich, ist die einseitige Durchsetzung
der Standards gegenüber den Erzeugerländern. Nach dem
Welthandelsrecht ist unter der Voraussetzung der Berück-
sichtigung der im Einzelnen dargestellten Anforderungen
von der Zulässigkeit eines solchen Vorgehens auszuge-
hen. 
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5 Aktuelle Ziele und Instrumente für den Ausbau der Bioenergien 
5.1 Förderziele

5.1.1 Klimaschutz und andere strategische 
Ziele der Bioenergieförderung

105. Mit dem vierten Sachstandsbericht des Intergo-
vernmental Panel on Climate Change (IPCC 2007) wurde
die Dringlichkeit eines anspruchsvollen Klimaschutzes
wissenschaftlich eindrücklich bestätigt. Ohne eine radi-
kale Trendumkehr wird das zur Abwehr großer Schäden
erforderliche, weithin anerkannte Ziel, den Anstieg der
globalen Durchschnittstemperatur auf 2°C gegenüber
vorindustriellen Werten zu begrenzen, nicht mehr erreich-
bar sein. Bei mittlerer Klimasensitivität ist demnach als
Minimum eine Stabilisierung der Treibhausgas-Konzen-
trationen (Treibhausgas – THG) auf circa 450 ppmv CO2e
und damit eine substanzielle Verminderung der globalen
THG-Emissionen erforderlich. 

Im Lichte der forcierten Warnungen der Klimawissen-
schaftler und der ökonomischen Folgekostenschätzungen
haben sowohl die EU als auch die Bundesregierung neue
klimapolitische Reduktionsziele bis 2020 formuliert. Die
EU strebt eine unilaterale Verminderung der THG-Emis-
sionen um 20 % und eine international koordinierte von
30 % gegenüber 1990 an, die Bundesregierung eine Ver-
minderung um 40 % (BMU 2007). Darüber hinaus ist
eine Verminderung der CO2-Emissionen in Deutschland
und anderen Industrieländern bis zum Jahre 2050 um bis
zu 80 % (SRU 2002; 2004) erforderlich. 

Einem forcierten Ausbau regenerativer Energieträger und
damit der Bioenergien kommt in der Verwirklichung die-
ser klimapolitischen Ziele eine sehr wichtige Rolle zu
(vgl. Abschn. 5.1.2). Insbesondere, wenn das Klima-
schutzziel der Bundesregierung bei gleichzeitigem Atom-
ausstieg verwirklicht werden soll, ist ein möglichst hoher
Klimaschutzbeitrag erneuerbarer Energien aus Biomasse
unerlässlich (NITSCH 2007; BMU 2007; MATTHES
et al. 2006; BARZANTNY et al. 2007; LECHTENBÖH-
MER et al. 2005; ERDMENGER et al. 2007). Dabei
kommt es aber auch darauf an, den potenziellen Klima-
schutzbeitrag der Energie aus Biomasse unter Berück-
sichtigung anderer umweltfachlicher Rahmenbedingun-
gen zu maximieren. 

106. Zurzeit sind mehrere Ziele des Einsatzes von Bio-
masse in der Diskussion: neben dem Klimaschutz die
Förderung des ländlichen Raumes und die Versorgungssi-
cherheit durch die Substitution von Kraftstoffen (Deut-
scher Bundestag 2006b, S. 19; BMVEL 2005; Europäi-
sche Kommission 2005b). Die Vorstellung, all diese Ziele
könnten konfliktfrei verfolgt werden, erweist sich bei ge-
nauer Analyse als unzutreffend. Eine Prioritätensetzung
ist daher unumgänglich.

Angesichts der Warnungen des IPCC, aber auch ange-
sichts der durch ökologische Leitplanken und Standards

gegebenen Grenzen des Anbaus nachwachsender Roh-
stoffe (Kap. 4), wäre es verfehlt, den möglichen Beitrag
der Biomasse zur Reduktion von THG nicht optimal aus-
zuschöpfen. Die Förderung des ländlichen Raumes und
die Versorgungssicherheit lassen sich besser auf anderen
Wegen verfolgen. Auch deshalb sollte die Verminderung
von THG Priorität als Ziel haben. 

107. Daher plädiert der SRU für einen prioritär am Kli-
maschutz orientierten Einsatz von Biomasse in einem na-
tur- und sozialverträglichen Rahmen. 

108. Dabei wird eine auf den Klimaschutz fokussierte
Förderstrategie für Bioenergien durchaus auch positive
Nebeneffekte für den ländlichen Raum und die Versor-
gungssicherheit haben. Dennoch kommt es darauf an, ein
angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis zu wahren und
die nicht zu vernachlässigenden Zielkonflikte zu beachten
(ISERMEYER und ZIMMER 2006; HENKE 2005;
HENKE und KLEPPER 2006). 

109. Bioenergien liefern je nach Anbaupflanze und -me-
thode, nach Umwandlungsverfahren und Verwendungs-
zweck sehr unterschiedliche Beiträge zum Klimaschutz.
Fördermaßnahmen, die auf den Energiegehalt oder das
Volumen bezogen sind, können diese erheblichen Leis-
tungsunterschiede nicht angemessen abbilden, da keine
Korrelation zwischen dem Energieertrag und dem Klima-
schutzbeitrag von Bioenergien besteht (Tz. 35). Überein-
stimmend kommen empirische Untersuchungen und auch
die Argumentation in Kapitel 3 zu dem Ergebnis, dass es
hinsichtlich einer klimapolitischen Optimierung des Bio-
masseeinsatzes im heutigen deutschen Energiemix eine
klare und eindeutige Abstufung geben sollte: Die energe-
tische Nutzung im Wärmebereich und in der Elektrizitäts-
produktion ist derjenigen für Biokraftstoffe im doppelten
Sinne wesentlich überlegen. Zum einen ist das Einspar-
potenzial je Nutzfläche signifikant höher, zum anderen
sind die CO2-Vermeidungskosten substanziell niedriger
(vgl. Kap. 3; HENKE und KLEPPER 2006; FRITSCHE
und ZIMMER 2006; SRU 2005b; Europäische Kommis-
sion 2005b, S. 6; NITSCH 2007). 

Nach Einschätzung der Europäischen Kommission er-
bringt 1 Mt Erdöleinheiten Biomasse-Input 2 466 t CO2e
THG-Emissionsverminderung beim Einsatz für Heizzwe-
cke, 2 167 bis 2 560 t CO2e bei der Elektrizitätserzeu-
gung und nur 1 688 t CO2e als Biokraftstoff (Europäische
Kommission 2005a, S. 32). Das Klimareduktionspoten-
zial je eingesetzter Biomasse ist im Durchschnitt und im
kalkulatorischen Referenzfall um mindestens 50 % höher,
wenn eine CO2-Optimierung des Biomasseeinsatzes statt-
findet (NITSCH 2007, S. 17 f.; SRU 2005b, Tz. 355,
m. w. N.; CONCAWE et al. 2006, S. 85; RAGWITZ
et al. 2006). Der Klimaschutzbeitrag der Kohlesubstitu-
tion durch Biomasse kann im Einzelfall sogar um den
Faktor 3 höher sein als die Kraftstoffsubstitution (vgl.
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Abb. 3-3). Auch innerhalb der einzelnen Verwendungsbe-
reiche ist die Spannbreite des möglichen Klimaschutzbei-
trages sehr groß. So können je nach Anbaupflanze und
Herstellungsmethode 15 bis 45 Mio. t CO2 durch das Er-
reichen des Biokraftstoffzieles der EU für 2010 einge-
spart werden (Europäische Kommission 2007b, S. 112). 

Ebenso deutlich unterscheiden sich die ökonomischen
Vermeidungskosten der einzelnen Verwendungen. Nach
Einschätzung der Europäischen Kommission liegen diese
für Biokraftstoffe bei circa 100 €/t CO2e – wobei eine er-
hebliche Schwankungsbreite der Kosten je nach Anbau-
pflanze und Umwandlungstechnik besteht. Die Vermei-
dungskosten für die Stromerzeugung liegen bei circa
22 Euro, während der Einsatz für Heizzwecke sogar einen
Ertrag von fast 40 Euro schafft (eigene Berechnung nach
Europäische Kommission 2005a). Ähnliche Kosten-
relationen finden sich auch in vielen anderen Studien
(SRU 2005b, Tz. 356; CONCAWE et al. 2006, S. 65 f;
FRITSCHE und ZIMMER 2006, S. 16; RAGWITZ et al.
2006). Die klimapolitisch optimierte Förderung des Bio-
masseeinsatzes sollte diese technischen und ökonomi-
schen Zusammenhänge abbilden und entsprechende Prio-
ritäten setzen. Andernfalls wird auf technisch und
ökonomisch mobilisierbare Klimaschutzpotenziale ver-
zichtet. Nach Berechnungen für die Europäische Um-
weltagentur würde eine suboptimale Biomasseverwen-
dung in der EU einem Verzicht auf bis zu 22 % des
heimisch erzeugbaren Substitutionspotenzials oder die
Reduktion um circa 150 Mt CO2e bis 2030 gleichkom-
men (RESCH et al. 2007, S. 11).

110. Zwischen dem Klimaschutz und der Förderung des
ländlichen Raumes können Synergieeffekte erreicht wer-
den, wenn die Biomasseförderung im Hinblick auf eine
Maximierung des Klimaschutzbeitrages ausgerichtet
wird. Für die ländliche Entwicklung hat eine solche Kli-
maschutzoptimierung primär Auswirkungen auf die
Struktur des Anbaus und die Weiterverarbeitung. Der An-
teil der Energiepflanzen für Kraftstoffe wird unter Klima-
schutzvorzeichen relativ abnehmen, derjenige für die sta-
tionäre Energieumwandlung zunehmen. Insgesamt wird
die Bioenergieförderung neue Märkte schaffen und ver-
spricht zum Teil deutlich steigende Preise für Agrarpro-
dukte (vgl. Kap. 4.1; DUFEY 2006, S. 15; UNCTAD
2007, S. 46; Europäische Kommission, Generaldirektion
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 2007; OECD
und FAO 2007). Deutliche Arbeitsmarktimpulse im Be-
reich des Anlagenbaus sind auch von der voraussichtlich
sehr dynamischen Exportentwicklung zu erwarten (BMU
2006). 

ISERMEYER und ZIMMER (2006) weisen aber darauf
hin, dass dieser Fördereffekt nur bei niedrigen Preisen für
Energie- und Agrarprodukte neue Arbeitsplätze im ländli-
chen Raum schafft. Bei steigendem Ölpreis wird die
Marktnachfrage nach Biokraftstoffen auch ohne staatli-
che Förderung ansteigen, was wiederum auch die Nah-
rungsmittelpreise steigen lässt. Wenn die Nahrungsmittel-
produktion hierdurch rentabler wird, verdrängt die
Biomasseförderung lediglich eine ansonsten auch stattfin-
dende Agrarproduktion, ohne aber netto direkte Arbeits-
platzeffekte zu schaffen (ISERMEYER und ZIMMER
2006, S. 13). 

111. Arbeitsplatzeffekte alleine können jedoch nicht die
prioritäre Förderung bestimmter Verwendungen rechtfer-
tigen, wenn diese aus Klimaschutzsicht suboptimal sind.
Seit den 1990er-Jahren wurde das System der Marktinter-
vention und der an die Produktion gekoppelten Direkt-
zahlungen in mehreren Anläufen aus haushaltspoliti-
schen, handelspolitischen und auch verbraucher- und
umweltpolitischen Gründen reformiert (SRU 2004,
S. 178 f.). Die Agrarreform von 2003 zielt auf die Ab-
kopplung der Subventionen von der Produktion. In der
Debatte um die weitere Reform der Agrarpolitik sind des-
halb Konzepte entwickelt worden, Subventionen an die
Erfüllung rechtlicher Umweltstandards zu koppeln (Cross
Compliance) oder darüber hinausgehende Umweltleistun-
gen im Rahmen der Agrarumweltprogramme zu honorie-
ren. Eine Politik, die sich allein aus ihren absatzfördern-
den und preisstützenden Wirkungen für den Agrarsektor
legitimierte, wäre damit ein Rückfall in die Jahrzehnte
vor der Reform der Europäischen Agrarpolitik. Förder-
maßnahmen der Allgemeinheit lassen sich besser mit
Wohlfahrtswirkungen, wie Klimaschutz, Erhalt von Bio-
diversität oder Kulturlandschaft rechtfertigen. Insofern ist
das Ziel der Förderung des ländlichen Raumes im Hin-
blick auf die Biomasseförderung auch dem Klimaschutz-
ziel untergeordnet, es wird als begrüßenswerte Nebenwir-
kung des Klimaschutzes mitverfolgt. 

112. Versorgungssicherheit kann physisch im Hinblick
auf die nationale oder internationale Verfügbarkeit be-
stimmter Ressourcen verstanden werden oder ökono-
misch als Schutz vor zu hohen Preisschwankungen. Phy-
sische Versorgungsengpässe spielen in den kommenden
Jahrzehnten insgesamt eine geringere Rolle. Bei Erdöl ist
zwar eine regionale Konzentration der Lieferländer zu er-
warten und es gibt eine kontroverse Diskussion darüber,
wann die Erdölförderung ihre Spitze erreicht hat (peak
oil), insgesamt entstehen hierdurch kurz- bis mittelfristig
aber eher Preisrisiken, als dass „uns das Öl ausgehen
könnte“ (IEA 2006, S. 88 ff.; YERGIN 2005; BMWi und
BMU 2006, S. 2; SCHINDLER und ZITTEL 2006). An-
gesichts der derzeitigen Leitungsgebundenheit der Gas-
importe sind physische Lieferbeschränkungen in diesem
Bereich eher vorstellbar (KALICKI und ELKIND 2005;
BMWi und BMU 2006, S. 2 ff.), aber durch die wach-
sende Bedeutung der Gasverflüssigung auch relativierbar
(MÜLLER-KRAENNER 2007, S. 22 ff.). Hinsichtlich
der Kohle bestehen in absehbarer Zeit keine physischen
Versorgungsengpässe. Primär handelt es sich daher bei
der Diskussion um Versorgungssicherheit um die ökono-
mische Frage, wie die Verwundbarkeit gegenüber hohen
Preisschwankungen oder Preissteigerungen auf den Welt-
energiemärkten vermindert werden kann. Für die Vermin-
derung der mittelfristigen ökonomischen Risiken lassen
sich in der politischen Diskussion grundsätzlich drei stra-
tegische Ansätze unterscheiden: die verstärkte Nutzung
heimischer Energiequellen, die Diversifizierung der im-
portierten Energiequellen oder die Verminderung der
Energieintensität der Volkswirtschaft. Bei all diesen Stra-
tegien muss aber bedacht werden, dass eine Entkoppe-
lung der nationalen oder europäischen Energiemärkte von
den Weltenergiemärkten unrealistisch ist (YERGIN 2005,
S. 55). Ungeachtet dieser Einschränkung kann die Bio-
masseförderung entweder auf den Ersatz von Importen
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durch heimische Energiequellen oder auf die Importdi-
versifizierung abzielen. 

Als Importersatz stoßen Bioenergien an enge Grenzen.
Wie in Kapitel 2 ausgeführt, liegen – unter der Annahme
einer den Naturschutz beachtenden Anbaufläche – die
Potenziale biogener Reststoffe in der Größenordnung von
3,5 bis 5 % des Primärenergieverbrauchs, die der für
Kraftstoffe verwendeten Energiepflanzen eher unter 5 %
des Kraftstoffverbrauches (vgl. Tz. 15 f.). Nach verschie-
denen Studien lässt sich das Biokraftstoffziel der EU von
10 % für 2020 selbst dann nicht ohne Importe erreichen,
wenn die vorhandenen Flächenpotenziale nur für diese
Verwendung eingesetzt werden (CONCAWE et al. 2006;
KAVALOV 2004; IEA 2006; Europäische Kommission
2006a). Solch geringe heimisch erzeugbare Anteile wer-
den die Weltenergiemärkte kaum beeinflussen können. 

Es gibt auch grundsätzliche Bedenken gegen eine Import-
ersatzpolitik: Von den Faktorpreiswirkungen globaler
Energiepreisschwankungen können in das globale Wirt-
schaftssystem eingebundene Staaten nur über die Preis-
gabe nützlicher internationaler Handelsverflechtungen
isoliert werden. Angesichts der geringen möglichen
Marktanteile von Biokraftstoffen ist die Bereitstellung ei-
ner signifikanten Angebotsmenge zur Entkoppelung der
Kraftstoffkosten von den Weltmarktpreisen für Öl oder
gar eine Dämpfung des Ölpreisanstiegs nicht zu erwarten. 

Zu beachten ist auch das ungünstige Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis einer Importersatzpolitik: Liegen die Herstel-
lungskosten für Biokraftstoffe über dem Preis für konven-
tionelle Kraftstoffe, ist eine Subventionierung der
Differenz oder eine Finanzierung durch den Autofahrer
notwendig. Liegen sie unter dem Kraftstoffpreis wird dies
zwar zu einer Ausweitung des Biokraftstoffangebotes mit
einem möglichen Aufschaukeleffekt zwischen Agrar- und
Biokraftstoffpreisen führen (ISERMEYER und ZIMMER
2006, S. 2 f.). Wegen der relativ unbedeutenden Menge
mittelfristig verfügbarer Biokraftstoffe wird dies aber
keine substanzielle Senkung des Kraftstoffpreises bewir-
ken. Je höher zudem der Selbstversorgungsgrad ist, desto
höher sind auch die damit verbundenen Kosten. Die opti-
mistisch gerechnete Folgenabschätzung der Europäischen
Kommission zum 10 %-Ziel für Biokraftstoffe im Jahre
2020 ergibt, dass bei niedrigen Ölpreisen die jährlichen
Gesamtkosten bei heimischer Herstellung bei circa
12,3 Mrd. Euro liegen, im Falle hoher Importe lediglich
bei 5,2 Mrd. Euro (eigene Berechnung auf der Basis von
Europäische Kommission 2006a, S. 14). Autofahrer oder
Regierungen zahlen damit bei einer auf heimische Res-
sourcen aufbauenden Importersatzstrategie eine hohe
„Versicherungsprämie“, ohne sich aber tatsächlich vor
Preisrisiken schützen zu können. So zeigt die empirische
Forschung zu den Determinanten der Ölpreisentwick-
lung, dass die Volatilität der Rohölpreise in den vergange-
nen drei Dekaden zum weitaus überwiegenden Teil durch
die Dynamik der Nachfragemenge und vergleichsweise
wenig durch Angebotsschwankungen erklärt werden
kann. Der Versuch einer Angebotsverstetigung durch eine
Stärkung der Selbstversorgung mit Energie dürfte daher
wenig gegen die Gefahr von Energiepreisschwankungen
ausrichten (KILIAN 2007).

113. Bei einem Vergleich dieses Ansatzes mit anderen
Strategien einer Verminderung der Erdölabhängigkeit des
Verkehrs, zum Beispiel einer forcierten Effizienzstrategie
für Kraftfahrzeuge oder Maßnahmen zur Verkehrsverla-
gerung und -vermeidung (vgl. bereits SRU 2005b), kam
die Europäische Kommission zu dem Ergebnis, dass eine
relativ vorsichtige Effizienzpolitik mehr als die doppelte
Einsparung an Kraftstoffen im Vergleich zur Biokraft-
stoffstrategie erbringen würde (Europäische Kommission
2006a, S. 26; in der Tendenz auch ECMT 2007; GOOD-
WIN 1998; FRONDEL und PETERS 2007, S. 1682). In
der Kraftstoffeinsparung liegt damit auch der zentrale
Beitrag, die Ölintensität der Volkswirtschaft und damit
ihre Verwundbarkeit gegen Schwankungen zu vermin-
dern (TOMAN 2002; YERGIN 2005; KILIAN 2007). Zu
den Opportunitätskosten einer privilegierten Biokraft-
stoffförderung müssten sinnvollerweise auch entgangene
Nutzen eines klimaoptimierten Biomasseeinsatzes für an-
dere Verwendungszwecke, so den Wärmebereich und die
Umwandlung in Elektrizität, gezählt werden. 

114. Wer auf die sehr begrenzt preisdämpfende Wirkung
(s. o.) von Biokraftstoffen im Rahmen einer Versorgungs-
sicherheitsstrategie setzt, muss im Lichte der hohen Kos-
ten einer Importersatzpolitik konsequent auf eine Markt-
öffnung und den Abbau des Agrarprotektionismus
drängen, um die Kostenvorteile von Biokraftstoffen aus
diesen Ländern nutzen zu können. Auch der Liberalisie-
rungsdruck im Rahmen des Welthandelsregimes wird in
diese Richtung gehen (ISERMEYER und ZIMMER
2006; HENKE und KLEPPER 2006; COELHO 2005;
DUFEY 2006). Nicht nur die tarifären und nicht-tarifären
Handelshemmnisse für Biokraftstoffe werden mittler-
weile kritisch diskutiert, Biokraftstoffe sind auch Kandi-
daten für „Umweltprodukte“, die im Rahmen der Doha-
Verhandlungen zur weiteren Welthandelsliberalisierung
(4. Konferenz der Wirtschafts- und Handelsminister der
WTO-Mitgliedstaaten 2001 in Doha/Katar) prioritär be-
handelt werden sollen. Eine solche Strategie der Diversi-
fizierung der Importe muss sich aber ernsthaft mit den
ökologischen und sozialen Folgen in den entsprechenden
Exportländern befassen und diesbezügliche Risiken ein-
schränken (vgl. Kap. 4.4). Zu beachten ist auch, dass
weitreichende Landnutzungsänderungen in den Export-
ländern auch die Klimabilanz der importierten Biomasse
erheblich beeinträchtigen können. Anspruchsvolle und
effektiv angewendete Kriterien, die solche Risiken zu
vermeiden versuchen, werden wiederum das Potenzial
importierter Biomasse begrenzen. In diesem Sinne wird
eine Diversifikation der Importe zwar nicht unmöglich,
aber in ihrem Wachstumspotenzial begrenzt bleiben. 

Fazit

115. Die Erreichung der im Jahre 2007 formulierten na-
tionalen und europäischen Klimaschutzziele erfordert ei-
nen ambitionierten Ausbau erneuerbarer Energien und
damit auch der Bioenergien. Dabei kommt es wesentlich
darauf an, den potenziellen Klimaschutzbeitrag der Ener-
gie aus Biomasse unter Berücksichtigung anderer um-
weltfachlicher Rahmenbedingungen zu maximieren. An-
gesichts der Warnungen des IPCC und auch angesichts
der durch ökologische Leitplanken und Standards gege-
benen Grenzen des Biomasseanbaus (Kap. 4) wäre es ver-
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fehlt, den möglichen Beitrag der Biomasse zur Reduktion
von THG nicht optimal auszuschöpfen. Da andere Ziele
der Biomasseförderung (Förderung des ländlichen Rau-
mes, Steigerung der Versorgungssicherheit) besser auf an-
deren Wegen verfolgt werden können, lässt sich eine kli-
mapolitische Priorität gut begründen. Damit plädiert der
SRU für einen Klimaschutz durch Biomasse in einem na-
tur- und sozialverträglichen Rahmen. 

116. Zwischen den agrar-, energie- und umweltpoliti-
schen Zielen der Bioenergieförderung bestehen häufig
auch Zielkonflikte. Energiepolitische Prioritäten bei der
Förderung der Biomasse gehen zum Beispiel nicht gene-
rell mit Klimaschutzzielen konform. Energiepolitisch hat
die Substitution von Öl durch Biokraftstoffe Priorität, kli-
maschutzpolitisch die Substitution fossiler Energieträger
im Wärmebereich und in der Stromerzeugung. Dabei hat
der Ersatz der Kohle die größten Klimaschutzeffekte. Die
Bevorzugung heimisch hergestellter Biokraftstoffe ist
auch im Vergleich zu anderen Maßnahmen eine so teure
Maßnahme des Klimaschutzes, dass sie erst nach Aus-
schöpfung der zahlreichen wesentlich kostengünstigeren
Optionen ökonomisch in Frage käme. Auch der Import
von Biokraftstoffen stößt an Grenzen, wenn naturschutz-
fachliche, klimapolitische und soziale Kriterien für den
Import ernst genommen werden. 

Im Hinblick auf die ländliche Entwicklung bestehen da-
gegen stärkere Synergien zum Klimaschutz, insbesondere
wenn die Verwendung im Strom- und Wärmebereich pri-
orisiert wird. Es gibt aber Zielkonflikte mit einer Klima-
schutzoptimierung, wenn der ländliche Raum durch ehr-
geizige Ausbauziele für Biokraftstoffe gefördert wird.
Diese sollten vermieden werden.

117. Bundesregierung und Europäische Kommission
sollten daher die Vorstellung einer Zielharmonie zwi-
schen Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Arbeits-
platzsicherung im ländlichen Raum hinsichtlich der Bio-
masseförderung aufgeben. Bei Zielkonflikten sollte die
klare Priorität beim Beitrag der Biomasseförderung zum
Klimaschutz in einem naturverträglichen Rahmen liegen. 

5.1.2 Ausbauziele für die Bioenergien
118. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip hat die EU bis-
her vor allem indikative Ziele formuliert, deren Einhal-
tung bisher nicht rechtsverbindlich ist und die von den
Mitgliedsstaaten durch unterschiedliche Maßnahmen er-
reicht werden können. Die Mitgliedsstaaten haben damit
bisher große Gestaltungsspielräume für ihre nationale
Bioenergiepolitik. In Zukunft sollen die Ziele nach den
Vorstellungen der Europäischen Kommission aber rechts-
verbindlich ausgestaltet werden (Europäische Kommis-
sion 2007a). 

119. Es existieren zum einen allgemeine Ausbauziele
für erneuerbare Energien (vgl. Tab. 5-1). Die Teilmenge
der erneuerbaren Energien, die aus Biomasse gewonnen
wird, kann dabei von Mitgliedsstaat zu Mitgliedsstaat un-
terschiedlich sein. Zum anderen sind Ziele formuliert
worden, die sich auf eine Teilmenge des Biomasseeinsat-
zes, auf die Biokraftstoffe beschränken (Europäische
Kommission 2006b; 2005b). Es gibt bisher kein exklusi-
ves Ausbauziel für Bioenergie insgesamt, das als Grund-

lage eines optimierten Biomasseeinsatzes für die ver-
schiedenen Verwendungszwecke dienen könnte. 

120. Im Hinblick auf die Novellierung der Biokraft-
stoff-Richtlinie und die Ausbauziele für erneuerbare
Energien hat die Europäische Kommission vorgeschla-
gen, die indikativen Ziele rechtsverbindlich auszugestal-
ten (Europäische Kommission 2007a). Zudem soll der
Mindestanteil für die Biokraftstoffbeimischung bis 2020
auf 10 %, das Ausbauziel für erneuerbare Energien auf
20 % des Primärenergiebedarfs angehoben werden. Hin-
sichtlich der erneuerbaren Energien ist hierbei eine Ziel-
differenzierung je nach ökonomisch erreichbaren nationa-
len Potenzialen vorgesehen (Council of the European
Union 2007, Zi. 33). 

Auf dem Europäischen Rat im März 2007 und in ver-
schiedenen Ratsformationen wurden diese Ziele mittler-
weile bekräftigt, aber auch qualifiziert. So soll das Ziel
„in kosteneffizienter Weise“ erreicht werden. Der Euro-
päische Rat betrachtet das verbindliche Ziel nur unter der
Voraussetzung als „angemessen“, dass eine nachhaltige
Produktion, die kommerzielle Verfügbarkeit der
2. Generation von Biokraftstoffen und die Novellierung
der Kraftstoffrichtlinie im Hinblick auf höhere zulässige
Beimischungsquoten gewährleistet sind (Council of the
European Union 2007, Annex I, Zi. 7).

Im Januar 2007 hat die Europäische Kommission einen
Richtlinienvorschlag vorgelegt, der außerdem ein kom-
plementäres Klimaschutzziel für Kraftstoffe formuliert.
Nach einer Methodenentwicklungsphase für den Aufbau
einer THG-Bilanzierung über den gesamten Lebenszy-
klus der Kraftstofferzeugung, sollen die THG zwischen
2010 und 2020 um jährlich 1 % reduziert werden. Eines
der wichtigsten Mittel dieses 10 %-Ziel bis 2020 zu errei-
chen, wird voraussichtlich die Steigerung des Biokraft-
stoffanteils sein. Es sind aber auch andere Optionen mög-
lich. Die Kommission betrachtet dieses Instrument als
zusätzliches Element der Feinsteuerung, um den Vollzug
der beabsichtigten Biokraftstoffquote klimapolitisch zu
optimieren (Europäische Kommission 2007b, S. 115).

121. Im Hinblick auf die europäischen Ziele für erneu-
erbare Energien und das anspruchsvolle nationale Kli-
maschutzziel hat der deutsche Umweltminister im
April 2007 in einer Regierungserklärung wesentlich am-
bitioniertere nationale Ausbauziele zur Diskussion ge-
stellt. Diese gehen substanziell über die bisher gültigen
Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung
von 2002 hinaus. Bis 2020 soll der Anteil der erneuerba-
ren Energien am Stromverbrauch auf 27 %, im Wärme-
sektor auf 14 % und hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs
auf 17 % gesteigert werden. Damit will die Bundesregie-
rung einen überproportionalen nationalen Beitrag zum
Ausbau der erneuerbaren Energien in der EU leisten. 

Die nationalen Ausbauziele für Biokraftstoffe übertreffen
mit der Einführung des Biokraftstoffquotengesetzes kurz-
fristig und mittelfristig diejenigen der EU (Tab. 5-2). Zu-
dem sind sie bis 2015 bereits rechtsverbindlich festgelegt.
Sie haben damit eine wesentlich höhere Bindungswir-
kung, als die bisher nur in politischen Erklärungen formu-
lierten EU-Ziele. 
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Tabelle 5 - 1

EU-Ziele zum Ausbau regenerativer Energien und des Einsatzes 
von Biokraftstoffen

Ta b e l l e 5 - 2

Nationale Ziele zum Ausbau regenerativer Energien und des 
Einsatzes von Biokraftstoffen

Bezugsgröße Zeit-
punkte

EU- 
Ziel
in %

Dokumente Status 

Anteil der erneuerbaren 
Energien am Primärver-
brauch 

2010

2020

12

20

Weißbuch erneuerbare Energien 1997

Renewable Energy Road-Map 2007

Politisch

Geplant als rechtsverbindli-
ches Ziel

Anteil der erneuerbaren 
Energien am Elektrizitäts-
verbrauch 

2010 22 RL 2001/77 zur Förderung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien 

Rechtlich, aber indikativ und 
flexibel 

Anteil alternativer Kraft-
stoffe am Kraftstoffver-
brauch im Straßenverkehr 
(Biokraftstoffe, Erdgas, 
Wasserstoff)

2020 20 Grünbuch zur Versorgungssicherheit 
(KOM (2000)769 endg.)

Politisch

Anteil der Biokraftstoffe am 
Kraftstoffverbrauch 

2005
2010

2015

2020

2
5,75

8

10

RL 2003/30 zur Förderung der Bio-
kraftstoffe und anderer erneuerbarer 
Kraftstoffe für den Transport

Europäischer Rat, März 2006

Energy Review 2007; Europäischer 
Rat 9. März 2007

Rechtlich, aber indikativ und 
flexibel

Politisch

Geplant als rechtsverbindlich 

CO2e-Gehalt von Kraftstof-
fen 

2020 10 Vorschlag zur Änderung der Kraft-
stoffrichtlinie 
(COM (2007)18)

Rechtlich verbindlich

SRU/SG 2007-2/Tab. 5-1; Datenquelle: Europäische Kommission 2007a; 2007c

Bezugsgröße Zeitpunkte Nationales 
Ziel in % Dokumente Status

Anteil der erneuerbaren 
Energien am Primärenergie-
verbrauch 

2010
2020
2050

4,2
10
50 

Nachhaltigkeitsstrategie 
der Bundesregierung vom 
April 2002

Politisch

Anteil der erneuerbaren 
Energien am 
Elektrizitätsverbrauch

2010

2020

2020

12,5

20

27

Nachhaltigkeitsstrategie, 
2002; EEG vom 
21. Juli 2004

BMU 2007

Gesetzlich fixiert

Politisch
Anteil von Biokraftstoffen 
am Energiegehalt des Kraft-
stoffverbrauchs; Quoten 
werden nach Otto- und 
Dieselkraftstoffen weiter 
differenziert

2010

2015

2020

6,75 
stufenweise 

auf 8

17

Biokraftstoffquotenge-
setz vom 
26. Oktober 2006

BMU 2007

Rechtsverbindlich

Politisch

SRU/SG 2007-2/Tab. 5-2; Datenquelle: Bundesregierung 2002; BMU 2007
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5.2 Förderinstrumente
122. Auf der europäischen und der nationalen Ebene ha-
ben sich inzwischen vielfältige, je nach Anbau und ener-
getischer Verwendung der Biomasse unterschiedliche,
Fördermaßnahmen entwickelt. Die Förderlandschaft ist
hochgradig segmentiert und zielt ausschließlich auf einen
wachsenden Einsatz der Bioenergie, unabhängig vom
sehr unterschiedlichen Beitrag verschiedener Pflanzen,
Anbauformen oder Verwendungen zum Klimaschutz. In-
strumente einer ökologischen Qualitätssicherung, die die
Umweltfolgen des Anbaus nachwachsender Rohstoffe in
naturverträgliche Bahnen lenken oder zu minimieren su-
chen, befinden sich erst in einem frühen Stadium der
Konzeptentwicklung. Die Steigerung der Biomassepro-
duktion in Deutschland und der EU gilt damit erst seit
Kurzem nicht mehr als ein unqualifiziert förderungswür-
diges Ziel. Die gesamten Kosten der neueren Ausbauziele
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (BMU) werden auf der Basis einer Dif-
ferenzkostenbetrachtung zwischen erneuerbaren und kon-
ventionellen Energien bis 2015 auf 3,9 Mrd. Euro bei sin-
kender Langfristtendenz geschätzt (NITSCH 2007,
S. 64 f.). Dabei werden insgesamt hohe Energiepreise für
die konventionellen Energieträger und entsprechend nied-
rige Differenzkosten unterstellt. Die Schätzung dürfte
daher den unteren Bereich möglicher Gesamtkosten ab-
bilden. Eine Gesamtabschätzung auch des Kosten-Nut-
zenverhältnisses verschiedener Ausbauvarianten und Pri-
oritätensetzungen für die einzelnen Verwendungen im
Hinblick auf den Klimaschutz bis zum Jahre 2020 exis-
tiert bisher nicht. 

Aktuell eingesetzte Förderinstrumente sind: 

– Subventionen und Steuererleichterungen,

– die Einspeisevergütung, die dem Stromverbraucher
angelastet wird und 

– Mindestquoten für den Biomasseeinsatz, deren Kosten
durch die Kraftstoffverbraucher zu tragen sind.

5.2.1 Darstellung der derzeitigen 
Förderinstrumente

Subventionen und Steuererleichterung

123. Die direkte Förderung des Biomasseeinsatzes er-
folgt durch Subventionen des Anbaus und Schutzzölle,
durch Steuerleichterungen für den Einsatz als Biokraft-
stoff und im Wärmemarkt durch Investitionskostenzu-
schüsse für Anlagen zur Wärmeerzeugung aus Biomasse. 

124. Seit der Reform der Gemeinsamen Europäischen
Agrarpolitik von 2003 wird für den Anbau von Pflanzen
zur energetischen Verwendung eine Prämie von 45 €/ha
gezahlt. Die förderungsfähige Fläche in Europa wurde
dabei auf 1,5 Mio. ha begrenzt (VO Nr. 1782/2003
Artikel 88 ff.). Nach der Evaluation der Kommission vom
22. September 2006 ist die Flächenprämie für energetisch
genutzte Pflanzen bisher nur zu 38 % ausgeschöpft wor-
den, allerdings bei hohen Wachstumsraten. Die Kommis-
sion beabsichtigt im Hinblick auf die Osterweiterung der
EU die Höchstfläche auf 4,5 Mio. ha zu erweitern und die

Anforderungen an die Zuschussfähigkeit insgesamt zu er-
leichtern (Europäische Kommission 2006c).

Darüber hinaus wird der Biomasseanbau auch durch eine
Ausnahme vom Anbauverbot auf stillgelegten Flächen
(Stilllegungsregelung) gefördert. Der Anbau nachwach-
sender Rohstoffe ist auf Stilllegungsflächen weiterhin
möglich und kann dort zusätzlich zu der Stilllegungsprä-
mie auch weiterhin Einkommen durch den Verkauf der
Biomasse generieren (Artikel 55 und 56 der VO 1782/
2003). Auf diesen Flächen werden die naturschutzfachli-
chen Funktionen einer Stilllegung kaum noch erfüllt wer-
den können. Die Mitgliedsstaaten dürfen den Anbau
mehrjähriger Energiepflanzen auf Stilllegungsflächen zu-
sätzlich mit nationalen Beihilfen im Umfang von 50 %
der Einstiegskosten fördern (Artikel 56 Abs. 4 der
VO 1782/2003). 

125. Der Zuckerrübenanbau, der auch für die Bioetha-
nolproduktion Rohstoffe liefert, profitiert hingegen noch
von dem alten System der Agrarförderung durch Produk-
tionsquoten und Interventionspreise, Schutzzölle und
Einfuhrkontingente sowie Exporterstattungen zur Förde-
rung der Zuckerausfuhr. Zunehmend gerät die europäi-
sche Zuckerwirtschaft jedoch unter den Druck der EU-
Agrarmarktreformen und muss im Rahmen des WTO-
Abkommens Einschränkungen des Binnenmarktschutzes
hinnehmen. So hatte sich die EU bereits im Rahmen des
WTO-Abkommens von 1995 verpflichtet, die gestützten
Exportmengen und Exporterstattungen zu reduzieren.
Dementsprechend mussten seitdem die Höchstquoten an
die jährlichen Exportmöglichkeiten angepasst werden.
Nach Inkrafttreten der Reform der Zuckermarktordnung
im Jahr 2006 wird es zudem ab 2008/2009 zur Reduktion
des Referenzpreises um zunächst rund 15 % und ab 2009/
2010 um gut 36 % gegenüber 2005/2006 kommen (LfL
2007). Unter diesen Bedingungen ist der Anbau von Zu-
ckerrüben in der EU im bisherigen Umfang nicht mehr
rentabel (ISERMEYER 2004). Die Förderung der Bio-
ethanolproduktion wird daher von der Zuckerwirtschaft
als Chance gesehen, wirtschaftliche Einbußen im Zuge
der Reformen zu kompensieren. Derzeit umfasst die Ver-
wendung von Zuckerrüben für chemisch-technische Zwe-
cke (Bioethanol) weniger als 1 % der gesamtdeutschen
Produktion. Mit der Inbetriebnahme weiterer Verarbei-
tungskapazitäten wird bereits bis 2008 mit einer Verarbei-
tung von rund 4 % der Erntemenge der deutschen Anbau-
fläche von Zuckerrüben gerechnet (LfL 2007). Zudem
erlaubt der neue Biokraftstoffmarkt eine Reduzierung der
Exporte von Zuckermengen, die die zulässigen Produk-
tionsquoten übersteigen (sogenannter C-Zucker). Auf-
grund mangelnder Wettbewerbsfähigkeit erfordert der
Zuckerexport jenseits der Produktionsquoten eine Aus-
fuhrförderung, die zum großen Teil aus Produktionsabga-
ben zu finanzieren sind und somit den EU-internen Zu-
ckerabsatz mit Kosten belasten (SCHMIDT 2005, S. 11). 

Zur Sicherstellung des Absatzes und der Verarbeitung der
überschüssigen Zuckermengen innerhalb Europas wird
die nicht international wettbewerbsfähige europäische
Bioethanolproduktion durch einen Importzoll in Höhe
von 19,2 ct/l gegenüber dem wesentlich kostengünstige-
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ren brasilianischen Bioethanol geschützt (HENKE und
KLEPPER 2006). Tarifäre und insbesondere technische
Handelshemmnisse bestehen auch für den Import von
Biodiesel, zum Beispiel aus Palmöl (REINHARDT et al.
2007, S. 13). Die Importzölle steigen in der Regel mit
dem Weiterverarbeitungsgrad der nachwachsenden Roh-
stoffe. Hinzu kommen auch die technischen Spezifikatio-
nen für Kraftstoffe, die bisher den Einsatz bestimmter
Biokraftstoffe (z. B. aus Palmöl und Sojaöl) behindern
(einen Überblick gibt: DUFEY 2006, S. 25 ff.). Teilweise
sollen die technischen Handelshemmnisse im Rahmen
der Kraftstoffstrategie der europäischen Kommission
überprüft werden (Europäische Kommission 2007c;
2005b; 2006b). 

126. Das Instrument der Steuerbefreiung wird insbeson-
dere für die Förderung der Biokraftstoffe eingesetzt. Von
2004 bis 2007 galt eine generelle Mineralölsteuerbe-
freiung für alle Biokraftstoffe und auf die biogenen An-
teile in den fossilen Kraftstoffen. Die Steuerbefreiung
sollte die Differenz zwischen Herstellungskosten und
dem Marktpreis für die konkurrierenden fossilen Kraft-
stoffe ausgleichen. Mit dem Biokraftstoffquotengesetz
(BioKraftQuG) vom 26. Oktober 2006 wird der bisherige
Förderansatz differenziert. Angesichts der stark wachsen-
den Nachfrage nach Biokraftstoffen und der von der Bun-
desregierung angestrebten Ausbauziele erwies sich die
Fortsetzung einer generellen Steuerbefreiung als zu kost-
spielig. Die Kosten der Steuerbefreiung wären bis 2010
auf jährlich circa 2 Mrd. Euro gestiegen (HENKE und
KLEPPER 2006, S. 6). Es konnten bereits bei den relativ
niedrigen Ölpreisen des Jahres 2004 substanzielle Mit-
nahmeeffekte, das heißt eine über die Kostendifferenz
hinausgehende Überförderung, festgestellt werden (Deut-
scher Bundestag 2005). Unter anderem auch aus diesen
Gründen wurde die Förderung ab 2007 auf eine Instru-
mentenkombination aus Steuerbefreiungen und einer
Quotenregelung umgestellt.

Die Steuerbefreiung gilt in Zukunft nicht mehr für die ei-
ner Beimischungsquote unterliegenden Kraftstoffe. Eine
Steuerbegünstigung erfolgt weiterhin für besonders för-
derungswürdige Biokraftstoffe, ist aber degressiv ausge-
staltet. Zu den besonders förderungswürdigen Biokraft-
stoffen gehören einerseits reine Biokraftstoffe (die nicht
auf die Quote angerechnet werden), andererseits Bio-
kraftstoffe der sogenannten 2. Generation (LAHL und
KNOBLOCH 2006).

127. Anlagen zur Wärmeerzeugung aus Biomasse wer-
den im Rahmen des Marktanreizprogramms zur Förde-
rung erneuerbarer Energien gefördert. Die Anlagen wer-
den differenziert nach ihrer Nennleistung durch
Investitionskostenzuschüsse bzw. durch zinsgünstige
Darlehen und Schuldenerlasse gefördert. Ziel der Förde-
rung ist eine möglichst umfängliche Markteinführung der
Energienutzung aus Biomasse in vielen Anwendungsbe-
reichen. Die jeweiligen Fördersätze sollen zur Überwin-
dung noch bestehender Wirtschaftlichkeitsschwellen bei-
tragen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass kleine
Anlagen in der Regel höhere, auf die Nennleistung bezo-
gene, Kosten aufweisen und unter Berücksichtigung der

Brennstoffkosten höhere Wärmegestehungskosten verur-
sachen. Ebenso verursacht die Wahl des Brennstoffs un-
terschiedliche verbrauchsabhängige Kosten (LANGNISS
et al. 2004, S. 57). Dieser unterschiedlichen Kostenbelas-
tung wird durch die Differenzierung der Förderung nach
Art der Brennstoffanwendung Rechnung getragen.

Quoten für Biokraftstoffe 

128. Die Festlegung obligatorischer Quoten für die Bei-
mischung von Biokraftstoffen ist seit dem 1. Januar 2007
das zentrale Förderinstrument für die Biokraftstoffpro-
duktion für den Verkehrssektor. Die Quote steigt stufen-
weise. Es gibt jeweils eine getrennte Quote für Diesel und
Ottokraftstoffe und eine Gesamtquote. Durch die Quoten-
regelung erhofft sich die Bundesregierung erhöhte Mine-
ralölsteuereinnahmen um zunächst circa 1 bis 1,5 Mrd. €/a
(Deutscher Bundestag 2006b; 2006a, S. 94). Die Kosten-
differenz zwischen den Herstellungskosten und dem
Marktpreis für fossile Kraftstoffe wird zumindest mittel-
fristig weitgehend auf den Kraftstoffpreis überwälzt und
damit vom Straßenverkehr getragen. Schätzungen gehen
für das Jahr 2007 von 3 ct/l aus (HENKE und KLEPPER
2006, S. 8). Es ist zu erwarten, dass dieser Betrag mit
dem Anstieg der Quote weiter ansteigt, wenn Geste-
hungskosten und Ölpreis als kurzfristig relativ konstant
angenommen werden. 

Im Rahmen des Biokraftstoffquotengesetzes wurden auch
erste Voraussetzungen für eine Qualitätssicherung des Bio-
masseanbaus geschaffen. Es wurde ein neuer § 37d in das
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) eingeführt,
der die Bundesregierung zu Verordnungen ermächtigt,
nach denen bestimmte Erzeugnisse nicht auf die obligato-
rische Quote anrechenbar sind. Als wichtige Kriterien
sollen Mindestanforderungen an die Bewirtschaftung
landwirtschaftlicher Flächen oder zum Schutz natürlicher
Lebensräume sowie ein Mindestmaß an CO2-Vermeidung
entwickelt werden (Deutscher Bundestag 2006b, S. 13;
LAHL und KNOBLOCH 2006). Das Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)
plant, einen entsprechenden Verordnungsentwurf noch im
Jahre 2007 vorzulegen (vgl. Kap. 4.4). 

Einspeisevergütungen

129. Die Stromerzeugung aus Biomasse wird im Rah-
men des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien
(Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) gefördert. Die dort
festgesetzten degressiven, auf die Stromverbraucher um-
gelegten Vergütungssätze für Strom aus Biomasseanlagen
variieren je nach Verbrennungstechnologie und nehmen
mit zunehmender Nennleistung der Anlagen ab. In den
vergangenen sechs Jahren hat sich der Anteil der Vergü-
tung für Strom aus Biomasse am gesamten Fördervolu-
men des EEG von 6,4 auf 15,4 % mehr als verdoppelt.
Dabei reduzierte sich der durchschnittliche Vergütungs-
satz für die Biomasseverstromung nicht wie bei den ande-
ren im Rahmen des EEG geförderten Energieträgern. Ab-
solut liegt die Durchschnittsvergütung lediglich für Strom
aus geothermaler Wärme und Solarenergie höher (Ver-
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band der Netzbetreiber e.V. 2006). Da die Vergütungs-
sätze für Strom aus Biomasse im Vergleich zu anderen
Technologien in den nächsten Jahren einer geringeren
Degression unterliegen, ist davon auszugehen, dass der
Biomasseanteil an der EEG-Förderung sowohl absolut als
auch relativ steigt und 2020 rund ein Drittel der EEG-Ver-
gütungszahlungen beansprucht (NITSCH et al. 2005). 

Ziel des Gesetzgebers ist es, mithilfe der eng definierten
Vergütungsregelungen einer möglichst großen Bandbreite
von Energieumwandlungstechniken unter Verwendung
von Biomasse zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit zu ver-
helfen. Daher werden kleinere Anlagen, bei denen auf-
grund eines ungünstigeren Verhältnisses von Kosten und
Erträgen von einer geringeren Wirtschaftlichkeit auszu-
gehen ist, stärker als Großanlagen gefördert. So werden
für Kleinstanlagen (bis einschließlich 150 kW) bereits in
der Grundvergütung rund 37 % höhere Fördersätze ge-
zahlt, inklusive des nach Anlagengröße differenzierten
Bonus für nachwachsende Rohstoffe kann die Vergütung
sogar mehr als das Doppelte der Vergütung von großen
Anlagen (5 bis 20 MW) betragen. Kraft-Wärme-Kopp-
lungs-Anlagen werden über einen Bonus auf die Grund-
vergütung besonders privilegiert. Anlagen, die neben Bio-
masse auch konventionelle (fossile) Brennstoffe verwen-
den, sind dagegen von der Förderung vollständig ausge-
nommen (BMU 2004). 

Aktuelle Diskussion um ein Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz

130. Derzeit werden Ideen für ein Wärmegesetz für
Heizenergie aus erneuerbaren Energien nach dem Vorbild
des EEG diskutiert. Auch im BMU wird seit einiger Zeit
über die Instrumentierung einer Förderung erneuerbarer
Energien zur Wärmeerzeugung nachgedacht. Hierzu be-
steht allerdings in der Koalitionsregierung noch kein
Konsens. In einem Forschungsprojekt im Auftrag des
BMU wurde die Praktikabilität alternativer Ausgestal-
tungsoptionen untersucht. 

Auf Basis einer Bewertung nach stabilen und verlässli-
chen Investitionsbedingungen, Transaktionskosten, Ak-
zeptanz und dynamischer Innovationswirkung wurden die
Alternativen „Nutzungspflicht“ und „Bonusmodell“ favo-
risiert. Bei der Variante „Nutzungspflicht“ wird eine Min-
destquote von Wärme aus erneuerbaren Energieträgern
(u. a. Biomasse) festgelegt, die zur Sicherstellung der
Umsetzung mit einer Ausgleichsabgabe bewehrt ist.
Beim Bonusmodell soll den Erzeugern von Wärme aus
erneuerbaren Energieträgern analog zur Einspeisevergü-
tung im Rahmen des EEG eine heizungstechnologiespezi-
fische Vergütung pro Energieeinheit (kWh) vergütet wer-
den, die sich aus einem Umlagefonds speist, der durch
eine Abgabe auf fossile Heizenergieträger finanziert wer-
den soll (KLINSKI 2006).

Ziel des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes ist die
Verstetigung der Förderung der Wärmeenergieerzeugung
aus erneuerbaren Energieträgern. Aufgrund der starken
Budgetabhängigkeit der bisherigen Förderung war nach
Ansicht der Bundesregierung bislang eine kontinuierliche
Förderung der Markteinführung nicht möglich. Zudem

beeinträchtigen die steigenden Brennstoffpreise die
Marktanreizwirkung der bisherigen Investitionsförde-
rung. Zielerreichung und die Sicherheit der Rentabilität
der Investitionen sind dadurch beeinträchtigt. Mit dem
neuen Förderinstrument sollen diese Schwachstellen be-
seitigt werden.

5.2.2 Kritik an den Förderinstrumenten

131. Die Förderlandschaft für Bioenergien ist segmen-
tiert. Zum einen wird das Wachstum der Biokraftstoffe
durch Mindestbeimischungen, Steuerbefreiungen und
Agrarsubventionen gefördert, zum anderen die Nutzung
von Biomasse in der Strom- und Wärmeerzeugung, vor
allem durch die gesonderten Einspeisevergütungen des
EEG und die Investitionsförderung von Heizungen im
Wärmebereich.

Diese Segmentierung ist zwar historisch nachvollziehbar,
sie behindert aber insgesamt eine Optimierung des Bio-
masseeinsatzes nach wirtschaftlichen oder umweltpoliti-
schen Gesichtspunkten. Insbesondere behindert sie einen
marktwirtschaftlichen Suchprozess nach kostengünstigen
Einsatzmöglichkeiten zur Vermeidung von THG-Emis-
sionen. Anstelle eines solchen marktwirtschaftlichen
Suchprozesses unter anspruchsvollen klimapolitischen
Rahmenbedingungen setzt die Förderpolitik auf eine
Feinsteuerung einzelner Technologien und die Mengen-
förderung für ausgewählte Verwendungszwecke. Damit
wird der potenzielle Beitrag der Biomasse zum Klima-
schutz nicht voll ausgeschöpft. 

Eine im Rahmen eines übergeordneten Konzeptes geeig-
nete Abstimmung der einzelnen Instrumente und ihrer
Förderzwecke ist nicht erkennbar. Es fehlt noch ein über-
geordneter Ordnungsrahmen für die energetische Nut-
zung der Biomasse insgesamt, in dem naturverträgliche
Flächen- und Energiepotenziale identifiziert und die un-
terschiedlichen Einsatzoptionen nach technischen oder
wirtschaftlichen Gesichtspunkten gegeneinander abgewo-
gen werden, bevor hierauf abgestimmte Förderpolitiken
entwickelt werden. Der Versuch, den Biomasseeinsatz für
den jeweils eigenen Verwendungszweck zu maximieren
und damit in einen Förderwettlauf einzutreten, liegt nahe.
Schon die meisten verfügbaren Potenzialberechnungen
für Energie aus Biomasse leisten nur Partialbetrachtungen
für einen Verwendungszweck und verbuchen damit impli-
zit die für Bioenergien verfügbare Fläche mehrfach. Ein
Beispiel hierfür ist die Potenzialberechnung der Europäi-
schen Kommission, nach der circa 18 % der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche in der EU ausreichen würden, um
bis 2020 bis zu 14 % des Kraftstoffverbrauchs durch Bio-
kraftstoffe zu befriedigen. Dieses Impact Assessment der
Europäischen Kommission ist unvollständig, da nicht un-
tersucht wird, wie viel weitere Fläche für die Realisierung
des Bioenergieanteils des europäischen Ausbauzieles für
erneuerbare Energien erforderlich ist und ob hierdurch
Nutzungskonflikte entstehen können (Europäische Kom-
mission 2006a, S. 10, vgl. auch Kap. 3).

132. Das bisherige Förderinstrumentarium bezieht sich
ausschließlich auf Mengenziele im Hinblick auf den End-
energiegehalt. Bei der energetischen Nutzung von Bio-
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masse ist aber der Endenergiegehalt nicht mit der THG-
Bilanz korreliert. Sehr klimaschutzwirksame Einsatz- und
Verwendungspfade werden damit unter Umständen ge-
nauso gefördert, wie Pfade ohne eine signifikante Entlas-
tungswirkung für THG-Emissionen. So lassen sich mit
dem EU-Ziel einer Beimischung von 5,75 % Biokraft-
stoffen zu konventionellen Kraftstoffen nach Berechnun-
gen der Europäischen Kommission je nach Energie-
pflanze und Umwandlungstechnologie zwischen 15 und
45 Mt CO2 einsparen (Europäische Kommission 2007b,
S. 112). Verzerrend kommt noch die Segmentierung der
Förderpolitiken hinzu, die für unterschiedliche Biomasse-
verwendungen und -technologien unterschiedliche För-
der- und Vergütungssätze entwickelt haben. Da die Ver-
meidung von THG-Emissionen hierbei meist ein
nachrangiges Kriterium ist, kann die diesbezügliche För-
derung dieses Ziel nicht effizient verfolgen.

133. Erschwerend kommt die unterschiedliche Steue-
rungswirkung der Instrumente zur Geltung: Während
Beimischungsquoten ein Mengenwachstum ungeachtet
der jeweiligen Kosten erzwingen, ist die Mengenwirkung
einer Einspeisevergütung oder Steuerbefreiung abhängig
von der Förderhöhe und den relativen Erstellungskosten.
Die Beimischungsquote wird daher faktisch gegenüber
den anderen Fördermaßnahmen Priorität erhalten. Ist die
Quote sehr hoch und eignet sich eine Energiepflanze für
verschiedene Verwendungen, sind unmittelbare Auswir-
kungen auf die Wirksamkeit der Förderinstrumente in den
anderen, nicht nur energetischen sondern stofflichen Nut-
zungsbereichen zu erwarten. Eine hohe Biokraftstoff-
quote, wie sie Bundesregierung und EU beschlossen ha-
ben, wird spätestens bei Marktreife der sogenannten
2. Generation der Biokraftstoffe den finanziellen Bedarf
der anderen Förderinstrumente für erneuerbare Energien
in der Strom- und Wärmeversorgung erhöhen, um die sel-
ben Wirkungen zu erreichen. Die Verknappung der Bio-
masse aufgrund einer hohen Biokraftstoffquote erhöht die
Kosten für alternative CO2-Vermeidungsoptionen. Die
Prioritätensetzung zugunsten der Biokraftstoffe begüns-
tigt damit eindeutig Verwendungen mit einem relativ ge-
ringen Klimaschutzbeitrag und hohen THG-Vermei-
dungskosten (vgl. Tz. 35, 38, 145).

Angesichts der sehr unterschiedlichen Beiträge von Bio-
kraftstoffen zum Klimaschutz kann die Durchsetzung von
Beimischungsquoten die Mobilisierung von Einsparpo-
tenzialen anderer THG-Minderungsoptionen beeinträchti-
gen. Dies ist angesichts der erneuten Prioritätensetzung
von Bundesregierung und EU auf den Klimaschutz wenig
sinnvoll. Das von der Europäischen Kommission vorge-
schlagene komplementäre Instrument einer Verminde-
rung des THG-Gehalts von Kraftstoffen um 10 % bis
2020 auf der Basis einer Lebenszyklusbewertung kann zu
einer partiellen Korrektur beitragen. Mit diesem Ziel
könnten effiziente THG-Verminderungen im Kraftstoff-
bereich mobilisiert werden, auch solche, die ohne Bio-
kraftstoffbeimengung erreicht werden (z. B. anlagentech-
nische Maßnahmen bei der Erdölförderung, dem
Transport oder der Veredelung). Allerdings sind das Kli-
maschutzziel und das Beimischungsziel komplementär,
das heißt das Beimischungsziel wird auch weiter verfolgt,

wenn die THG-Verminderung für Kraftstoffe auf ande-
rem Wege effizienter erreichbar ist (Europäische Kom-
mission 2007b, S. 115). Positiv zu bewerten ist, dass der
Kommissionsvorschlag den Aufbau einer Methode und
die Festlegung einer Konvention zur vergleichenden
THG-Bilanzierung verschiedener Kraftstoffe vorsieht.
Diese Methodenkonvention bildet eine unverzichtbare
Grundlage für einen verbesserten Klimaschutzbezug des
Förderinstrumentariums.

134. Die ehrgeizigen Wachstumsziele für 2020 werden
nur durch hohe zusätzliche Importe zu realisieren sein.
Einerseits sind die heimischen Flächenpotenziale zu be-
grenzt, andererseits ist der Anbau in Tropenländern deut-
lich kostengünstiger. Die Entwicklung international aner-
kannter und sanktionierbarer Mindeststandards für den
Anbau von Energiepflanzen, ihre Weiterverarbeitung und
ihren Transport, insbesondere im Hinblick auf den Erhalt
der Biodiversität, dürfte langwierig und voraussetzungs-
voll werden. Damit besteht die Gefahr einer zu späten
instrumentellen Flankierung zur Eindämmung möglicher-
weise irreversibler Folgen des Nutzungs- und Verwer-
tungsdrucks in Tropenländern (vgl. Tz. 41 f., 75 f.). Zu-
dem wird der Handlungsdruck zum Erreichen rechtlich
vorgeschriebener Beimischungsquoten die EU des wich-
tigen Tauschfaktors „Marktöffnung gegen Qualitätsstan-
dards für den Anbau“ berauben.

Die Verordnungsermächtigung im § 37d des BImSchG
und das EU-Klimaschutzziel für Kraftstoffe sind erste
praktische Schritte, die in den nächsten Jahren vorgese-
hen sind, um Mindestkriterien für den Anbau von Ener-
giepflanzen festzulegen. Die Reichweite dieser Ansätze
ist aber schon deshalb begrenzt, weil sie sich nur auf ein-
zelne Förderinstrumente beziehen und noch keine Ge-
samtkonzeption einer umweltpolitischen Flankierung der
Biomasseförderung und der induzierten Importe erkennen
lassen (vgl. Tz. 95 f.).

135. Mit dem für 2007 vorgesehenen nationalen Bio-
masseaktionsplan besteht eine Chance diese Fehlentwick-
lungen zu korrigieren. Der Plan sollte übergeordnete Eck-
punkte zu den Potenzialen und Zielen, zu einer
integrierten Förderpolitik, zum Klimaschutz sowie zu den
Rahmenbedingungen für einen umweltverträglichen An-
bau enthalten.

136. Die Markteinführung der erneuerbaren Energieträ-
ger im Strom- und Wärmemarkt ist ein besonderes Anlie-
gen der Bundesregierung. Mithilfe des Marktanreizpro-
gramms für erneuerbare Energieträger (MAP) und dem
EEG konnten in den vergangenen Jahren deutliche Markt-
impulse gesetzt und erhebliche Potenziale der Biomasse-
nutzung im Wärme- und Strombereich ausgenutzt wer-
den. Allein durch diese Instrumente wurden viele
Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energieträger
über die einzelwirtschaftliche Rentabilitätsschwelle geho-
ben und eine Reihe von Innovationen in diesem Markt-
segment ausgelöst. Auch wenn eine Prioritätensetzung
der Förderung im Wärmebereich und der Stromeinspei-
sung erneuerbarer Energien aus Klimaschutz- und Effi-
zienzgründen gegenüber dem Einsatz als Biokraftstoffe
vorzugswürdig und die Marktanreizwirkung bislang in ei-
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nigen Teilsegmenten beispielgebend ist, zeichnet sich das
gegenwärtige Instrumentarium durch einige widersprüch-
liche Anreizwirkungen aus. Eine Balance zwischen dem
vom SRU ausdrücklich und wiederholt bekräftigten Zu-
kunftsziel hoher Anteile für erneuerbare Energien (SRU
2004, Tz. 39 ff.; 2005a, Tz. 10) und einem effizienten
Klimaschutz ist bisher nicht befriedigend gefunden wor-
den. 

137. Bislang orientiert sich die Förderung der Biomas-
senutzung im Rahmen des EEG vornehmlich an technolo-
giepolitischen Gesichtspunkten. Aber auch regionalwirt-
schaftliche und wettbewerbspolitische Überlegungen
fließen in die Ausgestaltung der Fördersätze ein. Anlagen
mit geringer Wirtschaftlichkeit werden stärker gefördert,
die mit konventionellen Brennstoffen kombinierte, deut-
lich energieeffizientere Biomassenutzung in großen
Kraftwerken dagegen nicht. Durch die Begrenzung der
Förderung auf Anlagen mit einer Nennleistung unter
20 MW werden Investitionsmittel systematisch in Anla-
gengrößen mit suboptimalen energetischen Wirkungsgra-
den gelenkt. Solange im Emissionshandel für THG noch
keine langfristig hinreichenden Emissionsbegrenzungen
und damit verbundene CO2-Preise bestehen, wird die in-
direkte Biomasseförderung in diesen Anlagen nur geringe
Anreize schaffen. So erreichen reine Biomassekraftwerke
im Kondensationsbetrieb ohne Wärmeauskopplung im
Regelfall Brutto-Wirkungsgrade (ohne Eigenenergiever-
brauch) zwischen 10 % und 30 %, während die Mitver-
brennung von Biomasse in modernen Kohlekraftwerken
mit Netto-Wirkungsgraden von bis zu 45 % möglich ist
(Institut für Energetik und Umwelt 2006, S. 19).

Neben diesen Effizienzdefiziten können Mitnahmeeffekte
nicht ausgeschlossen werden (Europäische Kommission
2005c, S. 34). Deutliches Indiz für Mitnahmeeffekte ist
der Trend zum verstärkten Einsatz von nachwachsenden
Rohstoffen in landwirtschaftlichen Biogasanlagen seit
Einführung der sogenannten Bonusregelung für nach-
wachsende Rohstoffe (NawaRo-Bonus) in der letzten No-
velle des EEG. In Anlagenprojekten, die offenbar bereits
unter Berücksichtigung der vorangegangen Vergütungsre-
geln von den Investoren als rentabel beurteilt wurden,
wird inzwischen aufgrund der erhöhten Vergütungssätze
auf den Einsatz landwirtschaftlicher Reststoffe verzichtet
und eine Substratumstellung auf eigens für diesen Zweck
angebaute Energiepflanzen vorgenommen. Mehr als ein
Drittel der Anlagenbetreiber planen eine Änderung der
Substratzusammensetzung bzw. haben bereits Änderun-
gen durchgeführt und auf den Einsatz von nicht zu-
schlagsberechtigenden Substraten verzichtet (Institut für
Energetik und Umwelt 2005; 2006, S. 45 f.). Vergütungs-
regeln, die keine kapazitätserweiternde Wirkung haben
und lediglich die Gewinne aus bestehenden Anlagen er-
höhen, verringern aber die Effizienz des EEG. Derartige

Mitnahmegewinne fördern weder die Markteinführung
noch den Klimaschutz. 

Aufgrund der technologiepolitischen und regionalwirt-
schaftlichen Förderziele erhalten die Anlagen zur Strom-
erzeugung aus Biomasse für ein Endprodukt mit nahezu
identischer Klimaschutzwirkung unterschiedlich hohe
Vergütungen. Die Struktur der Vergütungssätze verdeut-
licht, dass einer möglichst umfänglichen Nutzung regio-
nal verfügbarer Bioenergieträgerpotenziale und der
Berücksichtigung der Kostenspezifika ausgewählter tech-
nischer Nutzungsoptionen eindeutig Vorzug gegenüber
Anreizen zur Suche nach kosteneffizienten THG-Vermei-
dungsoptionen eingeräumt wird. So wird der Erfolg der
EEG-Umsetzung im Rahmen des Monitoring nicht kon-
sequent an Kriterien beurteilt, die Auskünfte über die kli-
mapolitischen Kosten und Nutzen geben, sondern vor-
nehmlich an Kennzahlen der absoluten und auf die Fläche
der Bundesländer bezogenen Anlagenleistung (Institut für
Energetik und Umwelt 2006). Auch der Technologiebo-
nus orientiert sich nicht am Beitrag neuer Technologien
zum Klimaschutz, sondern ist primär an der Marktdurch-
setzung neuer Verfahren orientiert. 

Diese Förderkriterien lassen sich aus innovationspoliti-
schem Interesse an der Stimulierung eines langfristig
selbsttragenden Marktes zunächst rechtfertigen. Eine der-
artige Förderstrategie weist jedoch auf lange Sicht Effi-
zienzdefizite auf. Werden die Fördermaßnahmen langfris-
tig nicht durch den Kostendruck und die Innovationskraft
des Wettbewerbs ersetzt, besteht die Gefahr, dass sich
einzelne dauerhaft marktferne Technologien künstlich am
Markt behaupten und andere möglicherweise effizientere
Innovationen aus dem Blickfeld der Unternehmen geraten
(Institut für Energetik und Umwelt 2006).

138. Ähnliche Probleme können auch bei der bisherigen
Markteinführungsförderung im Wärmebereich und den
bislang favorisierten Varianten eines neuen Wärmegeset-
zes auftreten. Während vergleichsweise unwirtschaftliche
Anlagen mit hohen Emissionsvermeidungskosten beson-
ders stark gefördert werden, lief die Förderung in der Ver-
gangenheit für einige Anlagenkategorien häufig auch
dann weiter, wenn die Wirtschaftlichkeit bereits durch die
steigenden Preise fossiler Brennstoffe gewährleistet war
(LANGNIß et al. 2004; LANGNIß et al. 2006). 

Allerdings deutet sich inzwischen aufgrund steigender
Brennstoffpreise eine Änderung dieser Situation an. Eine
vergleichende Betrachtung der Preisentwicklung von
Holzhackschnitzeln und Holzpellets mit leichtem Heizöl
zeigt, dass die Holzbrennstoffpreise über längere Zeit we-
niger starken Schwankungen als Heizöl unterworfen wa-
ren, inzwischen jedoch aufgrund der hohen Brennstoff-
nachfrage sogar einem stärkeren Aufwärtsdruck
unterliegen (Abb. 5-1). 
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A b b i l d u n g  5 - 1

Entwicklung ausgewählter Brennstoffpreise (Preisindizes für gewerbliche Produkte 2000 = 100)

SRU/SG 2007-2/Abb. 5-1; Datenquelle: Statistisches Bundesamt, verschiedene Jahrgänge
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Dieser deutlich sichtbare Preisanstieg ab Anfang des Jah-
res 2006 folgt einer Verdoppelung der Anträge für eine
Förderung von Biomassekesseln im Rahmen des Markt-
anreizprogramms zur Nutzung erneuerbarer Energien
zwischen den Jahren 2004 (23 190 Anträge) und 2005
(46 784 Anträge) (LANGNIß et al. 2006). Hinzu kommt,
dass die Brennstoffnachfrage der ebenfalls geförderten
Großanlagen den Preisdruck noch verstärkt. Die umfang-
reiche Förderung der Biomassenutzung im Wärmesektor
hat inzwischen nicht nur zu einer engen Verkopplung der
Marktpreisentwicklung für Holzbrennstoffe und Heizöl
beigetragen, sondern bereits einen vom Heizölpreis los-
gelösten Nachfragedruck auf die Holzbrennstoffpreise
ausgelöst. Den Preisanstieg kompensierende Senkungen
der Betriebs- und Anlagenkosten durch technologische
Verbesserungen und Kostensenkungen in der Anlagen-
produktion waren 2002 bis 2005 nicht beobachtbar und
sind bei den am Markt etablierten Verbrennungstechnolo-
gien auch kaum mehr zu erwarten (LANGNIß et al. 2006;
LANGNIß et al. 2004). Damit wird das Ziel einer hohen
Marktdurchdringung der Biomasseheizungen nur durch
eine Dauerförderung zu erreichen sein, die zukünftig zu
erwartende Brennstoffpreissteigerungen kompensieren.

139. Bei einem zukünftigen Vergütungsmodell für die
Wärmebereitstellung aus Biomasse muss die beabsich-
tigte Verbilligung von Wärme aus Biomasse mit den da-
mit auch verbundenen negativen Anreizen zur Wärme-
verschwendung abgewogen werden. Statt bei den
Begünstigten zusätzliche Anreize für einen optimalen

Wärmeschutz zu setzen, wird die Produktion von Raum-
wärme über das durch die Brennstoffpreise gesetzte wirt-
schaftliche Maß hinaus angeregt. Zudem ist zu bedenken,
dass ohne optimierte Nachrüstung der individuellen Hei-
zungsanlagen der vermehrte Biomasseeinsatz in Ein- oder
Mehrfamilienhäusern zu bedenklichen Steigerungen der
Belastung mit Luftschadstoffen führen kann. Der Wärme-
bonus ist ein ungeeignetes Instrument, die Nachrüstung
von alten Biomasseheizungsanlagen mit Abgasreini-
gungstechnik zu fördern. Schließlich ist zu bedenken,
dass nicht nur der Ersatz von Öl- und Kohleheizungen
und der Ausbau der Nah- und Fernwärme, sondern auch
der Einsatz von Biomasse für industrielle Prozesswärme
besonders vorzugswürdig ist. Für diese Prioritätensetzun-
gen im Wärmebereich scheint ein Wärmebonus kein opti-
males Instrument zu sein.

5.3 Fazit

Klimaschutzziele priorisieren

140. Die Förderung von Biomasse kann grundsätzlich
einen jeweils unterschiedlichen Beitrag zur Erreichung
agrar-, energie- und umweltpolitischer Ziele leisten. Da-
bei ist auch auf die Kosten und die Konflikte zwischen
diesen Zielen zu achten. Hinsichtlich der Verfolgung des
Zieles der Versorgungssicherheit dürfen die Zusatzkosten
der Bioenergieherstellung nicht in einem unangemesse-
nen Verhältnis zum Ziel der Energiepreisstabilisierung
und -dämpfung stehen. Der Subventionierungsbedarf für
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Biokraftstoffe aus nationalen und europäischen Anbau-
pflanzen ist so hoch, dass man in diesem Fall von einer
unangemessen hohen „Versicherungsprämie“ reden muss.
Aus diesem Grunde besteht keine Harmonie zwischen
agrar- und energiepolitischen Zielen bei der Biomasseför-
derung. Auch zwischen Klimaschutz und Versorgungs-
sicherheit gibt es klare Zielkonflikte. Ein klimaoptimier-
ter Biomasseeinsatz wird nicht primär zur
Mineralölsubstitution im Verkehrsbereich beitragen, son-
dern eher zur Substitution von fossilen Energieträgern bei
der Wärme- und Elektrizitätsherstellung. Hinsichtlich der
Verfolgung agrarpolitischer Ziele ist hingegen zu beach-
ten, dass weitere Subventionen nur dann gerechtfertigt
sind, wenn durch diese allgemeine Wohlfahrtsziele, wie
der Natur- und Klimaschutz, verfolgt werden. Angesichts
dieser Zielkonflikte und der Rechtfertigungsprobleme für
konkurrierende Ziele liegt die Priorität der Biomasseför-
derung bei ihrem Beitrag zum Klimaschutz. 

Segmentierten Förderansatz durch integrierte 
Biomassestrategie überwinden

141. Die Förderlandschaft für Bioenergie ist stark
segmentiert und behindert eine Optimierung des Biomas-
seeinsatzes nach Klimaschutzgesichtspunkten. Ein rele-
vanter Anteil des Klimaschutzpotenzials des Bioenergie-
einsatzes bleibt damit unausgeschöpft. Stattdessen wird
in Zukunft durch die Segmentierung ein Wettlauf zwi-

schen den verschiedenen Verwendungen angeregt. Eine
sehr hohe Quote für Biokraftstoffe, die unabhängig von
den ökonomischen Gegebenheiten erreicht werden muss,
wird die Kosten für den Bioenergieeinsatz in klimapoli-
tisch ertragreicheren Verwendungsbereichen in die Höhe
treiben. Es besteht das Risiko einer erheblichen Ver-
schwendung öffentlicher und privater Ausgaben mangels
Abstimmung der verschiedenen Instrumente. 

Die Verordnungsermächtigung im § 37d des BImSchG
und das EU-Klimaschutzziel für Kraftstoffe formulieren
erste praktische Schritte, die in den nächsten Jahren vor-
gesehen sind, um ökologische Mindestkriterien für den
Bioenergieeinsatz festzulegen. Die Reichweite dieser An-
sätze ist aber schon deshalb begrenzt, weil sie sich parti-
kular nur auf einzelne Förderinstrumente beziehen und
noch keine Gesamtkonzeption einer umweltpolitischen
Flankierung der Biomasseförderung erkennen lassen. Es
besteht ein schwer auflösbares Spannungsverhältnis zwi-
schen den ökologischen Kriterien der Verordnungser-
mächtigung und den überambitionierten Kraftstoffquoten. 

Vor diesem Hintergrund ist es die zentrale Gestaltungs-
aufgabe eines anstehenden Biomasseaktionsplans überge-
ordnete Eckpunkte zu den Potenzialen, zu ihrem optima-
len Einsatz für den Klimaschutz, zu einer in sich
konsistenten Förderpolitik sowie zu den Rahmenbedin-
gungen für einen umweltverträglichen Anbau festzule-
gen.
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6 Wege zu einer optimierten Biomassestrategie 
142. Als wichtigstes Ziel der Biomassenutzung sieht der
SRU die Reduktion von Treibhausgas-Emissionen (Treib-
hausgas – THG) an. Um nicht nachhaltige Nutzungsfor-
men auszuschließen, darf dieses Ziel jedoch nur unter
Einhaltung der in Kapitel 4 beschriebenen ökologischen
Randbedingungen verfolgt werden. Eine nachhaltige Bio-
masseförderungsstrategie muss daher zwei grundlegende
Anforderungen erfüllen:

– Sie muss die Biomassenutzung im Hinblick auf die
Vermeidung von THG-Emissionen optimieren (vgl.
Kap. 5.3).

– Sie muss einen nationalen, europäischen und interna-
tionalen Ordnungsrahmen für einen umweltgerechten
Anbau von Energiepflanzen entwickeln. Dieser Ord-
nungsrahmen kann nicht unbeachtet der vorhandenen
Instrumente für eine umweltgerechte Landwirtschaft
entwickelt werden (vgl. Kap. 4.3). 

Im letzten Kapitel wurde dargestellt, dass die Förderland-
schaft für Bioenergien stark segmentiert ist. Eine Abstim-
mung der einzelnen Instrumente und ihrer Förderzwecke
im Rahmen eines übergeordneten Konzeptes für die ener-
getische Nutzung ist noch nicht erkennbar. Es bedarf da-
her einer Übergangsstrategie bis die Voraussetzungen für
eine konsequente Klimaschutzorientierung der Förder-
landschaft geschaffen werden. Während dieser Über-
gangsphase sollte das vorhandene Instrumentarium hin-
sichtlich Förderhöhe, Geltungsbereich und Ausbauzielen
überprüft und dort korrigiert werden, wo es offensichtlich
kostenwirksamen Klimaschutz durch Biomasse behin-
dert. Langfristig sollte die Anrechnung der THG-Erspar-
nisse der Bioenergien in einem substanziell reformierten
und in seinem Geltungsbereich erweiterten THG-Emis-
sionshandelssystem angestrebt werden. Idealerweise
wäre dies ein globales Emissionshandelssystem auf der
ersten Handelsstufe, dessen Realisierungsbedingungen
aber schwierig sind. Auch aus diesem Grunde erscheint
aus Sicht des SRU eine Weiterentwicklung der Biomasse-
förderung in zwei Phasen sinnvoll, einer Übergangsphase
der Förderung der Markteinführung von Biomassetechno-
logien und einer daran anschließenden zweiten Phase, in
der langfristig das CO2-Vermeidungspotenzial der Bio-
massenutzung im Rahmen eines effizienten Klimaschutz-
regimes ausgeschöpft wird.

Die entscheidende Frage besteht darin, wie die Phase der
Förderung der Markteinführung von Biomassetechnolo-
gien einerseits aus der bestehenden Förderlandschaft he-
raus entwickelt und andererseits von Anfang an als Über-
gang konzipiert werden kann, der letztlich auf die
Einmündung in die zweite Phase des effizienten Klima-
schutzes zielt. Selbstverständlich muss in beiden Phasen

die Einhaltung der oben genannten Randbedingungen ge-
währleistet sein.

In diesem Abschnitt soll ein Weg aufgezeigt werden, der
aus der jetzigen und vorgesehenen Förderlandschaft auf
eine Biomassenutzung mit dem Ziel eines effizienten Kli-
maschutzes unter ökologischer Qualitätssicherung führt.

6.1 Förderung der Markteinführung in 
kurzfristiger Perspektive

143. Mit dem Einsatz neuartiger Energietechnologien
betritt die Wirtschaft in vielen Fällen Marktneuland.
Energietechnische Innovationen treffen auf ein risikorei-
ches Marktumfeld, indem die Marktkräfte aufgrund von
Marktunvollkommenheiten häufig nur für Technologie-
optionen mit kurzfristigen Ertragsaussichten Raum las-
sen. Erst mittel- bis langfristig am Markt wettbewerbs-
fähige Produktionstechnologien genießen dagegen oft
geringere Priorität. Diese Phase der Marktentwicklung
kann durch eine übergangsweise Technologieförderung
beschleunigt werden. Dabei sollte die Förderung jedoch
auf Technologien gerichtet werden, die in absehbarer Zeit
wettbewerbsfähig sein können und deren mittel- bis lang-
fristiger Klimaschutzbeitrag in einem vertretbaren Refe-
renzrahmen von gesamtwirtschaftlich kosteneffizienten
Klimaschutzmaßnahmen liegt. Aussichtsreiche Technolo-
gien lassen sich unter Berücksichtigung realistischer
Schätzungen von Lernkurveneffekten hinsichtlich ihrer
wirtschaftlichen Potenziale identifizieren und auf Basis
von Lebenszyklusanalysen umweltpolitisch bewerten. Im
Bereich der Biomasse sind die Nutzungspfade mit glei-
chermaßen hohen wirtschaftlichen und umweltschonen-
den Potenzialen eng begrenzt. Diese aussichtsreichen
Technologien sind mit Instrumenten zu fördern, die durch
stabile Rahmenbedingungen ein positives Innovations-
und Investitionsklima für ein beschleunigtes Erreichen
der Marktreife gewährleisten.

144. Obgleich sich die aktuell eingesetzten Förderins-
trumente durchaus positiv auf die Marktentwicklung ver-
schiedener Nutzungsoptionen der Biomasse ausgewirkt
haben, besteht Reformbedarf. Es ist zu vermeiden, dass
die Fördermaßnahmen dauerhaft marktferne Technolo-
gieoptionen finanzieren und damit knappe Mittel binden.
Aber auch eine regelmäßige Evaluation der Förderung
auf Mitnahmeeffekte ist notwendig. Steigende Energie-
preise, technischer Fortschritt und Lernkurveneffekte in
der Anlagenproduktion ziehen eine hohe Dynamik der
Wirtschaftlichkeitsfortschritte der Förderadressaten nach
sich, auf die zur Vermeidung einer Förderung inzwischen
marktgängiger Techniken flexibel reagiert werden muss.
Hier bestehen bislang noch erhebliche Defizite. Mit der
praktizierten Differenzierung der Förderung nach einzel-
nen Technologieoptionen erhöhen sich zwar die Chancen
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der Beschleunigung der Marktreife in diesen Bereichen,
doch grenzt dieser Weg darüber hinausgehende mögliche
Alternativen systematisch aus und läuft Gefahr, in ein
Dilemma zwischen marktferner Dauersubvention und
Fördermittelmitnahme zu geraten. Ferner sollte der Wir-
kungsbereich der Förderung auch dann eingeschränkt
werden, wenn neue klimaschonende Energieoptionen
neue Umweltprobleme verursachen. 

145. Orientierung für eine stärker effizienzorientierte
Förderpolitik bietet die Entwicklung der CO2-Vermei-
dungskosten. 

Speziell für verschiedene Nutzungspfade der Biomasse
wurden in der Studie des Öko-Instituts (FRITSCHE und
ZIMMER 2006) Vermeidungskosten für die Jahre 2010
und 2030 ermittelt. Dabei werden ein Hoch- und ein
Niedrigpreisszenario für Energie untersucht. Die Verwen-
dung von Reststoffen führt durchweg zu den geringsten
Vermeidungskosten. Jedoch schränken die zumindest
langfristig relativ geringen Potenziale von Biomasserest-
stoffen diese Nutzungsoption ein. 

Obwohl die Biokraftstoffe der 2. Generation (Biomass-
to-Liquid – BtL) dieser Studie zufolge wesentlich gerin-
gere Vermeidungskosten aufweisen als Biokraftstoffe der
1. Generation, liegen die Vermeidungskosten bei Bioetha-
nol mit durchschnittlich 368 €/t CO2e in 2010 und 117 €/t
CO2e im Jahr 2030 sehr hoch. Lediglich der Ersatz von
Diesel durch BtL-Diesel ist bei niedrigen fossilen Ener-
giepreisen mit 64 €/t CO2e relativ günstig. Ist die Verfüg-
barkeit der Reststoffe gering oder steigen die Preise für
fossile Energieträger an, liegen die Vermeidungskosten

über 100 €/t CO2e. Im Bereich der Biokraftstoffe allge-
mein ist der Ersatz von Diesel durch reines Rapsöl mit
Vermeidungskosten von 63 €/t CO2e bei weitem die güns-
tigste und bereits jetzt verfügbare Alternative. Auch an-
dere Studien zeigen erhebliche Spannbreiten der Vermei-
dungskosten der jeweiligen Biokraftstoffarten auf, die auf
unterschiedliche methodische Annahmen und Unsicher-
heiten zurückzuführen sind (ECMT 2007, S. 87; CON-
CAWE et al. 2006).

Im Rahmen der Energieumwandlung sind die angenom-
menen Minderungsfaktoren der THG bezüglich der ein-
zelnen Biomassenutzungspfade ausschlaggebend für die
Bestimmung der Vermeidungskosten. Die Minderungs-
faktoren hängen vornehmlich von den substituierten
Energieträgern ab. So gelangen FRITSCHE und ZIM-
MER (2006) bei der Substitution von Gas-BHKW durch
Biogas-BHKW (BHKW – Blockheizkraftwerke) zu einer
THG-Vermeidung von 142 g CO2e/kWh und somit zu
Vermeidungskosten von 181 €/t CO2e. In der Studie TUM
(WAGNER et al. 2004) erfolgte die Substitution von Erd-
gas- und Steinkohlekraftwerken durch Biogasanlagen mit
einem Minderungsfaktor von 829 g CO2e/kWh. Damit
gelangt man zu Vermeidungskosten von circa 30 €/t
CO2e. Nachstehende Übersicht ist eine Zusammenfas-
sung der CO2-Minderungsfaktoren (g CO2e/kWh) ver-
schiedener Studien, für den Stromsektor unter Berück-
sichtigung der Emissionen der Vorketten (g CO2e/kWh).
In den drei rechten Spalten sind CO2e-Vermeidungskos-
ten anhand der Minderungsfaktoren für drei Differenz-
preisszenarien errechnet.
Ta b e l l e  6 - 1

CO2e-Vermeidungskosten im Stromsektor

Minderungs-
faktor*

CO2e-Vermeidungskosten 
bei einer Kostendifferenz (in ct/kWh) von

2,6 3 5
Studie** g CO2/kWhel €/t CO2e €/t CO2e €/t CO2e

DLR, IFEU, WI 466 56 64 107
UBA Var. 1 790 33 38 63
UBA Var. 2 480 54 63 104
Prognos 438 59 68 114
EWI, IE, RWI 930 28 32 54
TUM 829 31 36 60
Durchschnitt 40 46 76
* Die Minderungsfaktoren wurden gegenüber KLOBASA und RAGWITZ (2005) pauschal um den Abschlag von 100 g  CO2/kWhel reduziert,

um die CO2e-Emissionen der Vorkette zu berücksichtigen. 
** Abkürzungen der einzelnen Studien:

– DLR, IFEU, WI: Nitsch, J.; Gärtner, S.; Barthel, C. : Ökologisch optimierter Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland,
Stuttgart, Heidelberg, Wuppertal 2004

– UBA Var. 1+2: Nitsch, J.; Fischedick, M.; Staiß, F.; Allnoch, N.; Baumert, M.: Klimaschutz durch Nutzung erneuerbarer Energien, Umwelt-
bundesamt (Hrsg.), Berlin 2000

– Prognos: Zwischenbericht V: Analyse der Wirksamkeit von CO2-Minderungsmaßnahmen im Energiebereich und ihre Weiterentwicklung,
Basel 2003

– EWI, IE, RWI: Schulz, W.; Kalies, M.; Hillebrand, B.: Gesamtwirtschaftliche, sektorale und ökologische Auswirkungen des Erneuerbare
Energien Gesetzes (EEG), Köln 2004

– TUM: Geiger, B.; Hardi, M.; Brückl, O.; Roth, H.; Tzscheutschler, P.: CO2-Vermeidungskosten im Kraftwerksbereich, bei den erneuerbaren
Energien sowie bei nachfrageseitigen Energieeffizienzmaßnahmen, München: Lehrstuhl für Energiewirtschaft und Anwendungstechnik,
TUM 2004

SRU/SG 2007-2/Tab. 6-1; Datenquelle: KLOBASA und RAGWITZ 2005; eigene Berechnungen
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Die höchst unterschiedlichen CO2-Minderungsfaktoren
erklären sich aus der Annahme der substituierten Energie-
träger. In den einzelnen Studien wurden verschiedene
Methoden angewendet, um die durch Bioenergieanlagen
substituierten Kraftwerke zu ermitteln. Die Kostendiffe-
renz errechnet sich aus den Kosten einer aus Biomasse
erzeugten Stromeinheit abzüglich der Gestehungskosten
einer Stromeinheit der substituierten Technologie. Bei-
spielsweise entstehen Mehrkosten in Höhe von 2,6 ct/kWh,
wenn Gas durch Biogas ersetzt wird. Die Höhe der Kos-
tendifferenz ist von den Rohstoffpreisen und der einge-
setzten Technologie abhängig. Steigen die Preise der fos-
silen Energieträger stärker als die Preise für Biomasse, ist
mit einer sinkenden Kostendifferenz und folglich mit sin-
kenden CO2-Vermeidungskosten zu rechnen. Auf jeden
Fall wird die Kostendifferenz aufgrund des technischen
Fortschritts in der Energieerzeugung sinken, da aufgrund
der Lernkurveneffekte die Stromgestehungskosten aus
den jungen Technologien der erneuerbaren Energien stär-
ker sinken werden als die Stromgestehungskosten der
konventionellen Kraftwerkstechnologie. Wird zusätzlich
die Prozesswärme verstärkt in der Stromproduktion ge-
nutzt, ist damit zu rechnen, dass eine mögliche Zunahme
der Kostendifferenz durch den erhöhten Minderungsfak-
tor kompensiert wird und dadurch die CO2-Vermeidungs-
kosten sinken. 

Die verschiedenen Formen der energetischen Nutzung
von Biomasse weisen eine sehr große Bandbreite der
Kosten auf. Selbst wenn man technischen Fortschritt und
Kostendegression sowie einen hohen Zertifikatspreis ei-
nes langfristig ambitionierten Klimaschutzes antizipiert,
wird deutlich, dass einige technologische Optionen keine
ökonomisch tragfähige Zukunft haben. Selbst ein zu-
kunftsoffener Technologieansatz sollte daher die breite
Markteinführung solcher auch langfristig nicht tragfähi-
ger Technologien unterlassen. In dieser Technologiephase
sollten die einzelnen Förderinstrumente systematisch im
Hinblick auf die obigen Kriterien überprüft und gegebe-
nenfalls revidiert werden. Im Einzelnen bedeutet dies:

146. Im Rahmen der EEG-Förderung sollte die Begren-
zung der Förderung auf kleine Anlagen und auf Anlagen,
die nur Biomasse umwandeln, überprüft werden. Hin-
sichtlich der Wirkungsgrade und des Klimaschutzes ist
auch der Biomasseeinsatz in größeren Kraftwerken wün-
schenswert. 

Zudem sollten die Höhe und Degression der Fördersätze
neu bewertet werden. Paradoxe Effekte degressiver För-
dersätze, wie der Ausbau mehrerer ökonomisch subopti-
mal dimensionierter Kleinstbiogasanlagen an einem
Standort, sollten vermieden werden. 

Die Bonusregelung für nachwachsende Rohstoffe (Na-
waRo-Bonus) sollte im Hinblick auf ihre Verdrängungs-
effekte für den Reststoffeinsatz in Biogasanlagen über-
prüft werden. Eine Veränderung der Struktur der
Vergütungssätze, die lediglich zur Energieträgersubstitu-
tion und nicht zu einer Verbesserung der THG-Bilanz der
Biomasseverstromung führt, sollte vermieden werden.
Regionalwirtschaftliche Aspekte sollten bei der Bestim-
mung der Fördersätze keine Rolle spielen. 

147. Auch im Bereich der Förderung der Wärmenut-
zung sollte die Marktanreizförderung weiter entwickelt
werden. Besonders wichtig erscheint hier eine strenge
Koppelung der Förderung an den Stand der Technik im
Bereich der Abgasreinigung und aus Klimaschutzgründen
eine prioritäre Behandlung der Kohle- und Heizölsubsti-
tution. Ebenso wichtig ist es, die Förderinstrumente im
Bereich der Nah- und Fernwärmeversorgung sowie der
industriellen Prozesswärme im Hinblick auf den verstärk-
ten Biomasseeinsatz zu überprüfen. Hierbei sind bei der
Ausgestaltung der Förderanreize vorhandene Klima-
schutzpotenziale stärker als reine Mengenziele zu bewer-
ten. Für die Finanzierung eines solchen Programms sollte
eine Sonderabgabe auf fossile Heizenergieträger erwogen
werden. 

Die in der Diskussion befindliche Einführung eines
EE-Wärmegesetzes mit einer technologiedifferenzierten
Vergütung der Wärmeeinspeisung ist nicht zielführend.
Die Förderung des Energieeinsatzes für Wärmezwecke
könnte zu einer Vernachlässigung der Anstrengungen im
Bereich der Energieeffizienz führen. Außerdem lässt sich
mit einem energieträgerbezogenen Förderansatz schwer-
lich die aus Luftreinhaltegründen erforderliche Nachrüs-
tung und Modernisierung von Heizungsanlagen zur Bio-
masseverbrennung erreichen. 

148. Die direkte Anbauförderung und implizite Privile-
gierung von Energiepflanzen im Rahmen der gemein-
schaftlichen Maßnahmen zur Flächenstilllegung in der
Landwirtschaft sowie die Prämie für Energiepflanzen
sollten zurückgefahren werden. Die Förderung der Bio-
energie sollte grundsätzlich auf der Verwendungsseite er-
folgen, weil nur hierdurch eine Einsatzoptimierung zu ge-
währleisten ist. Im Rahmen der weiter auszubauenden
Programme zur ländlichen Entwicklung sollten Anbau-
formen und Pflanzen, die auch Synergien zu den Zielen
des Naturschutzes mit sich bringen (vgl. Kap. 3), beson-
ders berücksichtigt werden. Hierzu kann auch unter na-
turschutzfachlichen Voraussetzungen die bereits durchge-
führte Förderung des Anbaus mehrjähriger Pflanzen
gehören. Die grundsätzlich problematische Doppelförde-
rung einerseits auf der Angebotsseite durch das Instru-
mentarium der ersten Säule der europäischen Agrarpolitik
und andererseits der verwendungsbezogenen Förder-
instrumente kann allerdings erst im Kontext der weiteren
grundlegenden Reform der europäischen Agrarpolitik ge-
löst werden. Hierbei sollten Preisstützungen und betriebs-
oder flächenbezogene Prämien zugunsten der Honorie-
rung von Leistungen zum Landschafts- und Naturschutz
zurückgefahren werden. 

149. Die ehrgeizigen nationalen und europäischen
Wachstums- und Ausbauziele für Biokraftstoffe sollten
im Hinblick auf andere wirtschaftlichere Einsatzbereiche,
die zumindest im nächsten Jahrzehnt noch relativ hohen
Klimaschutzkosten, die teilweise fragwürdigen und ins-
gesamt begrenzten Beiträge zum Klimaschutz, auf eine
realistische Einschätzung der Technologieentwicklung
und auf einen schwerlich umweltpolitisch zu flankieren-
den Importsog kritisch überprüft werden. Eine seriöse
umfassende Überprüfung der politisch gesetzten Ziele
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durch eine Abschätzung der monetären und auch ökologi-
schen Kosten und Nutzen für den Klimaschutz steht noch
aus. Die jeweiligen Folgeabschätzungen der europäischen
Kommission haben methodische Schwächen (Tz. 109)
und legen teilweise Schlussfolgerungen nahe, die den po-
litischen Zielen widersprechen (Kap. 5.1).

Die nationale Biokraftstoffquote sollte daher – unter Be-
rücksichtigung des Vertrauensschutzes für die im Hin-
blick auf die steigende Quote bereits geleisteten Investi-
tionen in Umwandlungsanlagen – möglichst nahe am
heutigen Niveau eingefroren werden. Auch die Zielset-
zung des Europäischen Rates für eine verbindliche Quote
von 10 % bis 2020 bedarf einer Revision nach unten. So-
lange die Voraussetzungen, die an dieses Ziel geknüpft
wurden (nachhaltiger Anbau, Verfügbarkeit der
2. Generation, Wirtschaftlichkeit), nicht hinreichend ge-
geben sind, sollte sich die Bundesregierung dafür einset-
zen, dass dieses Ziel für 2020 zumindest nicht rechtsver-
bindlich ausgestaltet wird. 

150. Wie die obigen Ausführungen gezeigt haben
(Tz. 109, 112), wird der Beitrag der Biokraftstoffe sowohl
zum Klimaschutz als auch zur Versorgungssicherheit
weitgehend überschätzt. Die Gesamtkosten des ange-
strebten Wachstumspfades sind nicht transparent und
werden nicht ins Verhältnis zum Nutzen gesetzt. Die Ein-
grenzung der globalen ökologischen und sozialen Neben-
folgen eines Importsoges wird durch eine überhöhte Bei-
mischungsquote erschwert. Dringlich ist die Entwicklung
einer umfassenden Bilanzierung der THG-Emissionen
von Biokraftstoffen, um ein realistisches Bild vom Kli-
maschutzpotenzial von Biokraftstoffen zu erhalten (vgl.
Tz. 35). Bei einer umfassenderen Bilanzierung werden
viele bisher geförderte Kraftstoffe keine nennenswerten
positiven Klimaschutzbeiträge mehr vorweisen können.
Eine überzogene Quote behindert zudem einen Übergang
zu der vom SRU empfohlenen klimaschutzpolitischen
Optimierung. 

Steuerliche Fördermaßnahmen für sogenannte Biokraft-
stoffe der 2. Generation sollten so bald wie möglich von
ihrem Klimaschutzbeitrag abhängig gemacht werden. Im
Vorfeld der Diskussion um das Biokraftstoffquotengesetz
hatten Vertreter der Automobil- und der Mineralölindus-
trie einen Vorschlag präsentiert, der anstelle der Kraft-
stoffquote einen verstärkten CO2-Bezug der Förderung
zum Ziel hatte. Volkswagen schlug – im Hinblick auf die
2. Generation der Biokraftstoffe – abgestufte steuerliche
Befreiungen auf der Basis eines Nachhaltigkeitsindexes
vor, der neben CO2 auch Auswirkungen auf die Biodiver-
sität, den Düngemitteleinsatz und andere Faktoren be-
rücksichtigen sollte (LEOHOLD 2006; DÖHMEL 2006).
Ein solcher mehrdimensionaler Nachhaltigkeitsindex
wäre allerdings schwer zu objektivieren und missbrauchs-
anfällig. Seine Verifizierung wäre nicht ohne erheblichen
Aufwand realisierbar. Sinnvoller ist daher, einen Pau-
schalwert für die je nach Herstellungsprozess verminder-
ten THG-Emissionen je Kraftstoffeinheit als Bemes-
sungsgrundlage für die Steuerbefreiung festzusetzen.
Voraussetzung hierfür ist allerdings die nunmehr ohnehin
erforderliche Methodenkonvention zur Lebenszyklusbi-
lanzierung der THG-Ersparnisse verschiedener Kraft-
stoffe (Tz. 35).

Eine aus klimapolitischer Perspektive vorzugswürdige
Alternative ist dagegen der Einsatz von Biogas als Fahr-
zeugkraftstoff. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die
Produktion der für die Biogaserzeugung notwendigen
Reststoffe und nachwachsenden Rohstoffe (NawaRo)
nicht zu verstärkten Umweltbeeinträchtigungen in der
Landwirtschaft führt (Kap. 3.2). Zudem markieren der er-
höhte Kostenaufwand der Aufbereitung des Biogases für
die Einspeisung in die bestehende Erdgasinfrastruktur
und die notwendige Infrastrukturerweiterung gegenwärtig
noch die wirtschaftlichen Grenzen dieser Option.

6.2 Effizienter Klimaschutz in langfristiger 
Perspektive

151. Im Laufe der nächsten Dekade sollte die Vermei-
dung von THG prioritär dort stattfinden, wo sie am kos-
tengünstigsten ist. Nach der Phase der Technologieförde-
rung sind genügend Erfahrungen mit der Technologie und
dem Potenzial erneuerbarer Energien gesammelt, um
diese dem Wettbewerb auf den verschiedenen Märkten
auszusetzen. Für die einzelnen Förderbereiche bedeutet
dies ein mittelfristiges Auslaufen der mengenbezogenen
Förderung und die möglichst weitgehende Integration in
einen sektorübergreifenden Emissionshandel. Langfristig
anzustreben wäre hier der Emissionshandel auf der ersten
Handelsstufe (Kasten) (SRU 2005; 2006). Vorstellbar
– aber aufwändiger und weniger effizient – sind auch
Modelle, die einem solchen Emissionshandel auf der ers-
ten Handelsstufe nahe kommen oder von einem entspre-
chend simulierten Preis für die THG-Emission ausgehen.

Emissionshandel auf der ersten Handelsstufe

Der Emissionshandel auf der ersten Handelsstufe setzt
beim Brennstoffgroßhandel an (hierzu bereits SRU
2002, Tz. 473). Handelsunternehmen, die in Deutsch-
land bzw. innerhalb der EU Brennstoffe in Verkehr
bringen, müssen der zuständigen Behörde – entspre-
chend der bei der Verbrennung entstehenden CO2-
Emissionen der jeweiligen Energieträger – Zertifikate
vorweisen. Analog zum jetzigen Emissionshandel darf
die Menge der insgesamt ausgegeben Zertifikate das
festgelegte Emissionsbudget nicht überschreiten. Auf-
grund der beschränkten Anzahl der ausgegebenen Zer-
tifikate unterliegt der Kohlenstoffanteil der insgesamt
in den Verkehr gebrachten Brennstoffmenge einer
Obergrenze. Aufgrund dieser künstlichen Verknap-
pung haben die Brennstoffhändler einen Anreiz, ihre
Absatzmengen zu reduzieren, auf den Verkauf kohlen-
stoffärmerer bzw. -neutraler Brennstoffe umzustellen
oder für den Absatz von nicht mit Zertifikaten gedeck-
ten Brennstoffmengen zusätzliche Zertifikate am
Markt zu erwerben. Verkäufer von Zertifikaten müssen
diese durch geringere Absatzmengen bzw. Brennstoff-
substitution freimachen. Eine relative Erhöhung der
Kosten fossiler Brennstoffe gegenüber Brennstoffen
mit geringerem Emissionspotenzial ist die Folge. Bei
den Verbrauchern wirkt der Emissionshandel analog
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zur Wirkung der Ökosteuer allein über die absoluten
und relativen Veränderungen der Brennstoffpreise. Ein
Handel mit Emissionsrechten durch alle Unternehmen
bzw. Privathaushalte ist nicht nötig. Aufgrund der
vergleichsweise geringen Akteurszahl wären die
Transaktions- und Kontrollkosten vergleichsweise ge-
ring. Aufgrund der zu erwartenden vehementen Vertei-
lungskämpfe der Handelsunternehmen um die Zertifi-
kate ist eine Versteigerung der Emissionsrechte durch
den Staat notwendig. 

Im Detail sind noch einige Gestaltungsfragen zu lösen.
In diesem Emissionshandelssystem gelten Brennstoffe
aus Biomasse nur insofern als klimaneutral wie die
energetischen CO2-Emissionen des Produktionsprozes-
ses bereits bei den hierfür eingesetzten fossilen Brenn-
stoffen im Emissionshandel Berücksichtigung finden.
Die Erfassung der Klimagase Methan (CH4) und Lach-
gas (N2O) ist wegen ihrer negativen Klimawirkung
unbedingt geboten. Zwei Ansätze sind möglich. Eine
Alternative ist die Berücksichtigung pauschaler Emis-
sionsfaktoren und ihre Umrechnung in Kohlendioxid-
äquivalente im Emissionshandel, sodass auch für das
Inverkehrbringen von Brennstoffen aus Biomasse Zer-
tifikate vorzuweisen wären. Hierzu erforderliche Le-
benszyklusanalysen müssten unter anderem auch
Leckageraten der Biogasproduktion berücksichtigen.
Ansatzpunkt für die Zertifikatspflicht wäre entweder
der Brennstoffhandel (Vorprodukte für Biodiesel oder
Pellets) oder der Netzbetreiber (Strom oder Gas). Bei
Eigenproduktion und -verbrauch von Biomasse ist die
Praktikabilität der Teilnahme am Emissionshandel zu
prüfen. Dieser Ansatz ist sehr komplex und vernach-
lässigt die THG-Emissionen der übrigen Landwirt-
schaft. Eine andere Möglichkeit bestünde in der aus-
schließlichen Anwendung des Emissionshandels für
energetische Kohlendioxidemissionen und einem ge-
sonderten Instrument zur Reduktion von Methan- und
Lachgasemissionen sowie zur Vermeidung von Land-
nutzungsänderungen mit negativen Klimafolgen in der
gesamten Landwirtschaft. Da aufwändige Umrech-
nungsoperationen der unterschiedlich klimarelevanten
Emissionen im Rahmen des Monitorings entfallen,
dürften zwei getrennte Instrumente handhabbarer sein.
Denkbar wäre etwa eine Abgabe der Landwirtschaft
für pauschale flächen- bzw. tierbestandsbezogene
Emissionsfaktoren von unterschiedlichen landwirt-
schaftlichen Nutzungen. Ein Emissionshandel für diese
Gase dürfte ebenfalls möglich sein, krankt allerdings
wie der obige kombinierte Ansatz an hohen Transak-
tions- und Kontrollkosten. Dafür wären aber eine die
Gesamteffizienz beider Instrumente erhöhende Ver-
rechnung der Emissionsrechte auf der Handelsebene
und die Erreichung hinreichend quantifizierbarer Men-
genziele für alle Klimagase möglich.

152. Derzeit zeichnet sich zum Beispiel hinsichtlich der
Förderung der Biokraftstoffe eine Diskussion ab, deren
Klimaschutzbeitrag im Rahmen der Strategie zur Vermin-
derung der CO2-Emissionen für Kraftfahrzeuge anrech-
nen zu lassen (Europäische Kommission 2007, S. 4). Der
momentan wahrscheinlichste Weg einer solchen Verrech-
nung führt über zwei separate Instrumente. Der instru-
mentelle Ansatz bei den Fahrzeugherstellern formuliert
ein weniger anspruchsvolles Ziel im Hinblick auf den er-
hofften Klimaschutzbeitrag der Biokraftstoffe für die ge-
samte Fahrzeugflotte. Ein zweites Instrument setzt bei der
Mineralölindustrie an, um von dieser einen Beitrag für die
Schließung der Lücke zum offiziellen Ziel von 120 g/CO2
bis zum Jahre 2012 zu fordern. Anstelle der Biokraftstoff-
quote sollte dieses aber aus Effizienz- und Effektivitäts-
gründen durch ein THG-Verminderungsziel für Kraft-
stoffe erfolgen. Das von der Europäischen Kommission
vorgeschlagene 10 %-Ziel zur Verminderung der THG-
Emissionen von Kraftstoffen über ihren Lebenszyklus
hinweg (vgl. Abschn. 5.1.2) könnte ein sinnvolles Instru-
ment sein. Es würde der Mineralölindustrie Wahlfreiheit
lassen, wie die THG-Emissionen über den Lebenszyklus
von Kraftstoffen am effizientesten vermindert werden
könnten. Die Zielformulierung müsste aber darauf hin
überprüft werden, ob sie in einem mit anderen effizienten
Klimaschutzmaßnahmen vergleichbaren Kostenkorridor
erreichbar ist.

Alternativ ist auch vorstellbar, konventionelle Kraftstoffe
mit einer Klimaschutzsteuer in Höhe des mittelfristig zu
erwartenden Zertifikatspreises zu versehen und damit den
Emissionshandel auf der ersten Handelsstufe für die
Kraftstoffe zu simulieren. Ein solches Instrument hätte
aber eine nur beschränkte Steuerungswirkung auf den
Kraftstoffeinsatz und seine Zusammensetzung, wahr-
scheinlicher wären Anreize zur Kraftstoffverbrauchsredu-
zierung durch ein verändertes Fahrverhalten und eine ver-
ringerte Fahrleistung. Für das Klimaschutzziel wäre dies
jedoch irrelevant. 

153. Im Bereich der Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energieträgern ist nach Beendigung der Markteinfüh-
rungsphase eine Integration in den bestehenden THG-
Handel möglich. Dies würde zu einem dem Klimaschutz-
potenzial der erneuerbaren Energieträger nahe kommen-
den, relativen Wettbewerbsvorteil gegenüber den konven-
tionellen Energieträgern führen.

Mehr Effizienz der Erreichung der Klimaschutzziele im
Wärmeenergiebereich sollte durch eine stärkere, emis-
sionsbezogene Besteuerung von Heizenergieträgern an-
gestrebt werden. Derartige Steuern auf Heizenergieträger
können schon im Vorgriff auf einen sektorübergreifenden
Emissionshandel auf gesamteuropäischer Ebene beim
Großhandel für Heizenergieträger ansetzen und dort ver-
gleichsweise einfach im späteren Emissionshandel aufge-
hen.

Funktionsvoraussetzung solcher Modelle der Einbezie-
hung in den THG-Handel ist eine realitätsnahe Abbildung
der THG-Bilanz verschiedener energetischer Verwendun-
gen von Biomasse (vgl. Abschn. 3.1.2). Die meisten bis-
herigen Untersuchungen weisen gravierende methodische
Schwächen auf, welche zu einer Überschätzung des Kli-
maschutzbeitrages von Biokraftstoffen führen. Notwen-
dig ist zum einen eine Erweiterung der Bilanzierung um
die Betrachtung von CO2-Äquivalenten, um zumindest
die bei der Herstellung der Bioenergie relevanten Emis-
sionen an CH4 und N2O einzubeziehen. Diese THG spie-
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len in der landwirtschaftlichen Produktion eine große
Rolle. Zum anderen sollte der gesamte Produktionspfad
der Biokraftstoffe von eventuellen Landnutzungsände-
rungen über den Anbau, die Verarbeitung bis zum Ver-
brauch in den betreffenden Motorentypen betrachtet wer-
den. Landnutzungsänderungen spielen dabei im Hinblick
auf die Speicherfähigkeit der Böden für CO2 eine wich-
tige Rolle, die bislang unzureichend in viele CO2-Bilan-
zen eingeflossen ist. Durch geeignete, gegebenenfalls
auch an veränderte klimatische Bedingungen angepasste
Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher Böden
kann Bodenerosion und der Verlust organischer Boden-
substanz weitgehend vermieden werden.

6.3 Fazit

Übergänge zu einer klimaschutzoptimierten Strategie 

154. Eine nachhaltige Biomasseförderungsstrategie
muss zwei grundlegende Anforderungen erfüllen:

– Sie muss die Biomassenutzung im Hinblick auf die
Vermeidung von THG-Emissionen optimieren.

– Sie muss einen nationalen, europäischen und interna-
tionalen Ordnungsrahmen für einen umweltgerechten
Anbau von Energiepflanzen entwickeln. Dieser Ord-
nungsrahmen kann nicht unbeachtet der vorhandenen
Instrumente für eine umweltgerechte Landwirtschaft
entwickelt werden.

Vornehmliches Ziel der Biomassenutzung sollte die Re-
duktion von THG-Emissionen sein. Jedoch ist die Förder-
landschaft für Bioenergien stark segmentiert und eine Ab-
stimmung der einzelnen Instrumente und ihrer
Förderzwecke ist noch nicht erkennbar. Langfristig sollte
ein effizienter Klimaschutz erreicht werden und die An-
rechnung der THG-Ersparnisse der Bioenergien in einem
substanziell reformierten und in seinem Geltungsbereich
erweiterten THG-Emissionshandelssystem angestrebt
werden. Idealerweise wäre dies ein globales Emissions-
handelssystem auf der ersten Handelstufe, dessen Reali-
sierungsbedingungen aber schwierig sind. Es bedarf aber
einer Übergangsstrategie bis die Voraussetzungen für eine
konsequente und effiziente Klimaschutzorientierung ge-
schaffen werden können. Auch aus diesem Grunde er-
scheint aus Sicht des SRU eine Weiterentwicklung der
Biomasseförderung in zwei Phasen sinnvoll, einer Über-
gangsphase der Förderung der Markteinführung von
Biomassetechnologien und einer daran anschließenden
zweiten Phase, in der langfristig das CO2-Vermeidungs-
potenzial der Biomassenutzung im Rahmen eines effi-
zienten Klimaschutzregimes ausgeschöpft wird.

Markteinführung von Biomassetechnologien

155. In der Phase der Markteinführung sollte grundsätz-
lich an das vorhandene Instrumentarium der Biomasse-
förderung angeknüpft werden, die Fördersätze und Aus-
bauziele aber im Lichte des klimaoptimierten Überganges
überprüft werden. Das Förderinstrumentarium sollte ins-
besondere die energetische Vorzugswürdigkeit des Bio-
energieeinsatzes im Wärme- und Strombereich besser be-

achten als bisher. Die Wirksamkeit des EEG und der
Förderungen im Wärmebereich sollten daher nicht durch
die preistreibenden Effekte der Biokraftstoffquote ausge-
höhlt werden. 

Bei der Förderung der Markteinführung sollte vermieden
werden, dass Technologien gefördert werden, deren mit-
tel- bis langfristiger Klimaschutzbeitrag nicht in einem
vernünftigen Referenzrahmen von gesamtwirtschaftlich
kosteneffizienten Klimaschutzmaßnahmen liegt. Aus-
sichtsreiche Technologien lassen sich unter Berücksichti-
gung realistischer Schätzungen von Lernkurveneffekten
hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Potenziale identifizie-
ren und auf Basis von Lebenszyklusanalysen umweltpoli-
tisch bewerten. 

In dieser Phase der Technologieförderung sollten die ein-
zelnen Förderinstrumente systematisch im Hinblick auf
die obigen Kriterien überprüft werden. Im Einzelnen be-
deutet dies:

156. Im Rahmen der EEG-Förderung sollte die Begren-
zung der Förderung auf kleine Anlagen und auf Anlagen,
die nur Biomasse umwandeln, überprüft werden. Hin-
sichtlich der Wirkungsgrade und des Klimaschutzes ist
auch der Biomasseeinsatz in größeren Kraftwerken wün-
schenswert. Zudem sollten die Höhe und Degression der
Fördersätze neu bewertet werden. Paradoxe Effekte, wie
der Ausbau ökonomisch suboptimaler Kleinstbiogasanla-
gen, die durch die degressiven Fördersätze ausgelöst wor-
den sind, sollten vermieden werden. Der NawaRo-Bonus
sollte im Hinblick auf seine Verdrängungseffekte beim
Reststoffeinsatz in Biogasanlagen überprüft werden. 

157. Im Bereich der Förderung der Wärmenutzung
sollte die Marktanreizförderung weiter entwickelt wer-
den. Besonders wichtig erscheint hier eine strenge Kop-
pelung der Förderung an den Stand der Technik im Be-
reich der Abgasreinigung und aus Klimaschutzgründen
eine prioritäre Behandlung der Kohle- und Heizölsubsti-
tution. Ebenso wichtig ist es, die Förderinstrumente im
Bereich der Nah- und Fernwärmeversorgung sowie der
industriellen Prozesswärme im Hinblick auf den verstärk-
ten Biomasseeinsatz zu überprüfen. Hierbei sind bei der
Ausgestaltung der Förderanreize vorhandene Klima-
schutzpotenziale stärker als reine Mengenziele zu bewer-
ten. Für die Finanzierung eines solchen Programms sollte
eine Sonderabgabe auf fossile Heizenergieträger erwogen
werden. 

Der SRU erachtet die in der Diskussion befindliche Ein-
führung eines EE-Wärmegesetzes mit einer technologie-
differenzierten Vergütung der Wärmeeinspeisung nicht
als zielführend. Die Förderung des Energieeinsatzes für
Wärmezwecke könnte zu einer Vernachlässigung der An-
strengungen im Bereich der Energieeffizienz führen. Au-
ßerdem lässt sich mit einem energieträgerbezogenen För-
deransatz schwerlich die aus Luftreinhaltegründen
erforderliche Nachrüstung und Modernisierung von Hei-
zungsanlagen zur Biomasseverbrennung erreichen. 

158. Die direkte Anbauförderung und implizite Privile-
gierung von Energiepflanzen im Rahmen der gemein-
schaftlichen Maßnahmen zur Flächenstilllegung in der
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Landwirtschaft sowie die Prämie für Energiepflanzen
sollten zurückgefahren werden. Die Förderung der Bio-
energie sollte grundsätzlich auf der Verwendungsseite er-
folgen, weil nur hierdurch eine Einsatzoptimierung zu
gewährleisten ist. Im Rahmen der weiter auszubauenden
Programme zur ländlichen Entwicklung sollten Anbaufor-
men und Pflanzen, die auch Synergien zu den Zielen des Na-
turschutzes mit sich bringen (vgl. Abschn. 4.2.1.2), beson-
ders berücksichtigt werden. 

159. Die ehrgeizigen nationalen und europäischen
Wachstums- und Ausbauziele für Biokraftstoffe sollten
kritisch überprüft werden. Eine seriöse offizielle Folgen-
und Kostenabschätzung der politisch gesetzten Ziele steht
noch aus. Wesentlich mehr Klimaschutz wäre möglich,
wenn das vorhandene Biomassepotenzial in andere Ver-
wendungen flöße. Die ökologischen Nebenfolgen der ab-
sehbaren Importsteigerungen für Biokraftstoffe in Dritt-
ländern sind kurz- und mittelfristig schwer zu steuern.
Die nationale Biokraftstoffquote sollte daher – unter Be-
rücksichtigung des Vertrauensschutzes für die im Hin-
blick auf die steigende Quote bereits geleisteten Investi-
tionen in Umwandlungsanlagen – möglichst nahe am
heutigen Niveau eingefroren werden. Auch die Zielset-
zung des Europäischen Rates für eine Quote von 10 % bis
2020 bedarf einer Revision nach unten. Solange die Vo-
raussetzungen, die der Europäische Rat an dieses Ziel ge-
knüpft hat (nachhaltige Produktion, Verfügbarkeit der
2. Generation, Wirtschaftlichkeit), nicht gegeben sind,
sollte die Europäische Beimischungsquote auch nicht
rechtsverbindlich ausgestaltet werden. 

160. Steuerliche Fördermaßnahmen für sogenannte Bio-
kraftstoffe der 2. Generation sollten so bald wie möglich
von ihrem Klimaschutzbeitrag abhängig gemacht werden.
Sinnvoll ist einen Pauschalwert für die je nach Herstel-

lungsprozess verminderten THG-Emissionen je Kraft-
stoffeinheit als Bemessungsgrundlage für die Steuerbe-
freiung festzusetzen. 

Integration in einen sektorübergreifenden 
Emissionshandel 

161. Im Laufe der nächsten Dekade sollte die Vermei-
dung von CO2 prioritär dort stattfinden, wo sie relativ am
kostengünstigsten ist. Für die einzelnen Förderbereiche
bedeutet dies ein mittelfristiges Auslaufen der mengenbe-
zogenen Förderung und die möglichst weitgehende Inte-
gration in einen sektorübergreifenden Emissionshandel.
Langfristig anzustreben wäre hier der Emissionshandel
auf der ersten Handelsstufe (SRU 2005; 2006), da dieser
gegenüber den im Entstehen begriffenen sektoralisierten
Handelssystemen einfacher und zu geringeren Transak-
tionskosten und -brüchen realisierbar ist. Nicht grund-
sätzlich auszuschließen sind aber auch zweitbeste Lösun-
gen, die zur Preisbestimmung einen Emissionshandel auf
der ersten Handelsstufe simulieren.

Funktionsvoraussetzung solcher Modelle der Einbezie-
hung in den THG-Handel ist eine realitätsnahe Abbildung
der THG-Bilanz verschiedener energetischer Verwendun-
gen von Biomasse. Notwendig ist eine Erweiterung der
Bilanzierung um die Betrachtung von CO2-Äquivalenten,
um zumindest die bei der Herstellung der Bioenergie rele-
vanten Emissionen an Methan und Lachgas einzubezie-
hen. Auch sollte der gesamte Produktionspfad der Bio-
kraftstoffe von eventuellen Landnutzungsänderungen
über den Anbau, die Verarbeitung bis zum Verbrauch in
den betreffenden Motorentypen betrachtet werden. Land-
nutzungsänderungen spielen dabei im Hinblick auf die
Speicherfähigkeit der Böden für CO2 eine wichtige, bis-
her weitgehend ausgeklammerte Rolle. 
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7 Zusammenfassung und Empfehlungen
162. Der Klimaschutz ist spätestens nach dem aktuellen
Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change (IPCC) zu einem der meist beachteten The-
men der Umweltpolitik geworden. Zentrale Vorausset-
zung einer wirksamen Klimaschutzpolitik ist eine
deutliche Verminderung der Emissionen von Treibhaus-
gasen (THG). Neben einer Steigerung der Energieeffizi-
enz kann diese auch durch den Ersatz fossiler durch er-
neuerbare Energieträger erreicht werden. In diesem Sinne
plant die EU den Anteil an erneuerbaren Energien am Pri-
märenergieeinsatz bis zum Jahre 2020 auf 20 % zu erhö-
hen. Die Bundesregierung hat dieses Ziel in einer Erklä-
rung vom April 2007 dahin gehend konkretisiert, dass
erneuerbare Energien bis 2020 einen Anteil von 14 % bei
der Erzeugung von Wärme, 17 % bei Kraftstoffen und
27 % bei Strom erlangen sollen. Um diese ambitionierten
Ziele zu erreichen, wird der Biomasseeinsatz, der inner-
halb der erneuerbaren Energien mit 70 % bereits jetzt den
höchsten Anteil hat, noch weiter stark wachsen. 

Im Hinblick auf ihr grundsätzlich großes Potenzial zur
Vermeidung von Emissionen klimarelevanter Gase ist die
Bedeutung, die die Europäische Kommission und die
Bundesregierung der verstärkten Biomassenutzung ein-
räumen, zu begrüßen. Allerdings muss sich der Ausbau
der energetischen Biomassenutzung an ihren tatsächli-
chen Chancen für den Klimaschutz orientieren. Dies ist
nur dann sichergestellt, wenn die Rahmenbedingungen
für den Anbau und die Nutzung von Biomassepflanzen,
also insbesondere die Förderpolitiken und die rechtlichen
Anforderungen an den Biomasseanbau, die relevanten
umweltfachlichen Grenzen angemessen in den Blick neh-
men.

Chancen der Biomassenutzung

163. Aus ökologischer Sicht bieten der Anbau und die
Nutzung von Biomasse zur Energieerzeugung vielfältige
Chancen. So leistet diese Energieform einen Beitrag zur
Schonung der zunehmend knapper werdenden fossilen
Energieträger. Darüber hinaus wird bei der energetischen
Nutzung klimaschonend nur das Kohlendioxid freige-
setzt, was während des Pflanzenwachstums gebunden
wurde. Grundvoraussetzung dafür, dass durch den Ein-
satz von Biomasse zur Energieerzeugung im Vergleich zu
der Verwendung fossiler Energieträger weniger THG frei-
gesetzt werden, ist jedoch, dass die nachwachsenden
Rohstoffe umweltverträglich und klimaschutzorientiert
angebaut und genutzt werden.

Durch den Biomasseanbau können darüber hinaus posi-
tive Effekte für den Naturhaushalt erreicht werden. Ein
Potenzial besteht in dieser Hinsicht etwa, wenn zuvor in-
tensiv genutzte Ackerflächen durch nachhaltige Anbau-
formen von Biomassepflanzen abgelöst werden. 

Zudem sind die Chancen der Biomassenutzung umso grö-
ßer, je effizienter der Einsatz und die dabei erzielte Ein-
sparung von THG-Emissionen sind. 

164. Im Vergleich zu anderen Energieträgern bietet Bio-
masse vielfältige Vorzüge. So ist es möglich, diese als
feste, flüssige und gasförmige Energieträger zur Verfü-
gung zu stellen. Folglich können mit Biomasse im Ge-
gensatz zu anderen erneuerbaren Energien alle Ener-
gieformen (Wärme, Strom und Kraftstoffe) ersetzt
werden. Ein großer Vorteil der Biomasse sowie der da-
raus erzeugten Energieträger ist außerdem, dass aufgrund
ihrer guten Lagerfähigkeit Energie zeitlich und räumlich
flexibel bereitgestellt werden kann. 

Weitere Chancen liegen in der Entwicklung neuer Tech-
nologien. So werden im Rahmen der Biomassenutzung
zahlreiche neue Verfahren entwickelt und optimiert, wo-
durch Deutschland seine führende Position als Technolo-
gieanbieter weiter ausbauen kann.

Grenzen der Biomassenutzung
165. Diese Vorteile der Verwendung von Biomasse als
Energieträger stehen aber unter dem Vorbehalt begrenzter
Flächenverfügbarkeit und der Beachtung ökologischer
Erfordernisse.

Begrenzte Menge der in Deutschland erzeugbaren 
Biomasse

166. Auch bei einer Verwendung der beiden Biomasse-
formen – biogene Reststoffe und nachwachsende Roh-
stoffe – kann nur ein Teil des Primärenergiebedarfes der
Bundesrepublik Deutschland gedeckt werden. Das jährli-
che Aufkommen an Reststoffen aus Forst- und Holzwirt-
schaft, Landwirtschaft, Tierkörperbeseitigung, Lebens-
mittelindustrie sowie Abwasser- und Abfallwirtschaft
liegt bei etwa 100 Mio. Mg. Davon können allerdings nur
etwa 65 % (70 Mio. Mg) technisch und ökologisch sinn-
voll genutzt werden. Damit liegt das Potenzial zwischen
4 und 5 % des Primärenergiebedarfs von Deutschland.
Kurzfristig übersteigt das Potenzial der Reststoffe sogar
das Potenzial an nachwachsenden Rohstoffen. Die ener-
getische Nutzung der Reststoffe ist allerdings nur teil-
weise etabliert. Die Ausschöpfung des Reststoffpoten-
zials unter Beachtung der ökologischen Restriktionen
(z. B. bei der Nutzung von Stroh und Restwaldholz) sollte
daher Priorität vor einem verstärkten Anbau von nach-
wachsenden Rohstoffen erhalten. 

Das Potenzial nachwachsender Rohstoffe ist zuvorderst
dadurch begrenzt, dass landwirtschaftliche Produktions-
flächen nicht uneingeschränkt zur Verfügung stehen. In-
sofern konkurriert der Biomasseanbau mit der Nahrungs-
und der Futtermittelproduktion und darf darüber hinaus
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nur im Einklang mit den Erfordernissen des Schutzes von
Natur und Landschaft weiter ausgebaut werden. Auf die-
ser Grundlage ist davon auszugehen, dass bis zum Jahre
2030 eine Ausweitung der landwirtschaftlichen Flächen
zum Anbau von Biomasse von derzeit 1,6 Mio. ha auf
3 bis 4 Mio. ha möglich ist. 

Abhängig von den zur Energieerzeugung eingesetzten
Pflanzen und den Verwertungspfaden können unter-
schiedliche Energiepotenziale erschlossen werden. Eine
Nutzung im stationären Bereich über Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) kann bei gleicher Anbaufläche wesent-
lich höhere Energiepotenziale ausschöpfen als Biokraft-
stoffe. Bei einer Gesamtbetrachtung der Potenziale von
Reststoffen und nachwachsenden Rohstoffen ergibt sich
damit bezüglich Biomasse nationaler Herkunft ein maxi-
mal zu erreichender Deckungsbeitrag in Höhe von 10 %
des Primärenergieverbrauches bis zum Jahre 2030.

Die anspruchsvollen politischen Ziele sind also allein mit
in der Bundesrepublik Deutschland erzeugter Biomasse
nicht zu erreichen. Bereits zur Erzeugung des gemäß § 37 a)
Abs. 3 Satz 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
bis zum Jahre 2010 dem in Verkehr gebrachten Otto- und
Dieselkraftstoff beizumischenden und in den Folgejahren
noch zu erhöhenden Biokraftstoffanteils von 6,75 %
würde das gesamte verfügbare Flächenpotenzial bean-
sprucht. Diese ambitionierten Ziele forcieren demnach
den Import von Biomasse bzw. biogenen Energieträgern.

Umweltgefährdungen durch den Biomasseanbau und 
erforderliche Regulierungen 

167. Deutliche Grenzen werden dem zügig vorangetrie-
benen Anbau und der Nutzung von Biomasse im Hinblick
auf die Umweltrisiken gesetzt, die diese sowohl auf natio-
naler als auch auf internationaler Ebene mit sich bringen.
Als umweltgefährdend erweist sich dabei die intensiv-
landwirtschaftlich betriebene Biomasseerzeugung. Diese
Gefährdungen müssen durch eine Anpassung des rechtli-
chen Rahmens eingedämmt werden.

168. Auf nationaler Ebene werden Gefahren für den Na-
turhaushalt weniger durch die umweltschädigenden Qua-
litäten neuer Anbauformen begründet. Deutlicher ins Ge-
wicht fällt derzeit die flächenhafte Ausweitung von
Anbaukulturen, die starke Auswirkungen auf die Umwelt
haben: So werden vermehrt Raps und Mais auf Kosten
weniger umweltgefährdender Kulturen angebaut. Die
Übernutzung von CO2-speichernden Vegetationsformen
wie zum Beispiel von Wald kann überdies deren Senken-
funktion beeinträchtigen. Ähnlich negative Folgen für das
Klima können Landnutzungsänderungen haben, zum Bei-
spiel der Umbruch von Dauergrünland und die Trockenle-
gung von Mooren. 

In rechtlicher Hinsicht sollten für den Anbau von nach-
wachsenden Rohstoffen grundsätzlich die gleichen Stan-
dards wie für die Nahrungs- und Futtermittelproduktion
gelten. Die Veränderungen der Landwirtschaft, die ange-
sichts der gezielten Förderung des Anbaus von nach-
wachsenden Rohstoffen zu erwarten sind, sind allerdings
Anlass dafür, die umweltverträgliche Entwicklung der

Landwirtschaft insgesamt voranzutreiben. Die bestehen-
den ökologischen Standards, die sich im Rahmen der gu-
ten fachlichen Praxis des nationalen Rechts (GfP) oder
der europäischen Vorgaben des Cross Compliance finden,
sollten in jedem Fall konsequent umgesetzt und partiell
weiterentwickelt werden. Dabei erweisen sich hinsicht-
lich der Auswirkungen eines gesteigerten Biomassean-
baus für die nationale Ebene insbesondere folgende Maß-
nahmen als sinnvoll:

– beim Einsatz von Düngemitteln die Einführung einer
Stickstoffüberschussabgabe; 

– bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln eine
weitere Konkretisierung, rechtliche Aufwertung und
konsequente Umsetzung der Erfordernisse des inte-
grierten Pflanzenschutzes; 

– die Einhaltung einer mindestens dreigliedrigen Frucht-
folge ohne Ausnahmeregelungen. Gleichzeitig sollte
die Möglichkeit eröffnet werden, die Zahl der jährlich
anzubauenden Kulturen und ihre maximalen Betriebs-
flächenanteile rechtlich vorzugeben; 

– ein generelles Verbot des Umbruchs von Dauergrün-
land. 

Ferner sollten Schutzgebietsverordnungen darauf über-
prüft werden, ob sie Umweltgefährdungen, die mit dem
Anbau von nachwachsenden Rohstoffen einhergehen,
hinreichend ausschließen. Gegebenenfalls sind Anpas-
sungen insbesondere in Form von Anbaurestriktionen er-
forderlich. Zu prüfen ist weiter, ob der Schutz von Saum-
und Strukturelementen durch eine zusätzliche Kompensa-
tionsregelung zu verstärken ist.

Spezifische Standards für den Biomasseanbau sind hin-
sichtlich der Reststoffentnahme erforderlich, die im
Übermaß zu negativen Eingriffen in die Nährstoffkreis-
läufe führen kann. Darüber hinaus kann sich ein spezifi-
scher Regulierungsbedarf künftig hinsichtlich des Anbaus
gentechnisch veränderter Pflanzen ergeben. Im Falle von
fruchtart- und standortspezifischen Auswirkungen sollte
durch Maßnahmen der räumlichen Gesamtplanung Vor-
sorge getroffen werden. Auch die flächenbezogene För-
derung der nachwachsenden Rohstoffe sollte nur unter
der Bedingung erfolgen, dass keine schutzwürdigen oder
empfindlichen Gebiete durch unangepasste Anbauformen
in Anspruch genommen werden.

Die Forschung zu den Umweltauswirkungen des Ausbaus
von nachwachsenden Rohstoffen vermag mit der rasanten
Ausweitung der Energiepflanzenerzeugung kaum noch
Schritt zu halten. Aus Gründen der Schadensprävention
und der Umweltvorsorge ist es daher zwingend notwen-
dig, die Förderung der nachwachsenden Rohstoffe zu
„entschleunigen“. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass
umweltbezogene Vorgaben mit Blick auf die Erfüllung
der (dynamischen) Ausbauziele nur so formuliert werden,
dass sie keinen hinreichenden Schutz der Umweltgüter
gewährleisten.

169. Da aufgrund der ambitionierten Biomassepolitik
der EU und der Bundesrepublik Deutschland mit einer
deutlichen Ausweitung der Biomasseimporte aus nicht
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der EU zugehörigen Ländern, darunter insbesondere auch
Schwellen- und Entwicklungsländer, zu rechnen ist, muss
sichergestellt sein, dass die Importsteigerung umwelt-
schädigenden Herstellungspraktiken in den Erzeugerlän-
dern keinen Vorschub leistet. 

Mit der Ausweitung der Biomasseproduktion im interna-
tionalen Rahmen gehen erhebliche Gefahren eines Raub-
baus an den Naturgütern der Erzeugerländer einher, dem
durch verbindliche Standards entgegengewirkt werden
muss. Private Zertifizierungssysteme sind dabei kein
funktionales Äquivalent für verbindliche Standards des
Biomasseanbaus, bieten aber einen wichtigen konzeptio-
nellen Ansatz für deren Entwicklung.

So bedarf es verbindlicher umweltfachlicher Standards,
von deren Einhaltung die Marktfähigkeit der betreffenden
Biomasse und Biomasseerzeugnisse in der EU bzw. in
Deutschland abhängig gemacht wird. Vorzugswürdig er-
scheint es dabei, diese Standards im Rahmen eines inter-
nationalen Übereinkommens, an dem die wesentlichen
Import- und Exportstaaten beteiligt sind, zu vereinbaren.
Diese konsensuale Herangehensweise verspricht auf-
grund der in dem Übereinkommen manifestierten Akzep-
tanz der Umweltanforderungen eine gute Durchsetzung
der Standards. Darüber hinaus sind die auf der Grundlage
internationaler Umweltschutzübereinkommen ergriffe-
nen Beschränkungen des internationalen Handels bislang
noch nicht zum Gegenstand welthandelsrechtlicher Aus-
einandersetzungen gemacht worden. 

Demgegenüber nachrangig, aber im Falle des Scheiterns
eines internationalen Übereinkommens durchaus mög-
lich, ist die einseitige Durchsetzung der Umweltstandards
gegenüber den Erzeugerstaaten. Das WTO-Recht steht ei-
ner derartigen Herangehensweise nicht prinzipiell entge-
gen. Zwar ist möglicherweise davon auszugehen, dass die
auf den Ausschluss umweltschädigender Herstellungsme-
thoden gerichteten Beschränkungen des internationalen
Handels mit den Diskriminierungsverboten des WTO-Re-
gimes, insbesondere dem Inländergleichbehandlungs-
grundsatz, unvereinbar sind. Allerdings können entspre-
chende Maßnahmen nach Artikel XX lit. b) und lit. g)
GATT gerechtfertigt sein, wenn es sich um Maßnahmen
zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Men-
schen, Tieren und Pflanzen sowie zum Schutze erschöpf-
licher Naturschätze handelt. Insofern kommen handelsbe-
schränkende Standards unter anderem zum Schutz der
Regenwälder sowie von Mooren und anderen Feuchtge-
bieten in Betracht. Unter den hier aufgezeigten Bedingun-
gen steht das WTO-Recht daher der Normierung auch in-
ternational anwendbarer Umweltschutzstandards auf der
Grundlage der Verordnungsermächtigung des § 37 d)
BImSchG nicht entgegen.

Lösungsansätze und notwendige Prioritäten

Klimaschutz priorisieren und ganzheitliches 
Energiekonzept entwickeln

170. Die Förderung von Biomasse kann grundsätzlich
einen jeweils unterschiedlichen Beitrag zur Erreichung
agrar-, energie- und umweltpolitischer Ziele leisten. Da-

bei ist aber auch auf die Kosten und die Konflikte zwi-
schen diesen Zielen zu achten. Gerade wenn mehrere
Ziele gleichzeitig verfolgt werden können, sollte im
Zweifel dem Klimaschutz auf der Grundlage eines natur-
verträglichen Anbaus Vorrang eingeräumt werden. Die
Minderung von THG, die durch die energetische Nutzung
von Biomasse tatsächlich erzielt werden kann, wird aller-
dings wegen nicht hinreichender ökobilanzieller Betrach-
tungen, so insbesondere hinsichtlich der Klimafolgen von
Landnutzungsänderungen, tendenziell überschätzt. Vor
allem deshalb kann zurzeit keine abschließende Bewer-
tung vorgenommen werden. Dennoch lassen die bisheri-
gen Ergebnisse den Schluss zu, dass die stationäre Nut-
zung von Biomasse zur Strom- und Wärmeerzeugung
vorteilhaft gegenüber der Nutzung von Biomasse als
Kraftstoff ist. Eine priorisierte Förderung des Einsatzes
von Biomasse im Transportsektor nutzt demnach die Po-
tenziale der Biomasse hinsichtlich des Klimaschutzziels
nicht optimal. Es sollte deswegen nur ein mäßiger Aus-
bau der Biokraftstoffe angestrebt werden. Die stationäre
Nutzung zeigt vor allem bei der Wärmenutzung sowie bei
kombinierter Wärme- und Stromnutzung gute THG-Ein-
sparungspotenziale. Ein Ausbau dieser kombinierten Nut-
zung sollte deswegen auf jeden Fall angestrebt werden. 

Betrachtet man die Nutzung der Biomasse getrennt nach
den zur Verfügung stehenden Fraktionen, sollte bis auf
die fermentativ nutzbaren Reststoffe und nachwachsen-
den Rohstoffe wenig Biomasse für die Kraftstoffherstel-
lung genutzt werden. Feste Biomasse, vor allem der Roh-
stoff Holz, sollte vielmehr für die Bereitstellung von
Wärme eingesetzt werden. Insbesondere die Nutzung für
Hochtemperaturprozesswärme in der Industrie stellt einen
sinnvollen Einsatz dar, da keine andere erneuerbare Ener-
gie diese substituieren kann. Hinsichtlich Strom und
Raumtemperatur bieten sich zusätzlich und langfristig die
erneuerbaren Energiequellen Windkraft, Solarthermie
und Geothermie als Substitute an. Wichtig ist aber auch
eine verstärkte Nutzung in Nahwärmenetzen statt in Ein-
zelfeuerstätten. Die Biomassenutzung sollte demnach
nicht isoliert von anderen erneuerbaren Energien hin-
sichtlich ihrer Klimaschutzpotenziale betrachtet werden.
Ziel sollte vielmehr die Entwicklung eines ganzheitlichen
Konzeptes für einen klimaschutzoptimierten Einsatz aller
Energieträger sein. 

Segmentierten Förderansatz mit integrierter 
Biomassestrategie überwinden

171. Die Förderlandschaft für Bioenergien ist segmen-
tiert. Zum einen wird das Wachstum der Biokraftstoffe
durch Mindestbeimischungen, Steuerbefreiungen und
Agrarsubventionen gefördert, zum anderen die Nutzung
von Biomasse in der Strom- und Wärmeerzeugung, vor
allem durch die gesonderten Einspeisevergütungen des
Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneu-
erbare-Energien-Gesetz – EEG) und die Investitionsför-
derung von Heizungen im Wärmebereich.

Diese Segmentierung ist zwar historisch nachvollziehbar,
sie behindert aber insgesamt eine Optimierung des Bio-
masseeinsatzes nach wirtschaftlichen oder umweltpoliti-
schen Gesichtspunkten. Insbesondere behindert sie einen
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marktwirtschaftlichen Suchprozess nach kostengünstigen
Einsatzmöglichkeiten zur Vermeidung von THG-Emis-
sionen. Anstelle eines solchen marktwirtschaftlichen
Suchprozesses unter strengen klimapolitischen Rahmen-
bedingungen setzt die Förderpolitik auf eine Feinsteue-
rung einzelner Technologien und die Mengenförderung
für ausgewählte Verwendungszwecke. Damit wird der
potenzielle Beitrag der Biomasse zum Klimaschutz nicht
voll ausgeschöpft. Eine seriöse Gesamtabschätzung der
gesamten Kosten und Nutzen dieser Förderpolitik für
Steuerzahler, Verbraucher und den Klimaschutz bis zum
Jahre 2020 existiert bisher nicht. 

Stattdessen wird in Zukunft durch die Segmentierung ein
Förderwettlauf zwischen den verschiedenen Verwendun-
gen angeregt. Eine sehr hohe Quote für Biokraftstoffe, die
unabhängig von den ökonomischen Gegebenheiten er-
reicht werden muss, wird die Kosten für den Bioenergie-
einsatz in klimapolitisch ertragreicheren Verwendungsbe-
reichen in die Höhe treiben. Es besteht das Risiko einer
erheblichen Verschwendung öffentlicher und privater
Gelder mangels Abstimmung der verschiedenen Instru-
mente. 

Die in § 37 d BImSchG statuierte Verordnungsermächti-
gung und das EU-Klimaschutzziel für Kraftstoffe (10 %
Minderung der THG-Emissionen bis 2020) formulieren
erste praktische Schritte, die in den nächsten Jahren vor-
gesehen sind, um ökologische Mindestkriterien für den
Bioenergieeinsatz festzulegen. Die Reichweite dieser An-
sätze ist aber schon deshalb begrenzt, weil sie sich parti-
kular nur auf einzelne Förderinstrumente beziehen und
noch keine Gesamtkonzeption einer umweltpolitischen
Flankierung der Biomasseförderung erkennen lassen. Es
besteht ein schwer auflösbares Spannungsverhältnis zwi-
schen den ökologischen Kriterien der Verordnungser-
mächtigung und den überambitionierten Kraftstoffquoten. 

Vor diesem Hintergrund ist es die zentrale Gestaltungs-
aufgabe eines anstehenden Biomasseaktionsplans überge-
ordnete Eckpunkte zu den Potenzialen, zu ihrem optima-
len Einsatz für den Klimaschutz, zu einer in sich
konsistenten Förderpolitik sowie zu den Rahmenbedin-
gungen für einen umweltverträglichen Anbau festzulegen.

Diese nachhaltige Biomasseförderungsstrategie muss
zwei grundlegende Anforderungen erfüllen:

– Sie muss die Biomassenutzung im Hinblick auf die
Vermeidung von THG-Emissionen optimieren.

– Sie muss einen nationalen, europäischen und interna-
tionalen Ordnungsrahmen für einen umweltgerechten
Anbau von Energiepflanzen entwickeln. Dieser Ord-
nungsrahmen kann nicht unbeachtet der generellen In-
strumente für eine umweltgerechte Landwirtschaft
entwickelt werden.

Die Weiterentwicklung der Biomasseförderung sollte in
zwei Phasen erfolgen:

– einer Übergangsphase der Förderung der Markteinfüh-
rung eines breiten Spektrums von Technologien und

– einer daran anschließenden zweiten Phase eines effizi-
enten Klimaschutzes durch ein erweitertes grundle-
gend reformiertes Emissionshandelssystem für THG.

172. In der Phase der Markteinführung sollte grundsätz-
lich an das vorhandene Instrumentarium der Biomasseför-
derung angeknüpft werden, wobei jedoch die Fördersätze
und Ausbauziele im Lichte des klimaschutzoptimierten
Überganges zu überprüfen sind. Das Förderinstrumenta-
rium sollte insbesondere die energetische Vorzugswürdig-
keit des Bioenergieeinsatzes im Wärme- und Strombe-
reich besser beachten als bisher. Die Wirksamkeit des
EEG, durch welches in das öffentliche Netz eingespeister
elektrischer Strom aus erneuerbaren Energien zu festge-
legten Sätzen vergütet werden muss, sowie die Wirksam-
keit der Förderungen im Wärmebereich, sollten nicht
durch die preistreibenden Effekte der Biokraftstoffquote
ausgehöhlt werden. 

Bei der Förderung der Markteinführung sollte es vermie-
den werden, Technologien zu fördern, deren mittel- bis
langfristiger Klimaschutzbeitrag nicht in einem vernünfti-
gen Referenzrahmen von gesamtwirtschaftlich kosten-
effizienten Klimaschutzmaßnahmen liegt. Aussichtsrei-
che Technologien lassen sich unter Berücksichtigung
realistischer Schätzungen von Lernkurveneffekten hin-
sichtlich ihrer wirtschaftlichen Potenziale identifizieren
und auf Basis von Lebenszyklusanalysen umweltpolitisch
bewerten. 

Die einzelnen Förderinstrumente sollten systematisch im
Hinblick auf die obigen Kriterien überprüft werden. Im
Einzelnen bedeutet dies:

– Im Rahmen der EEG-Förderung sollten die Begren-
zungen der Förderung auf kleine Anlagen und auf die
Anlagen, die nur Biomasse umwandeln, überprüft
werden. Hinsichtlich der Wirkungsgrade und des Kli-
maschutzes ist auch der Biomasseeinsatz in größeren
Kraftwerken wünschenswert. Zudem sollten die Höhe
und Degression der Fördersätze neu bewertet werden.
Paradoxe Effekte, wie der Ausbau ökonomisch sub-
optimaler Kleinstbiogasanlagen, die durch die degres-
siven Fördersätze ausgelöst worden sind, sollten ver-
mieden werden. Die Bonusvergütung für die Nutzung
nachwachsender Rohstoffe (NaWaRo-Bonus) sollte
im Hinblick auf ihre Verdrängungseffekte beim Rest-
stoffeinsatz in Biogasanlagen überprüft werden. 

– Im Bereich der Förderung der Wärmenutzung sollte
die Marktanreizförderung weiter entwickelt werden.
Besonders wichtig erscheinen hier eine strenge Kop-
pelung der Förderung an den Stand der Technik im
Bereich der Abgasreinigung und aus Klimaschutz-
gründen eine prioritäre Substitution von Kohle- und
Heizöl. Wichtig ist auch, die Förderinstrumente im
Bereich der Nah- und Fernwärmeversorgung sowie
der industriellen Prozesswärme im Hinblick auf den
verstärkten Biomasseeinsatz zu überprüfen. Hierbei
sind bei der Ausgestaltung der Förderanreize vorhan-
dene Klimaschutzpotenziale stärker als reine Mengen-
ziele zu berücksichtigen. Für die Finanzierung eines
solchen Programms sollte eine Sonderabgabe auf fos-
sile Heizenergieträger erwogen werden. 

– Der derzeit diskutierte Erlass eines EE-Wärmegeset-
zes mit einer technologiedifferenzierten Vergütung ist
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nicht zielführend, da die Förderung des Energieeinsat-
zes zur Wärmeerzeugung zu einer Vernachlässigung
der Anstrengungen im Bereich der Energieeffizienz
führen könnte. Außerdem lässt sich mit einem ener-
gieträgerbezogenen Förderansatz schwerlich die aus
Luftreinhaltegründen erforderliche Nachrüstung und
Modernisierung von Heizungsanlagen zur Biomasse-
verbrennung erreichen. 

– Die direkte, unkonditionierte Anbauförderung und
implizite Privilegierung von Energiepflanzen im Rah-
men der gemeinschaftlichen Maßnahmen zur Flä-
chenstilllegung in der Landwirtschaft sowie die Prä-
mie für Energiepflanzen sollten zurückgefahren
werden. Die Förderung der Bioenergie sollte grund-
sätzlich auf der Verwendungsseite erfolgen, weil nur
hierdurch eine Einsatzoptimierung zu gewährleisten
ist. Im Rahmen der weiter auszubauenden Pro-
gramme zur ländlichen Entwicklung sollten zudem
Anbauformen und Pflanzen, die auch Synergien zu
den Zielen des Naturschutzes mit sich bringen, be-
sonders berücksichtigt werden. 

– Die ehrgeizigen nationalen und europäischen Wachs-
tums- und Ausbauziele für Biokraftstoffe sollten kri-
tisch überprüft werden. Die nationale Biokraftstoff-
quote sollte – unter Berücksichtigung des
Vertrauensschutzes für die im Hinblick auf die stei-
gende Quote bereits geleisteten Investitionen in Um-
wandlungsanlagen – möglichst nahe am heutigen
Niveau eingefroren werden. Auch die Zielsetzung des
Europäischen Rates für eine Quote von 10 % bis 2020
bedarf einer Revision nach unten. Solange die Voraus-
setzungen, die der Europäische Rat an dieses Ziel ge-
knüpft hat (nachhaltige Produktion, Verfügbarkeit der
2. Generation, Wirtschaftlichkeit) nicht gegeben sind,
sollte die Europäische Beimischungsquote auch nicht
rechtsverbindlich ausgestaltet werden. 

– Steuerliche Fördermaßnahmen für Biokraftstoffe der
sogenannten 2. Generation (Biomass-to-Liquid,
Lignocellulose-Bioethanol) sollten so bald wie mög-
lich an ihrem Klimaschutzbeitrag orientiert werden.
Als sinnvolle Bemessungsgrundlage für eine Steuer-
befreiung bietet sich dabei ein Pauschalwert an, der
nach der Verminderung der THG-Emissionen einzel-
ner Herstellungsprozesse je Kraftstoffeinheit differen-
ziert.

173. In der zweiten Phase der hier geforderten Klima-
schutzpolitik sollten die Anstrengungen darauf gerichtet
werden, THG-Emissionen dort zu vermeiden, wo dies re-
lativ am kostengünstigsten ist. Für die einzelnen Förder-
bereiche bedeutet dies ein mittelfristiges Auslaufen der
mengenbezogenen Förderung und die möglichst weitge-
hende Integration in einen sektorübergreifenden Emis-
sionshandel. Langfristig anzustreben wäre hier ein gegen-
über dem heutigen System grundlegend reformierter
Emissionshandel auf der ersten Handelsstufe. Im Ver-
gleich zu dem im Entstehen begriffenen sektoralisierten
Handelssystem ist dieser einfacher und zu geringeren
Transaktionskosten und -brüchen zu realisieren. Nicht
grundsätzlich auszuschließen sind aber auch zweitbeste
Lösungen, die zur Preissetzung einen Emissionshandel
auf der ersten Handelsstufe simulieren.

Funktionsvoraussetzung solcher Modelle der Einbezie-
hung in den THG-Handel ist eine realitätsnahe Abbildung
der Treibhausgasbilanz verschiedener energetischer Ver-
wendungen von Biomasse. Notwendig ist eine Erweite-
rung der Bilanzierung um die Betrachtung von CO2-
Äquivalenten, um zumindest die bei der Herstellung der
Bioenergie relevanten Emissionen an Methan und Lach-
gas einzubeziehen. Auch sollte der gesamte Produktions-
pfad der Biomasse, insbesondere bei Biokraftstoffen von
eventuellen Landnutzungsänderungen über den Anbau,
die Verarbeitung bis zum Verbrauch in den betreffenden
Motorentypen betrachtet werden.
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Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Erlass über die Einrichtung eines Sachverständigenrates für Umweltfragen bei dem Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Vom 1. März 2005

§ 1 § 6
Zur periodischen Begutachtung der Umweltsituation
und Umweltbedingungen der Bundesrepublik Deutsch-
land und zur Erleichterung der Urteilsbildung bei allen
umweltpolitisch verantwortlichen Instanzen sowie in der
Öffentlichkeit wird ein Sachverständigenrat für Umwelt-
fragen gebildet.

§ 2

(1) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen besteht
aus sieben Mitgliedern, die über besondere wissenschaft-
liche Kenntnisse und Erfahrungen im Umweltschutz ver-
fügen müssen.

(2) Die Mitglieder des Sachverständigenrates für Um-
weltfragen dürfen weder der Regierung oder einer gesetz-
gebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes
noch dem öffentlichen Dienst des Bundes, eines Landes
oder einer sonstigen juristischen Person des öffentlichen
Rechts, es sei denn als Hochschullehrer oder -lehrerin
oder als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin eines wissen-
schaftlichen Instituts, angehören. Sie dürfen ferner nicht
Repräsentant oder Repräsentantin eines Wirtschaftsver-
bandes oder einer Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerorgani-
sation sein oder zu diesen in einem ständigen Dienst-
oder Geschäftsbesorgungsverhältnis stehen; sie dürfen
auch nicht während des letzten Jahres vor der Berufung
zum Mitglied des Sachverständigenrates für Umweltfra-
gen eine derartige Stellung innegehabt haben.

§ 3

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen soll die jewei-
lige Situation der Umwelt und deren Entwicklungsten-
denzen darstellen. Er soll Fehlentwicklungen und Mög-
lichkeiten zu deren Vermeidung oder zu deren
Beseitigung aufzeigen.

§ 4

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen ist nur an
den durch diesen Erlass begründeten Auftrag gebunden
und in seiner Tätigkeit unabhängig.

§ 5

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen gibt wäh-
rend der Abfassung seiner Gutachten den jeweils fachlich
betroffenen Bundesministerien oder ihren Beauftragten
Gelegenheit, zu wesentlichen sich aus seinem Auftrag er-
gebenden Fragen Stellung zu nehmen.

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen kann zu
einzelnen Beratungsthemen Behörden des Bundes und
der Länder hören sowie Sachverständigen, insbesondere
Vertretern und Vertreterinnen von Organisationen der
Wirtschaft und der Umweltverbände, Gelegenheit zur
Äußerung geben.

§ 7

(1) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen erstattet
alle vier Jahre ein Gutachten und leitet es der Bundes-
regierung jeweils im Monat Mai zu. 

Das Gutachten wird vom Sachverständigenrat für Um-
weltfragen veröffentlicht.

(2) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen erstattet
zu Einzelfragen zusätzliche Gutachten oder gibt Stellung-
nahmen ab. Das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit kann den Sachverständigen-
rat für Umweltfragen mit der Erstattung weiterer
Gutachten oder Stellungnahmen beauftragen. Der Sach-
verständigenrat für Umweltfragen leitet Gutachten oder
Stellungnahmen nach Satz 1 und 2 dem Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu.

§ 8

(1) Die Mitglieder des Sachverständigenrates für Um-
weltfragen werden vom Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit nach Zustimmung des
Bundeskabinetts für die Dauer von vier Jahren berufen.
Dabei wird auf die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen
und Männern nach Maßgabe des Bundesgremienbeset-
zungsgesetzes hingewirkt. Wiederberufung ist möglich.

(2) Die Mitglieder können jederzeit schriftlich dem
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit gegenüber ihr Ausscheiden aus dem Rat er-
klären.

(3) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so wird ein
neues Mitglied für die Dauer der Amtszeit des ausge-
schiedenen Mitglieds berufen; Wiederberufung ist mög-
lich.

§ 9

(1) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen wählt in
geheimer Wahl aus seiner Mitte einen Vorsitzenden oder
eine Vorsitzende für die Dauer von vier Jahren. Wieder-
wahl ist möglich.

(2) Der Sachverständigenrat für Umweltfragen gibt
sich eine Geschäftsordnung. Sie bedarf der Genehmigung
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit.
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(3) Vertritt eine Minderheit bei der Abfassung der Gut-
achten zu einzelnen Fragen eine abweichende Auffas-
sung, so hat sie die Möglichkeit, diese in den Gutachten
zum Ausdruck zu bringen.

§ 10

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen wird bei
der Durchführung seiner Arbeit von einer Geschäftsstelle
unterstützt.

§ 11

Die Mitglieder des Sachverständigenrates für Umwelt-
fragen und die Angehörigen der Geschäftsstelle sind zur
Verschwiegenheit über die Beratungen und die vom Sach-
verständigenrat als vertraulich bezeichneten Beratungs-
unterlagen verpflichtet. Die Pflicht zur Verschwiegenheit
bezieht sich auch auf Informationen, die dem Sachver-
ständigenrat gegeben und als vertraulich bezeichnet wer-
den.

§ 12

(1) Die Mitglieder des Sachverständigenrates für Um-
weltfragen erhalten eine pauschale Entschädigung sowie

Ersatz ihrer Reisekosten. Diese werden vom Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern
und dem Bundesministerium der Finanzen festgesetzt.

(2) Die Kosten des Sachverständigenrates für Umwelt-
fragen trägt der Bund.

§ 13

(1) Im Hinblick auf den in § 7 Abs. 1 neu geregelten
Termin für die Zuleitung des Gutachtens an die Bundesre-
gierung kann das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit die bei Inkrafttreten dieses
Erlasses laufenden Berufungsperioden der Mitglieder des
Sachverständigenrates ohne Zustimmung des Bundeska-
binetts bis zum 30. Juni 2008 verlängern.

§14

Der Erlass über die Einrichtung eines Rates von Sach-
verständigen für Umweltfragen bei dem Bundesminister
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom
10. August 1990 (GMBl. 1990, Nr. 32 , S. 831) wird hier-
mit aufgehoben.
Berlin, den 1. März 2005 
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